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1 EINLEITUNG 

Ausgangsbedingungen und Ziele der Variantenuntersuchung 

Der Ausbau des Oberrheins zwischen Basel und Iffezheim durch Staustufen führte 

u.a. zu einem Verlust von 130 km² Überschwemmungsflächen mit der Folge, dass 

Rheinhochwasser heute schneller und höher ablaufen und sich zudem ungünstiger 

mit den Hochwasserwellen der Nebenflüsse überlagern. Während für die ausgebau-

te Rheinstrecke oberhalb Iffezheims aufgrund des für die baulichen Anlagen ausge-

wählten Bemessungshochwassers ein hoher Hochwasserschutz erreicht wurde, hat 

sich für die Rheinanlieger unterhalb von Iffezheim die Situation wesentlich ver-

schlechtert. 

Deutschland und Frankreich haben daher 1982 vereinbart, die erforderlichen Maß-

nahmen zu ergreifen, um unterhalb der Staustufe Iffezheim den vor dem Ausbau 

des Oberrheins vorhandenen Hochwasserschutz wieder herzustellen. Zur Wieder-

herstellung des vor dem Ausbau des Oberrheins vorhandenen Hochwasserschutzes 

muss der Scheitelabfluss für 200-/220-jährliche Hochwasser durch die zwischen 

Deutschland und Frankreich vereinbarten Retentionsmaßnahmen abgemindert wer-

den [3].  

Auf baden-württembergischen Gebiet hat das Land die Aufgabe, die erforderlichen 

Maßnahmen zu planen, zu erstellen und zu betreiben [1]. Als Grundlage hierfür 

wurde im Januar 1996 vom Kabinett des Landes Baden-Württemberg das Integrier-

te Rheinprogramm (IRP) beschlossen. Das IRP Rahmenkonzept I (RK I) beinhaltet 

die umweltverträgliche Wiederherstellung des Hochwasserschutzes und möglichst 

gleichrangig die Erhaltung und Renaturierung der Auenlandschaft am Oberrhein [1]. 

Das RK I besteht aus 13 Rückhalteräumen mit einem gesamten Rückhaltevolumen 

von 167,3 Mio. m³. 

Einer der 13 Rückhalteräume ist der Raum Elisabethenwört (Landkreis Karlsruhe 

und Landkreis Germersheim). Die Insel „Elisabethenwört“ (Rhein-km 380,8 bis 

383,4) wird vom Rhein und dem Rußheimer Altrhein umschlossen und wurde ca. 

1935 durch Dämme vom Rhein getrennt. Sie wird intensiv land- und forstwirtschaft-

lich genutzt. Gleichzeitig sind im Gebiet verschiedene Schutzgebiete ausgewiesen.  

Hier soll auf einer Fläche von mindestens ca. 400 ha bis max. ca. 590 ha ein Rück-

halteraum (RHR) mit einem Retentionsvolumen von mindestens 11,9 Mio. m³ ge-

schaffen werden. Zum Vorhaben liegen erste Voruntersuchungen aus dem Jahr 
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1992 vor [2]. Damals wurden sechs Varianten betrachtet, bestehend aus den 

Grundvarianten „Dammrückverlegung“ (ungesteuerte Flutung) und „Polder“ (Rück-

halteraum mit steuerbaren Ein- Auslassbauwerken), die jeweils in drei verschiede-

nen Raumgrößen als „kleine, mittlere und große Variante“ untersucht wurden.  

Vorhabenträger ist das Regierungspräsidium Karlsruhe, Landesbetrieb Gewässer, 

Referat 53.1 - Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz, Planung. Das geplante 

Vorhaben bedarf einer Planfeststellung gemäß § 68 Abs. 1 WHG. Die Raumord-

nungsbehörde hat auf Antrag des Vorhabenträgers im Dezember 2013 von der 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens abgesehen.  

Ziel der Variantenuntersuchung 2014 – 2017 war es, die sechs Grundvarianten von 

1992 nach heutigen fachlichen und rechtlichen Maßstäben neu und ergebnisoffen 

auf deren Umsetzbarkeit zu prüfen. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, 

dass 2014 noch nicht absehbar war, mit welcher Variante das erforderliche Hoch-

wasserschutzziel erreicht werden kann. Dabei sollten die Varianten nach Bedarf 

vorplanerisch weiterentwickelt bzw. ggf. um neue Varianten ergänzt sowie die mög-

lichen Lösungen als Grundlage der Variantenentscheidung durch den Vorhabenträ-

ger bis Ende 2017 vergleichend beurteilt werden. 

Mit dieser Dokumentation werden das Vorgehen sowie die Ergebnisse dieser Pro-

jektphase (Variantenuntersuchung 2014 – 2017) zusammenfassend aufgearbeitet. 

 

Ablauf der Variantenuntersuchung 2014 – 2017 mit früher Öffentlichkeitsbeteiligung  

Im Jahr 2014 ist der Vorhabenträger neu in die Variantenuntersuchung für den 

Rückhalteraum eingestiegen, wobei im ersten Schritt ein sogenannter „Beteiligungs-

fahrplan“ für die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet wurde. Diesem Konzept 

folgend wurden ein Projektbegleitkreis und vier themenbezogene Arbeitsgruppen 

eingerichtet, unter Einbeziehung von insgesamt über 60 Personen. Hierbei sind mit 

Vertretern von den Kommunen, Verbänden, Vereinen und Fachbehörden, sowie Be-

troffenen und interessierten Bürgerinnen und Bürgern alle relevanten Akteure betei-

ligt. In den ersten Sitzungen des Projektbegleitkreises wurden u.a. die Grundsätze 

der Zusammenarbeit sowie die Kriterien der Variantenbeurteilung abgestimmt. 

Parallel zu diesem Einstieg in die Öffentlichkeitsbeteiligung wurden mehrere EU-

weite Ausschreibungsverfahren für Planungs- und Beratungsleistungen durchgeführt 

und im Jahr 2015 verschiedene Fachbüros für Projektsteuerung, Umweltplanung, 

Objektplanung Ingenieurbauwerke (mit Geotechnik und Vermessung) sowie 2D-



RÜCKHALTERAUM ELISABETHENWÖRT:  
DOKUMENTATION VARIANTENUNTERSUCHUNG 
Einleitung 

Seite 6  

Hydraulik (Modellberechnungen der Strömungs-/Überflutungsverhältnisse) beauf-

tragt. Ferner wurde dieses Planungsteam durch Fachbüros/Gutachter für die Unter-

suchung der Grundwasserverhältnisse und für Forst- und Landwirtschaftsbelange 

ergänzt. Für Berechnungen zur Hochwasserwirkung der Varianten wurde die Hoch-

wasservorhersagezentrale (HVZ) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

(LUBW) eingebunden.  

Mit diesem Planungsteam wurden im Zeitraum 2015 bis 2017, unter Einbindung von 

Projektbegleitkreis und Arbeitsgruppen, die sechs Grundvarianten (Dammrückverle-

gung und Polder, jeweils klein / mittel / groß) sowie acht weitere im Planungspro-

zess erarbeitete Varianten (sechs Untervarianten und zwei neue Varianten) hinsicht-

lich ihrer Auswirkungen fachlich untersucht. Im Ergebnis liegen belastbare Grundla-

gendaten für alle Varianten vor, die in dieser Dokumentation zusammenfassend 

dargestellt sind und eine vergleichende Beurteilung nach den definierten Kriterien 

ermöglichen. 

Gliederung der Dokumentation  

Der Planungsraum und die Schutzgebietssituation sind in Kapitel 2 beschrieben. 

Im Kapitel 3 wird ein Überblick über die Varianten gegeben und in allgemeinen Vor-

bemerkungen auf übergeordnete Aspekte und den Stand der Untersuchungen ein-

gegangen.  

Die einzelnen Varianten und fachlichen Ergebnisse werden in den Kapiteln 5 

(Grundvarianten), 6 (Untervarianten) und 7 (neue Varianten) behandelt. Die Beurtei-

lung der Varianten orientiert sich an dem Kriterienkatalog, der in Zusammenarbeit 

mit dem Projektbegleitkreis erarbeitet wurde („Kriterien der Variantenbeurteilung“, 

[5]); dies spiegelt sich in der Gliederung der Unterkapitel wieder.  

Der vergleichenden Beurteilung der Varianten hinsichtlich der Erfüllung der Min-

destanforderungen aus Sicht des Hochwasserschutzes und des Naturschutzrechts 

kommt in diesem Stadium eine zentrale Bedeutung zu. Die Beurteilung ist auf der 

Grundlage der in Kapitel 4 dargestellten Berechnungsergebnisse der LUBW zur 

Hochwasserschutzwirkung der verschiedenen Varianten sowie der von der Umwelt-

planung erarbeiteten und als Anlage 1 beigefügten „Voranalyse Varianten bezüglich 

Natura 2000 / Artenschutz“ möglich.  

In Anlage 2 ist eine Übersichtstabelle der Varianten beigefügt, in der die wesentli-

che Aspekte der Ergebnisse und Bewertungen stichwortartig zusammengefasst 

sind. 
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Im Ergebnis wird in Kapitel 8 ein Fazit zum erreichten Stand der Variantenuntersu-

chung sowie der Erkenntnisse aus den Untervarianten gezogen und eine engere 

Auswahl von Varianten vorgeschlagen, die im Weiteren einer vertiefenden Betrach-

tung und intensiven Vergleichs nach den Kriterien bedürfen.  
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2 BESCHREIBUNG DES PLANUNGSRAUMES  

Der Planungsraum liegt überwiegend im Landkreis Karlsruhe (Staatsgebiet Baden-

Württemberg). Ein Teilgebiet im Nordwesten liegt im Landkreis Germersheim 

(Staatsgebiet Rheinland-Pfalz). Betroffen sind Gemarkungsflächen der Gemeinde 

Dettenheim, Ortsteil Rußheim, sowie der Städte Philippsburg und Germersheim. 

Der Planungsraum mit Gewässern und Gewannbezeichnungen ist in Abbildung 1 

dargestellt. Das mit gestrichelter Linie umrandete Untersuchungsgebiet stellt die 

Fläche der ökologischen Bestandserhebungen für die Variantenuntersuchungen dar 

und beinhaltet somit auch die angrenzenden Flächen um die großen Varianten.  

 

Abbildung 1: Übersichtsplan des Planungsraumes mit Gewannbezeichnungen 
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Wie die Abbildung 2 zeigt, befinden sich im Planungsraum mehrere planungsrecht-

lich relevante Schutzgebiete.  

 

Abbildung 2: Übersichtsplan vorhandener Schutzgebiete 

Die Insel „Elisabethenwört“ ist mit dem umschließenden Rußheimer Altrhein in bei-

den Bundesländern jeweils als Naturschutzgebiet ausgewiesen und befindet sich 

innerhalb Europäischer Schutzgebiete des Natura 2000 -Netzes (Fauna-Flora-

Habitat Gebiete (FFH) und Vogelschutzgebiete). In der Waldfunktionenkartierung 

der Landesforstverwaltung sind die Wälder im Naturschutzgebiet (NSG) „Elisabe-

thenwört“ als Wasserschutzwald ausgewiesen. Am Südrand des Planungsraumes 

grenzt ferner das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Rheinaue nördlich von Karlsruhe" 

an. Auf rheinland-pfälzischem Gebiet überlagert sich das LSG „Pfälzische Rheinau-

en“.  
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Im Planungsraum liegen klassifizierte Wasserkörper im Sinne der Europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Hierzu gehören u.a. der Rhein, der Rußheimer Alt-

rhein und der Rheinniederungskanal als Fließgewässer sowie der stillgelegte Bag-

gersee „Rußheimer Altrhein (Minthesee)“ als eigenständiger Seewasserkörper 

(66 ha, im rechten Rheinvorland südlich der Insel). Letzterer ist Teil des rechtskräfti-

gen Wasserschutzgebietes Nr. 215045, welches im Süden an den Planungsraum 

angrenzt. 
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3 ÜBERBLICK DER VARIANTEN UND VORBEMERKUNGEN ZUM STAND 
DER UNTERSUCHUNGEN  

3.1 Überblick der Varianten 

In Tabelle 1 sind die im Vorhaben untersuchten und in dieser Dokumentation nach-

folgend behandelten Varianten im Überblick aufgelistet. 

Tabelle 1: Übersicht der untersuchten Varianten  

Lfd. 
Nr. 

Variante Kurz- 
bezeichnung 

(in Hydraulik) 

Bemerkungen 

1 Dammrückverlegung klein DRV-klein 
(D_k_06) 

Grundvariante  
mit Komplettabtrag RHWD XXXI  

1a Untervariante  
DRV-klein  

mit Teilabtrag RHWD XXXI 

DRV-klein 
mit Teilabtrag 

(D_k_04) 

wie Nr. 1, mit Teilabtrag RHWD XXXI 
zur Erhaltung ökologisch besonders  

relevanter Dammabschnitte 

1b Untervariante  
DRV-klein  

mit Teilabtrag RHWD XXXI und 
durchgängigen Schluten 

DRV-klein 
mit Teilabtrag 
und Schluten 

(D_k_05) 

wie Nr. 1, mit Teilabtrag RHWD XXXI  
und Verbindung  

vorhandener Schlutenstrukturen zur 
Verbesserung der Durchströmung 

1c Untervariante  
DRV-klein  

mit Teilabtrag RHWD XXXI  
und „optimierten“ Schluten  

DRV-klein 
mit Teilabtrag  

und optimierten 
Schluten 
(D_k_08) 

wie Nr. 1, mit Teilabtrag RHWD XXXI 
und „optimierten“ Schluten  

zur Verbesserung der Durchströmung 
und Entleerung  

Flumulde mit Flutbrücke im Norden und 
anbindende Schluten zur Schonung 
Stillgewässer nach Süden abgerückt 

2 Dammrückverlegung mittel DRV-mittel 
(D_m_04) 

Grundvariante  
mit Komplettabtrag RHWD XXXI 

3 Dammrückverlegung groß DRV-groß 
(D_g_03) 

Grundvariante  
mit Komplettabtrag RHWD XXXI 

4 Polder klein Polder-klein 
(P_k_02) 

Grundvariante  
mit Ökologischen Flutungen (ÖF) 
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Lfd. 
Nr. 

Variante Kurz- 
bezeichnung 

(in Hydraulik) 

Bemerkungen 

4a Untervariante  
Polder-klein 

mit Ausbau Sommerdämme 
West und Ost sowie 

durchgängigen Schluten   

Polder-klein 
mit Ausbau  

Sommerdämme 
und Schluten 

(P_k_03) 

wie Nr. 4, mit Ausbau der Sommer-
dämme West und Ost zum Schutz 

landwirtschaftlicher Flächen und durch-
gängigen Schluten (wie Nr. 1b) 

4b Untervariante  
Polder-klein  

mit Ausbau Sommerdamm Ost  

4b-1:  auf Bestandshöhe  

4b-2:  auf erhöhtem Niveau  

Polder-klein 
mit Ausbau  

Sommerdamm Ost 
und Schluten 

(4b-1 ≙ P_k_07) 

 

wie Nr. 4, mit Ausbau  
nur Sommerdamm Ost 

 

Ausbau auf Bestandshöhe 

Ausbau auf Höhe Abflussstufe 8 
(Überflutung ab Rhein 4000 m³/s) 

4c Untervariante 
Polder-klein mit  

„optimierten“ Schluten 

Polder-klein 
mit optimierten 

Schluten 
(P_k_08) 

wie Nr. 4, mit optimierten Schluten  
zur Durchströmung / Entleerung 

Nördliches Ein-/Auslassbauwerk und 
anbindende Schluten zur Schonung 

Stillgewässer nach Süden verschoben 

5 Polder mittel Polder-mittel 
(P_m_02) 

Grundvariante  
mit Ökologischen Flutungen (ÖF) 

6 Polder groß Polder-groß 
(P_g_02) 

Grundvariante  
mit Ökologischen Flutungen (ÖF) 

7 DRV/Polder klein 

 

DRV/Polder-klein 

(DP_k_02) 

Kombination DRV und Polder:  

1. DRV westlich des Waldes  
2. Polder im östlichen Bereich  

mit Schluten und ÖF vglb. Nr. 4c 

8 DRV/Polder mittel  

 

DRV/Polder-  
mittel 

(DP_m_01) 

 

Kombination DRV und Polder: 

1. DRV unter Einbeziehung des Waldes 

2. Taschenpolder im Bereich  
Rußheimer Altrhein  

 

Vergleichend wird im Rahmen der Wirksamkeitsberechnungen der LUBW und des 

Berichts zur Umweltverträglichkeitsprüfung die Nullvariante (Zustand ohne RHR, 

Status-Quo-Prognose) mit betrachtet. Im Rahmen des Berichts zur Umweltverträg-

lichkeitsprüfung wird zudem, wie im Umweltscoping festgelegt, auch ein Polder oh-

ne Ökologische Flutungen mit betrachtet.  
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3.2 Vorbemerkungen zu Grundlagen, Methoden und Stand der Untersuchungen  

In diesem Kapitel werden Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden sowie Hin-

weise zum Sachstand der Untersuchungen gegeben, die von übergeordneter Be-

deutung für alle Varianten sind.  

 

3.2.1 Allgemeines zum Projektstand  

Die Facharbeit der Variantenuntersuchung wurde, wie einführend erwähnt, im Jahr 

2015 neu begonnen, wobei ergebnisoffen von einer Mindestzahl von sechs Varian-

ten ausgegangen wurde. Für die Untersuchung und die Auswahl der am besten ge-

eigneten – und damit zu beantragenden – Variante kommt es angesichts der Viel-

zahl möglicher Lösungsalternativen in so einem frühen Projektstadium darauf an, 

möglichst vergleichbare und belastbare Grundlagen zu schaffen und sich schrittwei-

se auf die Aspekte zu konzentrieren, die für die Varianenauswahl besonders rele-

vant sind. Diesem Ziel folgend, wurden im Vorhaben innerhalb von zwei Jahren um-

fangreiche und geeignete Grundlagen für alle in Kapitel 3.1 genannten Varianten er-

arbeitet, die eine gesamtschauliche Bewertung der Varianten in Anlehnung an den 

Kriterienkatalog [5] ermöglichen.  

Um spezifische Teilaspekte zu untersuchen und Lösungsansätze zu entwickeln, 

wurden in einem iterativen Prozess Untervarianten entwickelt, die sich von den 

Grundvarianten entsprechend unterscheiden. Die Untersuchung von Untervarianten 

wurde dabei auf die Varianten „DRV-klein“ und „Polder-klein“ konzentriert, um so 

generelle Erkenntnisse zu gewinnen, die sich auch auf andere Varianten übertragen 

lassen und zur Weiterentwicklung der Planung beitragen. Einzelne Untervarianten 

können Zwischenschritte der Untersuchung darstellen, die auf Teilaspekte fokussiert 

sind. Später entwickelte Untervarianten können auf bereits gewonnenen Erkennt-

nissen aufbauen und selbst eine weiterentwickelte Planungsvariante darstellen.  

Aufgrund des Gesamtumfangs und der Komplexität der Variantenuntersuchung wird 

bei der Erläuterung der Ergebnisse zu den Grundvarianten „DRV-klein“ in Kapitel 

5.1 und „Polder-klein“ in Kapitel 5.4 teilweise ausführlicher auf Teilaspekte einge-

gangen oder bei anderen Varianten nur auf Unterschiede zu diesen verwiesen.  
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3.2.2 Objektplanung / Geotechnik (ARGE Unger Ingenieure / CDM Smith Consult) 

Geotechnik 

Für die Vorplanung der Dämme wurde ein geotechnisches Gutachten [11] erstellt, in 

dem verschiedene Regelprofile für die möglichen Dammtrassen enthalten sind. 

Grundlage hierfür bilden geotechnische Erkundungen, die Anfang 2016 im Bereich 

der Dammtrassen der Varianten durchgeführt wurden (Ausführung von 6 maschinel-

len Bohrungen bis 12 m Tiefe und 22 Sondierbohrungen bis ca. 6 m Tiefe). Ergän-

zend liegen Untergrundaufschlüsse aus den geotechnischen Voruntersuchungen 

1991 vor. 

Objektplanung 

Im Rahmen der Objektplanung für die Dämme und Bauwerke wurden in einem itera-

tiven Planungsprozess in Abstimmung mit den beteiligten Fachplanern zunächst die 

Grundlagen für die Modellberechnungen der Überflutungs- und Grundwasserdyna-

mik erarbeitet. Dabei wurden mögliche Trassen der Hochwasserschutzdämme und 

die Lage der Ein- und Auslassbauwerke der verschiedenen Varianten dargestellt. 

Diese vorläufigen Festlegungen wurden unter Berücksichtigung naturschutzfachlich 

besonders sensibler Bereiche getroffen. Auf diesen Dammachsen wurden die 

Dammaufstandsflächen auf Grundlage eines Regelprofils mit einer mittleren Damm-

höhe von 4,50 m ermittelt. Anhand der vorläufigen Bauwerksgeometrien für alle 

durchflossenen Bauwerke (Flutmulden, Flutbrücken, Ein- und Auslaufbauwerke) 

sowie der Dammtrassen wurden die ersten Rechenläufe der 2D-Hydraulik durchge-

führt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus den Modellberechnungen sind ver-

einzelt Anpassungen erfolgt und weitere Untervarianten mit z.B. modifizierten 

Schlutenverbindungen entwickelt worden.  

Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht bei den Dämmen generell einem 

Vorplanungsniveau, um auf dieser Basis die anlagenbedingten Eingriffe und die Flä-

cheninanspruchnahme beurteilen zu können. Bei anderen Bauwerken wie z.B. Ein- 

und Auslassbauwerken, Schöpfwerk (große Varianten) etc. wurde eine Konzeptpla-

nung in dem für die Variantenbeurteilung erforderlichen Umfang erstellt.  

Für die Grundwasserschutzmaßnahmen im Binnenland wurde eine Machbarkeitsun-

tersuchung durchgeführt. Die Beschreibungen zu den Maßnahmen der Objektpla-

nung sind in einem Vorplanungsbericht dargelegt [12].  
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3.2.3 2D-Hydraulik: Modellierung der Überflutungsverhältnisse (Büro Hydrotec) 

Im Rahmen der zweidimensionalen hydrodynamisch-numerischen Simulationen 

(2D-Hydraulik) wurden zahlreiche Varianten hydraulisch untersucht, um die Varian-

ten bzgl. Überflutungshöhe, Fließgeschwindigkeiten, Durchströmung, Entleerung 

etc. vergleichen zu können. Hierbei wurden sowohl Berechnungen mit stationären 

Abflussbedingungen für verschiedene ökologisch relevante Abflussstufen (Auenstu-

fen), als auch instationäre Berechnungen mit einer Modellhochwasserwelle durch-

geführt. Als Modellhochwasser wurde das Hochwasser HW1988 aus dem Hoch-

wasserkollektiv der LUBW festgelegt, welches im Hinblick auf die Grundwasserdy-

namik besonders maßgebend ist. Durch Schaffung geeigneter Modellschnittstellen 

konnten die Ergebnisse der instationären Strömungsberechnungen des Oberflä-

chenwassers in das Grundwassermodell (s.u.) integriert werden. 

Der Zwischenbericht vom März 2017 wurde an alle Mitglieder der Arbeitsgruppen 

und des Projektbegleitkreises verteilt. Inzwischen liegt eine fortgeschriebene, aus-

führliche Gesamtdokumentation vor [9].  

Die für die hydraulischen Berechnungen verwendeten Abflüsse umfassen die für die 

Auenstufen wichtigen Rheinabflüsse in acht Abstufungen und zusätzlich die Be-

rechnung des Bemessungshochwasserabflusses (BHQ) von 5.000 m³/s. In Tabelle 2 

sind die unterschiedlichen berechneten Abflussstufen („Stufen“) aufgelistet. Zur Ein-

ordnung der Abflüsse zu den vor Ort bekannten Pegelmeldungen sind die Abfluss-

stufen den Wasserspiegellagen am Pegel Maxau gegenübergestellt. 

Tabelle 2: Abflüsse der Stufen der 2D-Hydraulik  

Stufe 
Rheinabfluss am RHR  
Elisabethenwört [m³/s]  

Wasserstand Pegel Maxau 
[cm ü. PNP = 97,76 m ü.NHN] 

1 1.250 513 

2 1.550 570 

3 1.850 620 

4 2.140 664 

5 2.630 730 

6 2.850 756 

7 3.340 802 

8 4.000 853 

BHQ  5.000 919 
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Das Überflutungsgeschehen wurde für alle Varianten jeweils unter vergleichbaren 

Abflussbedingungen (Abflussstufen, Modellhochwasser etc.) hydraulisch modelliert. 

Es lässt sich im Überblick wie folgt charakterisieren: 

- Die Überflutung und Entleerung der Retentionsfläche erfolgt bei den Dammrück-

verlegungsvarianten ungesteuert mit dem natürlichen Ansteigen und Sinken der 

Rheinwasserstände über die Dammöffnungen.  

- Bei den Poldervarianten finden im Regelbetrieb ungesteuerte Ökologische Flu-

tungen statt (zur Erforderlichkeit Ökologischer Flutungen siehe Kapitel 3.2.6). 

Das heißt, vergleichbar zur Dammrückverlegung erfolgt die Überflutung durch 

ständig geöffnete Ein- und Auslassbauwerke entsprechend der natürlichen Was-

serstandsdynamik des Rheins. Im Fall eines großen Hochwassers mit Vorher-

sage eines möglichen Retentionseinsatzes wird nach einem definierten Steuer-

reglement über den Abbruch der Ökologischen Flutungen entschieden, um den 

Polderraum für den Einsatz freizuhalten. Für die Poldervarianten im Vorhaben 

wurde ein vorläufiges Steuerkonzept erarbeitet [7]. 

- Das Überflutungsgeschehen bei den kombinierten Varianten „DRV / Polder“ 

stellt eine Kombination der Situationen bei den anderen beiden Varianten dar. Im 

DRV-Bereich erfolgen ungesteuerte Flutungen; im Polderbereich finden unge-

steuerte Ökologische Flutungen statt. Diese werden entsprechend den Polder-

varianten nach einem definierten Steuerreglement bei einem vorhergesagten 

Retentionseinsatz abgebrochen. 

- Im Unterschied zu den kleinen Varianten ist der Altrheinbereich bei den mittleren 

und großen Varianten in das Überflutungsgeschehen integriert. 
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3.2.4 Grundwasserhydraulik (Büro Hydrag) 

Zu den ersten Ergebnissen der grundwasserhydraulischen Untersuchungen liegt ein 

Zwischenbericht vor, der im Mai 2016 an die Mitglieder der Arbeitsgruppen und des 

Projektbegleitkreises verteilt wurde. Inzwischen liegt ein fortgeschriebener, ausführ-

licher Sachstandsbericht im Entwurf vor [10]. 

Von Seiten der Grundwasserhydraulik wurden alle sechs Grundvarianten (DRV und 

Polder, jeweils klein/mittel/groß, Nr. 1 – 6) sowie die beiden Kombivarianten (Nr. 7 –

 8) untersucht. Diese Varianten sind maßgebend für die Beurteilung des Vorhabens 

aus grundwasserhydraulischer Sicht. Aus den Ergebnissen für die Grundvarianten 

können zuverlässig Rückschlüsse auf die verschiedenen Untervarianten abgeleitet 

werden, so dass für alle Varianten zutreffende Aussagen möglich sind. 

Als Modellhochwasser wurde in den Berechnungen jeweils das Modellhochwasser 

1988 verwendet, welches sich durch eine mehrgipflige Hochwasserwelle und eine 

sehr lange Ereignisdauer auszeichnet. Aufgrund dieser Charakteristik und der damit 

verbundenen Fülle ist dieses Ereignis für die Untersuchung der Grundwasserdyna-

mik besonders maßgebend. Bei den Polderlösungen wurden die entwickelten tech-

nischen und hydraulischen Randbedingungen berücksichtigt (Bauwerkssteuerung 

etc.), da diese einen entsprechenden Einfluss auf die grundwasser-hydrologischen 

Reaktionen ausüben.  

Die Wasserstandsentwicklung im Rückhalteraum unterscheidet sich beim Modell-

hochwasser, je nachdem ob der Raum als Polder oder als Dammrückverlegung be-

trieben wird. Während bei der Dammrückverlegung die Wasserstände im Rückhalte-

raum mehr oder weniger mit der Wasserstandssituation im Rhein korrespondieren, 

werden beim Polder bei Vorhersage des Retentionseinsatzes die Ökologischen Flu-

tungen abgebrochen und alle Bauwerke geschlossen. Damit stehen bei den Polder-

varianten gegenüber der DRV mehrere Tage zur Verfügung, in denen das in den 

Untergrund infiltrierte Wasser seiner Vorflut zusickern kann. Zusammenfassend set-

zen beim Modellhochwasser die vorhabenbedingt steigenden Grundwasserstände 

bei der DRV früher ein als bei der Polderlösung und verharren deshalb längere Zeit 

auf hohem Niveau. Bezogen auf die maximalen Grundwasseranstiege auf der 

Landseite zeichnen sich keine nennenswerten Unterschiede aufgrund der Betriebs-

weise des Rückhalteraums ab. Dadurch sind ggf. erforderliche Anpassungsmaß-

nahmen gleich zu bemessen.  
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Auf Basis der Ergebnisse aus den grundwasserhydraulischen Modelluntersuchun-

gen haben in Abstimmung mit der Objektplanung Vorüberlegungen zu sogenannten 

Anpassungsmaßnahmen für die verschiedenen Varianten stattgefunden. Die An-

passungsmaßnahmen haben generell zum Ziel, im Sinne des Verschlechterungs-

verbotes eventuell auftretende schadbringende Grundwasseranstiege im Bereich 

der Bebauung auf der Landseite zu verhindern. Im Ergebnis liegt ein Konzept als 

Zusammenstellung möglicher Anpassungsmaßnahmen für die verschiedenen Vari-

anten vor.  

Im derzeitigen Planungsstand wurden mit dem GW-Modell allerdings noch keine 

konkreten Anpassungsmaßnahmen untersucht. Dies erfolgt erst im weiteren Pla-

nungsfortschritt. Lediglich einzelne Überschlagsberechnungen zur Bemessung der 

Größenordnung der Anpassungsmaßnahmen wurden orientierend durchgeführt.  

 

3.2.5 Umweltplanung (Büro IUS): Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung mit 
zugehöriger FFH-Verträglichkeitsprüfung und spezieller Artenschutzprüfung 

Im Rahmen der Umweltplanung wurden in den Jahren 2015 bis 2017 umfangreiche 

Erfassungen zu Pflanzen, Biotoptypen und einer Vielzahl von Tiergruppen (Säuge-

tiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische, Schmetterlinge, Libellen, Käfer, Heu-

schrecken, Wildbienen und Mollusken) entsprechend den Festlegungen aus dem 

Umweltscoping durchgeführt. Diese sind die Grundlage für die Erstellung des Be-

richts zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Bericht). Zum derzeitigen Planungs-

stand ist die Erstellung des UVP-Berichts noch nicht abgeschlossen. Die in der vor-

liegenden Gesamtdokumentation dargestellten Ergebnisse stellen daher vorläufige 

Einschätzungen auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes dar. In Anlehnung an 

die wesentlichen Bestandteile eines UVP-Berichts – Natura 2000 Verträglichkeit, 

spezieller Artenschutz und weitere, im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) zu berücksichtigende Schutzgüter wurden die Aspekte der Umweltplanung in 

den Kapiteln „Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz“ sowie „Weitere Schutz-

güter des UVPG“ (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) behandelt. Die 

Beeinträchtigungsermittlung der einzelnen Varianten basiert auf den vorhabensbe-

dingt betroffenen FFH-Lebensraumtypen sowie den naturschutzfachlich besonders 

bedeutsamen Biotopkomplexen (BK) im Bereich des Vorhabens. Aus Diversitätszen-

tren mit einer besonders hohen Dichte an wertgebenden Tier- und Pflanzenarten 

wurden naturschutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe abgeleitet. 

Zwar stehen die Biotopkomplexe und die über die Biotopkomplexe behandelten Ar-
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ten ebenso in Verbindung mit dem Natura 2000 Gebietsschutz, d.h. mit den FFH-

Lebensraumtypen, jedoch korrelieren einige der Biotopkomplexe nicht mit LRT-

Beständen.Deswegen ermöglicht eine Biotopkomplex-basierte Betrachtung die Be-

rücksichtigung weiterer wertgebender Tier- und Pflanzenarten. Alle ermittelten Flä-

chenangaben basieren auf den durchgeführten Erfassungen zu Biotoptypen, FFH-

Lebensraumtypen, Tier- und Pflanzenarten, sowie dem derzeitigen Stand der Ob-

jektplanung. Angaben zu Überflutungen und Strömungsgeschwindigkeiten basieren 

auf den Ergebnissen der 2D-Strömungsmodellierung (Ingenieurbüro Hydrotec). Bei 

der Betrachtung der potentiellen Beeinträchtigung wird zwischen anlagebedingter 

und betriebsbedingter Flächeninanspruchnahme unterschieden. Die anlagebedingte 

Flächeninanspruchnahme beinhaltet die Flächen der rückgebauten Dämme, die je-

weiligen Dammtrassen inkl. der angegliederten Berme mit Dammverteidigungsweg, 

der baumfreien Zone und der verbleibenden Fläche bis zur Ikrit-Grenze (Ikrit= kriti-

scher hydraulischer Gradient). Vergleichsweise kleinflächige Beanspruchungen 

durch Anlagen, wie Ein- und Auslassbauwerke oder Pumpwerke, konnten aufgrund 

des Planungsstands noch nicht berücksichtigt werden. 

Die betriebsbedingt beeinflussten Flächen umfassen den Innenraum des Retenti-

onsraums abzüglich jener Bereiche, die bereits als anlagebedingt betroffen einge-

stuft wurden (v. a. baumfreie Zone und verbleibende Fläche bis zur Ikrit-Grenze). 

Zwar werden auch anlagebedingt beanspruchte Bereiche überflutet, da diese jedoch 

schon beim Bau beeinträchtigt werden (z. B. Dammabtrag, Furten, Sanierung), wer-

den die Auswirkungen als anlage- und nicht als betriebsbedingt eingestuft. Bei dem 

bei einigen Varianten belassenen Dammabschnitt werden nur die Flächen, die von 

Überflutungen betroffen sind als betriebsbedingt beeinflusst eingestuft. 

Im Hinblick auf die Kriterien der Variantenbeurteilung, insbesondere hinsichtlich der 

„Mindestanforderungen Naturschutzrecht“, wurde eine naturschutzfachliche Vorana-

lyse hinsichtlich Natura 2000 und Artenschutz erstellt, die auf einer groben Betrach-

tungsebene die sechs Grundvarianten mit jeweils drei Flächengrößen, jeweils als 

DRV und Polder, sowie eine kombinierte Variante („DRV/Polder-klein“) untersucht 

und miteinander vergleicht.  

Die Voranalyse hinsichtlich Natura 2000 und Artenschutz ist als Anlage 1 beigefügt.  
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3.2.6 Erforderlichkeit Ökologischer Flutungen 

Ökologische Flutungen sind regelmäßige Überflutungsereignisse in Abhängigkeit 

des natürlichen Abflussgeschehens des Rheins. Sie dienen der Anpassung der Tier- 

und Pflanzenwelt in den Hochwasserrückhalteräumen auf die nur selten wiederkeh-

renden Retentionseinsätze und fördern dabei die Entwicklung einer auenähnlichen 

Landschaft. Durch die immer wiederkehrenden Ökologischen Flutungen wird ein 

Wandel von nicht hochwassertoleranten Lebensgemeinschaften hin zu auenähnli-

chen, hochwassertoleranten Lebensgemeinschaften, die durch den Retentionsfall 

nicht mehr erheblich beeinträchtigt werden, in den Hochwasserrückhalteräumen 

herbeigeführt.  

Ökologische Flutungen sind die zentrale Maßnahme zur Vermeidung und Minderung 

von Eingriffen nach § 15 BNatSchG. Sie wirken mit den regelmäßigen Flutungen auf 

denselben Flächen, auf denen durch Hochwasserrückhalt Eingriffe verursacht wer-

den. Mit ihnen werden Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Retentionsflutun-

gen vermieden / gemindert, indem sie dort zur Entwicklung von auenähnlichen Le-

bensgemeinschaften führen. Die Ökologischen Flutungen kommen damit auch der 

Forderung des § 1 (3) Nr. 3 BNatSchG „Hochwasserschutz hat auch durch natürli-

che oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen“ nach.  

 

3.2.7 Umweltplanung (Büro IUS): Abschätzung Kompensationsbedarf 

Für alle Varianten erfolgt im Rahmen des Variantenvergleichs eine orientierende 

Prüfung ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Kompensation möglich wä-

re. Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) mit quantitativer Eingriffs-

Ausgleichs-Bilanzierung und detaillierter Darstellung der benötigten landschaftspfle-

gerischen Kompensationsmaßnahmen ist später im Rahmen der Entwurfs- und Ge-

nehmigungsplanung für die ausgewählte Antragsvariante zu erstellen.  

Für die orientierende Prüfung des Kompensationsbedarfs wurde vereinfachend nur 

die beanspruchte Fläche von Wäldern und Gehölzbeständen (Biotoptypen 40 

„Kleingehölze der offenen Landschaft“ und alle Waldbiotoptypen nach LUBW 2009), 

von wertvollem Grünland mittlerer Standorte (33.40 „Wirtschaftswiese mittlerer 

Standorte“, 33.41 „Fettwiese mittlerer Standorte“, 33.43 „Magerwiese mittlerer 

Standorte“, 36.50 „Magerrasen basenreicher Standorte“), sowie feuchter Standorte 

(33.10 „Pfeifengraswiese“, 33.20 „Nasswiese“, 33.21 „Nasswiese basenreicher 
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Standorte der Tieflagen“, 33.30 „Flutrasen“) und von Gewässern (12.60 „Graben“, 

13.20 „Tümpel oder Hüle“, 13.32 „Altwasser“, 13.80 „naturnaher Bereich eines Sees 

oder Weihers“) betrachtet.  

Für betriebsbedingte Eingriffe in Wälder und Gehölzbestände wird angenommen, 

dass sich der Eingriff durch ungesteuerte Flutungen bei der DRV bzw. durch Ökolo-

gische Flutungen beim Polder in sich selbst ausgleicht. Daher ergibt sich für Wälder 

und Gehölzbestände nur ein Kompensationsbedarf aus anlagebedingten Eingriffen. 

Der Kompensationsbedarf für mittleres Grünland ergibt sich aus der anlagebedingt 

beanspruchten Fläche auf den Dämmen durch Dammausbau und- rückbau  und der 

betriebsbedingt beanspruchten Fläche durch die regelmäßigen Flutungen.  

Für die Gewässer ergibt sich hinsichtlich der anlagebedingten Eingriffe ein Kompen-

sationsbedarf entsprechend der in Anspruch genommenen Fläche. Für den Eingriff 

durch betriebsbedingte Flächeninanspruchnahme ist von einer beschleunigten Alte-

rung der Gewässer auszugehen, die entsprechend der in Anspruch genommenen 

Fläche auszugleichen ist. 

Für die Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) sind Maßnahmen 

zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „NATURA 2000“ notwendig. Mit 

ihnen wird gewährleistet, dass die beeinträchtigten Lebensräume und Arten in ver-

gleichbaren Dimensionen wie zuvor wiederhergestellt werden. Die Flächen zur Ko-

härenzsicherung müssen dabei Teil eines der beiden im Untersuchungsgebiet lie-

genden FFH-Gebiete „Rheinniederung Germersheim-Speyer“ oder „Rheinniederung 

von Karlsruhe bis Philippsburg“ sein. Sind innerhalb der FFH-Gebiete keine geeig-

neten Kohärenzflächen vorhanden, ist eine Erweiterung der FFH-Gebiete um geeig-

nete Flächen zur Kohärenzsicherung anzustreben. 

 

3.2.8 Aspekte der Landwirtschaft (Gutachter BImA: Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben, Landwirtschaftlicher Gutachterdienst) 

Die Ausgangssituation zur Beurteilung der Varianten aus Sicht der Landwirtschaft 

stellt sich wie folgt dar. 

Landwirtschaftliche Nutzung auf der Insel Elisabethenwört  

Der Rückhalteraum Elisabethenwört beinhaltet zwei landwirtschaftlich genutzte Be-

reiche mit einer Größe von ca. 130 ha (Westgewanne Kümmelwiesen, Pfaffenhorst, 
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Kühweid u.a.) und ca. 70 ha (Ostgewanne Unteres, Mittleres und Oberes Hofgut 

sowie Rußheimer Altrheinwiesen). 

Die Bodenqualität (Bewertung nach Ertragsfähigkeit) auf beiden Bereichen ist gut, 

die Grundstücke wurden bei der letzten Bodenschätzung in den 1990er Jahren als 

Ackerflächen mit Ertragsmesszahlen zwischen 60 und 80 bewertet (schwachsandi-

ge bis tonige Auenlehme). Sie sind zum Anbau aller landwirtschaftlichen Kulturen 

geeignet. Aufgrund ihrer Bodenqualität sind die beiden Bereiche aus agrarstrukturel-

ler Sicht in der Flurbilanz als Vorrangflur I ausgewiesen. Nach der Flurbilanz, die die 

landwirtschaftlichen Flächen nach natürlichen und landwirtschaftlichen Gesichts-

punkten bewertet, müssen in der Vorrangflur I Fremdnutzungen ausgeschlossen 

bleiben, in der Vorrangflur II sollten sie ausgeschlossen werden. Überlagert wird 

diese Zielvorstellung jedoch vom Regionalplan Mittlerer Oberrhein, der die Insel Eli-

sabethenwört als Vorranggebiet für den Hochwasserschutz vorsieht. 

Für die Beurteilung landwirtschaftlicher Flächen sind auch Angaben zum Wasser-

haushalt bedeutsam. Die Feuchtesituation eines Grundstücks wird in Bodenkundli-

che Feuchtestufen eingeteilt, in die bodenkundliche (Bodenart), bodenhydrologische 

(Grundwasserstand), morphologische und klimatische Parameter einfließen. Der 

westliche Bereich (Kümmelwiesen u.a.) ist danach aus bodenkundlicher Sicht als 

frisch bis mäßig feucht eingestuft, während der östliche Bereich hauptsächlich die 

Stufen mäßig frisch bis frisch erreicht. Nur ein geringer Anteil dieser östlichen Flä-

chen ist als mäßig feucht eingestuft. Nachstehende Empfehlungen gelten: 

- „frische“ Standorte: für Acker und Grünlandnutzung geeignet  

- „mäßig feucht“: für Grünlandnutzung geeignet, für Acker bedingt 

Der Oberflächenabfluss von Wasser wird wesentlich vom Rückhaltevermögen der 

Böden bestimmt. Je nach Aufnahmevermögen der Böden wird mehr oder weniger 

Wasser gespeichert und mit entsprechender Verzögerung wieder in die Vorfluter 

abgegeben. Gut durchlässige Böden werden also erst gesättigt, bevor Oberflächen-

abfluss entsteht. In beiden Bereichen (Ost- und Westgewanne) ist die Wasserdurch-

lässigkeit mittel bis hoch (Quelle: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

B-W). Die als mäßig feucht eingestuften Bereiche sind auch als Bereiche mit „stark 

(Stufe 3) verzögertem Oberflächenabfluss durch langsame Sättigung der Flächen 

(SOF3: Saturation Overland Flow)“ dargestellt. 

Der südliche Teil der Westgewanne wird wegen der bereits vorhandenen Boden-

feuchte in weiten Teilen nach den Landschaftspflegerichtlinien (LPR) als extensives 

Grünland (LPR-Flächen) bewirtschaftet, auf den restlichen Flächen im Südbereich 
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wird Rollrasen, der wie Grünland oberflächennahes Grundwasser gut verträgt, pro-

duziert. Der Nordbereich der Westgewanne wird ackerbaulich genutzt. 

Die etwas höher gelegenen Flächen im östlichen Bereich (Gewanne Unteres Hofgut 

u.a.) werden überwiegend ackerbaulich (z. T. Gemüsebau) und zur Rollrasenpro-

duktion genutzt. Eine alte, abgängige Obstanlage (ca. 3 ha) wird vom Obst- und 

Gartenbauverein als Biotop gepflegt. Sowohl Ost- als auch Westgewanne sind von 

bestehenden Sommerdämmen (Baujahr ca. 1897) umgeben. 

Landwirtschaftliche Nutzung außerhalb des Rückhalteraumes 

Die an den Rückhalteraum angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden 

überwiegend ackerbaulich genutzt. Im nordöstlichen Bereich befinden sich die Aus-

siedlerhöfe Marienhof, Klausenhof und Wendelinushof. Die nordöstlich und östlich 

des Rückhalteraums gelegenen Flächen sind größtenteils als mäßig feucht und 

feucht eingestuft. Ein kleiner Anteil (in diesem befinden sich u.a. die Aussiedlerhöfe) 

ist als frisch eingestuft. Die Flächen im südlichen Bereich sind ebenfalls als frisch 

eingestuft. Die nordöstlich bzw. östlich von Rußheim gelegenen Flächen werden be-

reits als sehr feucht bis nass eingestuft. Dennoch werden diese Flächen großteils 

ackerbaulich genutzt. 

Die als mäßig feucht eingestuften Bereiche sind auch als Bereiche mit „stark verzö-

gertem Oberflächenabfluss durch langsame Sättigung der Flächen - SOF3“ darge-

stellt. Die als feucht eingestuften Bereiche sind bereits  als Bereiche mit „verzöger-

tem (Stufe 2) Oberflächenabfluss als Folge sich sättigender  Flächen – SOF2“ dar-

gestellt. D.h., die Sättigung der Böden ist schneller erreicht bei SOF3. 

Die Wasserdurchlässigkeit der außerhalb des Rückhalteraumes liegenden Flächen 

ist als „mittel“, stellenweise „hoch“ eingestuft. Lediglich in den Gewannen Knauden-

heim, Östlicher Tiefengrund und Jägerschnitt ist die Wasserdurchlässigkeit „gering“ 

bis „mittel“ (Quelle: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau B-W). 

Bei den Varianten, die auch Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher Flächen außer-

halb des Rückhalteraums nach sich ziehen, wird zusätzlich auf die diesbezüglichen 

Ergebnisse der Fa. Hydrag Bezug genommen.  

Schadwirkung durch Hochwasser 

Bei längerer Überflutung (> 3 Tage) kommt es infolge Sauerstoffmangels (Hypoxie) 

zu Schädigungen der Kulturen. Da für das Ausmaß der Schädigung  landwirtschaft-

licher Kulturen hauptsächlich die Dauer und Häufigkeit der Überflutung von Bedeu-

tung sind, werden für die Bewertung der Varianten die Untersuchungen der Fa. Hyd-
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rotec hinsichtlich der Überflutungsdauer herangezogen. Die Überflutungshöhe ist 

weniger von Bedeutung.  

Auch zu geringe Grundwasserflurabstände führen zu Ertragsminderungen bis hin zu 

Ertragsausfällen. Auf Standorten mit einem durchschnittlichen Grundwasserstand < 

40 cm ist grundsätzlich kein Ackerbau, sondern nur noch Grünland sinnvoll. Beim 

Kriterium Flurabstand/Grundwasserstand wird unterstellt, dass bei einem längerem 

Flurabstand < 0,5 m Schadwirkungen (Ertragseinbußen) bei landwirtschaftlichen 

Ackerkulturen auftreten.  

Flächenverluste/-betroffenheiten 

Die Auswirkungen der Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Grundstücke für 

die Hochwasserschutzmaßnahmen gehen von Ertragseinbußen über Nutzungsar-

tenwechsel bis hin zu vollständigen Flächenverlusten. 

Landwirtschaftliche Unternehmen handeln – wie andere Wirtschaftsunternehmen in 

einer Marktwirtschaft auch – nach dem Grenzertragsprinzip. Trotz verschlechterter 

Anbaubedingungen (hier: geringere Flurabstände, Überflutungsgefahr) und damit 

einhergehender Ertragsminderungen wird ein Landwirt so lange weiter Ackerfrüchte 

anbauen, solange dies eine bessere Faktorverwertung bringt als eine notgedrunge-

ne Grünlandnutzung. Der Zeitpunkt eines Wechsels ist abhängig von den Bedin-

gungen vor Ort. In einem Grünlandüberschussgebiet mit geringer Nachfrage nach 

Raufutter erfolgt der Übergang von ackerbaulicher Nutzung zu einer Grünlandnut-

zung viel später, das heißt bei schlechteren Bedingungen (z. B. höhere jährliche 

Überflutungsdauer) für den Ackerbau, als in Gebieten mit einer hohen Nachfrage 

nach Raufutter. Nur wenn eine Grünlandbewirtschaftung der Ackernutzung überle-

gen ist (z.B. durch staatliche Förderung), wird ein Wechsel der Nutzungsart erfol-

gen. Wenn keine wirtschaftliche Verwertung von Grünland möglich ist, wird oft die 

Flächenbewirtschaftung vollständig eingestellt. 
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3.2.9 Aspekte der Forstwirtschaft (Büro IUS) 

Für eine grobe Einschätzung der Auswirkungen auf die forstwirtschaftliche Nutzung 

wurden die in der 2D-Hydraulik modellierten Überflutungsdauern verwendet, um die 

prozentualen Anteile der sich entsprechend der Überflutungsdauer entwickelnden 

Auwaldstufen an der Waldfläche zu ermitteln. Um mögliche Verluste nicht anpas-

sungsfähiger Waldbestände abzuschätzen, wurden anschließend die im Rahmen 

der Bestandsfeinkartierung erfassten Waldbestände entsprechend ihrer Haupt-

baumarten den Auwaldstufen (nach IRP 2017) zugeordnet. Bestände, deren Haupt-

baumarten mehr als einer Auwaldstufe zugeordnet sind, wurden der tieferen Au-

waldstufe zugeordnet. Als nicht anpassungsfähig wurden Birken-, Kiefern-, Fichten-, 

Rosskastanien- , Robinien- und Saumbestände eingestuft. Tabelle 2 gibt einen 

Überblick über die Auwaldstufen, deren Hauptbaumarten und ihren Bezug zu den 

Abflussbereichen und den modellierten mittleren Überflutungsdauern. 

Tabelle 3: Zuordnung der Hauptbaumarten, der mittleren Überflutungsdauer und des 
Abflussbereichs zu den Auwaldstufen. 

Auwaldstufe Hauptbaumarten (nach 
IRP 2017) 

Mittlere  
Überflutungsdauer 
(Tage/ Jahr) 

Abflussbereich 
(m³/s) 

Oberste Hartholzaue Buche, Bergahorn, 
Spitzahorn, Hainbuche < 3 > 2.900 

Hohe Hartholzaue Bergahorn, Spitzahorn, 
Winterlinde 

< 7 - 3 > 2.600-2.900 

Mittlere Hartholzaue (Esche)1, Stieleiche, 
Feldulme < 25 - 7 > 2.100-2.600 

Tiefe Hartholzaue Stieleiche, Feldulme < 50 - 25 > 1.900-2.100 

Weich-/ Hartholz-
Übergangsaue 

Silberweide, Schwarz-
pappel, Feldulme 90 - 50 1.500-1.900 

Tiefe Weichholzaue Silberweide > 90 < 1.500 

1 In Klammern gesetzt wegen Eschentriebsterben 
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3.2.10 Auswirkungen auf die Anlieger und Bevölkerung, Aspekte aus der Öffentlich-
keitsbeteiligung  

In den Ausführungen zu Auswirkungen auf die Anwohner werden einerseits fachli-

che Aspekte aus der Variantenuntersuchung (z.B. zur Grundwassersituation) be-

trachtet. Andererseits werden auch Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung be-

rücksichtigt, d.h. gewonnene Eindrücke zu Meinungsbildern, Fragen und Bedenken 

in der Bürgerschaft und zur möglichen Akzeptanz der verschiedenen Varianten bei 

den örtlichen Kommunen und Anwohnern.  

Die Auswirkungen werden für alle betroffenen Gemarkungen zusammenfassend be-

trachtet, d.h. gemeinsam sowohl für die angrenzende Wohnbebauung der Ortslagen 

Rheinsheim, Rußheim und der Aussiedlerhöfe als auch für die Bevölkerung aus 

dem erweiterten Umkreis der Kommunen Philippsburg, Dettenheim und Germers-

heim. 

 

3.2.11 Erforderliche Maßnahmen zur Schnakenbekämpfung 

Durch den Rückhalteraum (Schaffung einer zusätzlichen Überflutungsfläche) ent-

steht eine potenzielle Zunahme der Schnakenentwicklung.  

Um eine Verschlechterung der Schnakensituation durch den Retentionsraum für die 

Anwohner zu verhindern, sind unabhängig von der gewählten Variante Maßnahmen 

zur Verbesserung der Entleerung des Rückhalteraumes und zur Vermeidung von 

Restwasserflächen erforderlich. Die Untersuchungsergebnisse zur Entwässerung 

bei den Untervarianten mit Schluten sind bei der Beurteilung aller Varianten zu be-

rücksichtigen, da solche Gestaltungsmaßnahmen in der weiteren Planung nach der 

Variantenentscheidung in jedem Fall – unabhängig bei welcher Variante – zum Tra-

gen kommen werden.  

Gleiches gilt für zusätzliche Bekämpfungsmaßnahmen der KABS (Kommunale Akti-

onsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V., die erforderlich sind, 

um eine Zunahme der Schnakenpopulation zu vermeiden. Entsprechende Bestäti-

gungen der KABS zur Machbarkeit sowie des Vorhabenträger zur Kostenübernah-

me liegen bereits vor. 
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3.2.12 Aspekte der Kostenermittlung  

Eine Gesamtkostenbetrachtung ist bei diesem Planungsstand nicht für alle Varian-

ten  zuverlässig durchführbar.  

Bei der Ermittlung der Gesamtinvestitionskosten sind neben den zu erwartenden 

Baukosten auch die Kosten für Kompensationsmaßnahmen im Rahmen des Land-

schaftspflegerischen Begleitplans, Ingenieurleistungen und Gutachten, baubeglei-

tende Leistungen, Verfahrens-, Grunderwerbs- und Entschädigungskosten sowie 

Kosten für anschließende Maßnahmen für die Erfolgskontrolle (Monitoring) zu be-

rücksichtigen. Eine erste Abschätzung hierzu auf Basis des aktuellen Kenntnisstan-

des und aus Erfahrungen von anderen Rückhalteräumen wäre bei der Vielzahl der 

Varianten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Außerdem be-

stehen bei einigen Varianten zu verschiedenen Kostenarten noch erhebliche Unsi-

cherheiten und es fehlen hierzu wesentliche Grundlagen (z.B. Ansätze für mögliche 

Kompensationsmaßnahmen im Hinblick auf Eingriffe in den Rußheimer Altrhein bei 

den mittleren und großen Varianten), um die Gesamtinvestitionskosten plausibel in 

ihrer real zu erwartenden Größenordnung abschätzen zu können.  

Für einen orientierenden, qualititativen Vergleich werden in den Kostenkapiteln der 

einzelnen Varianten jeweils die für die Kosten besonders relevanten Baumaßnah-

men angesprochen. 
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4 ERGEBNISSE HOCHWASSERWIRKSAMKEITSNACHWEIS UND HOCH-
WASSERSCHUTZWIRKUNG (EINZELNER VARIANTEN) 

Für die Variantenbeurteilung liegen Berechnungsergebnisse der Landesanstalt für 

Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) vor, die den folgenden zwei Untersuchungen 

zuzuordnen sind. 

1. Internationaler Wirksamkeitsnachweis im Auftrag der Ständigen Kommission 

(Zwischenbericht vom November 2016) 

2. Projektspezifische Berechnungen zur Hochwasserabminderung durch verschie-

dene Ausführungsvarianten des Raumes Elisabethenwört  

 

4.1 Internationaler Wirksamkeitsnachweis (Zwischenbericht 2016) 

Der Zwischenbericht vom November 2016 zum internationalen Wirksamkeitsnach-

weis wurde von der deutsch-französischen „Ständigen Kommission“ verabschiedet. 

Zentrale Aussagen des Zwischenberichtes zur Aktualisierung des Wirksamkeits-

nachweises sind, dass mindestens die im Bericht genannten Rückhalteräume und 

Volumina (23 Maßnahmen in Frankreich, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 

mit einem Retentionsvolumen von 272,6 Mio. m³) erforderlich sind, um die vertragli-

chen Hochwasserschutzziele zu erreichen. Insbesondere aufgrund des hohen 

Schadenspotentials im Bereich der freifließenden Rheinstrecke und der potentiellen 

Gefährdung von menschlicher Gesundheit ist die Umsetzung dieser geplanten 

Maßnahmen, einschließlich Elisabethenwört, erforderlich. Der Rückhalteraum Elisa-

bethenwört wurde in diesem Zwischenbericht als Variante „kleine Dammrückverle-

gung“ als erforderliche Mindestvariante berücksichtigt.  

Für die Wirksamkeit der Maßnahmen im Bereich der freifließenden Rheinstrecke 

nördlich von Karlsruhe ist die Überlagerung der Hochwasserwellen von Rhein und 

Neckar von großer Bedeutung. Für eine Abminderung des Hochwasserscheitels un-

terhalb des Zusammenflusses müssen die Maßnahmen am Rhein zwischen Karls-

ruhe-Maxau und Mannheim vorrangig im ansteigenden Ast des Rheinhochwassers 

wirken. 

Im Fazit ist festzuhalten, dass der Rückhalteraum Elisabethenwört mindestens als 

Variante „Dammrückverlegung – klein“ benötigt wird, um das staatsvertraglich ver-

einbarte Hochwasserschutzziel zu erreichen.  
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4.2 Hochwasserwirkung verschiedener Varianten des Vorhabens 

Für die Variantenuntersuchung Elisabethenwört wurden von der LUBW für 

11 Varianten für den Rückhalteraum die hochwassermindernde Wirkung untersucht: 

die „DRV-klein“ mit Komplett- und Teilabtrag des RHWD XXXI, die Dammrückverle-

gungen mittel und groß, der „Polder-klein“ ohne und mit Ausbau Sommerdamm Ost 

(Ausbau auf Bestandshöhe), die Varianten „Polder-mittel“ und „Polder-groß“, die 

„Varianten „DRV/Polder-klein“ und „DRV/Polder-mittel“ („Kombivarianten“) sowie die 

Wirkung der Retentionsmaßnahmen am Oberrhein ohne den Rückhalteraum Elisa-

bethenwört (Nullvariante). 

Die Variantenberechnungen wurden mit dem Synoptischen Modell der LUBW 

durchgeführt und das 220-jährliche Hochwasserkollektiv aus dem Zwischenbericht 

zum internationalen Wirksamkeitsnachweis (16 Modellhochwasser mit 220-jähr-

lichen Scheitelabfluss am Pegel Worms) verwendet. In den Berechnungen wurden 

alle vorhandenen und geplanten deutsch-französischen Retentionsmaßnahmen mit 

dem im Wirksamkeitsnachweis enthaltenen Betriebsreglement berücksichtigt. Für 

die Poldervarianten des Raumes Elisabethenwört wurde der Retentionsbeginn in 

den Berechnungen entsprechend der zeitlichen Staffelung von zwei Stunden nach 

Retentionsbeginn des Polders Wörth/Jockgrim angesetzt, auch Vorfüllungen durch 

Ökologische Flutungen wurden berücksichtigt.  

Die unterschiedlichen Wirkungsweisen der Dammrückverlegungs- und Poldervarian-

ten stellen sich wie folgt dar.  

Bei den Dammrückverlegungsvarianten wird der Rheinabfluss örtlich im Bereich des 

Rückhalteraumes vor allem im ansteigenden Ast der Hochwasserwelle reduziert. Bis 

Mannheim flacht sich diese Wirkung etwas ab und führt dort durch die Überlagerung 

mit der in der Regel vorauslaufenden Neckarwelle im Mittel zu einer Reduzierung 

des Scheitelabflusses im Rhein auf Höhe der Neckarmündung. 

Im Unterschied zur Dammrückverlegung wirken die Poldervarianten entsprechend 

dem Gesamtreglement der Rückhalteräume erst in einem höheren Bereich des an-

steigenden Hochwassers und somit zeitlich konzentrierter. Bis Mannheim flacht sich 

diese Wirkung ebenfalls etwas ab und führt dort durch die Überlagerung mit der in 

der Regel vorauslaufenden Neckarwelle im Mittel zu einer - im Vergleich zur Damm-

rückverlegung zusätzlichen - Reduzierung des Scheitelabflusses im Rhein auf Höhe 

der Neckarmündung. Es ist zu beachten, dass die Berechnungen der Poldervarian-

ten nach dem für die Variantenuntersuchung erarbeiteten, vorläufigen Konzept der 

Poldersteuerung sowie einschließlich Ökologischen Flutungen durchgeführt wurden.  
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Im Ergebnis der Berechnungen für die untersuchten Varianten wurden die mittleren 

Abminderungen des Hochwasserscheitels im Rhein auf Höhe der Neckarmündung 

ermittelt. Die Mittelwerte für die Abminderung des Hochwasserscheitels im Rhein für 

die 16 berechneten 220-jährlichen Modellhochwasser sind in der folgenden Tabelle 

aufgeführt. 

 

Tabelle 4: Ergebnisse der LUBW-Berechnungen zur HW-Wirkung von Varianten 

Abminderung des Hochwasserscheitels im Rhein auf Höhe der Neckarmündung  

Mittelwerte für 220-jährliche Hochwasser 

 

 

Variante / 

Untervariante 

 

 

Dammrückverlegung DRV/Polder Polder (*1) 

klein mittel groß klein mittel klein mittel groß 

Komplett-
abtrag 

Teil- 
abtrag   *1) *2) 

ohne 
Ausbau 

Sommer-
dämme 

mit  
Ausbau 

Sommer- 
damm 

Ost 

  

lfd. Nr. 
 

1 
 

1a 
(≙ 1c) 

2 
 

3 
 

7 
 

8 
 

4 
(≙ 4c) 

4b-1 
 

5 
 

6 
 

mittlere  
Abfluss-  

reduzierung 
[m³/s] 

-19.1 -20.5 -22.5 -25.3 -25.8 -39.5 -32.0 -32,5 -36.6 -48.8 

mittlere  
Wasserstands-  
abminderung  

[cm] 

-1.5 -1.5 -1.6 -1.8 -2.4 -3.5 -2.8 -2.8 -3.4 -4.5 

*1) nach vorläufigem Steuerungskonzept: drei von 16 Modellhochwasser  
     ohne Abbruch Ökologischer Flutung, sondern ungesteuerte Polderretention 

*2) vorbehaltlich einer weiteren technischen und naturschutzbezogenen Prüfung 

 

Die Ergebnisse in der Tabelle zeigen, dass sich alle untersuchten Varianten insge-

samt wirksam (dämpfend) auf den Hochwasserscheitel des Rheins auf Höhe der 

Neckarmündung auswirken. Da alle Varianten die Wirkung der kleinen Dammrück-

verlegung erreichen oder überschreiten, bestätigt sich, dass grundsätzlich alle diese 

Varianten das staatsvertraglich vereinbarte Hochwasserschutzziel erfüllen. 
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Die Hochwasserschutzwirkung nimmt mit zunehmender Größe (Volumen) des Rück-

halteraumes zu (betrifft alle Variantengruppen: DRV, Polder und Kombi 

DRV/Polder). Durch die Variantengruppen mit gesteuerter Flutung (Polder und 

Kombi DRV/Polder) kann gegenüber den ungesteuerten Varianten (DRV) eine zu-

sätzliche Abminderung erzielt werden.  

Für weitere Einzelheiten wird auf den ausführlichen Untersuchungsbericht der 

LUBW verwiesen [8]. 
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5 FACHLICHE ERGEBNISSE UND BEWERTUNG DER SECHS GRUNDVA-
RIANTEN DAMMRÜCKVERLEGUNG UND POLDER 

5.1 Variante Nr. 1 Dammrückverlegung „DRV-klein“ (in Hydraulik: D_k_06)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 3: Übersichtsplan Variante „DRV-klein“ 

Die Variante ist in Abbildung 3 dargestellt. Sie ist im Wesentlichen gekennzeichnet 

durch die Errichtung des Hochwasserschutzdammes auf der Insel linksseitig des 

Rußheimer Altrheins, teilweise auf Trasse des vorhandenen Sommerdammes. Der 

Rußheimer Altrhein befindet sich somit außerhalb des Rückhalteraumes und bleibt 

unverändert bestehen. Die Vorflut des Rheinniederungskanals wird nicht verändert. 

Der vorhandene Hochwasserschutzdamm XXXI wird auf gesamter Länge vollstän-

dig abgetragen. Auf der nördlichen Seite wird in den bis auf Geländeniveau abge-
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tragenen HWD XXXI eine Flutmulde mit Flutbrücke vorgesehen, die den Baggersee 

Minthe I mit dem Schrankenwasser verbindet. 

5.1.1 Ergebnisse Umweltplanung  

5.1.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Die Variante „DRV-klein“ umfasst vorhabensbedingt einen Wirkraum von insgesamt 

410 ha. Davon nehmen FFH-Lebensraumtypen (Abk. LRT) insgesamt eine Fläche 

von rd. 70 ha und somit 17,1 % der Wirkraumfläche ein. Naturschutzfachlich beson-

ders bedeutsame Biotopkomplexe werden auf rd. 109 ha (26,5 % der Wirkraumflä-

che) beeinflusst. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Auf einer Fläche von 376,2 ha treten durch ungesteuerte Flutungen betriebsbeding-

te Wirkungen auf. 64 ha der betriebsbedingt beeinflussten Wirkraumfläche werden 

von FFH-Lebensraumtypen eingenommen. Naturschutzfachlich besonders bedeut-

same Biotopkomplexe im Wirkraum werden auf einer Fläche von 101,7 ha geflutet. 

In Bezug auf die Mehrheit der betroffenen Lebensraumtypen bzw. Biotopkomplexe 

sind durch Flutungen hervorgerufene Beeinträchtigungen zu erwarten bzw. nicht 

auszuschließen. Dies betrifft die LRT „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ (rd. 

42 ha), „Waldmeister-Buchenwälder“ (rd. 6 ha), „Mageren Flachland-Mähwiesen“ 

(rd. 4 ha) und „Natürlichen nährstoffreichen Seen“ (rd. 7 ha). Keine Beeinträchtigun-

gen – sondern günstige Entwicklungen – sind hinsichtlich der flutungstoleranten 

„Hartholzauenwälder“ (rd. 4 ha) und „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ (1,8 ha) 

zu erwarten. 

Ab einem Abfluss von 1.900 m³/s werden Teile der naturschutzfachlich besonders 

bedeutsamen „Kümmelwiesen“ überflutet, ab einem Abfluss von 2.600 m³/s erfolgt 

die vollständige Flutung der „Kümmelwiesen“ (57,8 ha). Diese werden zum Teil 

durch den LRT „Magere Flachland-Mähwiesen“ charakterisiert und beherbergen flu-

tungsempfindliche Tier- und Pflanzenarten. Infolge der Flutungen sind Vegetations-

veränderungen, wie die Ausbreitung von Flutrasen und die Entstehung von Auen-

wiesen zu erwarten. Außerdem ist mit dem Verlust der Orchideenvorkommen zu 

rechnen. Viele der in den „Kümmelwiesen“ vorkommenden Vogelarten sind nicht 

auentypisch und daher nicht an Hochwasserereignisse angepasst. Hinsichtlich des 

Blaukehlchens und Neuntöters (beide nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie ge-

schützt) ist, wie auch in Bezug auf andere Arten mit bodennahen Neststandorten, 

mit Verlusten ihrer Gelege durch wiederkehrende Flutungen zu rechnen. Durch 
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Überschwemmung des Nahrungsraums wird die Lebensraumeignung für den Wen-

dehals (nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie geschützt) und weitere vorwiegend am 

Boden nach Nahrung suchende Vogelarten gemindert. Revieraufgaben und Be-

standsrückgänge dieser seltenen Arten sind daher nicht auszuschließen.  

Die Biotopkomplexe „Bannwald Elisabethenwört“ (18,5 ha), „Buchen- und Eichen-

Hainbuchen-Wald im Heinbuchenhorst“ (rd. 11 ha), „Wildrebe“ (< 0,1 ha) und „Mit-

telwald Elisabethenwört“ (1,2 ha) sind durch den LRT „Sternmieren-Eichen-

Hainbuchenwälder“ charakterisiert. Diese werden ab einem Abfluss von 2.600 m³/s 

geflutet und während der Umstellungsphase auf die künftigen Auenbedingungen 

geschädigt. Durch gezielten Waldumbau unterstützt, werden sie sich jedoch lang-

fristig zu Auen-Biotopsystemen der mittleren und hohen Auenstufe hin entwickeln, 

aus welchen sie nach der Ausdeichung hervorgegangen sind. Auf Teilflächen mit 

zeitweilig stagnierendem Wasser kann es auch für auentypische Arten zu Ein-

schränkungen der Lebensraumfunktion kommen. Darüber hinaus können solche 

stagnierenden Wasserflächen vor allem im Bereich von Geländesenken Fallen für 

die Limnofauna (insbesondere Fische) sowie Schnakenbrutstätten darstellen. Auf 

den überwiegenden Flutungsflächen ohne Wasserstagnation ist die Entstehung ty-

pischer Artengemeinschaften der Flussauen zu erwarten. 

Die Stillgewässer im Biotopkomplex „Schrankenwasser, Kurfürstenbau, Kleiner Kolk 

und Umgebung“ (10,8 ha) werden sich infolge von Durchströmung, welche insbe-

sondere ab Abflüssen von 2.600 m³/s einsetzt, und starken Wasserstandsschwan-

kungen verändern. Die Standortveränderungen gehen mit dem Verlust der gegen-

wärtigen Wasserpflanzenvegetation sowie der Lebensraumfunktionen zahlreicher 

Stillgewässerarten einher. Auch die Trübung und der Nährstoffeintrag können sich 

beeinträchtigend auswirken; dies ist z. B. hinsichtlich der Zierlichen Moosjungfer 

(nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt) und des Zwergtauchers (nach Art. 1 

der Vogelschutzrichtlinie geschützt) nicht auszuschließen. Unter anderem ist auch 

die Beeinträchtigung von Fortpflanzungsgewässern des Kammmolchs (geschützt 

nach Anhang II der FFH-Richtlinie) durch Fischeintrag und Larvenverdriftung anzu-

nehmen. Langfristig ist mit einem Übergang zu Auengewässern und der Ansiedlung 

auentypischer Arten zu rechnen. Regelmäßige Flutungen können zu Lerneffekten 

bei verschiedenen Tierartengruppen wie Vögeln und Säugetieren führen und so 

langfristig eine Anpassung an die veränderten Umweltbedingungen bewirken. 

Anlagebedingte Wirkungen 
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Anlagebedingt finden Flächeninanspruchnahmen durch Rückbau, Neu- und Ausbau 

von Dämmen auf etwa 10 % der Wirkraumfläche statt. Bei der Variante „DRV-klein“ 

werden etwa 22 ha Dammfläche neugebaut, ein Dammrückbau findet auf etwa 

11,5 ha statt.  

Der Verlust von Biotopen durch anlagebedingte Beanspruchung betrifft v. a. Wälder 

(12,4 ha), naturschutzfachlich wertvolle Offenlandbiotope (10,2 ha) sowie Offen-

landbiotope allgemeiner Bedeutung (u. a. Äcker; 8,3 ha). Die Trassenführung des 

Damms bedingt eine Zerschneidung des Waldes im Nordteil des Retentionsraums. 

Infolge anlagebedingter Flächeninanspruchnahme gehen FFH-LRT auf rd. 6 ha ver-

loren. Davon sind insbesondere „Magere Flachland-Mähwiesen“ (auf 3,5 ha), „Hart-

holzauenwälder“ (auf 0,9 ha) und „Waldmeisterbuchenwälder“ (auf 0,8 ha) betroffen. 

„Kalkmagerrasen“ werden auf 0,6 ha (durch Dammabtrag) und „Pfeifengraswiesen“ 

auf <0,1 ha durch die Anlage beansprucht. 

Der „Rheinhochwasserdamm bei den Kümmelwiesen“ wird durch den Abtrag des 

RHWD XXXI auf 3,3 ha anlagebedingt beansprucht. Infolgedessen kommt es zu an-

lagebedingten Verlusten von Magerrasen und Magerwiesen ebenso wie zu Lebens-

raumverlusten von Wildbienen, Laufkäfern, Faltern, Zauneidechse und weiteren 

Tierarten. 

 

5.1.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Schutzgut Boden 

Durch den Abtrag des Rheinhochwasserdamms XXXI kommt es zu einer Freilegung 

bisher überschütteter Flächen, während durch die Anlage des Absperrdamms weite-

re Bodenflächen überschüttet werden. 

Schutzgut Wasser 

Durch die Dammrückverlegung werden auf einer Fläche von 388 ha naturnahe 

Überschwemmungsflächen wiederhergestellt. Durch das Oberflächenrelief mit feh-

lenden Strukturen zur zügigen Ableitung des Wassers bei Rückgang des Wasser-

spiegels kommt es jedoch auf großen Flächen zu zeitweilig stagnierendem oder 

sehr gering bewegtem Wasser. 

Die Grundwasserprägung der im nordwestlichen Teil des Wirkraumes gelegenen 

Stillgewässer „Schrankenwasser“, „Kurfürstenbau“ und „Kleiner Kolk“ wird infolge 

der stärkeren Prägung des Wirkraumes durch Oberflächenwasser verringert. 
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Schutzgut Landschaft 

Durch den Bau des neuen Absperrdamms kommt es zur Zerschneidung des Walds 

im Nordteil und einer Überprägung des Waldrands am Rußheimer Feld. 

Im Zu- und Ablaufbereich kommt es zur Wiederherstellung des natürlichen Reliefs. 

Die Entwicklung auenähnlicher Lebensräume führt zu einer positiven Entwicklung 

des Landschaftsbildes. 

Schutzgut Mensch 

Bei Hochwasser kommt es zu einer eingeschränkten oder entfallenden Nutzbarkeit 

der Wege zur Freizeitnutzung. 

Wasserflächen mit zeitweilig stagnierendem Wasser stellen zusätzliche potentielle 

Schnakenbrutstätten dar. Zur Vermeidung einer vorhabenbedingten Zunahme der 

Schnakenbelastung ist eine zusätzliche Schnakenbekämpfung durch die KABS 

(Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.) vorge-

sehen (vgl. Kap. 3.2.11).  

Während der Bauzeit kommt es zu Geräuschemissionen und Staubentwicklung an 

Baustraßen, die zu Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung führen können.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Die regelmäßigen Flutungen führen zu einem Verlust der landwirtschaftlichen Nutz-

barkeit der Kümmelwiesen. Das Rußheimer Feld (Gewanne Oberes, Mittleres und 

Unteres Hofgut, sowie Rußheimer Altrheinwiesen) bleibt zumindest eingeschränkt 

nutzbar, solange der Bestand der bestehenden Sommerdämme gesichert ist.  

 

5.1.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

5.1.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Bei der Variante „DRV-klein“ werden anlagebedingt 13,4 ha Wälder und Gehölzbe-

stände beansprucht, die entsprechend auszugleichen sind.  

Für den Verlust von wertvollem Feuchtgrünland liegt der Kompensationsbedarf bei 

3,6 ha, während er für die mittleren Wiesen (Fett- und Magerwiesen, sowie Mager-

rasen) bei 62,4 ha liegt.  

Bei den Gewässern, die sich im Wesentlichen auf den nordwestlichen Teil der 

Dammrückverlegung konzentrieren (v.a. das Schrankenwasser), ist durch den Be-
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trieb mit einer beschleunigten Alterung zu rechnen, die entsprechend der bean-

spruchten Fläche von 7,0 ha auszugleichen ist. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 86,4 ha. 

FFH-LRT werden auf insgesamt rd. 70 ha in Anspruch genommen. Der Ausgleich 

hat auf Flächen innerhalb eines der beiden FFH-Gebiete „Rheinniederung 

Germersheim-Speyer“ oder „Rheinniederung zwischen Karlsruhe bis Philippsburg“ 

zu erfolgen. Alternativ ist die Erweiterung des FFH-Gebiets um bisher außerhalb lie-

gende Ausgleichsflächen anzustreben. 

 

5.1.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Günstige Auswirkungen haben insbesondere die regelmäßigen ungesteuerten Flu-

tungen, indem sie zur Entwicklung von auenähnlichen, hochwassertoleranten Le-

bensräumen und Lebensgemeinschaften führen. Dies wird hauptsächlich dadurch 

verursacht, dass Rheinwasser zutritt, sobald Mittelwasser im Rhein überschritten ist, 

so dass Bereiche der DRV zumindest partiell geflutet werden und so aktiv am Ab-

flussgeschehen des Rheins teilnehmen. Damit wird auf 388 ha rezente Rheinaue 

geschaffen. 

Die Natürlichkeit des künftigen Auen-Ökosystems im Rückhalteraum wird aufgrund 

der heutigen Rahmenbedingungen wie den Uferverbau der Rheinufer einge-

schränkt, wodurch die natürlicherweise prägende Morphodynamik nur in geringen 

Ansätzen realisiert werden kann. Diese Einschränkung ist in der gesamten rezenten 

Rheinaue unvermeidlich gegeben. 

Die breiten Öffnungen im Damm führen zu einer optimalen Durchströmung und zur 

maximalen Ausschöpfung der Prozessdynamik, soweit dies aufgrund der befestigten 

Rheinufer und vorhandenen Dämme möglich ist. Dies schafft die Grundlage zur 

Entwicklung der durch Prozessdynamik geförderten Arten und Lebensgemeinschaf-

ten. Durch die Wiederherstellung auenökologischer Dynamik können sich im Rück-

halteraum alle Auenstufen von einer häufig und langanhaltend überfluteten, tiefen 

Weichholzaue bis hin zu einer selten und kurzzeitig überfluteten, obersten Hartholz-

aue entwickeln.  
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5.1.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Variante „DRV-klein“ erzielt eine mittlere Abflussreduzierung des Hochwasser-

scheitels auf Höhe der Neckarmündung von 19,1 m³/s (vgl. Kapitel 4,2).  

 

5.1.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Die Berechnungen mit dem numerischen Grundwassermodell ergeben für diese Va-

riante geringfügige zusätzliche Grundwasseranstiege außerhalb des Retentions-

raums im Zentimeter-Bereich bis lokal wenige Dezimeter. Diese Veränderungen sind 

darauf zurückzuführen, dass die natürliche Grundwasser-Vorflut im Bereich der Insel 

Elisabethenwört bei Retention nicht zur Verfügung steht und sich dadurch die land-

seits nachdrängenden Grundwasserströme zurückstauen.  

Vorhabenbedingter Druckwasserandrang führt auch zur randlichen Vergrößerung 

von Vernässungsflächen, bei welchen bereits im Istzustand das Grundwasser offen 

zu Tage tritt. Das betrifft ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Das vom Retentionsraum ausgehende Uferfiltrat tritt unmittelbar in den ausgedeich-

ten und bereichsweise tiefliegenden Überflutungsraum des Rußheimer Altrheins 

bzw. der Pfinz aus. 

Diese zusätzlichen Sickerraten werden zusammen mit der Binnenentwässerung 

(Pfinz, Rheinniederungskanal) über die Jägerschrittschleuse abgeschlagen und dem 

Schöpfwerk Philippsburg zugeführt. Mit der dort installierten Pumpenleistung kön-

nen die zusätzlichen Aussickerungsraten aus dem Rückhalteraum leicht bewältigt 

werden. Diese verändern auch im Spitzenwert nicht nennenswert die Wasserspie-

gellagen im Rußheimer Altrhein, so dass dieser zuverlässig als hydraulische Barrie-

re zwischen Überflutungsfläche und Dammhinterland wirkt. 

Nach derzeitigem Stand sind bei dieser Variante keine Schutzmaßnahmen im Bin-

nenland erforderlich. Die ermittelten geringen zusätzlichen Grundwasseranstiege in 

der Ortslage von Rußheim und in den anderen betroffenen Bebauungen (Aussied-

lerhöfe, Angelverein und Brechtgelände) führen auf Grundlage des bisher vorläufi-

gen und vereinfachten Ermittlungsansatzes für die Kellersohlhöhen von 1,70 m un-

ter Gelände zu keinen neuen Betroffenheiten. Im Rahmen der Entwurfsplanung für 

die ausgewählte Variante werden die Kellersohlhöhen geodätisch eingemessen. Mit 

diesen genaueren Daten erfolgt ein Vergleich des Ist- mit dem Planzustand. Sollte 

sich dabei herausstellen, dass das Verschlechterungsverbot (Grundsatz der Ver-
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meidung von zusätzlichen schadbringenden Grundwasseranstiegen in bebauten Be-

reichen) nicht eingehalten werden kann, so sind zur Vermeidung Schutzmaßnah-

men vorzusehen. 

 

5.1.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft  

Bei der Variante „DRV-klein“ finden im Abflussbereich > 1.500 – 1.900 m³/s in den  

Gewannen Kühweid, Pfaffenhorst und Kümmelwiesen großflächige Überflutungen 

statt. Bei einer mittleren Dauer von 50 – 90 Tagen im Jahr ist eine wirtschaftlich 

sinnvolle Nutzung nicht mehr möglich. Auch wenn die benachbarten Flächen in den 

Westgewannen bei diesem Abflussbereich noch nicht überflutet werden, wird auf-

grund des zufließenden Grundwassers sich die Situation dieser bereits frischen und 

feuchten Standorte deutlich verschlechtern (Sauerstoffmangel, Bewirtschaftbarkeit). 

Eine wirtschaftliche Nutzung der Westgewanne wird nicht mehr möglich sein.  

Die Ostgewanne (Unteres, Mittleres und Oberes Hofgut sowie Rußheimer Altrhein-

wiesen) werden bei dieser Variante weiterhin landwirtschaftlich nutzbar sein. Dies 

gilt unter der Voraussetzung, dass ein gewisser Schutz durch die vorhandenen alten 

Sommerdämme besteht. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass diese alten Däm-

me über längere Zeit den Hochwasserereignissen Stand halten können. Spätestens 

ab dem Abflussbereich > 2.600 m³/s und einer mittleren Überflutungsdauer von 

< 7-3 Tagen pro Jahr ist mit ersten Einschränkungen in der Bewirtschaftung zu 

rechnen. Ab hier treten auf ca. 1,8 ha Ertragseinbußen infolge Überflutungen und zu 

hoher Grundwasserstände auf. Ein Nutzungsartenwechsel ist auf diesen Flächen 

aufgrund der kleinflächigen Betroffenheit sehr unwahrscheinlich. 

Zusätzlich zu den überflutungsbedingten Einschränkungen gehen im Zuge der neu 

angelegten Dämme 7,7 ha Ackerflächen verloren. 

Außerhalb des Rückhalteraums findet bei der Variante „DRV–klein“ keine relevante 

Beeinträchtigung von landwirtschaftlichen Flächen statt. Der landseitige Grundwas-

serstand steigt nur geringfügig. Damit sind keine Auswirkungen zu erwarten. Selbst 

beim Modellhochwasser kommt es lediglich zu einer geringfügigen Zunahme von 

potentiellen Vernässungsflächen durch Grundwasser. 
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Forstwirtschaft 

Die Waldfläche (ohne Wege und Sonderstrukturen) beträgt bei der Variante „DRV-

klein“ rd. 167 ha. Hinsichtlich der forstlichen Nutzung kommt es im gesamten Be-

reich der Dammrückverlegung durch die ungesteuerten Flutungen zu Nutzungsein-

schränkungen, da Wald- und Erntearbeiten nur in Abhängigkeit der Wasserstände 

möglich sind. 

Durch die regelmäßigen Flutungen wird sich der überwiegende Teil der Waldfläche 

zu mittlerer (rd. 75 %) bzw. hoher Hartholzaue (rd. 22 %) mit weiterhin ökonomisch 

attraktiven Baumarten entwickeln. Die verbleibende Waldfläche wird über lange 

Zeiträume während des Jahres überflutet sein. Hier wird sich v. a. Weichholzaue 

(auf rd. 3 %) mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung entwickeln. 

Der Anteil der nicht überflutungstoleranten Waldbestände liegt bei 7,7 ha und ent-

spricht 4,6 % der Waldfläche ohne Wege und Sonderstrukturen. Unter der Annah-

me, dass diese Waldbestände in regelmäßig überfluteten Bereichen liegen, ist von 

einem Totalverlust dieser Bestände auszugehen. 

 

5.1.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Durch den Rückhalteraum sind Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstücksei-

gentümer und Pächter festzustellen.  

Die anlagen- und betriebsbedingten sowie bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen 

erstrecken sich auf die Gemarkungen Huttenheim (Gemeinde Philippsburg), Ruß-

heim (Gemeinde Dettenheim) und Germersheim. Eigentümer der Flächen sind die 

Bunderepublik Deutschland, die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 

Kommunen/Gemeinden und Privateigentümer. 

Der Flächenbedarf für die dauerhaften Inanspruchnahmen durch den Erwerb der 

neuen Dammaufstandsfläche zuzüglich Sicherung baumfreie Zone beträgt rd 22,0 

ha, siehe Abbildung 4.  
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Abbildung 4: Dauerhaft beanspruchte Flächen (Dammaufstandsflächen zzgl. baum-
freie Zone) bei Variante „DRV-klein“. 

Die Flächen für dauerhafte Inanspruchnahmen verteilen sich wie folgt: 

30,5% Land Baden-Württemberg 

59,4% Kommunen 

10,1% Privateigentum 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass der Anteil an zu erwerbendem Pri-

vateigentum mit 10,1% (23.000m²) an der Gesamtfläche sehr gering ist. Der größte 

Flächenbedarf ergibt sich auf gemeindeeigenen Flächen. 
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Abbildung 5: Betrieblich beanspruchte Flächen (Überflutungsflächen) bei Variante 
„DRV-klein“. 

 

Die Größe der Überflutungsfläche beträgt 388 ha, siehe Abbildung 5, und verteilt 

sich wie folgt auf die Eigentümer: 

4,6% Land Baden-Württemberg  

91,8% Kommunen 

3,6% Privateigentum 

Der überwiegende Anteil der Überflutungsfläche liegt auf gemeindeeigenen Grund-

stücken. Landes- und Privatgrundstücke sind bei Überflutung mit insgesamt weniger 

als 10 % der Fläche betroffen.    

Für die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzungen wird auf Kapitel 5.1.2.5 

verwiesen. 
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5.1.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigungen der Menschen/Umwelt durch den Baubetrieb werden in der 

Umweltplanung beim Schutzgut Mensch berücksichtigt. Zur Vermeidung von Betrof-

fenheiten in der Ortslage Rußheim wird die Hauptzuwegung zu den einzelnen Bau-

maßnahmen, von Norden her, über die B35 erfolgen. 

Der Baulärm, der von der Baumaßnahme ausgeht, wird in der angrenzenden 

Wohnbebauung kaum wahrnehmbar sein, da sich das Baufeld in ausreichendem 

Abstand (Mindestmaß ca. 400 m) zur Ortslage befindet. 

Grundwasserstände / Entwässerung im Binnenland 

Wie in Kapitel 5.1.2.4 beschrieben, ist bei dieser Variante nach derzeitigem Stand 

kein zusätzlicher schadbringender Grundwasseranstieg in der Wohnbebauung 

durch die Maßnahme zu erwarten. Daher sind keine Anpassungsmaßnahmen erfor-

derlich, die Auswirkungen auf die Anwohner haben könnten.  

Schnakenentwicklung 

Das Thema Schnakenentwicklung wird in der Umweltplanung beim Schutzgut 

Mensch berücksichtigt. 

Zur Vermeidung einer vorhabenbedingten zusätzlichen Schnakenbelastung für die 

Bevölkerung sind Maßnahmen der KABS erforderlich, deren Kosten vom Vorhaben-

träger zu übernehmen sind (vgl. Kapitel 3.2.11). Die zusätzlichen Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Schnakenbrutstätten betreffen bei dieser Variante die Inselfläche. 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist im Schutzgut Landschaft im voranstehenden Kapitel „Weite-

re Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  

Freizeit- / Erholungsnutzung, Wegeverbindungen 

Die Freizeit- und Erholungsnutzung wird im Schutzgut Mensch im Kapitel „Weitere 

Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  

Mit der temporären Überflutung sind Einschränkungen hinsichtlich der Freizeit- und 

Erholungsnutzung verbunden. Entlang des Absperrdammes am Altrhein entstehen 

neue Unterhaltungswege. 
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Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Rückmeldungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung lassen darauf schlie-

ßen, dass die Akzeptanz der örtlichen Kommunen und Bevölkerung für eine kleine 

Variante des Rückhalteraumes als erforderlicher Mindestlösung (Wirksamkeits-

nachweis) grundsätzlich eher vorhanden ist, als für die klar abgelehnten mittleren 

und großen Varianten. Dabei wird eine kleine gesteuerte Lösung („Polder-klein“) von 

den Vertretern der Kommunen und den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern favori-

siert.  

Gründe für die mögliche Akzeptanz am ehesten einer kleinen Lösung bestehen da-

rin, dass die kleinen Varianten mit den geringsten Auswirkungen für die örtliche Be-

völkerung verbunden werden. 

Besonders hohe Bedeutung für die Anlieger hat die Frage der Grundwasserstände 

im Bereich der Bebauung. Entsprechend wird als Vorteil gesehen, dass bei den 

kleinen Varianten nach den vorliegenden Untersuchungen keine Anpassungsmaß-

nahmen zum Schutz der Bebauung vor zusätzlichen schadbringenden Grundwas-

seranstiegen bzw. zur Sicherung der Entwässerung im Binnenland benötigt werden.  

Ein sehr wichtiges Thema aus Sicht der Bevölkerung ist ferner die Schnakensituati-

on, d.h. die Bekämpfung der bereits heute zeitweise plageartig auftretenden Stech-

mücken. Trotz der Zusage des Vorhabenträgers und der KABS zur Übernahme der 

zusätzlich erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen wird eine Zunahme der Schna-

kenentwicklung befürchtet und auch bei den kleinen Varianten (hier: „DRV-klein“) 

sehr kritisch diskutiert.  

Eine in der Öffentlichkeitsbeteiligung mehrfach angeführte Befürchtung ist, dass der 

Eintrag von angeschwemmtem Treibgut in die Rückhaltefläche zur „Vermüllung“ füh-

ren könnte. Bei der Dammrückverlegung ist diese Befürchtung aufgrund der Größe 

der Dammöffnungen (Abtrag Rheinhochwasserdamm XXXI) größer als beim Polder. 

Weitere von den Vertretern der Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern ge-

nannte Gründe für die Bevorzugung der kleinen gesteuerten Variante sind in Kapitel 

5.4.2.7 (Variante „Polder-klein“) aufgeführt. 
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5.1.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist . Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Grundvariante Nr. 1 „DRV-klein“ auf-

geführt: 

- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 3,2 km  

- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 4,4 km 

- eine Flutmulde mit Flutbrücke 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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5.2 Variante Nr. 2 Dammrückverlegung „DRV-mittel“ (in Hydraulik: D_m_04)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 6: Übersichtsplan Variante „DRV-mittel“ 

Die Variante ist in Abbildung 6 dargestellt. Sie ist im Wesentlichen gekennzeichnet 

durch die Errichtung des Hochwasserschutzdammes im südlichen Teil auf der Insel 

linksseitig des Rußheimer Altrheins bis auf Höhe der Jägerschrittschleuse und dann 

Verschwenkung auf die östliche Altrheinseite. Somit stellt die Trasse eine Kombina-

tion der kleinen und großen Dammrückverlegung dar. Der Rußheimer Altrhein wird 

durch einen Damm gekreuzt und mit einem regulierbaren Durchlassbauwerk ausge-

stattet.  

Der neue Absperrdamm nördlich des Rußheimer Altrheins verläuft überwiegend auf 

der Trasse des bestehenden Hochwasserschutzdammes XXXIa.   
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Der vorhandene Hochwasserschutzdamm XXXI wird auf gesamter Länge vollstän-

dig abgetragen. Im nördlichen Bereich werden in den bis auf Geländeniveau abge-

tragenen HWD XXXI zwei Flutmulden jeweils mit Flutbrücken vorgesehen, die den 

Baggersee Minthe I mit dem Schrankenwasser und dem Rußheimer Altrhein verbin-

den. 

Die Vorflut des Rheinniederungskanals wird nicht verändert. Der Rußheimer Altrhein 

wird im nördlichen Bereich oberhalb der Jägerschrittschleuse Bestandteil des RHR. 

 

5.2.1 Ergebnisse Umweltplanung  

5.2.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Bei der Variante „DRV-mittel“ erweitert sich der vorhabensbedingte Wirkraum zu-

sätzlich zum Wirkraum der kleinen Dammrückverlegung um einen rd. 100 ha großen 

Bereich im Norden und beträgt damit insgesamt 509 ha. Davon nehmen FFH-

Lebensraumtypen insgesamt eine Fläche von rd. 122 ha und somit 24,0 % der Wirk-

raumfläche ein. Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe wer-

den auf rd. 165 ha (32,4 % der Wirkraumfläche) beeinflusst. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Alle im Wirkraum der kleinen Variante auftretenden betriebsbedingten Wirkungen 

auf FFH-LRT, Biotopkomplexe und die dort siedelnden Arten, sind auch für die mitt-

lere Variante zu erwarten.  

Zusätzlich werden betriebsbedingt die FFH-LRT „Natürliche nährstoffreiche Seen“ 

(37,3 ha) sowie die umgebenden „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ (12,8 ha) 

und „Hartholzauenwälder“ (9,7 ha) beeinflusst, die im Bereich des Rußheimer Alt-

rheins ab einem Abfluss von 1.500 m³/s überflutet werden. Während bzgl. der flu-

tungsempfindlichen Stillgewässer und Röhrichte (LRT 3150) von einer betriebsbe-

dingten Beeinträchtigung des Lebensraumtyps auszugehen ist, sind in Hinblick auf 

die flutungstoleranten Auenwälder (LRT 91F0 und 91E0*) Aufwertungen durch die 

Dynamisierung zu erwarten. Bei der mittleren DRV-Variante kommt es zudem zu ei-

ner ausschließlich betriebsbedingten Beeinflussung der „Pfeifengraswiesen“ 

(1,3 ha), die nahezu den gesamten Bestand des Lebensraumtyps im geplanten Re-

tentionsraum betrifft. Diese werden bereits bei Abflüssen von 1.500 m³/s geflutet. Es 

gibt zwar entlang des Oberrheins Pfeifengraswiesen, die flutungsbedingte Nährstof-

feinträge vertragen, jedoch können die Auswirkungen von Überflutungen auf indivi-
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duelle Bestände völlig unterschiedlich ausfallen. Da sich eine Beeinträchtigung des 

Lebensraumtyps nicht sicher ausschließen lässt, wird im Sinne einer worst-case 

Annahme von einer betriebsbedingten Beeinträchtigung des Lebensraumtyps durch 

regelmäßige Flutungen ausgegangen. 

Von den 165,2 ha Fläche naturschutzfachlich besonders bedeutsamer Biotop-

komplexe im Wirkraum der mittleren DRV-Variante werden 158,2 ha geflutet. Über 

die im variantenübergreifend beeinflussten Wirkraum der kleinen Variante gelege-

nen Biotopkomplexe hinaus, betrifft dies vor allem den „Rußheimer Altrhein“ 

(34,8 ha) sowie die „Rheinlache und Rohrlache“ (4,2 ha). Diese werden sich – wie 

auch der Biotopkomplex „Schrankenwasser, Kurfürstenbau, Kleiner Kolk und Um-

gebung“ (11,1 ha) – infolge von Durchströmung und starken Wasserstandsschwan-

kungen verändern.  

Die Standortveränderungen gehen mit dem Verlust der gegenwärtigen Wasser-

pflanzenvegetation sowie der Lebensraumfunktionen zahlreicher Stillgewässerarten 

einher. Unter anderem könnten die Vorkommen der seltenen Wasserpflanzenarten 

Wassernuss und Schwimmfarn (beide Arten bundesweit stark gefährdet) im Altrhein 

erlöschen, da sie nicht an Strömung angepasst sind. Es ist auch eine Beeinträchti-

gung von Fortpflanzungsgewässern des Kammmolchs durch Fischeintrag und Lar-

venverdriftung anzunehmen. Die Trübung des Wassers und der Nährstoffeintrag 

können sich ebenfalls beeinträchtigend auswirken; dies ist u.a. in Bezug auf die 

Zierliche Moosjungfer und den Zwergtaucher nicht auszuschließen. Außerdem sind 

die Röhrichte an Rohrlache und Altrhein sowie den weiteren Gewässern an die jet-

zigen Bedingungen von Stillgewässern angepasst. Durch die Strömung kann es 

zum teilweisen Ausfall der Röhrichte und deren Ersatz durch andere Pflanzenge-

sellschaften kommen. Insbesondere Schilf ist gegen schnelle Wasserstands-

schwankungen und starke Strömungen empfindlich. In welchem Ausmaß Schilfbe-

stände verschwinden und wo sich neue Bestände etablieren könnten, ist nicht prog-

nostizierbar. Es muss aber zumindest von einem teilweisen Funktionsverlust der 

Schilf-Lebensräume für Arten wie den Teichrohrsänger (nach Art. 1 der Vogelschutz-

richtlinie geschützt) und andere röhrichtbrütende Vögel ausgegangen werden. Be-

standsrückgänge entsprechender Arten im Retentionsraum sind daher nicht auszu-

schließen. Zu den potentiell beeinträchtigten Arten gehören auch das Teichhuhn 

(nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie geschützt) und der Zwergtaucher, deren Brut-

stätten ebenfalls häufig im Schilf liegen. Manche Vogelarten kompensieren Be-

standsrückgänge durch Zuwanderung oder Nachgelege. Langfristig ist mit einem 

Übergang der Stillgewässer zu Auengewässern, einem Rückgang der Stillgewäs-
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serarten und einer Zunahme auentypischer Arten zu rechnen. Außerdem können 

regelmäßige Flutungen zu Lerneffekten bei verschiedenen Tierartengruppen wie 

Vögeln und Säugetieren führen und so langfristig eine Anpassung an die veränder-

ten Umweltbedingungen bewirken. 

Während der Umstellungsphase auf die künftigen Auenbedingungen werden durch 

„Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ geprägte Biotopkomplexe (betrifft: „Bann-

wald Elisabethenwört“, „Buchen- und Eichen-Hainbuchenwald im Heinbuchenhorst“, 

„Wildrebe“ und „Mittelwald Elisabethenwört“ auf insges. 30,5 ha) in größerem Um-

fang als bei der kleinen Dammrückverlegung geschädigt. Durch gezielten Waldum-

bau unterstützt, werden sie sich jedoch langfristig zu Auen-Biotopsystemen der mitt-

leren und hohen Auenstufe hin entwickeln, aus welchen sie nach der Eindeichung 

hervorgegangen sind. Eine Prägung der tiefen Auenstufen ist in der „Weichholzaue 

am Rußheimer Altrhein“ durch Rückstaueffekte zu erwarten. Während es in Wald-

beständen mit zeitweilig stagnierendem Wasser auch für auentypische Arten zu 

Einschränkungen der Lebensraumfunktion kommen kann, ist die Entstehung typi-

scher Artengemeinschaften der Flussauen auf den Flutungsflächen ohne Wassers-

tagnation zu erwarten. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagebedingt entsprechen die Wirkungen durch den Dammabtrag im Westen und 

Südwesten, sowie entlang der im Osten und Südosten verlaufenden kongruenten 

Dammtrasse denen der kleinen Dammrückverlegung.  

Zusätzlich werden auf weiteren 2,7 ha FFH-LRT in Anspruch genommen (insgesamt 

8,8 ha). Davon sind insbesondere „Magere Flachland-Mähwiesen“ (insges. 5,2 ha), 

„Hartholzauenwälder“ (insges. 1,4 ha) und „Natürliche nährstoffreiche Seen“ (0,7 ha) 

betroffen. Im Unterschied zur kleinen Dammrückverlegung entfällt die anlagebeding-

te Flächeninanspruchnahme der „Pfeifengraswiesen“; die des LRT „Auenwälder mit 

Erle, Esche, Weide“ fällt geringer aus (0,1 statt 0,2 ha). 

Zudem wird bei der mittleren Variante der Biotopkomplex „Rußheimer Altrhein“ 

durch anlagebedingte Flächeninanspruchnahme auf 1,0 ha als Standort für Was-

serpflanzen und Makrozoobenthos beeinträchtigt. Trotz des vorgesehenen Durch-

lasses ist eine Barrierewirkung infolge der durch das Querbauwerk bedingten Zer-

schneidung des Altrheins als Lebensraum bzgl. einiger Tier- und Pflanzenarten an-

zunehmen. 
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5.2.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Da die mittlere Dammrückverlegung auch den Wirkraum der kleinen Variante um-

fasst, entsprechen die Umweltwirkungen weitgehend denen der Variante „DRV-

klein“. Zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt. 

Schutzgut Boden 

Durch die längere Dammtrasse kommt es im Vergleich zur kleinen Dammrückverle-

gung in größerem Umfang zur Überschüttung von Flächen. 

Schutzgut Wasser 

Im Unterschied zur kleinen Dammrückverlegung kommt es bei der Variante „DRV-

mittel“ auf größerer Fläche (484 ha) zur Wiederherstellung naturnaher Über-

schwemmungsflächen.  

Schutzgut Landschaft 

Im Unterschied zur kleinen Dammrückverlegung kommt es durch den Bau des neu-

en Trenndamms zur Zerschneidung des Rußheimer Altrheins. Der Waldrand am 

Rußheimer Feld erfährt, wie auch bei der kleinen Variante eine landschaftliche 

Überprägung durch den neuen Damm. 

Schutzgut Mensch 

Durch den Dammneubau wird eine zusätzliche Wegeverbindung über den Rußhei-

mer Altrhein hergestellt. Das Gelände der Paddelfreunde Huttenheim wird Teil des 

Retentionsraumes und muss daher angepasst oder verlegt werden. 

Die auf im Vergleich zur kleinen Dammrückverlegung größerer  Fläche verbleiben-

den Restwasserflächen können in größerem Umfang zu einer zusätzlichen Schna-

kenbelastung führen. Zur Vermeidung einer vorhabenbedingten Zunahme der 

Schnakenbelastung ist eine  zusätzliche Schnakenbekämpfung durch die KABS 

(Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.) vorge-

sehen (vgl. Kap. 3.2.11).  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Zusätzlich zu den Verlusten und Einschränkungen der Nutzbarkeit landwirtschaftli-

cher Flächen wie bei der kleinen Dammrückverlegung kommt es nördlich des Rück-

halteraums zu einer eingeschränkten Nutzbarkeit auf angrenzenden binnenseitigen 

Ackerflächen aufgrund von Vernässung, sowie zur Inanspruchnahme von Äckern für 

den neuen Damm. 
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5.2.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

5.2.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Der Kompensationsbedarf für Wälder und Gehölzbestände ist mit 11,2 ha geringer 

als bei der kleinen Dammrückverlegung.  

Für den Verlust von wertvollem Feuchtgrünland liegt der Kompensationsbedarf bei 

5 ha, während er für die mittleren Wiesen (Fett- und Magerwiesen, sowie Magerra-

sen) bei 69,6 ha liegt.  

Bei der mittleren Dammrückverlegung umfassen die Gewässer neben dem im Wirk-

raum der kleinen Dammrückverlegung gelegenen Schrankenwasser im Wesentli-

chen den Rußheimer Altrhein. Der Kompensationsbedarf liegt hier bei rd. 36,1 ha. 

Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Altwässern im entsprechenden Natur-

raum, die noch nicht unter Schutz gestellt sind und des hohen Flächenbedarfs für 

die Neuanlage eines künstlichen „Altwassers“, erscheint die Kompensation eines 

Gewässers dieser Größe eher schwierig.  

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 121,9 ha. 

Zusätzlich zu den rd. 70 ha beanspruchter FFH-LRT im Wirkraum der kleinen 

Dammrückverlegung werden bei der Variante „DRV-mittel“ weitere 51,6 ha in An-

spruch genommen. Der Ausgleichsbedarf liegt hier daher bei insgesamt rd. 122 ha. 

 

5.2.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Wirkungen ungesteuerter Flutungen sind mit denen der Variante 

„DRV-klein“ weitgehend identisch, finden jedoch bei der mittleren Dammrückverle-

gung umfassender und auf größerer Fläche (484 ha) statt. 

 

5.2.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Variante „DRV-mittel“ erzielt eine mittlere Abflussreduzierung des Hochwasser-

scheitels auf Höhe der Neckarmündung von 22,5 m³/s (vgl. Kapitel 4,2).  
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5.2.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Bei der mittleren Dammrückverlegungsvariante verändern sich maßgeblich die 

landseitigen Grundwasserverhältnisse nördlich der Altrheinquerung. Während bisher 

der Rußheimer Altrhein mit seinem Anschluss über den Jägerschrittkanal an das 

Schöpfwerk Philippsburg eine lokale GW-Senke darstellte, reichen die oberflächigen 

Überflutungen nun an den entlang der Kolonnenstraße rückverlegten Damm heran. 

Beginnend mit den ungesteuerten Flutungen in Abhängigkeit des Rheinwasser-

stands sind deshalb steigende Grundwasserstände bis hin zu flächigen Druckwas-

seraustritten beim Modellhochwasser zu erwarten. Die angrenzende Bebauung und 

deren Betriebs- und Funktionsanlagen (Hallen, Sickergrube) sind deshalb vor stei-

genden Grundwasserständen zu schützen. Dies betrifft insbesondere die drei Aus-

siedlergehöfte (Wendelinus-, Klausen- und Marienhof), deren Wohngebäude zwar in 

lokaler Hochlage liegen, aber z.T. zu Wohnzwecken unterkellert sind. Zudem würde 

das am Dammfuss bevorzugt austretende Druckwasser anschließend oberflächig 

über die Betriebsflächen fließen. Abhängig von dem Schutzkonzept werden Was-

serhaltungsmaßnahmen je nach Absenkziel in der Spitze von bis zu ca. 400 l/s er-

forderlich. Entsprechende Wasserhaltungsmaßnahmen werden im Bereich des An-

gelvereins und des angrenzenden Campingplatzes erforderlich. Die noch vorhande-

nen Betriebsgebäude des Kieswerks sind auch durch lokale Objektschutzmaßnah-

men zu sichern.  

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen nördlich des Rückhalteraums werden bei 

dieser Variante beim Modellhochwasser unter massiven Druckwassereinfluss gera-

ten, wobei die Wasseraustritte bevorzugt in Dammnähe erfolgen und anschließend 

mit dem allgemeinen Geländegefälle nach Norden abfließen. Ein Teil dieses Ober-

flächenabflusses gelangt über ehemalige Schlutenläufe in das Entwässerungsgebiet 

des Bruchgrabens, wodurch am Pumpwerk Rheinsheim größere Pumpraten anfal-

len. 

Durch umläufige Gw-Fließvorgänge sind auch die landwirtschaftlich genutzten Flä-

che südöstlich der Altrheinquerung bis zum Jägerschrittkanal von Druckwasseraus-

tritten betroffen.   

Wie zuvor ausgeführt, sind bei der Grundvariante „DRV-mittel“ zur Vermeidung 

schadbringender Grundwasseranstiege Anpassungsmaßnahmen für die Bebauung 

erforderlich. Anhand einer Machbarkeitsuntersuchung wurden verschiedene Mög-

lichkeiten betrachtet. Nachfolgend sind die für den Variantenvergleich berücksichtig-

ten technischen Lösungen beschrieben.  
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Im Bereich der nördlich des Rückhalteraumes gelegenen Aussiedlerhöfe Wendeli-

nushof, Klausenhof und Marienhof wird zur Reduzierung des Grundwasserandrangs 

eine Dichtwand in Form einer Spundwand in den Absperrdamm HWD XXXIa einge-

bracht. Des Weiteren ist der Einbau von Drainage- und Sammelleitungen, sowohl 

auf öffentlichen als auch auf privaten Grundstücken notwendig. Das anfallende 

Grundwasser wird über ein Pumpwerk in den Rückhalteraum gefördert.  

Die auch nördlich des Rückhalteraumes gelegenen Einrichtungen am Brechtsee er-

halten zur Reduzierung des Grundwasserandrangs ebenfalls eine Dichtwand in 

Form einer Spundwand in den Absperrdamm HWD XXXIa. Des Weiteren ist der 

Einbau von Drainage- und Sammelleitungen mit Pumpwerk auf privaten Grundstü-

cken notwendig. Das anfallende Grundwasser wird in den Rückhalteraum gefördert. 

Im Brechtsee ist zudem ein Pumpwerk mit Einleitung in den Rückhalteraum vorge-

sehen, um den Wasserspiegel halten zu können.  

Nach derzeitigem Stand führen die ermittelten geringfügigen zusätzlichen Grund-

wasseranstiege im Bereich der Bebauung von Rußheim entsprechend den Ausfüh-

rungen im Kap. 5.1.2.4 zu keinen neuen Betroffenheiten. 

 

5.2.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft  

Die Variante „DRV-mittel“ zieht auch Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher Flä-

chen außerhalb des Rückhalteraums nach sich. Es wird auf die diesbezüglichen Er-

gebnisse der Grundwassermodellierung (Büro Hydrag) Bezug genommen.  

Die Auswirkungen in den Westgewannen entsprechen denen der Variante „DRV-

klein“. Eine wirtschaftliche Nutzung der Westgewanne wird auch bei dieser Variante 

nicht mehr möglich sein.  

Die Ostgewanne (Unteres, Mittleres und Oberes Hofgut sowie Rußheimer Altrhein-

wiesen) werden bei der Variante „DRV-mittel“ weiterhin landwirtschaftlich nutzbar 

sein, allerdings ist wie bei der „DRV-klein“ (D_k_06) spätestens ab dem Abflussbe-

reich > 2.600 m³/s und einer mittleren Überflutungsdauer von < 7 - 3 Tagen pro Jahr 

mit ersten Einschränkungen (beginnend im nördlichen Bereich) in der Bewirtschaf-

tung zu rechnen. Ab hier treten Ertragseinbußen infolge Überflutungen und zu hoher 

Grundwasserstände auf. Da der Rußheimer Altrhein bei der mittleren Variante zum 

Teil als Überflutungsraum genutzt wird, ist mit erhöhten Grundwasserständen insbe-
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sondere im Gewann Rußheimer Altrheinwiesen und damit einhergehenden Nut-

zungseinschränkungen zu rechnen. Bei der mittleren Variante steht der Altrhein im 

nördlichen Bereich als Vorflut nicht mehr zur Verfügung. Da sich der Wasserstand 

im Altrhein erhöht, kann das Grundwasser nicht mehr in den Rußheimer Altrhein ab-

fließen. Dadurch tritt das Grundwasser schneller an die Oberfläche. Unter den jetzi-

gen agrar- und umweltpolitischen Rahmenbedingungen (Flächenförderung: Zah-

lungsansprüche, LPR) ist weiterhin eine landwirtschaftlich wirtschaftliche Nutzung 

möglich. Gegebenenfalls muss in Teilbereichen der Ackerbau der Grünlandnutzung 

weichen.   

Zusätzlich zu den überflutungsbedingten Einschränkungen gehen im Zuge der neu 

angelegten Dämme 8,8 ha Ackerflächen verloren. 

Außerhalb des Rückhalteraums findet beim Modellhochwasser bei der Variante 

„DRV-mittel“ eine nennenswerte Erhöhung der Grundwasserstände sowie eine Zu-

nahme der potentiellen Vernässungsgebiete auf der Landseite nördlich der Altrhein-

querung statt. In diesem Bereich sind die Aussiedlerhöfe betroffen. Infolge der er-

höhten Aussickerung von Qualmwasser in landwirtschaftlichen Flächen sind diese 

potentiellen Vernässungsflächen beim Modellhochwasser in ihrer Bewirtschaftung 

massiv beeinträchtig. Bei Auftreten eines Modellhochwassers ist mit großflächigen 

Beeinträchtigungen (Ertragsminderungen/-ausfällen) infolge mehrtägiger erhöhter 

Grundwasserstände zu rechnen. Inwieweit ein Grundwasseranstieg bei regelmäßi-

gen Flutungen durch geringere Wasserstände im Rhein auftritt, ist im aktuellen Pla-

nungsstand nicht abzusehen. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die 

Auswirkungen geringer als beim Modellhochwasser sein werden. Dort, wo die Be-

einträchtigungen nur im Retentionsfall auftreten, muss aufgrund der relativ seltenen 

Ereignisse kein Nutzungsartenwechsel vorgenommen werden 

Forstwirtschaft 

Die Waldfläche (ohne Wege und Sonderstrukturen) erweitert sich im Vergleich zur 

kleinen Dammrückverlegung bei der Variante „DRV-mittel“ um 55 ha auf 222 ha. 

Hinsichtlich der forstlichen Nutzung kommt es im gesamten Bereich der Dammrück-

verlegung durch die ungesteuerten Flutungen zu Nutzungseinschränkungen. 

Durch die regelmäßigen Flutungen werden sich rd. 78 % der Waldfläche zur Hart-

holzaue mit weiterhin ökonomisch attraktiven Baumarten entwickeln (tiefe, mittlere, 

hohe und oberste Hartholzaue). Etwa 5 % entwickeln sich zu Übergangsaue und 

17 % zu Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung.  
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Der Anteil der nicht überflutungstoleranten Waldbestände liegt bei 10,4 ha und ent-

spricht 4,7 % der Waldfläche ohne Wege und Sonderstrukturen. Unter der Annah-

me, dass diese Waldbestände in regelmäßig überfluteten Bereichen liegen, ist von 

einem Totalverlust dieser Bestände auszugehen. 

 

5.2.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Durch den Rückhalteraum sind Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstücksei-

gentümer und Pächter festzustellen.  

Die anlagen- und betriebsbedingten sowie bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen 

erstrecken sich auf die Gemarkungen Huttenheim (Gemeinde Philippsburg), Ruß-

heim (Gemeinde Dettenheim) und Germersheim. Eigentümer der Flächen sind die 

Bunderepublik Deutschland, die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 

Kommunen/Gemeinden und Privateigentümer. 

Der Flächenbedarf für die dauerhaften Inanspruchnahmen durch den Erwerb der 

neuen Dammaufstandsfläche zuzüglich Sicherung baumfreie Zone beträgt rd 25 ha; 

siehe Abbildung 7.  
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Abbildung 7: Dauerhaft beanspruchte Flächen (Dammaufstandsflächen zzgl. baum-
freie Zone) bei Variante „DRV-mittel“. 

Die Flächen für dauerhafte Inanspruchnahmen verteilen sich wie folgt: 

12,1% Land Baden-Württemberg 

73,7% Kommunen 

14,2% Privateigentum 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass der Anteil an zu erwerbendem Pri-

vateigentum mit 14,2% (37.000 m²) an der Gesamtfläche gering ist. Der größte Flä-

chenbedarf ergibt sich auf gemeindeeigenen Flächen. 

 

Abbildung 8: Betrieblich beanspruchte Flächen (Überflutungsflächen) bei Variante 
„DRV-mittel“. 

 

Die Größe der Überflutungsfläche beträgt 484 ha, siehe Abbildung 8, und verteilt 

sich wie folgt auf die Eigentümer: 

19,3% Land Baden-Württemberg 
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77,2% Kommunen 

3,5% Privateigentum 

Mehr als 3/4 der Überflutungsfläche liegt auf gemeindeeigenen Grundstücken. Lan-

desgrundstücke werden bei der mittleren Dammrückverlegungsvariante mit knapp 

20 % Anteil überflutet, der weitaus größte Anteil daraus liegt im Rußheimer Altrhein. 

Privatgrundstücke sind bei den Überflutungsflächen nur sehr gering betroffen.    

Für die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzungen wird auf Kapitel 5.2.3.5 

verwiesen. 

 

5.2.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigungen der Menschen/Umwelt durch den Baubetrieb werden in der 

Umweltplanung beim Schutzgut Mensch berücksichtigt. Zur Vermeidung von Betrof-

fenheiten in der Ortslage Rußheim wird die Hauptzuwegung zu den einzelnen Bau-

maßnahmen, von Norden her, über die B35 erfolgen. 

Der Baulärm, der von der Baumaßnahme ausgeht, wird in der Ortslage Rußheim 

kaum wahrnehmbar sein, da sich das Baufeld in ausreichendem Abstand (Mindest-

maß ca. 400 m) zur Ortslage befindet. Bei den Aussiedlerhöfen und den Einrichtun-

gen am Brechtsee ist der Baulärm durch die räumliche Nähe sehr deutlich wahr-

nehmbar. 

Direkte Betroffenheiten bei den Aussiedlerhöfen und den Einrichtungen am Brecht-

see sind beim Bau der Grundwasserhaltungsmaßnahmen vorhanden.  

Grundwasserstände / Entwässerung im Binnenland 

Wie in Kapitel 5.2.2.4 beschrieben, ist bei dieser Variante ein Grundwasseranstieg 

durch die Maßnahme bei den nördlich gelegenen Aussiedlerhöfen und den Einrich-

tungen beim Brechtsee zu erwarten. Zur Vermeidung schadbringender Grundwas-

seranstiege werden in den o.g. Bereichen Anpassungsmaßnahmen erforderlich.  

Schnakenentwicklung 

Das Thema Schnakenentwicklung wird in der Umweltplanung beim Schutzgut 

Mensch berücksichtigt. 
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Bei den mittleren Varianten wird mit dem nördlichen Altrhein und den angrenzenden 

Ufer- und Landflächen im Vergleich zur kleinen Variante eine größere Überflutungs-

fläche aktiviert, womit eine potentielle Erhöhung der Schnakenbrutstätten einher-

geht. Somit sind hier zusätzliche Maßnahmen der KABS zur Schnakenbekämpfung 

erforderlich, deren Kosten vom Vorhabenträger zu übernehmen sind (vgl. Kapitel 

3.2.11).  

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist im Schutzgut Landschaft im voranstehenden Kapitel „Weite-

re Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  

Freizeit- / Erholungsnutzung, Wegeverbindungen 

Die Freizeit- und Erholungsnutzung wird im Schutzgut Mensch im Kapitel „Weitere 

Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  

Die Einschränkungen der Freizeit- und Erholungsnutzung auf der Insel Elisabe-

thenwört (zeitweise Überflutung von Wegen etc.) sind bei der Variante „DRV-mittel“ 

vergleichbar zur kleinen Variante. Zusätzlich zu den kleinen Varianten ist bei den 

mittleren Varianten auch der Kanuweg im Altrhein betroffen. Das am Nordrand des 

Rückhalteraumes gelegene Bootshaus der Paddelfreunde Huttenheim, das ein be-

liebtes Ausflugsziel darstellt, befindet sich bei dieser Variante im Retentionsraum. Es 

wird an gleicher Stelle auf einer hochwasserfreien Warft wieder hergestellt. 

Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Beteiligung der Kommunen sowie von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der 

frühen Öffentlichkeitsbeteiligung lassen darauf schließen, dass für eine mittlere Va-

riante (hier: DRV-mittel) im Vergleich zur kleinen Lösung vor Ort keine Akzeptanz zu 

erwarten ist.  

Gründe hierfür sind insbesondere die Befürchtung von zusätzlichen Grundwasser-

anstiegen bzw. Vernässungen im Binnenland. Die erforderlichen Anpassungsmaß-

nahmen zur Vermeidung schadbringender Grundwasseranstiege im Bereich der 

Bebauung bzw. zur Sicherung der Entwässerung konzentrieren sich bei den mittle-

ren Varianten vor allem auf die Aussiedlerhöfe am nördlichen Altrhein. Die langfristi-

ge Betriebssicherheit solcher Schutzmaßnahmen wurde in der Öffentlichkeitsbeteili-

gung kritisch hinterfragt. 

Ferner wird bei der mittleren Variante im Vergleich zur „DRV-klein“ eine Aktivierung 

von mehr Schnakenbrutstätten auf der größeren Überflutungsfläche am Altrhein be-
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fürchtet, kombiniert mit größerer Nähe zur Bebauung. Zusätzliche Bekämpfungs-

maßnahmen am Altrhein werden, u.a. aufgrund von Naturschutzauflagen in der Ver-

gangenheit, mit Skepsis gesehen.  

Die Befürchtung, dass der Eintrag von angeschwemmtem Treibgut/Unrat in die 

Rückhaltefläche zu einer „Vermüllung“ führen könnte, besteht bei vergleichbaren 

Zustromöffnungen grundsätzlich wie bei der Variante „DRV-klein“, wobei diese Be-

sorgnis bei der mittleren Variante zusätzlich den Altrhein betrifft.  

Die mittleren Varianten werden auch aufgrund des Eingriffs in den Altrhein als wert-

vollen Natur- und Erholungsraum und dessen Zerschneidung abgelehnt.   

 

5.2.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Grundvariante Nr. 2 „DRV-mittel“ 

aufgeführt: 

- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 3,8 km  

- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 5,2 km 

- zwei Flutmulden mit Flutbrücken 

- ein Durchlassbauwerk 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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5.3 Variante Nr. 3 Dammrückverlegung „DRV-groß“ (in Hydraulik: D_g_03)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 9: Übersichtsplan Variante „DRV-groß“ 

Die Variante ist in Abbildung 9 dargestellt. Sie ist im Wesentlichen gekennzeichnet 

durch die komplette Einbeziehung des Rußheimer Altrheins mit dem Rheinniede-

rungskanal in den Rückhalteraum. Der Hochwasserschutzdamm wird auf der Trasse 

des teilweise bestehenden rechtsseitigen Damms des Altrheins (Tulladamm, RHWD 

XXXIa) errichtet. Für den Rheinniederungskanal und die Pfinz wird die Errichtung 

eines neuen Schöpfwerkes erforderlich.   

Der vorhandene Hochwasserschutzdamm XXXI wird auf gesamter Länge vollstän-

dig abetragen. Eine Flutmulde wird im Süden zur Verbindung Baggersee Minthe II 

mit dem Rußheimer Altrhein angeordnet. Im nördlichen Bereich werden in den bis 

auf Geländeniveau abgetragenen HWD XXXI zwei Flutmulden jeweils mit Flutbrü-
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cken vorgesehen, die den Baggersee Minthe I mit dem Schrankenwasser und dem 

Rußheimer Altrhein verbinden. 

Zur Erhaltung von Wegebeziehungen ist im südlichen Bereich die Errichtung von 

zwei Flutbrücken über den Rußheimer Altrhein und den Rheinniederungskanal er-

forderlich.  

 

5.3.1 Ergebnisse Umweltplanung  

5.3.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Bei der Variante „DRV-groß“ erweitert sich der vorhabensbedingte Wirkraum zusätz-

lich zum Wirkraum der mittleren Dammrückverlegung um einen 109 ha großen Be-

reich im Südosten und beträgt damit insgesamt 618 ha. Davon nehmen FFH-

Lebensraumtypen insgesamt eine Fläche von rd. 174 ha und somit 28,1 % der Wirk-

raumfläche ein. Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe wer-

den auf rd. 227 ha (36,8 % der Wirkraumfläche) beeinflusst. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Alle im Wirkraum der kleinen und mittleren Variante auftretenden betriebsbedingten 

Wirkungen auf FFH-LRT, Biotopkomplexe und die dort siedelnden Arten, sind auch 

für die große Variante zu erwarten.  

Zusätzlich werden betriebsbedingt der „Rußheimer Altrhein“ und somit der FFH-LRT 

„Natürliche nährstoffreiche Seen“ auf größerer Fläche (insg. 59,8 ha) sowie die um-

gebenden „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ (25,8 ha) und „Hartholzauenwälder“ 

(20,3 ha) beeinflusst. Eine Überflutung erfolgt bereits bei Abflüssen ab 1.500 m³/s. 

Neben dem Altrhein entspricht dies den Biotopkomplexen „Rheinlache und Rohrla-

che“, „Weichholzaue am Rußheimer Altrhein“, „Mittelgrund“, „Mündungsbereich der 

Pfinz“ und „Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds“. Im Unterschied zur mittle-

ren Dammrückverlegung ist die kontinuierliche Durchströmung des zusammen-

hängenden Altrheins (ohne Querbauwerk) ab einem Abfluss von 1.500 m³/s auch 

qualitativ mit stärkeren Veränderungen der Standortfaktoren verbunden. Es ist vom 

Übergang des derzeitigen pflanzenreichen Stillgewässers zu einem konstant durch-

strömten, naturnahen Fließgewässer auszugehen. Wie bereits bei der mittleren Va-

riante beschrieben, geht dies mit dem Verlust der gegenwärtigen Wasser-

pflanzenvegetation sowie der Lebensraumfunktionen zahlreicher weiterer Stillge-

wässerarten einher. Langfristig ist mit einer Zunahme auentypischer Arten und einer 
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Abnahme der Stillgewässerarten zu rechnen. Die Veränderungen der Artenzusam-

mensetzungen werden voraussichtlich weit umfangreicher als bei der mittleren Vari-

ante sein. Für strömungstolerante/ strömungsliebende Fischarten entstehen neue 

Lebensräume, welche durch die Verbindung zum Rhein erschlossen werden kön-

nen.  

Im Unterschied zur mittleren DRV werden durch die stärkere Durchströmung des 

Rußheimer Altrheins die Waldflächen schlechter durchströmt. Hier kommt es auch 

bei Abflüssen ab 2.600 m³/s nur am westlichen Rand zu einer Durchströmung. Auf 

diesen Flächen kann es auch für auentypische Arten zu Einschränkungen der Le-

bensraumfunktion kommen. 

„Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ (44,2 ha) werden ab einem Abfluss von 

2.600 m³/s, jedoch auf größerer Fläche als bei der mittleren Variante beeinflusst. 

Der „Tulladamm“ (Gewann Zwischendeich) wird betriebsbedingt (1,3 ha) beeinflusst. 

Flutungsbedingte Veränderungen der Bestände am Dammfuß, z. B eine Erhöhung 

des Anteils an Feuchtezeigern oder eine Ruderalisierung der Wiesen, sind nicht 

auszuschließen. Veränderungen der Vegetationsstruktur und Artenzusammenset-

zung können Minderungen der Lebensraumqualität für Tiere zur Folge haben.  

Betriebsbedingt ist zudem mit Beeinträchtigungen der „Streuobstwiese und Säume 

im Rußheimer Feld“ (4,5 ha), des „Oberen Hofguts“ (1,0 ha) und der „Streu-

obstwiese am Tulladamm“ (2,5 ha) zu rechnen. In den Streuobstbeständen können 

die Überflutungen zu Ausfällen von Bäumen führen. Ausfälle würden bereits bei den 

ersten stärkeren Flutungen während der Vegetationsperiode eintreten; weitere Aus-

fälle und Schädigungen durch spätere, vergleichbare Flutungen sind nicht zu erwar-

ten. Regelmäßige Flutungen dieser Biotopkomplexe hätten für am Boden nach Nah-

rung suchende Vogelarten eingeschränkte Nahrungsgrundlagen zur Folge. Auch für 

die Zauneidechse (nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt) sind Ein-

schränkungen der Lebensraumeignung aufgrund wiederholter Flutungen von Eige-

legen zu erwarten. Die geminderte Lebensraumeignung kann zu Revieraufgaben 

und zum Rückgang der Arten im Retentionsraum führen. Die regelmäßigen Flutun-

gen können jedoch zu Lerneffekten bei verschiedenen Tierartengruppen wie Vögeln 

und Säugetieren führen und so langfristig eine Anpassung an die veränderten Um-

weltbedingungen bewirken. 
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Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagebedingt entsprechen die Wirkungen durch den Dammabtrag im Westen und 

Südwesten denen der kleinen Dammrückverlegung, bzw. im Norden denen der mitt-

leren Dammrückverlegung.  

Zusätzlich erfolgt eine anlagebedingte Flächeninanspruchnahme durch den Rück-

bau des RHWD XXXI zwischen dem Minthesee und dem Rußheimer Altrhein im 

Süden des Rückhalteraums und durch den  Ausbau des RHWD XXXIa südlich der 

Jägerschrittschleuse. Wie auch entlang des RHWD XXXI treten dort Verluste von 

Magerwiesen und Lebensraumfunktionen von Wildbienen, Laufkäfern, Faltern, Zau-

neidechse und anderen Tierarten auf. 

Im Unterschied zur mittleren Variante verläuft die Trassenführung im Osten und 

Südosten außerhalb der Insel Elisabethenwört. Dadurch entfällt die anlagebedingte 

Inanspruchnahme des Rußheimer Altrheins und somit des FFH-LRT „Natürliche 

nährstoffreiche Seen“, sowie der „Waldmeister-Buchenwälder“. Die FFH-LRT „Hart-

holzauenwälder“ (1,0 ha) und „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ (<0,1 ha) wer-

den auf geringerer Fläche in Anspruch genommen. Dementgegen steht eine höhere 

Flächeninanspruchnahme der „Mageren Flachland-Mähwiesen“ (insges. 7,7 ha) und 

der „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ (insges. 0,4 ha). 

Biotopkomplexe werden auf geringerer Fläche als bei der mittleren Variante in An-

spruch genommen (6,6 statt 7,0 ha). Beeinträchtigungen betreffen im Unterschied 

zur mittleren Variante neben dem „Tulladamm“, v. a. den „Mittelgrund“ und die 

„Streuobstwiese nördlich der Jägerschrittschleuse“. Der „Buchen- und Eichenhain-

buchenwald im Heinbuchenhorst“, der „Rußheimer Altrhein“, der „Waldweg auf Hö-

he des Oberen Hofguts“ und das „Obere Hofgut“, sowie die „Streuobstwiese und 

Säume im Rußheimer Feld“ sind nicht oder in geringerem Ausmaß als bei der mittle-

ren Variante betroffen. 

 

5.3.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Da die große Dammrückverlegung auch die Wirkräume der kleinen und mittleren 

Variante umfasst, entsprechen die Umweltwirkungen weitgehend denen der Varian-

ten „DRV-klein“ und „DRV-mittel“. Zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im 

Folgenden dargestellt. 
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Schutzgut Boden 

Im Vergleich zur mittleren Variante kommt es in größerem Umfang zur Überschüt-

tung von Bodenflächen durch den neu- und ausgebauten Damm. 

Schutzgut Wasser 

Im Unterschied zur mittleren Dammrückverlegung kommt es bei der Variante „DRV-

groß“ auf größerer Fläche (589 ha) zur Wiederherstellung naturnaher Über-

schwemmungsflächen. Außerdem wird der Rußheimer Altrhein als naturnahes 

Fließgewässer wiederhergestellt. 

Schutzgut Landschaft 

Im Unterschied zur mittleren Dammrückverlegung bleibt der Rußheimer Altrhein un-

zerschnitten. Entlang des neu entstehenden Damms als funktional technisches 

Bauwerk kommt es zu einer verstärkten Prägung der Landschaft.  

Schutzgut Mensch 

Durch die Dammrückverlegung entsteht eine neue Fuß- und Radwegverbindung 

zwischen Rußheim und der Jägerschrittschleuse. 

Neben dem Gelände der Paddelfreunde Huttenheim muss auch das Gelände der 

Rheinbrüder Karlsruhe und der Pfinz-Hütte angepasst oder verlegt werden. 

Die bei der mittleren Variante entstehende, zusätzliche Wegeverbindung über den 

Rußheimer Altrhein entfällt bei der großen Variante.  

Die auf größerer Fläche verbleibenden Restwasserflächen können in größerem Um-

fang zu einer zusätzlichen Schnakenbelastung führen. Zur Vermeidung einer vorha-

benbedingten Zunahme der Schnakenbelastung ist eine  zusätzliche Schnakenbe-

kämpfung durch die KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der 

Schnakenplage e.V.) vorgesehen (vgl. Kap. 3.2.11).  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bei der großen Dammrückverlegung werden für den Dammneubau auf größerer 

Fläche Äcker in Anspruch genommen. 

Im Unterschied zur mittleren Variante kommt es aufgrund der Einbeziehung des ge-

samten Rußheimer Altrheins in den Überflutungsraum großflächig zu längerer Über-

flutung und damit zu Nutzungseinschränkungen im Bereich der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen im Rußheimer Feld (Gewanne Oberes, Mittleres und Unteres Hofgut, 

sowie Rußheimer Altrheinwiesen). Zusätzlich zu den Verlusten und Einschränkun-
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gen der Nutzbarkeit landwirtschaftlicher Flächen wie bei der mittleren Dammrück-

verlegung kommt es im Osten und Südosten des Rückhalteraums zu einer einge-

schränkten Nutzbarkeit auf angrenzenden binnenseitigen Ackerflächen aufgrund 

von Vernässung durch Druckwasser. 

5.3.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

5.3.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Der Kompensationsbedarf für Wälder und Gehölzbestände liegt mit 8,8 ha niedriger 

als bei der mittleren Dammrückverlegung.  

Für den Verlust von wertvollem Feuchtgrünland ergibt sich mit 5 ha im Vergleich zur 

mittleren Variante kein weiterer Kompensationsbedarf, während für die mittleren 

Wiesen (Fett- und Magerwiesen, sowie Magerrasen) etwa 10 ha mehr (insges. 

79,6 ha) Ausgleichsflächen benötigt werden.  

Bei der großen Dammrückverlegung umfassen die Gewässer neben dem im Wirk-

raum der kleinen Dammrückverlegung gelegenen Schrankenwasser den gesamten 

Rußheimer Altrhein. Der Kompensationsbedarf liegt hier bei rd. 57,7 ha.  

Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Altwässern im entsprechenden Natur-

raum, die noch nicht unter Schutz gestellt sind und des im Vergleich zur mittleren 

Dammrückverlegung nochmal größeren Flächenbedarfs für die Neuanlage eines 

künstlichen „Altwassers“, erscheint die Kompensation eines Gewässers dieser Grö-

ße in der Praxis kaum möglich. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 151,1 ha. 

Zusätzlich zu den rd. 122 ha beanspruchter FFH-LRT im Wirkraum der mittleren 

Dammrückverlegung werden bei der Variante „DRV-groß“ weitere 51,9 ha in An-

spruch genommen. Der Ausgleichsbedarf liegt hier daher bei insgesamt rd. 174 ha. 

 

5.3.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Wirkungen ungesteuerter Flutungen sind mit denen der Variante 

„DRV-mittel“ weitgehend identisch, finden jedoch bei der großen Dammrückverle-

gung umfassender und auf größerer Fläche (589 ha) statt. 
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Infolge der Wiederherstellung von Überschwemmungsflächen unter vollständiger 

Einbeziehung der verbleibenden Restbestände auentypischer Wälder um den Ruß-

heimer Altrhein, ist bei der großen Dammrückverlegung die Entstehung eines Auen-

Biotopsystems mit großflächiger Ausbildung aller Auenstufen zu erwarten. Aufgrund 

des umfassenden und repräsentativen Lebensraumspektrums werden sich insbe-

sondere um den Rußheimer Altrhein, aber auch auf weiteren Flächen ohne Was-

serstagnation bei Überflutungen, voraussichtlich auenähnliche Artengemeinschaften 

der Flussauen entwickeln. Es ist vom Übergang des Rußheimer Altrheins als ein im 

aktuellen Zustand pflanzenreiches Stillgewässer zu einem konstant durchströmten, 

naturnahen Fließgewässer auszugehen. Auf Teilflächen mit Überflutungen durch 

zeitweilig stagnierendes Wasser können Lebensraumfunktionen jedoch auch für 

auetypische Arten eingeschränkt werden. Aber auch dieses Mosaik an unterschied-

lichen Überflutungsverhältnissen ist charakteristisch für Auenlebensräume.  

 

5.3.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Variante „DRV-groß“ erzielt eine mittlere Abflussreduzierung des Hochwasser-

scheitels auf Höhe der Neckarmündung von 25,3 m³/s (vgl. Kapitel 4.2).  

 

5.3.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Bei der großen Dammrückverlegungsvariante reichen die Überflutungen im Rück-

halteraum bei entsprechend hohen Rheinwasserständen und insbesondere beim 

Modellhochwasser vollständig an das Ost- bzw. Nordufer des Rußheimer Altrheins. 

Damit entfällt gegenüber dem Istzustand in Hochwasserzeiten die durch den Alt-

rhein gebildete Grundwassersenke mit der Folge, dass ausgehend vom Retentions-

raum Uferfiltrat in den angrenzenden Grundwasserkörper übertritt. Die Folge sind 

allseits steigende Grundwasserstände und flächig austretendes Grundwasser, das 

dem morphologischen Gefälle folgend, sich in Tieflagen sammelt und ausgedehnte 

Wasserflächen bildet.  

Gemäß dem Verschlechterungsverbot sind zum Schutz vor schadbringenden 

Grundwasseranstiegen bei der großen Variantengruppe in der Bebauung von Ruß-

heim und hier hauptsächlich im Neubaugebiet Nordwest, aber auch in den dahinter 

liegenden Straßen umfangreiche Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Vorläufige 

Berechnungen mit dem Ziel, die beim Istzustand erreichten Gw-Stände auch beim 
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Einsatz des Retentionsraum nicht zu übersteigen, ergaben entsprechende Wasser-

entnahmen von ca. 600 l/s.  

Ebenso sind Anpassungsmaßnahmen bei den nördlich des Rückhalteraumes gele-

genen Aussiedlerhöfen und den Einrichtungen am Brechtsee erforderlich. 

Zur Aufrechterhaltung der Binnentwässerung der aus dem Süden zufließenden 

oberirdischen Gewässer Pfinz und Rheinniederungskanal wird ein Schöpfwerk auf 

der Dükernordseite erforderlich, das auch anfallende Wasserraten aus den Anpas-

sungsmaßnahmen Rußheim aufnehmen und in den Rückhalteraum entlasten kann. 

Wie zuvor ausgeführt sind bei der Grundvariante  „DRV-groß“ zur Vermeidung 

schadbringender Grundwasseranstiege Anpassungsmaßnahmen erforderlich. An-

hand einer Machbarkeitsuntersuchung wurden verschiedene Möglichkeiten betrach-

tet. Nachfolgend sind die für den Variantenvergleich berücksichtigten, technischen 

Lösungen beschrieben.  

Für die Ortslage Rußheim ist der Einbau von Drainage- und Sammelleitungen 

überwiegend auf öffentlichen Grundstücken erforderlich. Das in den Sammelleitun-

gen anfallende Grundwasser wird zum neu zu errichtenden Pumpwerk Rußheim am 

Rheinniederungskanal geleitet. Dieses Pumpwerk nimmt außer dem Drainagewas-

ser aus der Ortslage Rußheim hauptsächlich den Zufluss von Rheinniederungskanal 

und der Pfinz auf. Die Abflussleitung aus dem vorhandenen RÜB Rußheim wird 

ebenfalls zum Pumpwerk geleitet. Die gesamt anfallenden Wasserzuflüsse werden 

in den Rückhalteraum gefördert. 

Die Anpassungsmaßnahmen bei den nördlich des Rückhalteraumes gelegenen 

Aussiedlerhöfen Wendelinushof, Klausenhof und Marienhof, dem Angelverein und 

den Einrichtungen am Brechtsee entsprechen denen der Variante „DRV-mittel“ (s. 

Kapitel 5.2.2.4). 

 

5.3.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Die Auswirkungen in den Westgewannen entsprechen denen der Varianten „DRV-

klein“ und „DRV-mittel“. Eine wirtschaftliche Nutzung der Westgewanne wird nicht 

mehr möglich sein.  

Die Ostgewanne (Unteres, Mittleres und Oberes Hofgut sowie Rußheimer Altrhein-

wiesen) werden bei dieser Variante nur noch sehr eingeschränkt landwirtschaftlich 
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nutzbar sein. Bei dem Abflussbereich > 2.600 m³/s ist der größte Teil der Ostgewan-

ne überflutet (mittlere Dauer <7 – 3 d/a). Darüber hinaus ist mit erhöhten Grund-

wasserständen und damit einhergehenden Nutzungseinschränkungen zu rechnen 

(Aufgabe der Ackernutzung), da der gesamte Rußheimer Altrhein bei der großen Va-

riante als Überflutungsraum genutzt wird. Der Rußheimer Altrhein steht nicht mehr 

als Vorflut zur Verfügung. Dadurch steigt das Grundwasser und Druckwasser tritt 

aus (vgl. „DRV-mittel“). Es ist damit zu rechnen, dass hier eine übliche Ackernut-

zung nicht mehr möglich sein wird. Vermutlich können die Flächen lediglich als ggf. 

extensive Wiesen genutzt werden.  

Zusätzlich zu den überflutungsbedingten Einschränkungen gehen im Zuge der neu 

angelegten Dämme 12,8 ha Ackerflächen verloren. 

Außerhalb des Rückhalteraums findet beim Modellhochwasser  bei der Variante 

„DRV-groß“ eine im Vergleich zur mittleren Variante weitere Zunahme der potentiel-

len Vernässungsgebiete auf der Landseite statt. Es sind neben den Aussiedlerhöfen 

(Wendelinushof u.a.) auch nördlich von Rußheim liegende Flächen betroffen. Die 

Variante große Dammrückverlegung hat deutliche Auswirkungen auf Flächen au-

ßerhalb des Rückhalteraums. Infolge der erhöhten Aussickerung von Qualmwasser 

in landwirtschaftlichen Flächen sind diese potentiellen Vernässungsflächen beim 

Modellhochwasser in ihrer Bewirtschaftung massiv beeinträchtig (Ertragsminderun-

gen/-ausfälle). Inwieweit ein Grundwasseranstieg bei regelmäßigen Flutungen durch 

geringere Wasserstände im Rhein auftritt, ist im aktuellen Planungsstand nicht ab-

zusehen. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen gerin-

ger als beim Modellhochwasser sein werden. Dort, wo die Beeinträchtigungen nur 

beim Modellhochwasser auftreten, muss aufgrund der relativ seltenen Ereignisse 

kein Nutzungsartenwechsel vorgenommen werden. 

Während die potentiellen Vernässungsflächen bei den großen Varianten deutlich 

zunehmen, nehmen die Verschlechterungen infolge verringerter Grundwasserflur-

abstände relativ geringfügig zu. 

Forstwirtschaft 

Die Waldfläche (ohne Wege und Sonderstrukturen) erweitert sich im Vergleich zur 

mittleren Dammrückverlegung bei der Variante „DRV-groß“ um 57 ha auf rd. 279 ha. 

Hinsichtlich der forstlichen Nutzung kommt es im gesamten Bereich der Dammrück-

verlegung durch die ungesteuerten Flutungen zu Nutzungseinschränkungen. 
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Durch die regelmäßigen Flutungen werden sich rd. 64 % der Waldfläche zur Hart-

holzaue mit weiterhin ökonomisch attraktiven Baumarten entwickeln (tiefe, mittlere, 

hohe und oberste Hartholzaue). Etwa 8 % werden sich zu Übergangsaue und 28 % 

zu Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung entwi-

ckeln.  

Der Anteil der nicht überflutungstoleranten Waldbestände liegt bei 16 ha und ent-

spricht 5,7 % der Waldfläche ohne Wege und Sonderstrukturen. Unter der Annah-

me, dass diese Waldbestände in regelmäßig überfluteten Bereichen liegen, ist von 

einem Totalverlust dieser Bestände auszugehen. 

 

5.3.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Durch den Rückhalteraum sind Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstücksei-

gentümer und Pächter festzustellen.  

Die anlagen- und betriebsbedingten sowie bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen 

erstrecken sich auf die Gemarkungen Huttenheim (Gemeinde Philippsburg), Ruß-

heim (Gemeinde Dettenheim) und Germersheim. Eigentümer der Flächen sind die 

Bunderepublik Deutschland, die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 

Kommunen/Gemeinden und Privateigentümer. 

Der Flächenbedarf für die dauerhaften Inanspruchnahmen durch den Erwerb der 

neuen Dammaufstandsfläche zuzüglich Sicherung baumfreie Zone beträgt rd 29 ha, 

siehe Abbildung 10.  
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Abbildung 10: Dauerhaft beanspruchte Flächen (Dammaufstandsflächen zzgl. baum-
freie Zone) bei Variante „DRV-groß“. 

Die Flächen für dauerhafte Inanspruchnahmen verteilen sich wie folgt: 

10,6% Land Baden-Württemberg 

51,6% Kommunen 

37,9% Privateigentum 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass der Anteil an zu erwerbendem Pri-

vateigentum mit 37,9% (111.000 m²) an der Gesamtfläche hoch ist. Der größte Flä-

chenbedarf ergibt sich auf gemeindeeigenen Flächen. 
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Abbildung 11: Betrieblich beanspruchte Flächen (Überflutungsflächen) bei Variante 
„DRV-groß“. 

 

Die Größe der Überflutungsfläche beträgt 589 ha, siehe Abbildung 11, und verteilt 

sich wie folgt auf die Eigentümer: 

28,4% Land Baden-Württemberg  

68,6% Kommunen 

3,0% Privateigentum 

Mehr als 2/3 der Überflutungsfläche liegt auf gemeindeeigenen Grundstücken. Lan-

desgrundstücke werden bei der großen Dammrückverlegungsvariante mit knapp 

30 % Anteil überflutet, der weitaus größte Anteil daraus liegt im Rußheimer Altrhein. 

Privatgrundstücke sind bei den Überflutungsflächen nur sehr gering betroffen.    

Für die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzungen wird auf Kapitel 5.3.3.5 

verwiesen. 
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5.3.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigungen der Menschen/Umwelt durch den Baubetrieb werden in der 

Umweltplanung beim Schutzgut Mensch berücksichtigt. Zur Vermeidung von Betrof-

fenheiten in der Ortslage Rußheim wird die Hauptzuwegung zu den einzelnen Bau-

maßnahmen, von Norden her, über die B35 erfolgen. 

Der Baulärm, der von der Baumaßnahme ausgeht, wird am nördlichen Bebauungs-

rand von Rußheim deutlich wahrnehmbar sein, da sich das Baufeld in ca. 150 m zur 

Ortslage Rußheim befindet. Bei den Aussiedlerhöfen und den Einrichtungen am 

Brechtsee ist der Baulärm durch die räumliche Nähe sehr deutlich wahrnehmbar. 

Direkte Betroffenheiten sowohl in Rußheim als auch bei den Aussiedlerhöfen und 

den Einrichtungen am Brechtsee sind außerdem beim Bau der Grundwasserhal-

tungsmaßnahmen vorhanden.  

Grundwasserstände / Entwässerung im Binnenland 

Wie in Kapitel 5.3.2.4 beschrieben, ist nach den durchgeführten Berechnungen zur 

Grundwasserhydraulik bei dieser Variante ein Grundwasseranstieg durch die Maß-

nahme in der Ortslage Rußheim, bei den nördlich gelegenen Aussiedlerhöfen und 

den Einrichtungen beim Brechtsee zu erwarten. Zur Vermeidung schadbringender 

Grundwasseranstiege werden in den o.g. Bereichen Anpassungsmaßnahmen erfor-

derlich.  

Schnakenentwicklung 

Das Thema Schnakenentwicklung wird in der Umweltplanung beim Schutzgut 

Mensch berücksichtigt. 

Bei den großen Varianten wird im Vergleich zur kleinen Variante mit dem gesamten 

Altrhein und seinen angrenzenden Flächen eine größere Überflutungsfläche akti-

viert, womit eine potentielle Erhöhung der Schnakenbrutstätten einhergeht. Hier sind 

somit in erhöhtem Umfang Zusatzmaßnahmen zur Schnakenbekämpfung erforder-

lich, deren Kosten vom Vorhabenträger zu übernehmen sind (vgl. Kapitel 3.2.11).  

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist im Schutzgut Landschaft im voranstehenden Kapitel „Weite-

re Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  

Freizeit- / Erholungsnutzung, Wegeverbindungen 
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Die Freizeit- und Erholungsnutzung wird im Schutzgut Mensch im Kapitel „Weitere 

Schutzgüter des UVPG“ oben angesprochen.  

Die Einschränkungen der Freizeit- und Erholungsnutzung auf der Insel Elisabe-

thenwört (zeitweise Überflutung von Wegen etc.) sind bei der Variante „DRV-groß“ 

vergleichbar zur kleinen Variante. Zusätzlich zu den kleinen Varianten ist bei den 

großen Varianten auch der Kanuweg im Altrhein betroffen. Das am Nordrand des 

Rückhalteraumes gelegene Bootshaus der Paddelfreunde Huttenheim, das ein be-

liebtes Ausflugsziel darstellt, befindet sich bei dieser Variante im Retentionsraum. Es 

wird an gleicher Stelle auf einer hochwasserfreien Warft wieder hergestellt. 

Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Beteiligung der Kommunen sowie von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der 

frühen Öffentlichkeitsbeteiligung lassen darauf schließen, dass für eine große Vari-

ante (hier: „DRV-groß“) im Vergleich zur kleinen Lösung vor Ort keine Akzeptanz zu 

erwarten ist.  

Gründe hierfür sind insbesondere die Befürchtung von zusätzlichen Grundwasser-

anstiegen bzw. Vernässungen im Binnenland. Die bei den großen Varianten erfor-

derlichen Anpassungsmaßnahmen zur Vermeidung schadbringender Grundwasser-

anstiege im Bereich der Bebauung bzw. zur Sicherung der Entwässerung konzent-

rieren sich vor allem auf die Ortslage Rußheim und die Aussiedlerhöfe am Altrhein. 

Anzusprechen ist hierbei auch das erforderliche Schöpfwerk für die Binnenentwäs-

serung bei Rußheim. Die langfristige Betriebssicherheit solcher Schutzmaßnahmen 

wurde in der Öffentlichkeitsbeteiligung kritisch hinterfragt. 

Ferner wird bei der großen Variante im Vergleich zur „DRV-klein“ eine Aktivierung 

von mehr Schnakenbrutstätten auf der größeren Überflutungsfläche am gesamten 

Altrhein befürchtet, kombiniert mit größerer Nähe zur Bebauung. Zusätzliche Be-

kämpfungsmaßnahmen am Altrhein werden, u.a. aufgrund von Naturschutzauflagen 

in der Vergangenheit, mit Skepsis gesehen.  

Die Befürchtung, dass der Eintrag von angeschwemmtem Treibgut/Unrat in die 

Rückhaltefläche zu einer „Vermüllung“ führen könnte, besteht bei vergleichbaren 

Zustromöffnungen grundsätzlich wie bei der Variante „DRV-klein“, wobei diese Be-

sorgnis bei der großen Variante zusätzlich den gesamten Altrhein betrifft.  

Die großen Varianten werden auch aufgrund des Eingriffes in den Altrhein als wert-

vollen Natur- und Erholungsraum abgelehnt.  
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5.3.2.8 Kosten 

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Grundvariante Nr. 3 „DRV-groß“ auf-

geführt: 

- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 4,4 km  

- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 5,4 km 

- eine Flutmulde 

- zwei Flutmulden mit Flutbrücken 

- zwei Flutbrücken 

- ein Durchlassbauwerk 

- Pumpwerk Rußheim für die Binnenentwässerung 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Ortslage Rußheim 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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5.4 Variante Nr. 4 „Polder-klein“ (in Hydraulik: P_k_02)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 12: Übersichtsplan Variante „Polder-klein“ 

Die Variante ist in Abbildung 12 dargestellt. Sie ist im Wesentlichen gekennzeichnet 

durch die Errichtung des rückwärtigen Absperrdammes auf der Insel linksseitig des 

Rußheimer Altrheins, teilweise auf bestehender Trasse des vorhandenen Sommer-

dammes. Der Rußheimer Altrhein befindet sich somit außerhalb des Rückhalterau-

mes und bleibt unverändert bestehen. Die Vorflut des Rheinniederungskanals wird 

nicht verändert.  

Der Hochwasserschutzdamm XXXI wird ertüchtigt. Die Flutung und Entleerung des 

Rückhalteraumes erfolgt über gesteuerte Ein- und Auslaufbauwerke im HWD XXXI.  
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Im Süden erfolgt der Anschluss über den Baggersee Minthe II an vorhandene 

Schluten im Rückhalteraum. Im Norden ist eine Verbindung Baggersee Minthe I mit 

dem Schrankenwasser vorgesehen. 

 

5.4.1 Ergebnisse Umweltplanung  

5.4.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Bei der Variante „Polder-klein“ umfasst der vorhabensbedingte Wirkraum insgesamt 

410 ha. Davon nehmen FFH-Lebensraumtypen insgesamt eine Fläche von rd. 70 ha 

und somit 17,1 % der Wirkraumfläche ein. Naturschutzfachlich besonders bedeut-

same Biotopkomplexe werden auf rd. 109 ha (26,5 % der Wirkraumfläche) beein-

flusst.  

Betriebsbedingte Wirkungen 

Auf einer Fläche von 371,1 ha kommt es zu betriebsbedingten Wirkungen. Die Vari-

ante „Polder-klein“ wird mit Ökologischen Flutungen betrieben. Dies führt zu Flu-

tungsverhältnissen, die bei einer Dammrückverlegung nahezu gleich sind. 

64 ha der betriebsbedingt beeinflussten Wirkraumfläche werden von FFH-

Lebensraumtypen eingenommen. Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Bio-

topkomplexe im Wirkraum werden auf einer Fläche von rd. 100 ha geflutet. In Bezug 

auf die Mehrheit der betroffenen Lebensraumtypen bzw. Biotopkomplexe sind durch 

Flutungen hervorgerufene Beeinträchtigungen zu erwarten bzw. nicht auszuschlie-

ßen. Dies betrifft die LRT „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ (rd. 42 ha), 

„Waldmeister-Buchenwälder“ (rd. 6 ha), „Mageren Flachland-Mähwiesen“ (rd. 4 ha) 

und „Natürlichen nährstoffreichen Seen“ (rd. 7 ha). Keine Beeinträchtigungen – son-

dern günstige Entwicklungen – sind hinsichtlich der flutungstoleranten „Hartholz-

auenwälder“ (rd. 4 ha) und „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ (1,8 ha) zu erwar-

ten. 

Ab einem Abfluss von 1.900 m³/s werden Teile der naturschutzfachlich besonders 

bedeutsamen „Kümmelwiesen“ auf etwas größerer Fläche als bei der Variante 

„DRV-klein“ überflutet. Ab einem Abfluss von 2.600 m³/s erfolgt die vollständige Flu-

tung der „Kümmelwiesen“ (rd. 55 ha). Diese werden zum Teil durch den LRT „Mage-

re Flachland-Mähwiesen“ charakterisiert und beherbergen flutungsempfindliche Tier- 

und Pflanzenarten. Infolge der Flutungen sind Vegetationsveränderungen, wie die 

Ausbreitung von Flutrasen und die Entstehung von Auenwiesen zu erwarten. Au-
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ßerdem ist mit dem Verlust der Orchideenvorkommen zu rechnen. Viele der in den 

„Kümmelwiesen“ vorkommenden Vogelarten sind nicht auentypisch und daher nicht 

an Hochwasserereignisse angepasst. Hinsichtlich des Blaukehlchens und Neuntö-

ters (beide nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie geschützt) ist, wie auch in Bezug auf 

andere Arten mit bodennahen Neststandorten, mit Verlusten ihrer Gelege durch 

wiederkehrende Flutungen zu rechnen. Durch Überschwemmung des Nahrungs-

raums wird die Lebensraumeignung für den Wendehals (nach Art. 1 der Vogel-

schutzrichtlinie geschützt) und weitere vorwiegend am Boden nach Nahrung su-

chende Vogelarten gemindert. Revieraufgaben und Bestandsrückgänge dieser sel-

tenen Arten sind daher nicht auszuschließen.  

Die Biotopkomplexe „Bannwald Elisabethenwört“ (18,5 ha), „Buchen- und Eichen-

Hainbuchen-Wald im Heinbuchenhorst“ (rd. 11 ha), „Wildrebe“ (< 0,1 ha) und „Mit-

telwald Elisabethenwört“ (1,2 ha) sind durch den LRT „Sternmieren-Eichen-

Hainbuchenwälder“ charakterisiert. Diese werden ab einem Abfluss von 2.100 m³/s 

geflutet und während der Umstellungsphase auf die künftigen Auenbedingungen 

geschädigt. Durch gezielten Waldumbau unterstützt, werden sie sich jedoch lang-

fristig zu Auen-Biotopsystemen der mittleren und hohen Auenstufe hin entwickeln, 

aus welchen sie nach der Ausdeichung hervorgegangen sind. Auf Teilflächen mit 

zeitweilig stagnierendem Wasser kann es auch für auentypische Arten zu Ein-

schränkungen der Lebensraumfunktion kommen. Darüber hinaus können solche 

stagnierendem Wasserflächen vor allem im Bereich von Geländesenken Fallen für 

die Limnofauna (insbesondere Fische), sowie Schnakenbrutstätten darstellen. Auf 

den überwiegenden Flutungsflächen ohne Wasserstagnation ist die Entstehung ty-

pischer Artengemeinschaften der Flussauen zu erwarten. 

Die Stillgewässer im Biotopkomplex „Schrankenwasser, Kurfürstenbau, Kleiner Kolk 

und Umgebung“ (11,1 ha) werden sich infolge von Durchströmung, welche insbe-

sondere ab Abflüssen von 2.600 m³/s einsetzt, und starken Wasserstandsschwan-

kungen verändern. Die Standortveränderungen gehen mit dem Verlust der gegen-

wärtigen Wasserpflanzenvegetation sowie der Lebensraumfunktionen zahlreicher 

Stillgewässerarten einher. Auch die Trübung und der Nährstoffeintrag können sich 

beeinträchtigend auswirken; dies ist z. B. hinsichtlich der Zierlichen Moosjungfer 

(nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt) und des Zwergtauchers (nach Art. 1 

der Vogelschutzrichtlinie geschützt) nicht auszuschließen. Unter anderem ist auch 

die Beeinträchtigung von Fortpflanzungsgewässern des Kammmolchs (nach An-

hang II der FFH-Richtlinie geschützt) durch Fischeintrag und Larvenverdriftung an-

zunehmen. Langfristig ist mit einem Übergang zu Auengewässern und der Ansied-
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lung auentypischer Arten zu rechnen. Regelmäßige Flutungen können zu Lerneffek-

ten bei verschiedenen Tierartengruppen wie Vögeln und Säugetieren führen und so 

langfristig eine Anpassung an die veränderten Umweltbedingungen bewirken. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagebedingt finden Flächeninanspruchnahmen durch Neu- und Ausbau von 

Dämmen auf etwa 10 % der Wirkraumfläche statt. Bei der Variante „Polder-klein“ 

werden etwa 38,9 ha Dammfläche neugebaut.  

Der Verlust von Biotopen durch anlagebedingte Beanspruchung betrifft v. a. Wälder 

(15,2 ha), naturschutzfachlich wertvolle Offenlandbiotope (12,3 ha), sowie Offen-

landbiotope allgemeiner Bedeutung (u. a. Äcker; 8,7 ha). Die Trassenführung des 

Damms bedingt eine Zerschneidung des Waldes im Nordteil des Retentionsraums. 

Infolge anlagebedingter Flächeninanspruchnahme gehen FFH-LRT auf rd. 6 ha ver-

loren. Davon sind insbesondere „Magere Flachland-Mähwiesen“ (auf 3,5 ha), „Hart-

holzauenwälder“ (auf 0,9 ha) und „Waldmeisterbuchenwälder“ (auf 0,7 ha) betroffen. 

„Kalkmagerrasen“ werden auf 0,6 ha (durch Dammausbau) und „Pfeifengraswiesen“ 

auf <0,1 ha durch die Anlage beansprucht. 

Der „Rheinhochwasserdamm bei den Kümmelwiesen“ wird durch den Ausbau des 

RHWD XXXI auf 3,4 ha anlagebedingt beansprucht. Infolgedessen kommt es zu an-

lagebedingten Verlusten von Magerrasen und Magerwiesen ebenso wie zu Lebens-

raumverlusten von Wildbienen, Laufkäfern, Faltern, Zauneidechse und weiteren 

Tierarten. 

 

5.4.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Wirkungen der Variante „Polder-klein“ entsprechen weitgehend denen der Vari-

ante „DRV-klein“.  

Schutzgut Boden 

Durch den Aus- und Neubau von Hochwasserdämmen kommt es zur Überschüttung 

von Bodenflächen auf größerer Fläche als bei „DRV-klein“. 

Im Unterschied zur kleinen Dammrückverlegung können im Fall einer Havarie die 

Ein- und Auslassbauwerke geschlossen und der Polderbereich so vor Schadstoff-

einträgen geschützt werden. Da die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Havarie im 

Rhein sehr gering ist, ist der Aspekt einer Verschlussmöglichkeit im Havariefall für 



RÜCKHALTERAUM ELISABETHENWÖRT:  
DOKUMENTATION VARIANTENUNTERSUCHUNG 
Fachliche Ergebnisse und Bewertung, hier: Variante Nr. 4 „Polder-klein“ (in Hydraulik: P_k_02) 

Seite 79  

die Gesamtbewertung des Schutzguts Boden jedoch von untergeordneter Bedeu-

tung. 

Schutzgut Wasser 

Durch den Polderbau werden auf einer Fläche von 371,1 ha ha naturnahe Über-

schwemmungsflächen wiederhergestellt. Durch das Oberflächenrelief mit fehlenden 

Strukturen zur zügigen Ableitung des Wassers bei Rückgang des Wasserspiegels 

kommt es jedoch auf großen Flächen zu zeitweilig stagnierendem oder sehr gering 

bewegtem Wasser. 

Die Grundwasserprägung der im nordwestlichen Teil des Wirkraumes gelegenen 

Stillgewässer „Schrankenwasser“, „Kurfürstenbau“ und „Kleiner Kolk“ wird infolge 

der stärkeren Prägung des Wirkraumes durch Oberflächenwasser verringert. 

Im Unterschied zur kleinen Dammrückverlegung können im Fall einer Havarie die 

Ein- und Auslassbauwerke geschlossen und die Gewässer im Polderbereich so vor 

Schadstoffeinträgen geschützt werden. Da die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Ha-

varie im Rhein sehr gering ist, ist der Aspekt einer Verschlussmöglichkeit im Hava-

riefall für die Gesamtbewertung des Schutzguts Wasser jedoch von untergeordneter 

Bedeutung. 

Schutzgut Landschaft 

Durch den Bau des neuen Absperrdamms kommt es zur Zerschneidung des Walds 

im Nordteil und einer Überprägung des Waldrands am Rußheimer Feld. 

Die Entwicklung auenähnlicher Lebensräume führt zu einer positiven Entwicklung 

des Landschaftsbildes. 

Durch den Ausbau des RHWD XXXI und im Bereich der Ein- und Auslassbauwerke 

kommt es zu einer markanten Prägung der Landschaft (technische Elemente). 

Schutzgut Mensch 

Bei Hochwasser kommt es zu einer eingeschränkten oder entfallenden Nutzbarkeit 

von Wegen zur Freizeitnutzung. Die Nutzbarkeit des Wegs am RHWD XXXI bleibt 

jedoch i. d. R. erhalten. 

Wasserflächen mit zeitweilig stagnierendem Wasser stellen zusätzliche potentielle 

Schnakenbrutstätten dar. Zur Vermeidung einer vorhabenbedingten Zunahme der 

Schnakenbelastung ist eine zusätzliche Schnakenbekämpfung durch die KABS 

(Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.) vorge-

sehen (vgl. Kap. 3.2.11).  
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Während der Bauzeit kommt es zu Geräuschemissionen und Staubentwicklung an 

Baustraßen, die zu Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung führen können.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Die regelmäßigen Flutungen führen zu einem Verlust der landwirtschaftlichen Nutz-

barkeit der Kümmelwiesen. Das Rußheimer Feld (Gewanne Oberes, Mittleres und 

Unteres Hofgut, sowie Rußheimer Altrheinwiesen) bleibt zumindest eingeschränkt 

nutzbar, solange der Bestand der bestehenden Sommerdämme gesichert ist.  

 

5.4.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

5.4.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Bei der Variante „Polder-klein“ werden anlagebedingt 16,2 ha Wälder und Gehölz-

bestände beansprucht, die entsprechend auszugleichen sind.  

Für den Verlust von wertvollem Feuchtgrünland liegt der Kompensationsbedarf bei 

3,6 ha, während er für die mittleren Wiesen (Fett- und Magerwiesen, sowie Mager-

rasen) bei 65,7 ha liegt.  

Bei den Gewässern, die sich im Wesentlichen auf den nordwestlichen Teil des Pol-

ders konzentrieren (v.a. das Schrankenwasser), ist durch den Betrieb mit einer be-

schleunigten Alterung zu rechnen, die entsprechend der beanspruchten Fläche von 

7,0 ha auszugleichen ist. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 92,5 ha. 

FFH-LRT werden auf insgesamt rd. 70 ha in Anspruch genommen. Der Ausgleich 

hat auf Flächen innerhalb eines der beiden FFH-Gebiete „Rheinniederung 

Germersheim-Speyer“ oder „Rheinniederung zwischen Karlsruhe bis Philippsburg“ 

zu erfolgen. Alternativ ist die Erweiterung des FFH-Gebiets um bisher außerhalb lie-

gende Ausgleichsflächen anzustreben. 

 

5.4.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Günstige Auswirkungen haben insbesondere die regelmäßigen Ökologischen Flu-

tungen, indem sie zur Entwicklung von auenähnlichen, hochwassertoleranten Le-

bensräumen und Lebensgemeinschaften führen. Dies wird hauptsächlich dadurch 
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verursacht, dass Rheinwasser zutritt, sobald Mittelwasser im Rhein überschritten ist, 

so dass Bereiche des Polders zumindest partiell geflutet werden und so aktiv am 

Abflussgeschehen des Rheins teilnehmen. Damit wird auf 371,1 ha rezente Rhein-

aue geschaffen. 

Die Natürlichkeit des künftigen Auen-Ökosystems im Rückhalteraum wird aufgrund 

der heutigen Rahmenbedingungen wie den Uferverbau der Rheinufer einge-

schränkt, wodurch die natürlicherweise prägende Morphodynamik nur in geringen 

Ansätzen realisiert werden kann. Diese Einschränkung ist in der gesamten rezenten 

Rheinaue unvermeidlich gegeben. 

Im Unterschied zur Variante „DRV-klein“ ist aufgrund der Ein-/ Auslassbauwerke mit 

einer geringeren Durchströmung und damit einer reduzierten Prozessdynamik zu 

rechnen.  

Es erfolgt jedoch auch bei der Variante „Polder-klein“ eine Wiederherstellung auen-

ökologischer Dynamik. Dadurch können sich im Rückhalteraum alle Auenstufen von 

einer häufig und langanhaltend überfluteten, tiefen Weichholzaue bis hin zu einer 

selten und kurzzeitig überfluteten, obersten Hartholzaue entwickeln.  

 

5.4.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Variante „Polder-klein“ erzielt eine mittlere Abflussreduzierung des Hochwasser-

scheitels auf Höhe der Neckarmündung von 32,0 m³/s (vgl. Kapitel 4.2).  

 

5.4.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Für die kleine Poldervariante ergeben die Berechnungen mit dem numerischen 

Grundwassermodell geringfügige zusätzliche Grundwasseranstiege außerhalb des 

Retentionsraums im Zentimeter-Bereich bis lokal wenige Dezimeter. Diese Verände-

rungen sind darauf zurückzuführen, dass die natürliche Grundwasser-Vorflut im Be-

reich der Insel Elisabethenwört bei Retention nicht zur Verfügung steht und sich 

dadurch die landseits nachdrängenden Grundwasserströme zurückstauen.  

Ebenso führt der durch das Vorhaben bedingte Druckwasserandrang zur randlichen 

Vergrößerung von Vernässungsflächen, bei welchen bereits im Istzustand das 

Grundwasser offen zu Tage tritt. Das betrifft ausschließlich landwirtschaftlich genutz-

te Flächen. 
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Das vom Retentionsraum ausgehende Uferfiltrat tritt unmittelbar in den ausgedeich-

ten und bereichsweise tiefliegenden Überflutungsraum des Rußheimer Altrheins 

bzw. der Pfinz aus. 

Diese zusätzlichen Sickerraten werden zusammen mit der Binnenentwässerung 

(Pfinz, Rheinniederungskanal) über die Jägerschrittschleuse abgeschlagen und dem 

Schöpfwerk Philippsburg zugeführt. Mit der dort installierten Pumpenleistung kön-

nen die zusätzlichen Aussickerungsraten aus dem Rückhalteraum leicht bewältigt 

werden. Diese verändern auch im Spitzenwert nicht nennenswert die Wasserspie-

gellagen im Rußheimer Altrhein, so dass dieser zuverlässig als hydraulische Barrie-

re zwischen Überflutungsfläche und Dammhinterland wirkt. 

Nach derzeitigem Stand der Untersuchungen sind bei dieser Variante keine 

Schutzmaßnahmen im Binnenland erforderlich. Die ermittelten geringen zusätzli-

chen Grundwasseranstiege in der Ortslage von Rußheim und in den anderen be-

troffenen Bebauungen (Aussiedlerhöfe, Angelverein und Brechtgelände) führen auf 

Grundlage des bisher vorläufigen und vereinfachten Ermittlungsansatzes für die Kel-

lersohlhöhen von 1,70 m unter Gelände zu keinen neuen Betroffenheiten. Im Rah-

men der Entwurfsplanung für die ausgewählte Variante werden die Kellersohlhöhen 

geodätisch eingemessen. Mit diesen genaueren Daten erfolgt ein Vergleich des Ist- 

mit dem Planzustand. Sollte sich dabei herausstellen, dass das Verschlechterungs-

verbot (Grundsatz der Vermeidung von zusätzlichen schadbringenden Grundwas-

seranstiegen in bebauten Bereichen) nicht eingehalten werden kann, so sind zur 

Vermeidung Schutzmaßnahmen vorzusehen. 

Aus grundwasserhydraulischer Sicht wurden bezüglich der Betriebsweise (Polder 

bzw. Dammrückveregung) keine nennenswerten Unterschiede ermittelt. 

 

5.4.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Die Auswirkungen auf die Westgewanne auf die Landwirtschaft sind vergleichbar mit 

denen der Variante „DRV-klein“. Bei der Variante „Polder-klein“ (P_k_02) finden im 

Abflussbereich > 1.500 – 1.900 m³/s in den Gewannen Kühweid, Pfaffenhorst und 

Kümmelwiesen großflächige Überflutungen statt. Bei einer mittleren Dauer von 50 – 

90 Tagen im Jahr ist eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung nicht mehr möglich. Auch 

wenn die benachbarten Flächen in den Westgewannen bei diesem Abflussbereich 

noch nicht überflutet werden, wird aufgrund des zufließenden Grundwassers sich 
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die Situation dieser bereits frischen und feuchten Standorte deutlich verschlechtern 

(Sauerstoffmangel, Bewirtschaftbarkeit). Eine wirtschaftliche Nutzung der Westge-

wanne wird nicht mehr möglich sein.  

Die Ostgewanne (Unteres, Mittleres und Oberes Hofgut sowie Rußheimer Altrhein-

wiesen) werden bei dieser Variante weiterhin landwirtschaftlich nutzbar sein. Dies 

gilt unter der Voraussetzung, dass ein gewisser Schutz durch die vorhandenen alten 

Sommerdämme besteht. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass diese alten Däm-

me über längere Zeit den Hochwasserereignissen Stand halten können. Spätestens 

ab dem Abflussbereich > 2.600 m³/s und einer mittleren Überflutungsdauer von 

< 7-3 Tagen pro Jahr mit ersten Einschränkungen in der Bewirtschaftung zu rech-

nen. Ab hier treten Ertragseinbußen infolge Überflutungen und zu hoher Grundwas-

serstände auf.  

Da die Flächen der Ostgewanne durchschnittlich zwischen < 7 – 3 d/a überflutet 

sind, muss hier gegebenenfalls der derzeitig betriebene Ackerbau der Grünlandnut-

zung weichen. Bei dieser Variante werden größere Flächen ab Abflussstufe 

> 2.600 m³/s überflutet als bei der Variante DRV-klein. Daher wird ein Nutzungsar-

tenwechel auf den Flächen zur Grünlandnutzung notwendig sein. Dies betrifft ca. 

7 ha auf der linken Teilfläche des Gewannes Oberes Hofgut. Unter den jetzigen ag-

rar- und umweltpolitischen Rahmenbedingungen (Flächenförderung: Zahlungsan-

sprüche, LPR) ist jedoch weiterhin eine landwirtschaftlich wirtschaftliche Nutzung 

auch auf dieser Teilfläche möglich.  

Zusätzlich zu den flutungsbedingten Beeinträchtigungen gehen durch den Damm-

ausbau und -neubau auf einer Fläche von 7,7 ha Ackerflächen verloren. 

Außerhalb des Rückhalteraums findet bei der Variante „Polder-klein“ keine relevante 

Beeinträchtigung von landwirtschaftlichen Flächen statt. Der landseitige Grundwas-

serstand steigt nur geringfügig. Damit sind keine Auswirkungen zu erwarten. Selbst 

beim Modellhochwasser kommt es lediglich zu einer geringfügigen Zunahme von 

potentiellen Vernässungsflächen durch Grundwasser. 

Forstwirtschaft 

Die Waldfläche bei der kleinen Poldervariante ist mit rd. 165 ha geringfügig kleiner 

als bei der kleinen Dammrückverlegung. Wie bei der Variante „DRV-klein“ entwickelt 

sich bei der kleinen Poldervariante der Großteil der Waldfläche zu Hartholzaue 

(97,1 %), wobei die Flächenanteile zwischen den zur Hartholzaue gehörenden Au-

enstufen gleichmäßiger verteilt sind als bei der kleinen Dammrückverlegung (12 % 
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tiefe, 56 % mittlere, 12 % hohe und rd. 17 % oberste Hartholzaue). Auf rd. 2 % der 

Waldfläche wird sich Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Be-

deutung entwickeln. 

Der Anteil der nicht überflutungstoleranten Waldbestände liegt wie bei der kleinen 

Dammrückverlegung bei 7,6 ha und entspricht 4,7 % der Waldfläche ohne Wege 

und Sonderstrukturen. Unter der Annahme, dass diese Waldbestände in regelmäßig 

überfluteten Bereichen liegen, ist von einem Totalverlust dieser Bestände auszuge-

hen. 

 

5.4.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Durch den Rückhalteraum sind Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstücksei-

gentümer und Pächter festzustellen.  

Die anlagen- und betriebsbedingten sowie bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen 

erstrecken sich auf die Gemarkungen Huttenheim (Gemeinde Philippsburg), Ruß-

heim (Gemeinde Dettenheim) und Germersheim. Eigentümer der Flächen sind die 

Bunderepublik Deutschland, die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 

Kommunen/Gemeinden und Privateigentümer. 

Der Flächenbedarf für die dauerhaften Inanspruchnahmen durch den Erwerb der 

neuen Dammaufstandsfläche zuzüglich Sicherung baumfreie Zone beträgt rd 39 ha, 

siehe Abbildung 13.  
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Abbildung 13: Dauerhaft beanspruchte Flächen (Dammaufstandsflächen zzgl. baum-
freie Zone) bei Variante „Polder-klein“. 

Die Flächen für dauerhafte Inanspruchnahmen verteilen sich wie folgt: 

20,3% Land Baden-Württemberg 

74,1% Kommunen 

5,6% Privateigentum 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass der Anteil an zu erwerbendem Pri-

vateigentum mit 5,6% (22.000 m²) an der Gesamtfläche sehr gering ist. Der größte 

Flächenbedarf ergibt sich auf gemeindeeigenen Flächen. 
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Abbildung 14: Betrieblich beanspruchte Flächen (Überflutungsflächen) bei Variante 
„Polder-klein“. 

 

Die Größe der Überflutungsfläche beträgt rd. 371 ha, siehe Abbildung 14, und ver-

teilt sich wie folgt auf die Eigentümer: 

4,9% Land Baden-Württemberg  

91,5% Kommunen 

3,7% Privateigentum 

Der überwiegende Anteil der Überflutungsfläche liegt auf gemeindeeigenen Grund-

stücken. Landes- und Privatgrundstücke sind bei Überflutung mit insgesamt weniger 

als 10 % der Fläche betroffen. Für die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen 

Nutzungen wird auf Kapitel 5.4.3.5 verwiesen. 
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5.4.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigungen der Menschen/Umwelt durch den Baubetrieb werden in der 

Umweltplanung beim Schutzgut Mensch berücksichtigt. Zur Vermeidung von Betrof-

fenheiten in der Ortslage Rußheim wird die Hauptzuwegung zu den einzelnen Bau-

maßnahmen, von Norden her, über die B35 erfolgen. 

Der Baulärm, der von der Baumaßnahme ausgeht, wird in der angrenzenden 

Wohnbebauung kaum wahrnehmbar sein, da sich das Baufeld in ausreichendem 

Abstand (Mindestmaß ca. 400 m) zur Ortslage befindet. 

Grundwasserstände / Entwässerung im Binnenland 

Wie in Kapitel 5.4.2.4 beschrieben, ist bei dieser Variante nach derzeitigem Stand 

kein zusätzlicher schadbringender Grundwasseranstieg in der Wohnbebauung 

durch die Maßnahme zu erwarten. Daher sind wie bei der Variante „DRV-klein“ kei-

ne Anpassungsmaßnahmen erforderlich, die Auswirkungen auf die Anwohner haben 

könnten.  

Schnakenentwicklung 

Das Thema Schnakenentwicklung wird in der Umweltplanung beim Schutzgut 

Mensch berücksichtigt. 

Bei der Variante „Polder-klein“ sind hinsichtlich der Schnakenentwicklung keine re-

levanten Unterschiede zur Variante „DRV-klein“ zu erwarten, da diese auf gleicher 

Fläche mit vergleichbarer Überflutungshäufigkeit stattfinden. Die erforderlichen zu-

sätzlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schnakenbrutstätten betreffen bei die-

ser Variante ebenfalls die Inselfläche (zur Schnakenbekämpfung vgl. auch Kapitel 

3.2.11). . 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist im Schutzgut Landschaft im voranstehenden Kapitel „Weite-

re Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  

Freizeit- / Erholungsnutzung, Wegeverbindungen 

Die Freizeit- und Erholungsnutzung wird im Schutzgut Mensch im Kapitel „Weitere 

Schutzgüter des UVPG“ oben angesprochen.  

Die Auswirkungen der Variante „Polder-klein“ in Bezug auf die Freizeit- und Erho-

lungsnutzung (zeitweise Überflutung der Inselfläche bzw. dortiger Wegeverbindun-
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gen bei Hochwasser) sind vergleichbar mit der Variante „DRV-klein“, da die Überflu-

tungssituation durch die Ökologischen Flutungen vergleichbar ist. Ein Unterschied 

besteht darin, dass der bestehende Rheinhauptdamm (RHWD XXXI) in seiner 

Struktur mit begleitenden Wegen beim Polder als Trenndamm erhalten bleibt. 

Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Wie in Kapitel 5.1.2.7 zur Variante „DRV-klein“ ausgeführt, lassen die Rückmeldun-

gen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung darauf schließen, dass die Akzeptanz 

der örtlichen Kommunen und Bevölkerung für eine kleine Variante des Rückhalte-

raumes grundsätzlich eher vorhanden ist, als für die klar abgelehnten mittleren und 

großen Varianten.  

Gründe für die mögliche Akzeptanz am ehesten einer kleinen Lösung bestehen da-

rin, dass die kleinen Varianten mit den geringsten Auswirkungen für die örtliche Be-

völkerung verbunden werden (vgl. Kap. 5.1.2.7 „DRV-klein“). 

Nach den Rückmeldungen in den Sitzungen von Projektbegleitkreis und Arbeits-

gruppen sowie den vorliegenden Stellungnahmen ist festzustellen, dass eine kleine 

gesteuerte Lösung („Polder-klein“)  von den Vertretern der Kommunen und den Bür-

gerinnen und Bürgern bevorzugt wird. Gründe hierfür sind u.a.:  

• Ein Polder wird aufgrund der Verschlussmöglichkeit/Kontrollierbarkeit der Flu-

tung mit einem höheren Sicherheitsgefühl verbunden. Die Verschlussmöglichkeit 

der Einlassbauwerke eines Polders zum Schutz vor Schadstoffeintrag in den 

Rückhalteraum im Fall einer Havarie (z.B. Chemieunfall am Fluss) ist bei den 

Teilnehmern der Öffentlichkeitsbeteiligung ein wichtiger Aspekt. 

• Die Befürchtung, dass der Eintrag von angeschwemmtem Treibgut/Unrat in die 

Rückhaltefläche zu einer „Vermüllung“ führen könnte, besteht beim „Polder-

klein“ ähnlich wie bei der „DRV-klein“. Beim Polder wird allerdings als Vorteil ge-

sehen, dass sich die Ansammlung von gröberem Treibgut eher auf die Einlass-

bauwerke konzentriert. 

• Die größere Hochwasserschutzwirkung eines Polders wird im Rahmen der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung häufig als wichtiger Grund genannt („effektive Hochwas-

serminderung“). 
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5.4.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Grundvariante Nr. 4 „Polder-klein“ 

aufgeführt: 

- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 7,6 km 

- ein Einlassbauwerk 

- ein Ein- und Auslassbauwerk 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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5.5 Variante Nr. 5 „Polder-mittel“ (in Hydraulik: P_m_02)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 15: Übersichtsplan Variante „Polder-mittel“ 

Die Variante ist in Abbildung 15 dargestellt. Sie ist im Wesentlichen gekennzeichnet 

durch die Errichtung des rückwärtigen Absperrdammes im südlichen Teil auf der In-

sel linksseitig des Rußheimer Altrheins bis auf Höhe der Jägerschrittschleuse und 

dann Verschwenkung auf die rechte Altrheinseite. Somit stellt die Trasse eine Kom-

bination der kleinen und großen Polderlösung dar. Der Rußheimer Altrhein wird 

durch einen Damm gekreuzt und mit einem regulierbaren Durchlassbauwerk ausge-

stattet.  

Die Vorflut des Rheinniederungskanals wird nicht verändert. Der Rußheimer Altrhein 

wird im nördlichen Bereich oberhalb der Jägerschrittschleuse Bestandteil des Rück-

halteraumes.  
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Der Hochwasserschutzdamm XXXI wird ertüchtigt. Der neue Absperrdamm nördlich 

des Rußheimer Altrheins verläuft überwiegend auf der Trasse des bestehenden 

Hochwasserschutzdammes XXXIa. Die Flutung und Entleerung des Rückhalterau-

mes erfolgt über gesteuerte Ein- und Auslaufbauwerke im HWD XXXI. Im Süden er-

folgt der Anschluss über den Baggersee Minthe II an vorhandene Schluten im 

Rückhalteraum. Im Norden sind zwei Verbindungen vom Baggersee Minthe I in das 

Schrankenwasser und den Rußheimer Altrhein vorgesehen. 

 

5.5.1 Ergebnisse Umweltplanung  

5.5.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Bei der Variante „Polder-mittel“ erweitert sich der vorhabensbedingte Wirkraum zu-

sätzlich zum Wirkraum der kleinen Poldervariante um einen 102 ha großen Bereich 

im Norden und beträgt damit insgesamt rd. 512 ha. Davon nehmen FFH-

Lebensraumtypen insgesamt eine Fläche von rd. 122 ha und somit 23,8 % der Wirk-

raumfläche ein. Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe wer-

den auf 166 ha (32,4 % der Wirkraumfläche) beeinflusst. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Alle im Wirkraum der kleinen Variante auftretenden betriebsbedingten Wirkungen 

auf FFH-LRT, Biotopkomplexe und die dort siedelnden Arten, sind auch für die mitt-

lere Variante zu erwarten.  

Zusätzlich werden betriebsbedingt die FFH-LRT „Natürliche nährstoffreiche Seen“ 

(37,2 ha) sowie die umgebenden „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ (12,8 ha) 

und „Hartholzauenwälder“ (9,7 ha) beeinflusst, die im Bereich des Rußheimer Alt-

rheins ab einem Abfluss von 1.500 m³/s überflutet werden. Während bzgl. der flu-

tungsempfindlichen Stillgewässer und Röhrichte (LRT 3150) von einer betriebsbe-

dingten Beeinträchtigung des Lebensraumtyps auszugehen ist, sind in Hinblick auf 

die flutungstoleranten Auenwälder (LRT 91F0 und 91E0*) Aufwertungen durch die 

Dynamisierung zu erwarten. Bei der mittleren Poldervariante kommt es zudem zu 

einer ausschließlich betriebsbedingten Beeinflussung der „Pfeifengraswiesen“, die 

nahezu den gesamten Bestand des Lebensraumtyps im geplanten Retentionsraum 

betrifft. Diese werden bereits bei Abflüssen von 1.500 m³/s geflutet. Es gibt zwar 

entlang des Oberrheins Pfeifengraswiesen, die flutungsbedingte Nährstoffeinträge 

vertragen, jedoch können die Auswirkungen von Überflutungen auf individuelle Be-
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stände völlig unterschiedlich ausfallen. Da sich eine Beeinträchtigung des Lebens-

raumtyps nicht sicher ausschließen lässt, wird im Sinne einer worst-case Annahme 

von einer betriebsbedingten Beeinträchtigung des Lebensraumtyps durch regelmä-

ßige Flutungen ausgegangen. 

Von den 166 ha Fläche naturschutzfachlich besonders bedeutsamer Biotop-

komplexe im Wirkraum der mittleren Poldervariante werden 156,4 ha geflutet. Über 

die im variantenübergreifend beeinflussten Wirkraum der kleinen Variante gelege-

nen Biotopkomplexe hinaus betrifft dies vor allem den „Rußheimer Altrhein“ 

(34,8 ha) sowie die „Rheinlache und Rohrlache“ (4,2 ha). Diese werden sich – wie 

auch der Biotopkomplex „Schrankenwasser, Kurfürstenbau, Kleiner Kolk und Um-

gebung“ (11,1 ha) – infolge von Durchströmung und starken Wasserstandsschwan-

kungen verändern.  

Die Standortveränderungen gehen mit dem Verlust der gegenwärtigen Wasser-

pflanzenvegetation sowie der Lebensraumfunktionen zahlreicher Stillgewässerarten 

einher. Unter anderem könnten die Vorkommen der seltenen Wasserpflanzenarten 

Wassernuss und Schwimmfarn (beide Arten bundesweit stark gefährdet) im Altrhein 

erlöschen, da sie nicht an Strömung angepasst sind. Es ist auch eine Beeinträchti-

gung von Fortpflanzungsgewässern des Kammmolchs durch Fischeintrag und Lar-

venverdriftung anzunehmen. Die Trübung des Wassers und der Nährstoffeintrag 

können sich ebenfalls beeinträchtigend auswirken; dies ist u.a. in Bezug auf die 

Zierliche Moosjungfer und den Zwergtaucher nicht auszuschließen. Außerdem sind 

die Röhrichte an Rohrlache und Altrhein sowie den weiteren Gewässern an die jet-

zigen Bedingungen von Stillgewässern angepasst. Durch die Strömung kann es 

zum teilweisen Ausfall der Röhrichte und deren Ersatz durch andere Pflanzenge-

sellschaften kommen. Insbesondere Schilf ist gegen schnelle Wasserstands-

schwankungen und starke Strömungen empfindlich. In welchem Ausmaß Schilfbe-

stände verschwinden und wo sich neue Bestände etablieren könnten, ist nicht prog-

nostizierbar. Es muss aber zumindest von einem teilweisen Funktionsverlust der 

Schilf-Lebensräume für Arten wie den Teichrohrsänger(nach Art. 1 der Vogelschutz-

richtlinie geschützt)  und andere röhrichtbrütende Vögel ausgegangen werden. Be-

standsrückgänge entsprechender Arten im Retentionsraum sind daher nicht auszu-

schließen. Zu den potentiell beeinträchtigten Arten gehören auch das Teichhuhn und 

der Zwergtaucher (nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie geschützt), deren Brutstät-

ten ebenfalls häufig im Schilf liegen. Manche Vogelarten kompensieren Bestands-

rückgänge durch Zuwanderung oder Nachgelege. Langfristig ist mit einem Über-

gang der Stillgewässer zu Auengewässern, einem Rückgang der Stillgewässerarten 
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und einer Zunahme auentypischer Arten zu rechnen. Außerdem können regelmäßi-

ge Flutungen zu Lerneffekten bei verschiedenen Tierartengruppen wie Vögeln und 

Säugetieren führen und so langfristig eine Anpassung an die veränderten Umwelt-

bedingungen bewirken. 

Während der Umstellungsphase auf die künftigen Auenbedingungen werden durch 

„Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ geprägte Biotopkomplexe (betrifft: „Bann-

wald Elisabethenwört“, „Buchen- und Eichen-Hainbuchenwald im Heinbuchenhorst“, 

„Wildrebe“ und „Mittelwald Elisabethenwört“ auf insges. 30,8 ha) in größerem Um-

fang als beim kleinen Polder geschädigt. Durch gezielten Waldumbau unterstützt, 

werden sie sich jedoch langfristig zu Auen-Biotopsystemen der mittleren und hohen 

Auenstufe hin entwickeln, aus welchen sie nach der Eindeichung hervorgegangen 

sind. Eine Prägung der tiefen Auenstufen ist in der „Weichholzaue am Rußheimer 

Altrhein“ durch Rückstaueffekte zu erwarten. Während es in Waldbeständen mit 

zeitweilig stagnierendem Wasser auch für auentypische Arten zu Einschränkungen 

der Lebensraumfunktion kommen kann, ist die Entstehung typischer Artengemein-

schaften der Flussauen auf den Flutungsflächen ohne Wasserstagnation zu erwar-

ten. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme entspricht im Westen, Süden und Os-

ten der der kleinen Poldervariante.  

Zusätzlich werden auf weiteren 2,8 ha FFH-LRT in Anspruch genommen (insgesamt 

8,9 ha). Davon sind insbesondere „Magere Flachland-Mähwiesen“ (insges. 5,1 ha), 

„Hartholzauenwälder“ (insges. 1,4 ha) und „Natürliche nährstoffreiche Seen“ (0,7 ha) 

betroffen. Im Unterschied zur kleinen Poldervariante entfällt die anlagebedingte Flä-

cheninanspruchnahme der „Pfeifengraswiesen“; die des LRT „Auenwälder mit Erle, 

Esche, Weide“ fällt geringer aus (0,1 statt 0,2 ha). 

Zudem wird bei der mittleren Variante der Biotopkomplex Rußheimer Altrhein durch 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme auf 1,0 ha als Standort für Wasserpflan-

zen und Makrozoobenthos beeinträchtigt. Trotz des vorgesehenen Durchlasses ist 

eine Barrierewirkung infolge der durch das Querbauwerk bedingten Zerschneidung 

des Altrheins als Lebensraum bzgl. einiger Tier- und Pflanzenarten anzunehmen. 
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5.5.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Umweltwirkungen entsprechend weitgehend denen der Variante „Polder-klein“. 

Zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt. 

Schutzgut Boden 

Durch den Aus- und Neubau von Hochwasserdämmen kommt es auf größerer Flä-

che als bei der kleinen Poldervariante zur Überschüttung von Bodenflächen. 

Schutzgut Wasser 

Die Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen erfolgt auf größerer 

Fläche (467 ha) als bei der kleinen Poldervariante. 

Schutzgut Landschaft 

Durch den neuen Damm kommt es bei der mittleren Poldervariante wie bei der Vari-

ante „DRV-mittel“ zur Zerschneidung des Rußheimer Altrheins. 

Schutzgut Mensch 

Durch den Dammneubau wird eine zusätzliche Wegeverbindung über den Rußhei-

mer Altrhein hergestellt. Das Gelände der Paddelfreunde Huttenheim wird Teil des 

Retentionsraumes und muss daher angepasst oder verlegt werden. 

Die auf größerer Fläche verbleibenden Restwasserflächen können in größerem Um-

fang zu einer zusätzlichen Schnakenbelastung führen. Zur Vermeidung einer vorha-

benbedingten Zunahme der Schnakenbelastung ist eine zusätzliche Schnakenbe-

kämpfung durch die KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der 

Schnakenplage e.V.) vorgesehen (vgl. Kap. 3.2.11).  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Für den neuen Damm kommt es zur Inanspruchnahme von Ackerflächen. Nördlich 

des Rückhalteraums kommt es aufgrund von Vernässung zu einer eingeschränkten 

Nutzbarkeit auf angrenzenden binnenseitigen Ackerflächen. 

 

5.5.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

5.5.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Der Kompensationsbedarf für Wälder und Gehölzbestände ist mit 14,7 ha niedriger 

als bei der kleinen Poldervariante.  
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Für den Verlust von wertvollem Feuchtgrünland liegt der Kompensationsbedarf bei 

5 ha, während er für die mittleren Wiesen (Fett- und Magerwiesen, sowie Magerra-

sen) bei 69,8 ha liegt.  

Bei der mittleren Poldervariante umfassen die Gewässer neben dem im Wirkraum 

der kleinen Variante gelegenen Schrankenwasser im Wesentlichen den Rußheimer 

Altrhein. Der Kompensationsbedarf liegt hier bei rd. 36,1 ha. 

Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Altwässern im entsprechenden Natur-

raum, die noch nicht unter Schutz gestellt sind und des hohen Flächenbedarfs für 

die Neuanlage eines künstlichen „Altwassers“, erscheint die Kompensation eines 

Gewässers dieser Größe eher schwierig. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 125,6 ha. 

Zusätzlich zu den rd. 70 ha beanspruchter FFH-LRT im Wirkraum der kleinen Pol-

dervariante werden bei der Variante „Polder-mittel“ weitere 51,7 ha in Anspruch ge-

nommen. Der Ausgleichsbedarf liegt hier daher bei insgesamt rd. 122 ha. 

 

5.5.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Wirkungen Ökologischer Flutungen sind mit denen der Variante „Pol-

der-klein“ identisch, finden jedoch bei der Variante „Polder-mittel“ umfassender und 

auf größerer Fläche (467 ha) statt. 

 

5.5.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Variante „Polder-mittel“ erzielt eine mittlere Abflussreduzierung des Hochwass-

erscheitels auf Höhe der Neckarmündung von 36,6 m³/s (vgl. Kapitel 4.2).  

 

5.5.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Für die mittlere Polder-Variante sind vergleichbare landseitige Auswirkungen wie bei 

der mittleren Dammrückverlegungsvariante festzustellen, die auch die gleichen An-

passungsmaßnahmen nach sich ziehen (s. 5.2.2.4). Die geringen Unterschiede in 

der Wasserhöhe und in der Wasserbeaufschlagung infolge der Steuerung der Pol-

dervariante (z.B. durch Abbruch der Ökologischen Flutung im Vorfeld des Polderein-
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satzes) führen landseits nicht zu unterschiedlicher Beurteilung der Grundwassersi-

tuation. 

 

5.5.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Die Auswirkungen auf die Westgewanne entsprechen denen der Variante „Polder-

klein“. Eine wirtschaftliche Nutzung der Westgewanne wird nicht mehr möglich sein. 

Die Ostgewanne (Unteres, Mittleres und Oberes Hofgut sowie Rußheimer Altrhein-

wiesen) werden bei dieser Variante weiterhin landwirtschaftlich nutzbar sein, aller-

dings ist spätestens ab dem Abflussbereich > 2.600 m³/s mit ersten Einschränkun-

gen (beginnend im südlichen Bereich im Gegensatz zu DRV – mittel vgl. Karte Hyd-

rotec) in der Bewirtschaftung zu rechnen. Ab hier treten Ertragseinbußen infolge 

Überflutungen und zu hoher Grundwasserstände auf. Da der Rußheimer Altrhein bei 

der mittleren Variante zum Teil als Überflutungsraum genutzt wird, ist mit erhöhten 

Grundwasserständen insbesondere im Gewann Rußheimer Altrheinwiesen und da-

mit einhergehenden Nutzungseinschränkungen zu rechnen. Der Altrhein steht im 

nördlichen Bereich als Vorflut nicht mehr zur Verfügung. Der Wasserstand im Alt-

rhein erhöht sich, wodurch das Grundwasser nicht mehr in den Rußheimer Altrhein 

abfließen kann.  Unter den jetzigen agrar- und umweltpolitischen Rahmenbedingun-

gen (Flächenförderung: Zahlungsansprüche, LPR) ist weiterhin eine landwirtschaft-

lich wirtschaftliche Nutzung möglich. Gegebenenfalls muss in Teilbereichen der 

Ackerbau der Grünlandnutzung weichen.   

Zusätzlich zu den flutungsbedingten Beeinträchtigungen gehen durch den Dam-

mausbau und –neubau Ackerflächen auf einer Fläche von rd. 9,1 ha verloren. 

Die Auswirkungen außerhalb des RHR sind vergleichbar mit der Variante „DRV–

mittel“. Außerhalb des Rückhalteraums findet beim Modellhochwasser bei der Vari-

anten „Polder-mittel“ eine nennenswerte Erhöhung der Grundwasserstände sowie 

eine Zunahme der potentiellen Vernässungsgebiete auf der Landseite nördlich des 

Trennungsbauwerks statt. In diesem Bereich sind die Aussiedlerhöfe betroffen. In-

folge der erhöhten Aussickerung von Qualmwasser in landwirtschaftlichen Flächen 

sind diese potentiellen Vernässungsflächen beim Modellhochwasser in ihrer Bewirt-

schaftung massiv beeinträchtig. Bei Auftreten des Modellhochwassers ist mit groß-

flächigen Beeinträchtigungen (Ertragsminderungen/-ausfällen) infolge mehrtägiger 

erhöhter Grundwasserstände zu rechnen. Inwieweit ein Grundwasseranstieg bei re-
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gelmäßigen Flutungen durch geringere Wasserstände im Rhein auftritt, ist im aktuel-

len Planungsstand nicht abzusehen. Jedoch kann davon ausgegangen werden, 

dass die Auswirkungen geringer als beim Modellhochwasser  sein werden. Dort, wo 

die Beeinträchtigungen nur im Retentionsfall auftreten, muss aufgrund der relativ 

seltenen Ereignisse kein Nutzungsartenwechsel vorgenommen werden.  

Forstwirtschaft 

Die Waldfläche (ohne Wege und Sonderstrukturen) erweitert sich im Vergleich zur 

kleinen Poldervariante bei der Variante „Polder-mittel“ um rd. 55 ha auf 220 ha. Hin-

sichtlich der forstlichen Nutzung kommt es im gesamten Bereich des Polders durch 

die Ökologischen Flutungen zu Nutzungseinschränkungen. 

Durch die regelmäßigen Ökologischen Flutungen werden sich rd. 76 % der Waldflä-

che zur Hartholzaue mit weiterhin ökonomisch attraktiven Baumarten entwickeln 

(tiefe, mittlere, hohe und oberste Hartholzaue). 7 % entwickeln sich zu Über-

gangsaue und rd. 17 % Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer 

Bedeutung.  

Der Anteil der nicht überflutungstoleranten Waldbestände liegt bei 10,3 ha und ent-

spricht 4,7 % der Waldfläche ohne Wege und Sonderstrukturen. Unter der Annah-

me, dass diese Waldbestände in regelmäßig überfluteten Bereichen liegen, ist von 

einem Totalverlust dieser Bestände auszugehen. 

 

5.5.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Durch den Rückhalteraum sind Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstücksei-

gentümer und Pächter festzustellen.  

Die anlagen- und betriebsbedingten sowie bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen 

erstrecken sich auf die Gemarkungen Huttenheim (Gemeinde Philippsburg), Ruß-

heim (Gemeinde Dettenheim) und Germersheim. Eigentümer der Flächen sind die 

Bunderepublik Deutschland, die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 

Kommunen/Gemeinden und Privateigentümer. 

Der Flächenbedarf für die dauerhaften Inanspruchnahmen durch den Erwerb der 

neuen Dammaufstandsfläche zuzüglich Sicherung baumfreie Zone beträgt rd 45 ha, 

siehe Abbildung 16.  
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Abbildung 16: Dauerhaft beanspruchte Flächen (Dammaufstandsflächen zzgl. baum-
freie Zone) bei Variante Polder-mittel. 

Die Flächen für dauerhafte Inanspruchnahmen verteilen sich wie folgt: 

14,2% Land Baden-Württemberg 

77,6% Kommunen 

8,2% Privateigentum 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass der Anteil an zu erwerbendem Pri-

vateigentum mit 8,2% (37.000 m²) an der Gesamtfläche gering ist. Der größte Flä-

chenbedarf ergibt sich auf gemeindeeigenen Flächen. 
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Abbildung 17: Betrieblich beanspruchte Flächen (Überflutungsflächen) bei Variante 
Polder-mittel. 

 

Die Größe der Überflutungsfläche beträgt 467 ha, siehe Abbildung 17, und verteilt 

sich wie folgt auf die Eigentümer: 

19,6% Land Baden-Württemberg  

76,8% Kommunen 

3,6% Privateigentum 

Mehr als 3/4 der Überflutungsfläche liegt auf gemeindeeigenen Grundstücken. Lan-

desgrundstücke werden bei der mittleren Poldervariante mit knapp 20 % Anteil über-

flutet, der weitaus größte Anteil daraus liegt im Rußheimer Altrhein. Privatgrundstü-

cke sind bei den Überflutungsflächen nur sehr gering betroffen.    

Für die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzungen wird auf Kapitel 5.5.3.5 

verwiesen. 
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5.5.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigungen der Menschen/Umwelt durch den Baubetrieb werden in der 

Umweltplanung beim Schutzgut Mensch berücksichtigt. Zur Vermeidung von Betrof-

fenheiten in der Ortslage Rußheim wird die Hauptzuwegung zu den einzelnen Bau-

maßnahmen, von Norden her, über die B35 erfolgen. 

Der Baulärm, der von der Baumaßnahme ausgeht, wird in der Ortslage Rußheim 

kaum wahrnehmbar sein, da sich das Baufeld in ausreichendem Abstand (Mindest-

maß ca. 400 m) zur Ortslage befindet. Bei den Aussiedlerhöfen und den Einrichtun-

gen am Brechtsee ist der Baulärm durch die räumliche Nähe sehr deutlich wahr-

nehmbar. 

Direkte Betroffenheiten bei den Aussiedlerhöfen und den Einrichtungen am Brecht-

see sind beim Bau der Grundwasserhaltungsmaßnahmen vorhanden.  

Grundwasserstände / Entwässerung im Binnenland 

Wie in Kapitel 5.5.2.4 beschrieben, ist nach den durchgeführten Berechnungen zur 

Grundwasserhydraulik bei dieser Variante ein Grundwasseranstieg durch die Maß-

nahme bei den nördlich gelegenen Aussiedlerhöfen und den Einrichtungen beim 

Brechtsee zu erwarten. Zur Vermeidung schadbringender Grundwasseranstiege 

werden in den o.g. Bereichen Anpassungsmaßnahmen erforderlich.  

Schnakenentwicklung 

Das Thema Schnakenentwicklung wird in der Umweltplanung beim Schutzgut 

Mensch berücksichtigt. 

Die Auswirkungen der Variante „Polder-mittel“ auf die Schnakensituation und die er-

forderlichen zusätzlichen Bekämpfungsmaßnahmen entsprechen der Variante 

„DRV-mittel“. 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist im Schutzgut Landschaft im voranstehenden Kapitel „Weite-

re Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  

Freizeit- / Erholungsnutzung, Wegeverbindungen 

Die Freizeit- und Erholungsnutzung wird im Schutzgut Mensch im Kapitel „Weitere 

Schutzgüter des UVPG“ oben angesprochen.  



RÜCKHALTERAUM ELISABETHENWÖRT:  
DOKUMENTATION VARIANTENUNTERSUCHUNG 
Fachliche Ergebnisse und Bewertung, hier: Variante Nr. 5 „Polder-mittel“ (in Hydraulik: P_m_02) 

Seite 101  

Die Auswirkungen der Variante „Polder-mittel“ in Bezug auf die Freizeit- und Erho-

lungsnutzung (zeitweise Überflutung von Wegen etc.) sind vergleichbar wie bei der 

Variante „DRV-mittel“, mit dem Unterschied, dass der bestehende Rheinhauptdamm 

RHWD XXXI in seiner Struktur mit begleitenden Wegen beim Polder als Trenndamm 

erhalten bleibt. 

Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Beteiligung der Kommunen sowie von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der 

frühen Öffentlichkeitsbeteiligung lassen darauf schließen, dass für eine mittlere Va-

riante (hier: Polder-mittel) im Vergleich zur kleinen Lösung vor Ort keine Akzeptanz 

zu erwarten ist.  

Gründe hierfür sind insbesondere die Befürchtung von zusätzlichen Grundwasser-

anstiegen bzw. Vernässungen im Binnenland. Die bei den mittleren Varianten (hier: 

„Polder-mittel“) erforderlichen Anpassungsmaßnahmen zur Vermeidung schadbrin-

gender Grundwasseranstiege im Bereich der Bebauung bzw. zur Sicherung der 

Entwässerung konzentrieren sich vor allem auf die Aussiedlerhöfe am nördlichen 

Altrhein. Die langfristige Betriebssicherheit solcher Schutzmaßnahmen wurde in der 

Öffentlichkeit kritisch hinterfragt. Die Schnakenentwicklung und die erforderlichen 

zusätzlichen Bekämpfungsmaßnahmen werden bei der Variante „Polder-mittel“ auf-

grund der ökologischen Flutungen vergleichbar kritisch gesehen wie die Schnaken-

entwicklung bei der Variante „DRV-mittel“.  

Die beim Polder bestehende Kontrollierbarkeit der Flutung und Verschlussmöglich-

keit der Bauwerke werden mit einem höheren Sicherheitsgefühl verbunden (vgl. 

Ausführungen in Kapitel 5.4.2.7 zum „Polder-klein“). 

Die Befürchtung, dass der Eintrag von angeschwemmtem Treibgut/Unrat in die 

Rückhaltefläche zu einer „Vermüllung“ führen könnte, besteht beim „Polder-mittel“ 

ähnlich wie bei der Variante „DRV-mittel“. Beim Polder wird allerdings als Vorteil ge-

sehen, dass sich die Ansammlung von gröberem Treibgut eher auf die Einlassbau-

werke konzentriert. 

Die mittleren Varianten werden auch aufgrund des Eingriffs in den Altrhein als wert-

vollen Natur- und Erholungsraum und dessen Zerschneidung bei diesen Varianten 

abgelehnt. 
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5.5.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Grundvariante Nr. 5 „Polder-mittel“ 

aufgeführt: 

- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 8,7 km 

- ein Einlassbauwerk 

- zwei Ein- und Auslassbauwerke 

- ein Durchlassbauwerk 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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5.6 Variante Nr. 6 „Polder-groß“ (in Hydraulik: P_g_02)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 18: Übersichtsplan Variante „Polder-groß“ 

Die Variante ist in Abbildung 18 dargestellt. Sie ist im Wesentlichen gekennzeichnet 

durch die komplette Einbeziehung des Rußheimer Altrheins mit dem Rheinniede-

rungskanal in den Rückhalteraum. Der rückwärtige Absperrdamm wird auf der Tras-

se des teilweise bestehenden rechtseitigen Damms des Altrheins (HWD XXXIa) er-

richtet. Für den Rheinniederungskanal und die Pfinz wird die Errichtung eines neuen 

Schöpfwerkes erforderlich.   

Der vorhandene RHWD XXXI wird ertüchtigt. Die Flutung und Entleerung des Rück-

halteraumes erfolgt über gesteuerte Ein- und Auslassbauwerke im HWD XXXI.  
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Im Süden erfolgt der Anschluss über den Baggersee Minthe II an den Rußheimer 

Altrhein. Im Norden sind zwei Verbindungen vom Baggersee Minthe I in das 

Schrankenwasser und den Rußheimer Altrhein vorgesehen. 

Zur Erhaltung von Wegebeziehungen ist im südlichen Bereich die Errichtung von 

zwei Flutbrücken über den Rußheimer Altrhein und den Rheinniederungskanal er-

forderlich.  

 

5.6.1 Ergebnisse Umweltplanung  

5.6.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Bei der Variante „Polder-groß“ erweitert sich der vorhabensbedingte Wirkraum zu-

sätzlich zum Wirkraum des mittleren Polders um einen 109 ha großen Bereich im 

Südosten und beträgt damit insgesamt rd. 621 ha. Davon nehmen FFH-

Lebensraumtypen insgesamt eine Fläche von rd. 174 ha und somit 28,0 % der Wirk-

raumfläche ein. Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe wer-

den auf 228 ha (36,7 % der Wirkraumfläche) beeinflusst. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Alle im Wirkraum der kleinen und mittleren Variante auftretenden betriebsbedingten 

Wirkungen auf FFH-LRT, Biotopkomplexe und die dort siedelnden Arten, sind auch 

für die große Variante zu erwarten.  

Zusätzlich werden betriebsbedingt der „Rußheimer Altrhein“ und somit der FFH-LRT 

„Natürliche nährstoffreiche Seen“ auf größerer Fläche (insg. 59,8 ha) sowie die um-

gebenden „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ (25,7 ha) und „Hartholzauenwälder“ 

(20,2 ha) beeinflusst. Eine Überflutung erfolgt bereits bei Abflüssen ab 1.500 m³/s. 

Neben dem Altrhein entspricht dies den Biotopkomplexen „Rheinlache und Rohrla-

che“, „Weichholzaue am Rußheimer Altrhein“, „Mittelgrund“, „Mündungsbereich der 

Pfinz“ und „Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds“. Im Unterschied zum mittle-

ren Polder ist die kontinuierliche Durchströmung des zusammenhängenden Alt-

rheins (ohne Querbauwerk) ab einem Abfluss von 1.500 m³/s auch qualitativ mit 

stärkeren Veränderungen der Standortfaktoren verbunden. Es ist vom Übergang 

des derzeitigen pflanzenreichen Stillgewässers zu einem konstant durchströmten, 

naturnahen Fließgewässer auszugehen. Wie bereits bei der mittleren Variante be-

schrieben, geht dies mit dem Verlust der gegenwärtigen Wasserpflanzenvegetation 

sowie der Lebensraumfunktionen zahlreicher weiterer Stillgewässerarten einher. 
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Langfristig ist mit einer Zunahme auentypischer Arten und einer Abnahme der Still-

gewässerarten zu rechnen. Die Veränderungen der Artenzusammensetzungen wer-

den voraussichtlich weit umfangreicher als bei der mittleren Variante sein. Für strö-

mungstolerante/ strömungsliebende Fischarten entstehen neue Lebensräume, wel-

che durch die Verbindung zum Rhein erschlossen werden können.  

Im Unterschied zum mittleren Polder werden durch die stärkere Durchströmung des 

Rußheimer Altrheins die Waldflächen deutlich schlechter durchströmt. Hier bleiben 

auch bei Abflüssen ab 2.600 m³/s große Flächen der „Kümmelwiesen“, sowie große 

Waldflächen sehr gering durchströmt, was in großem Ausmaß zu stagnierenden 

Verhältnissen und damit zu einer Einschränkung der Lebensraumfunktion für auety-

pische Arten führen kann. Erst ab Abflüssen von 5.000 m³/s setzt eine Durchströ-

mung im gesamten Wirkraum der Variante „Polder-groß“ ein.  

„Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ (44,2 ha) werden im Unterschied zum mitt-

leren Polder erst ab einem Abfluss von 2.600 m³/s und auf größerer Fläche beein-

flusst. 

Der „Tulladamm“ (Gewann Zwischendeuch) wird betriebsbedingt (1,3 ha) beein-

flusst. Flutungsbedingte Veränderungen der Bestände am Dammfuß, z. B eine Er-

höhung des Anteils an Feuchtezeigern oder eine Ruderalisierung der Wiesen, sind 

nicht auszuschließen. Veränderungen der Vegetationsstruktur und Artenzusammen-

setzung können Minderungen der Lebensraumqualität für Tiere zur Folge haben.  

Betriebsbedingt ist zudem mit Beeinträchtigungen der „Streuobstwiese und Säume 

im Rußheimer Feld“ (4,5 ha), des „Oberen Hofguts“ (1,0 ha) und der „Streu-

obstwiese am Tulladamm“ (2,5 ha) zu rechnen. In den Streuobstbeständen können 

die Überflutungen zu Ausfällen von Bäumen führen. Ausfälle würden bereits bei den 

ersten stärkeren Flutungen während der Vegetationsperiode eintreten; weitere Aus-

fälle und Schädigungen durch spätere, vergleichbare Flutungen sind nicht zu erwar-

ten. Regelmäßige Flutungen dieser Biotopkomplexe hätten für am Boden nach Nah-

rung suchende Vogelarten eingeschränkte Nahrungsgrundlagen zur Folge. Auch für 

die Zauneidechse sind Einschränkungen der Lebensraumeignung aufgrund wieder-

holter Flutungen von Eigelegen zu erwarten. Die geminderte Lebensraumeignung 

kann zu Revieraufgaben und zum Rückgang der Arten im Retentionsraum führen. 

Die regelmäßigen Flutungen können jedoch zu Lerneffekten bei verschiedenen 

Tierartengruppen wie Vögeln und Säugetieren führen und so langfristig eine Anpas-

sung an die veränderten Umweltbedingungen bewirken. 
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Anlagebedingte Wirkungen 

Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme entspricht im Westen, Norden und 

Süden der bei der mittleren Poldervariante. Im Südosten ändert sich der Dammver-

lauf. 

Zusätzlich erfolgt eine anlagebedingte Flächeninanspruchnahme durch den Ausbau 

des RHWD XXXIa südlich der Jägerschrittschleuse. Wie auch entlang des RHWD 

XXXI treten dort Verluste von Magerwiesen und Lebensraumfunktionen von Wild-

bienen, Laufkäfern, Faltern, Zauneidechse und anderen Tierarten auf. 

Im Unterschied zur mittleren Variante verläuft die Trassenführung im Osten und 

Südosten außerhalb der Insel Elisabethenwört. Dadurch entfällt die anlagebedingte 

Inanspruchnahme des Rußheimer Altrheins und somit des FFH-LRT „Natürliche 

nährstoffreiche Seen“, sowie der „Waldmeister-Buchenwälder“. Die FFH-LRT „Hart-

holzauenwälder“ (1,0 ha) und „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ (0,2 ha) werden 

auf geringerer Fläche in Anspruch genommen. Dementgegen steht eine höhere Flä-

cheninanspruchnahme der „Mageren Flachland-Mähwiesen“ (insges. 8,0 ha) und 

der „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ (insges. 0,4 ha). 

Biotopkomplexe werden auf geringerer Fläche als bei der mittleren Variante in An-

spruch genommen (9,1 statt 9,5 ha). Beeinträchtigungen betreffen im Unterschied 

zur mittleren Variante neben dem „Tulladamm“, v. a. den „Mittelgrund“ und die 

„Streuobstwiese nördlich der Jägerschrittschleuse“. Der „Buchen- und Eichenhain-

buchenwald im Heinbuchenhorst“, der „Rußheimer Altrhein“, der „Waldweg auf Hö-

he des Oberen Hofguts“ und das „Obere Hofgut“, sowie die „Streuobstwiese und 

Säume im Rußheimer Feld“ sind nicht oder in geringerem Ausmaß als bei der mittle-

ren Variante betroffen. 

 

5.6.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Umweltwirkungen entsprechen weitgehend denen der Variante „Polder-mittel“. 

Zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt. 

Schutzgut Boden 

Durch den Aus- und Neubau von Hochwasserdämmen kommt es auf größerer Flä-

che als bei der mittleren Poldervariante zur Überschüttung von Bodenflächen. 
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Schutzgut Wasser 

Die Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen erfolgt auf größerer 

Fläche (569 ha) als bei der mittleren Poldervariante. 

Schutzgut Landschaft 

Im Unterschied zum mittleren Polder bleibt der Rußheimer Altrhein unzerschnitten. 

Entlang des neu entstehenden Damms als funktional technisches Bauwerk kommt 

es zu einer verstärkten Prägung der Landschaft.  

Schutzgut Mensch 

Durch den Dammneubau wird eine zusätzliche Wegeverbindung zwischen Rußheim 

und der Jägerschrittschleuse hergestellt. Das Gelände der Paddelfreunde Hutten-

heim, der Rheinbrüder Karlsruhe und der Pfinz-Hütte wird Teil des Retentionsrau-

mes und muss daher angepasst oder verlegt werden. 

Die auf größerer Fläche verbleibenden Restwasserflächen können in größerem Um-

fang zu einer zusätzlichen Schnakenbelastung führen. Zur Vermeidung einer vorha-

benbedingten Zunahme der Schnakenbelastung ist eine zusätzliche Schnakenbe-

kämpfung durch die KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der 

Schnakenplage e.V.) vorgesehen (vgl. Kap. 3.2.11). 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Für den Dammneubau kommt es in größerem Umfang als bei der mittleren Polder-

variante zur Inanspruchnahme von Ackerflächen. 

Im Unterschied zur mittleren Variante kommt es aufgrund der Durchgängigkeit des 

Rußheimer Altrheins großflächig zu längerer Überflutung und damit zu Nutzungsein-

schränkungen im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Rußheimer Feld 

(Gewanne Oberes, Mittleres und Unteres Hofgut, sowie Rußheimer Altrheinwiesen).  

Zusätzlich zu den Verlusten und Einschränkungen der Nutzbarkeit landwirtschaftli-

cher Flächen wie bei der mittleren Variante kommt es im Osten und Südosten des 

Rückhalteraums zu einer eingeschränkten Nutzbarkeit auf angrenzenden binnensei-

tigen Ackerflächen aufgrund von Vernässung. 
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5.6.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

5.6.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Der Kompensationsbedarf für Wälder und Gehölzbestände liegt mit 13,1 ha niedri-

ger als bei der mittleren Poldervariante.  

Für den Verlust von wertvollem Feuchtgrünland ergibt sich mit 5 ha im Vergleich zur 

mittleren Variante kein weiterer Kompensationsbedarf, während für die mittleren 

Wiesen (Fett- und Magerwiesen, sowie Magerrasen) etwa 10 ha mehr (insges. 

80,1 ha) Ausgleichsflächen benötigt werden.  

Bei der großen Poldervariante umfassen die Gewässer neben dem im Wirkraum der 

kleinen und mittleren Variante gelegenen Schrankenwasser den gesamten Rußhei-

mer Altrhein. Der Kompensationsbedarf liegt hier bei rd. 58 ha. 

Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Altwässern im entsprechenden Natur-

raum, die noch nicht unter Schutz gestellt sind und des im Vergleich zum mittleren 

Polder nochmal größeren Flächenbedarfs für die Neuanlage eines künstlichen „Alt-

wassers“, erscheint die Kompensation eines Gewässers dieser Größe in der Praxis 

kaum möglich. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 156,2 ha. 

Zusätzlich zu den rd. 122 ha beanspruchter FFH-LRT im Wirkraum der mittleren 

Poldervariante werden bei der Variante „Polder-groß“ weitere 52 ha in Anspruch ge-

nommen. Der Ausgleichsbedarf liegt hier daher bei insgesamt rd. 174 ha. 

 

5.6.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Wirkungen Ökologischer Flutungen sind mit denen der Variante „Pol-

der-mittel“ identisch, finden jedoch bei der großen Poldervariante umfassender und 

auf größerer Fläche (569 ha) statt. 

 

5.6.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Variante „Polder-groß“ erzielt eine mittlere Abflussreduzierung des Hochwasser-

scheitels auf Höhe der Neckarmündung von 48,8 m³/s (vgl. Kapitel 4.2).  
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5.6.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Für die große Polder-Variante sind vergleichbare landseitige Auswirkungen wie bei 

der großen Dammrückverlegungsvariante festzustellen, die auch die gleichen An-

passungsmaßnahmen nach sich ziehen (s. 5.3.2.4). Die geringen Unterschiede in 

der Wasserhöhe und in der Wasserbeaufschlagung infolge der Steuerung der Pol-

dervariante (z.B. durch Abbruch der Ökologischen Flutung im Vorfeld des Polderein-

satzes) führen landseits nicht zu unterschiedlicher Beurteilung der Grundwassersi-

tuation.  

 

5.6.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Die Auswirkungen auf die Westgewanne entsprechen denen der kleinen und mittle-

ren Poldervariante. Eine wirtschaftliche Nutzung der Westgewanne wird nicht mehr 

möglich sein. 

Die Auswirkungen auf die Ostgewanne entsprechen im Wesentlichen denen der 

„DRV-groß“: zwar ist die Überflutungsdauer auf einigen der Flächen aufgrund unter-

schiedlicher Strömungsverhältnisse beim Polder geringer als bei der „DRV-groß“, 

aufgrund der erhöhten Grundwasserstände durch die Nutzung des Rußheimer Alt-

rheins als Überflutungsraum ist jedoch ebenfalls nur noch eine eingeschränkte 

landwirtschaftliche Nutzung möglich. 

Zusätzlich zu den flutungsbedingten Beeinträchtigungen gehen durch den Dam-

mausbau und -neubau rd. 13,0 ha Ackerflächen verloren. 

Die Auswirkungen außerhalb des RHR sind vergleichbar mit der Variante „DRV-

groß“. Außerhalb des Rückhalteraums findet beim Modellhochwasser bei der Vari-

ante „Polder-groß“ im Vergleich zur mittleren Variante eine weitere Zunahme der po-

tentiellen Vernässungsgebiete auf der Landseite statt. Es sind die Aussiedlerhöfe 

(Wendelinushof u.a.) sowie nördlich von Rußheim liegende Flächen betroffen. Infol-

ge der erhöhten Aussickerung von Qualmwasser in landwirtschaftlichen Flächen 

sind diese potentiellen Vernässungsflächen beim Modellhochwasser in ihrer Bewirt-

schaftung massiv beeinträchtigt (Ertragsminderungen/-ausfälle). Inwieweit ein 

Grundwasseranstieg bei regelmäßigen Flutungen durch geringere Wasserstände im 

Rhein auftritt, ist im aktuellen Planungsstand nicht abzusehen. Jedoch kann davon 

ausgegangen werden, dass die Auswirkungen geringer als beim Modellhochwasser  
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sein werden. Dort, wo die Beeinträchtigungen nur im Retentionsfall auftreten, muss 

aufgrund der relativ seltenen Ereignisse kein Nutzungsartenwechsel vorgenommen 

werden. 

Während die potentiellen Vernässungsflächen bei der großen Variante deutlich zu-

nehmen, nehmen die Verschlechterungen infolge verringerter Grundwasserflurab-

stände relativ geringfügig zu. Ein Wechsel der Nutzungsarten ist wegen der relativ 

seltenen Ereignisse jedoch nicht notwendig.  

Forstwirtschaft 

Die Waldfläche (ohne Wege und Sonderstrukturen) erweitert sich im Vergleich zur 

mittleren Poldervariante bei der Variante „Polder-groß“ um rd. 56 ha auf 276 ha. 

Hinsichtlich der forstlichen Nutzung kommt es im gesamten Bereich des Polders 

durch die Ökologischen Flutungen zu Nutzungseinschränkungen. 

Durch die regelmäßigen Ökologischen Flutungen werden sich rd. 64 % der Waldflä-

che zur Hartholzaue mit weiterhin ökonomisch attraktiven Baumarten entwickeln 

(tiefe, mittlere, hohe und oberste Hartholzaue). Etwa 8 % entwickeln sich zu Über-

gangsaue und rd. 30 % zu Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringe-

rer Bedeutung.  

Der Anteil der nicht überflutungstoleranten Waldbestände liegt bei 15,9 ha und ent-

spricht 5,8 % der Waldfläche ohne Wege und Sonderstrukturen. Unter der Annah-

me, dass diese Waldbestände in regelmäßig überfluteten Bereichen liegen, ist von 

einem Totalverlust dieser Bestände auszugehen. 

 

5.6.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Durch den Rückhalteraum sind Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstücksei-

gentümer und Pächter festzustellen.  

Die anlagen- und betriebsbedingten sowie bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen 

erstrecken sich auf die Gemarkungen Huttenheim (Gemeinde Philippsburg), Ruß-

heim (Gemeinde Dettenheim) und Germersheim. Eigentümer der Flächen sind die 

Bunderepublik Deutschland, die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 

Kommunen/Gemeinden und Privateigentümer. 

Der Flächenbedarf für die dauerhaften Inanspruchnahmen beträgt durch den Erwerb 

der neuen Dammaufstandsfläche zuzüglich Sicherung baumfreie Zone rd 52 ha, 

siehe Abbildung 19.  
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Abbildung 19: Dauerhaft beanspruchte Flächen (Dammaufstandsflächen zzgl. baum-
freie Zone) bei Variante „Polder-groß“. 

Die Flächen für dauerhafte Inanspruchnahmen verteilen sich wie folgt: 

18,3% Land Baden-Württemberg 

60,7% Kommunen 

21,0% Privateigentum 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass der Anteil an zu erwerbendem Pri-

vateigentum mit 21% (109.000 m²) an der Gesamtfläche vergleichsweise hoch ist. 

Der größte Flächenbedarf ergibt sich auf gemeindeeigenen Flächen. 
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Abbildung 20: Betrieblich beanspruchte Flächen (Überflutungsflächen) bei Variante 
„Polder-groß“. 

 

Die Größe der Überflutungsfläche beträgt 569 ha, siehe Abbildung 20, und verteilt 

sich wie folgt auf die Eigentümer: 

28,7% Land Baden-Württemberg  

68,2% Kommunen 

3,2% Privateigentum 

Mehr als 2/3 der Überflutungsfläche liegt auf gemeindeeigenen Grundstücken. Lan-

desgrundstücke werden bei der großen Poldervariante mit knapp 30 % Anteil über-

flutet, der weitaus größte Anteil daraus liegt im Rußheimer Altrhein. Privatgrundstü-

cke sind bei den Überflutungsflächen nur sehr gering betroffen.    

Für die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzungen wird auf Kapitel 5.6.3.5 

verwiesen. 
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5.6.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigungen der Menschen/Umwelt durch den Baubetrieb werden in der 

Umweltplanung beim Schutzgut Mensch berücksichtigt. Zur Vermeidung von Betrof-

fenheiten in der Ortslage Rußheim wird die Hauptzuwegung zu den einzelnen Bau-

maßnahmen, von Norden her, über die B35 erfolgen. 

Der Baulärm, der von der Baumaßnahme ausgeht, wird am nördlichen Bebauungs-

rand von Rußheim deutlich wahrnehmbar sein, da sich das Baufeld in ca. 150 m zur 

Ortslage Rußheim befindet. Bei den Aussiedlerhöfen und den Einrichtungen am 

Brechtsee ist der Baulärm durch die räumliche Nähe sehr deutlich wahrnehmbar. 

Direkte Betroffenheiten sowohl in Rußheim als auch bei den Aussiedlerhöfen und 

den Einrichtungen am Brechtsee sind beim Bau der Grundwasserhaltungsmaßnah-

men vorhanden.  

Grundwasserstände / Entwässerung im Binnenland 

Wie in Kapitel 5.6.2.4 beschrieben, ist nach den durchgeführten Berechnungen zur 

Grundwasserhydraulik  bei dieser Variante ein Grundwasseranstieg durch die Maß-

nahme in der Ortslage Rußheim, bei den nördlich gelegenen Aussiedlerhöfen und 

den Einrichtungen beim Brechtsee zu erwarten. Zur Vermeidung schadbringender 

Grundwasseranstiege werden in den genannten Bereichen Anpassungsmaßnah-

men erforderlich.  

Schnakenentwicklung 

Das Thema Schnakenentwicklung wird in der Umweltplanung beim Schutzgut 

Mensch berücksichtigt. 

Die Auswirkungen der Variante „Polder-groß“ auf die Schnakensituation und die er-

forderlichen zusätzlichen Bekämpfungsmaßnahmen entsprechen der Variante 

„DRV-groß“. 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist im Schutzgut Landschaft im voranstehenden Kapitel „Weite-

re Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  

Freizeit- / Erholungsnutzung, Wegeverbindungen 

Die Freizeit- und Erholungsnutzung wird im Schutzgut Mensch im Kapitel „Weitere 

Schutzgüter des UVPG“ oben angesprochen.  
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Die Auswirkungen der Variante „Polder-groß“ in Bezug auf die Freizeit- und Erho-

lungsnutzung (zeitweise Überflutung von Wegen etc.) sind vergleichbar wie bei der 

Variante „DRV-groß“, mit dem Unterschied, dass der bestehende Rheinhauptdamm 

RHWD XXXI in seiner Struktur mit begleitenden Wegen beim Polder als Trenndamm 

erhalten bleibt. 

Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Beteiligung der Kommunen sowie von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der 

frühen Öffentlichkeitsbeteiligung lassen darauf schließen, dass für eine große Vari-

ante (hier: „Polder-groß“) im Vergleich zur kleinen Lösung vor Ort keine Akzeptanz 

zu erwarten ist.  

Gründe hierfür sind insbesondere die Befürchtung von zusätzlichen Grundwasser-

anstiegen bzw. Vernässungen im Binnenland. Die bei den großen Varianten (hier: 

„Polder-groß“) erforderlichen Anpassungsmaßnahmen zur Vermeidung schadbrin-

gender Grundwasseranstiege im Bereich der Bebauung bzw. zur Sicherung der 

Entwässerung konzentrieren sich vor allem auf die Ortslage Rußheim und die Aus-

siedlerhöfe am Altrhein. Anzusprechen ist hierbei auch das erforderliche Schöpfwerk 

für die Binnenentwässerung bei Rußheim. Die langfristige Betriebssicherheit solcher 

Schutzmaßnahmen wurde in der Öffentlichkeitsbeteiligung kritisch hinterfragt. 

Ferner wird bei der großen Variante eine Aktivierung von mehr Schnakenbrutstätten 

auf der größeren Überflutungsfläche am Altrhein befürchtet, kombiniert mit größerer 

Nähe zur Bebauung. Zusätzliche Bekämpfungsmaßnahmen am Altrhein werden, 

u.a. aufgrund von Naturschutzauflagen in der Vergangenheit, mit Skepsis gesehen.  

Die beim Polder bestehende Kontrollierbarkeit der Flutung und Verschlussmöglich-

keit der Bauwerke werden mit einem höheren Sicherheitsgefühl verbunden (vgl. 

Ausführungen in Kapitel 5.4.2.7 zum „Polder-klein“). 

Die Befürchtung, dass der Eintrag von angeschwemmtem Treibgut/Unrat in die 

Rückhaltefläche zu einer „Vermüllung“ führen könnte, besteht beim „Polder-groß“ 

ähnlich wie bei der Variante „DRV-groß“. Beim Polder wird allerdings als Vorteil ge-

sehen, dass sich die Ansammlung von gröberem Treibgut eher auf die Einlassbau-

werke konzentriert 

Die großen Varianten werden auch aufgrund des Eingriffes in den Altrhein als wert-

vollen Natur- und Erholungsraum abgelehnt.  
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5.6.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Grundvariante Nr. 6 „Polder-groß“ 

aufgeführt: 

- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 9,8 km 

- ein Einlassbauwerk 

- zwei Ein- und Auslassbauwerke 

- zwei Flutbrücken 

- ein Durchlassbauwerk 

- Pumpwerk Rußheim für die Binnenentwässerung 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Ortslage Rußheim 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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6 ERGÄNZENDE BEWERTUNG DER UNTERVARIANTEN  

6.1 Untervariante Nr. 1a „DRV-klein mit Teilabtrag“ (in Hydraulik: D_k_04)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 21: Übersichtsplan Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag“  

Die Variante ist in Abbildung 21 dargestellt. Sie ist abweichend zur Nr. 1 im Wesent-

lichen gekennzeichnet durch den Erhalt ökologisch sensibler Dammabschnitte des 

RHWD XXXI. Der vorhandene Hochwasserschutzdamm wird somit nur auf Teilstre-

cken abgetragen. Zusätzlich wird im Süden eine Flutmulde für den Zulauf in den 

RHR angelegt. 
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6.1.1 Ergebnisse Umweltplanung  

6.1.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Die Variante „DRV-klein mit Teilabtrag“ umfasst vorhabensbedingt einen Wirkraum 

von insgesamt 410 ha. Davon nehmen FFH-Lebensraumtypen (Abk. LRT) insge-

samt eine Fläche von rd. 70 ha und somit 17,1 % der Wirkraumfläche ein. Natur-

schutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe werden auf rd. 105 ha 

(25,6 % der Wirkraumfläche) beeinflusst. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Die betriebsbedingten Wirkungen entsprechen weitestgehend denen der Variante 

„DRV-klein“. 

Im Unterschied zur Variante „DRV-klein“ kommt es auf einem Teil der vom Abtrag 

ausgesparten Fläche des RHWD XXXI zu betriebsbedingten Wirkungen. Auf dem 

belassenen Abschnitt des RHWD liegen die FFH-Lebensraumtypen „Kalk-

Magerrasen“ und „Magere Flachland-Mähwiesen“. Beide LRTs werden auf Teilflä-

chen („Kalk-Magerrasen“auf 0,3 ha, „Magere Flachland-Mähwiesen“ auf 1,1 ha) 

kurzzeitig überflutet. Die Änderung der Bodenfeuchteverhältnisse kann die Entwick-

lung naturschutzfachlich hochwertiger Pfeifengras- und Auenwiesen begünstigen, 

jedoch auch in Verbindung mit einem potentiellen Nährstoffeintrag eine Zunahme 

unerwünschter Arten bewirken. Da eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 

in den regelmäßig überfluteten Bereichen nicht sicher ausgeschlossen werden 

kann, wird im Sinne einer worst-case-Annahme von einer betriebsbedingten Beein-

trächtigung beider FFH-Lebensraumtypen ausgegangen.  

Anlagebedingte Wirkungen 

Durch den Erhalt eines rund 1,2 km langen Abschnitts des RHWD XXXI verringert 

sich die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme der dort befindlichen FFH-

Lebensraumtypen und Biotopkomplexe. Dies betrifft „Kalk-Magerrasen“ (auf 0,6 ha) 

und „Magere Flachland-Mähwiesen“ (auf 2,0 ha) resp. die Biotopkomplexe „Rhein-

hochwasserdamm bei den Kümmelwiesen“ (auf 3,2 ha) und „Kümmelwiesen“ (auf 

0,9 ha). Da die „Kalk-Magerrasen“ nahezu vollständig auf dem verbleibendem 

Dammabschnitt liegen, entfällt die durch den Dammabtrag bedingte Zerstörung des 

Lebensraumtyps gegenüber der Hauptvariante auf 0,6 ha. 

Alle weiteren anlagebedingten Wirkungen entsprechen denen der Variante „DRV-

klein“. 
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6.1.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Hinsichtlich der Schutzgüter Wasser, Landschaft, Mensch, sowie Kultur- und sonsti-

ge Sachgüter entsprechen die Wirkungen denen der Variante „DRV-klein“. Zusätz-

lich eintretende Wirkungen sind im Folgenden dargestellt. 

Schutzgut Boden 

Durch den Erhalt von Teilen des Rheinhochwasserdamms XXXI kommt es in gerin-

gerem Umfang zu einer Freilegung bisher überschütteter Flächen als bei der Varian-

te „DRV-klein“. 

 

6.1.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

6.1.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Der Kompensationsbedarf ist weitgehend identisch mit dem für die Variante „DRV-

klein“. 

Das Grünland auf dem vom Abtrag ausgesparten RHWD XXXI wird im Vergleich zur 

Variante „DRV-klein“ nicht anlagebedingt in Anspruch genommen. Der auf diesem 

Abschnitt liegende, naturschutzfachlich wertvolle Grünlandlebensraum mit einer 

Fläche von insgesamt etwa 3,7 ha kann durch das Belassen des Dammabschnitts 

erhalten bleiben. Die regelmäßigen Flutungen können zwar zu einer potenziell bes-

seren Wasserversorgung der Standorte führen und so zu einer Änderung der Arten-

zusammensetzung führen. Aufgrund der Lage am Damm ist jedoch nicht von einer 

so starken Änderung der Artengemeinschaften auszugehen, dass der typische Cha-

rakter mittlerer Wiesen verloren geht. Ein Ausgleich entfällt für diese Fläche.  

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 82,7 ha. 

 

6.1.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Auswirkungen der regelmäßigen ungesteuerten Flutungen entspre-

chen denen der Variante „DRV-klein“.  
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6.1.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Untervariante “DRV-klein mit Teilabtrag“ erzielt eine mittlere Abflussreduzierung 

des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung von 20,5 m³/s (vgl. Kapi-

tel 4.2).  

 

6.1.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Übertragbar aus den Berechnungen zur Grundvariante  „DRV-klein“ sind bei dieser 

Untervariante in der Wohnbebauung Rußheim, bei den Aussiedlerhöfen und bei den 

Einrichtungen am Brechtsee nach derzeitigem Stand keine technischen Schutz-

maßnahmen vor zusätzlich schadbringenden Grundwasseranstiegen erforderlich. 

 

6.1.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Die Auswirkungen dieser Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag“ „auf die landwirt-

schaftliche Nutzung entsprechen weitgehend der Grundvariante „DRV-klein“. Diese 

Untervariante ist tendenziell sogar besser zu beurteilen, da die Ostgewanne von 

Überflutungen > 3 d/a vollständig verschont bleiben.  

Forstwirtschaft 

Die Auswirkungen auf die Flächennutzung entsprechen denen der Variante „DRV-

klein“. 

 

6.1.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Die Auswirkungen auf die Grundstückseigentümer und Pächter entsprechen denen 

der Variante „DRV-klein“. 

 

6.1.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Die Auswirkungen auf die Anwohner und die örtliche Bevölkerung entsprechen de-

nen der Variante „DRV-klein“. 
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6.1.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Untervariante Nr. 1a „DRV-klein mit 

Teilabtrag“ aufgeführt: 

- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 2,1 km 

- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 4,4 km 

- eine Flutmulde  

- eine Flutmulde mit Flutbrücke 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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6.2 Untervariante Nr. 1b „DRV-klein mit Teilabtrag und Schluten“ (in Hydraulik: 

D_k_05)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 22: Übersichtsplan Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag und Schluten“ 

Die Variante ist in Abbildung 22 dargestellt. Sie ist im Wesentlichen gekennzeichnet 

durch die Herstellung einer durchgängigen Vorflut der vorhandenen Schlutensyste-

me zur gezielten, gleichmäßigen Flutung des Rückhalteraumes (Durchströmung der 

höher liegenden Waldflächen). Die Flutmulde im Süden für den Zulauf in den RHR 

wird hier (wie bei der Variante „DRV-klein mit Teilabtrag RHWD XXXI“) ebenfalls an-

gelegt und an das durchgängige Schlutensystem angeschlossen. 
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6.2.1 Ergebnisse Umweltplanung  

6.2.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Die Variante „DRV-klein mit Teilabtrag und Schluten“ umfasst vorhabensbedingt ei-

nen Wirkraum von insgesamt 410 ha. Davon nehmen FFH-Lebensraumtypen (Abk. 

LRT) insgesamt eine Fläche von rd. 70 ha und somit 17,1 % der Wirkraumfläche 

ein. Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe werden auf rd. 

105 ha (25,6 % der Wirkraumfläche) beeinflusst. 

Die Wirkungen entsprechen weitgehend jenen bei der Variante „DRV-klein“. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Im Unterschied zur Variante „DRV-klein“ kommt es auf einem Teil der vom Abtrag 

ausgesparten Fläche des RHWD XXXI zu betriebsbedingten Wirkungen. Auf dem 

belassenen Abschnitt des RHWD liegen die FFH-Lebensraumtypen „Kalk-

Magerrasen“ und „Magere Flachland-Mähwiesen“. Beide LRTs werden auf Teilflä-

chen („Kalk-Magerrasen“auf 0,3 ha, „Magere Flachland-Mähwiesen“ auf 1,1 ha) 

kurzzeitig überflutet. Die Änderung der Bodenfeuchteverhältnisse kann die Entwick-

lung naturschutzfachlich hochwertiger Pfeifengras- und Auenwiesen begünstigen, 

jedoch auch in Verbindung mit einem potentiellen Nährstoffeintrag eine Zunahme 

unerwünschter Arten bewirken. Da eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 

in den regelmäßig überfluteten Bereichen nicht sicher ausgeschlossen werden 

kann, wird im Sinne einer worst-case-Annahme von einer betriebsbedingten Beein-

trächtigung beider FFH-Lebensraumtypen ausgegangen. 

Im Unterschied zur Grundvariante „DRV-klein“ kommt es durch die mittels der Ab-

grabungen hergestellte Durchgängigkeit der Schluten bereits ab einem Abfluss von 

2.100 m³/s zur Überflutung großer Flächen im Bereich der Kümmelwiesen und im 

Pfaffenhorst, sowie Teilen des Waldes. Die Strömungsgeschwindigkeiten unter-

scheiden sich dagegen nur geringfügig von der Grundvariante. Die Durchgängigkeit 

der Schluten wirkt sich insbesondere auf Fische günstig aus, da es zu einer Reduk-

tion von „Fischfallen“ im Sinne austrocknender Gewässerabschnitte kommt. Die re-

gelmäßige Durchströmung wirkt auch einer Zunahme von Schnakenbrutstätten ent-

gegen. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Durch den Erhalt eines rund 1,2 km langen Abschnitts des RHWD XXXI verringert 

sich die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme der dort befindlichen FFH-
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Lebensraumtypen und Biotopkomplexe. Dies betrifft „Kalk-Magerrasen“ (auf 0,6 ha) 

und „Magere Flachland-Mähwiesen“ (auf 2,0 ha) resp. die Biotopkomplexe „Rhein-

hochwasserdamm bei den Kümmelwiesen“ (auf 3,2 ha) und „Kümmelwiesen“ (auf 

0,9 ha). Da die „Kalk-Magerrasen“ nahezu vollständig auf dem verbleibendem 

Dammabschnitt liegen, entfällt die durch den Dammabtrag bedingte Zerstörung des 

Lebensraumtyps gegenüber der Hauptvariante auf 0,6 ha. 

Durch die Abgrabungen im Bereich der Schlutenverbindungen entstehen zusätz-

liche anlagebedingte Beanspruchungen von Biotopen, welche ebenfalls FFH-LRT 

und Biotopkomplexe betreffen.  

Alle weiteren anlagebedingten Wirkungen entsprechen denen der Variante „DRV-

klein“ 

 

6.2.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Umweltwirkungen entsprechen weitgehend denen der Variante „DRV-klein“. Zu-

sätzliche Wirkungen sind im Folgenden dargestellt. 

Schutzgut Boden 

Durch den Erhalt von Teilen des Rheinhochwasserdamms XXXI kommt es in gerin-

gerem Umfang zu einer Freilegung bisher überschütteter Flächen als bei der Varian-

te „DRV-klein“. 

Zusätzliche nachteilige Wirkungen ergeben sich durch den Abtrag im Bereich der 

Schlutenverbindungen. Hierdurch kommt es jedoch auch zur Herstellung von Roh-

böden, die auf Auenstandorten natürlicherweise vorkommen. 

Schutzgut Wasser 

Zusätzlich zu den in der Grundvariante auftretenden Wirkungen kommt es zur Reak-

tivierung früherer, zeitweise durchströmter Schluten im Rheinvorland mit entspre-

chender Wirkung innerhalb des Auesystems.  

Schutzgut Landschaft 

Zusätzlich zu den in der Grundvariante auftretenden Wirkungen kommt es durch die 

wiederhergestellten Schlutenverbindungen zur Wiederherstellung des natürlichen, 

durch die Flussdynamik entstandenen Reliefs. 



RÜCKHALTERAUM ELISABETHENWÖRT:  
DOKUMENTATION VARIANTENUNTERSUCHUNG 
Fachliche Ergebnisse und Bewertung, hier: Untervariante Nr. 1b „DRV-klein mit Teilabtrag und Schluten“ (in Hydraulik: D_k_05) 

Seite 124  

Schutzgut Mensch 

Die durchgängigen Schluten führen zu einer verbesserten Entleerung des Rückhal-

teraums und damit zu einer im Vergleich zur Grundvariante geringeren Anzahl po-

tentieller Schnakenbrutstätten . 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Unterschied zur Grundvariante werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen im 

Rußheimer Feld (Gewanne Oberes, Mittleres und Unteres Hofgut, sowie Rußheimer 

Altrheinwiesen) deutlich länger überflutet und sind zum Großteil landwirtschaftlich 

nicht mehr nutzbar. Lediglich im Bereich des Oberen Hofgutes können möglicher-

weise Teilflächen mit Nutzungseinschränkungen weiterhin bewirtschaftet werden. 

Zusätzlich zu den Wirkungen bei der Grundvariante wird durch die Herstellung der 

Schlutenverbindungen zusätzliche landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch ge-

nommen. 

 

6.2.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

6.2.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Der Kompensationsbedarf ist weitgehend identisch mit dem für die Variante „DRV-

klein“. 

Das Grünland auf dem vom Abtrag ausgesparten RHWD XXXI wird im Vergleich zur 

Variante „DRV-klein“ nicht anlagebedingt in Anspruch genommen. Der auf diesem 

Abschnitt liegende, naturschutzfachlich wertvolle Grünlandlebensraum mit einer 

Fläche von insgesamt etwa 3,7 ha kann durch das Belassen des Dammabschnitts 

erhalten bleiben. Die regelmäßigen Flutungen können zwar zu einer potenziell bes-

seren Wasserversorgung der Standorte führen und so eine Änderung der Artenzu-

sammensetzung führen. Aufgrund der Lage am Damm ist jedoch nicht von einer so 

starken Änderung der Artengemeinschaften auszugehen, dass der typische Charak-

ter mittlerer Wiesen verloren geht. Ein Ausgleich entfällt für diese Fläche. 

Die Abgrabungen zur Reaktivierung der Schluten erfolgen überwiegend in Waldflä-

chen. Daraus ergibt sich ein etwas höherer Kompensationsbedarf von ca. 1 ha für 

die anlagebedingte Beanspruchung von Wald. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 83,7 ha. 
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6.2.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Auswirkungen der regelmäßigen ungesteuerten Flutungen entspre-

chen weitgehend denen der Variante „DRV-klein“. Zusätzlich zu den in der Grundva-

riante auftretenden Wirkungen kommt es zur Reaktivierung früherer, zeitweise 

durchströmter Schluten im Rheinvorland mit entsprechender Wirkung innerhalb des 

Auesystems. 

 

6.2.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Untervariante „DRV-klein mit durchgängigen Schluten“ wurde in den Varianten-

berechnungen der LUBW nicht gesondert untersucht, da es sich bei dieser Variante 

um einen Zwischenschritt der Untersuchung handelt.  

Aus fachlicher Erfahrung ist zugleich klar, dass die Hochwasserschutzwirkung der 

Varianten mit und ohne Schluten vergleichbar ist, da sich der Einfluss der Schluten 

vor allem auf die Strömungszustände innerhalb des Rückhalteraumes am Beginn 

der Flutung und am Ende der Entleerung konzentriert. Bezogen auf die für den 

Hochwasserschutz relevanten Scheitelabflüsse und das überörtliche Hochwasser-

geschehen im Rhein, d.h. für die Retentionswirkung der Varianten für die Unterlie-

ger, sind die im Rückhalteraum untersuchten Schluten jedoch praktisch vernachläs-

sigbar. 

 

6.2.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Übertragbar aus den Berechnungen zur Grundvariante  „DRV-klein“ sind bei dieser 

Untervariante in der Wohnbebauung Rußheim, bei den Aussiedlerhöfen und bei den 

Einrichtungen am Brechtsee nach derzeitigem Stand keine technischen Schutz-

maßnahmen vor zusätzlich schadbringenden Grundwasseranstiegen erforderlich. 

 

6.2.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Im Unterschied zur Grundvariante werden bei dieser Untervariante „DRV-klein mit 

durchgängigen Schluten“ auch die Ostgewanne so häufig überflutet, dass die bishe-
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rige landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben werden muss. Möglicherweise können 

Teilflächen im südlichen Bereich des Gewannes Oberes Hofgut weiterhin einge-

schränkt landwirtschaftlich genutzt werden. 

Forstwirtschaft 

Im Unterschied zur Grundvariante setzen die Flutungen des Waldes durch die 

durchgängigen Schluten auf Teilflächen früher ein und halten länger an, so dass 

sich 15 % zu tiefer, 57 % zu mittlerer, rd. 13 % zu hoher und 7 % zu oberster Hart-

holzaue entwickeln. Insgesamt ist der Flächenanteil, der sich zu Hartholzauewald 

entwickelt etwas geringer als bei der Grundvariante (rd. 92 %). Auf rd. 6 % wird sich 

Hartholz-/ Weichholzübergangsaue und auf 2 % der Waldfläche Weichholzaue mit 

Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung entwickeln. 

Hinsichtlich der Betroffenheit nicht angepasster Waldbestände entsprechen die Flä-

chengrößen denen der Grundvariante. 

 

6.2.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Auswirkungen wie bei Grundvariante „DRV-klein“. Der Flächenbedarf durch Anle-

gung von Schluten beträgt rd. 3,5 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten). Der 

Schlutenbereich liegt zu 100% auf kommunalem Gebiet. 

 

6.2.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Die Auswirkungen auf die Anwohner und die örtliche Bevölkerung entsprechen im 

Wesentlichen denen der Variante „DRV-klein“. 

Unterschiede der Untervariante zur Grundvariante „DRV-klein“ (ohne Schluten) lie-

gen in der Wirkung der Schluten bezüglich der früheren Einströmung von Wasser, 

der dadurch insgesamt verbesserten Durchströmung des Rückhalteraumes sowie in 

der verbesserten Restentleerung der Überflutungsflächen bei fallenden Wasser-

ständen. Diese Aspekte können sich einerseits auf die Freizeitnut-

zung/Wegeverbindungen im Gebiet auswirken, andererseits durch die verbesserte 

Durchströmung und Entleerung potenzielle Schnakenbrutstätten vermindern. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die vorgestellten Lösungsansätze 

insbesondere im Hinblick auf die Entleerung von Restwasserflächen als potenziellen 

Schnakenbrutstätten gefordert und begrüßt. 
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6.2.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Untervariante Nr. 1b „DRV-klein mit 

Teilabtrag und Schluten“ aufgeführt: 

- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 4,4 km 

- eine Flutmulde  

- eine Flutmulde mit Flutbrücke 

- Schluten innerhalb des Rückhalteraums 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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6.3 Untervariante Nr. 1c „DRV-klein mit Teilabtrag und optimierten Schluten“ (in 

Hydraulik: D_k_08)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 23: Übersichtsplan Untervariante „DRV klein mit Teilabtrag und optimierten 
Schluten“ 

Die Variante ist in Abbildung 24 dargestellt. Sie ist, gegenüber der Untervariante Nr. 

1b (Kapitel 6.2), im Wesentlichen gekennzeichnet durch die Herstellung einer 

durchgängigen Vorflut mit einem weiterentwickelten Schlutensystem, das zusätzlich 

zur gleichmäßigen Flutung des Rückhalteraumes (Durchströmung der höher liegen-

den Waldflächen) die Entleerung des Überflutungsraumes maßgeblich verbessert 

und die Restentleerung sicherstellt. Bei dieser Variante wird der vorhandene Hoch-

wasserschutzdamm ebenfalls nur auf Teilstrecken abgetragen. Zusätzlich wird wie 

bei den Untervarianten Nr. 1a und 1b (Kapitel 6.1 und 6.2) im Süden eine Flutmulde 

für den Zulauf in den RHR angelegt. Der Standort für die Flutmulde mit Flutbrücke 
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im Norden des RHRs wurde im Vergleich zu den anderen Varianten in Richtung Sü-

den verschoben, um die Durchströmung der Stillgewässer zu minimieren. 

 

6.3.1 Ergebnisse Umweltplanung  

6.3.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Die Variante „DRV-klein mit Teilabtrag und optimierten Schluten“ umfasst vorha-

bensbedingt einen Wirkraum von insgesamt 410 ha. Davon nehmen FFH-

Lebensraumtypen (Abk. LRT) insgesamt eine Fläche von rd. 70 ha und somit 

17,1 % der Wirkraumfläche ein. Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Biotop-

komplexe werden auf rd. 105 ha (25,6 % der Wirkraumfläche) beeinflusst. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Die betriebsbedingten Wirkungen entsprechen weitgehend denen der Variante 

„DRV-klein“. 

Im Unterschied zur Variante „DRV-klein“ kommt es auf einem Teil der vom Abtrag 

ausgesparten Fläche des RHWD XXXI zu betriebsbedingten Wirkungen. Auf dem 

belassenen Abschnitt des RHWD liegen die FFH-Lebensraumtypen „Kalk-

Magerrasen“ und „Magere Flachland-Mähwiesen“.Beide LRTs werden auf Teilflä-

chen („Kalk-Magerrasen“auf 0,3 ha, „Magere Flachland-Mähwiesen“ auf 1,1 ha) 

kurzzeitig überflutet. Die Änderung der Bodenfeuchteverhältnisse kann die Entwick-

lung naturschutzfachlich hochwertiger Pfeifengras- und Auenwiesen begünstigen, 

jedoch auch in Verbindung mit einem potentiellen Nährstoffeintrag eine Zunahme 

unerwünschter Arten bewirken. Da eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 

in den regelmäßig überfluteten Bereichen nicht sicher ausgeschlossen werden 

kann, wird im Sinne einer worst-case-Annahme von einer betriebsbedingten Beein-

trächtigung beider FFH-Lebensraumtypen ausgegangen. 

Durch die Neuanlage der Schluten kommt es im Bereich der Kümmelwiesen und in 

kleinen Teilen des Waldes bereits ab einem Abfluss von 1.500 m³/s zu einer Überflu-

tung. Bei einem Abfluss von 1.900 m³/s sind bereits große Bereiche der Kümmel-

wiesen und Teile des Waldes überflutet. Die Strömungsgeschwindigkeiten unter-

scheiden sich dagegen nur geringfügig von der Grundvariante. Die Durchgängigkeit 

der Schluten wirkt sich insbesondere auf Fische günstig aus, da es zu einer Reduk-

tion von „Fischfallen“ im Sinne austrocknender Gewässerabschnitte kommt. Die re-
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gelmäßige Durchströmung wirkt auch einer Zunahme potentieller Schnakenbrutstät-

ten entgegen. 

Durch die im Vergleich zur Grundvariante veränderte Lage der Flutmulde im Nord-

westen des Rückhalteraums kommt es zu einer geringeren Durchströmung des 

strömungsempfindlichen Schrankenwassers. Hier werden erst ab Abflüssen von 

3.300 m³/s Fließgeschwindigkeiten von 0,2-0,5 m/s erreicht. Dadurch verringern sich 

die betriebsbedingten Wirkungen auf die dort vorkommenden LRT „Oligo- mesotro-

phe, stehende Gewässer“ (auf < 0,1 ha) und „Natürliche nährstoffreiche Seen“ (im 

Bereich des Schrankenwassers auf rd. 7 ha). Lebensraumtypische Arten werden so 

in geringerem Maße beeinträchtigt und der typische Stillgewässercharakter kann 

weitgehend erhalten bleiben. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Analog zur Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag“ verringert sich durch den Erhalt 

eines rund 1,2 km langen Abschnitts des RHWD XXXI die anlagebedingte Flächen-

inanspruchnahme der dort befindlichen FFH-Lebensraumtypen und Biotopkomple-

xe. Dies betrifft „Kalk-Magerrasen“ (auf 0,6 ha) und „Magere Flachland-Mähwiesen“ 

(auf 2,0 ha) resp. die Biotopkomplexe „Rheinhochwasserdamm bei den Kümmel-

wiesen“ (auf 3,2 ha) und „Kümmelwiesen“ (auf 0,9 ha). Da die „Kalk-Magerrasen“ 

nahezu vollständig auf dem verbleibendem Dammabschnitt liegen, entfällt die durch 

den Dammabtrag bedingte Zerstörung des Lebensraumtyps gegenüber der Grund-

variante auf 0,6 ha. 

Durch die Anlage der optimierten Schluten ergibt sich im Vergleich zur Grundvarian-

te eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme, welche ebenfalls FFH-LRT und Bio-

topkomplexe betrifft.  

Alle weiteren anlagebedingten Wirkungen entsprechen denen der Variante „DRV-

klein“. 

 

6.3.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Umweltwirkungen entsprechen weitgehend denen der Variante „DRV-klein“. Zu-

sätzlich eintretende Wirkungen sind im Folgenden dargestellt. 

Schutzgut Boden 
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Durch den Erhalt von Teilen des Rheinhochwasserdamms XXXI kommt es in gerin-

gerem Umfang zu einer Freilegung bisher überschütteter Flächen als bei der Varian-

te „DRV-klein“. 

Zusätzliche nachteilige Wirkungen ergeben sich durch den Abtrag im Bereich der 

neu angelegten Schluten. Hierdurch kommt es jedoch auch zur Schaffung von Roh-

böden, die auf Auenstandorten natürlicherweise vorkommen. 

Schutzgut Wasser 

Zusätzlich zu den in der Grundvariante auftretenden Wirkungen kommt es zur Her-

stellung eines Schlutensystems mit entsprechender Wirkung innerhalb des Auesys-

tems. 

Schutzgut Landschaft 

Zusätzlich zu den in der Grundvariante „DRV-klein“ auftretenden Wirkungen kommt 

es durch die optimierten Schluten zur Wiederherstellung des natürlichen, durch die 

Flussdynamik entstandenen Reliefs und zu einer Änderung des Landschaftsbildes. 

Schutzgut Mensch 

Die optimierten Schluten führen im Vergleich zur Variante „DRV klein mit durchgän-

gigen Schluten“ zu einer optimierten Entleerung des Rückhalteraums und damit zu 

einer geringeren Anzahl potentieller Schnakenbrutstätten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Unterschied zur Grundvariante werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen im 

Rußheimer Feld (Gewanne Oberes, Mittleres und Unteres Hofgut, sowie Rußheimer 

Altrheinwiesen) deutlich länger überflutet und sind zum Großteil landwirtschaftlich 

nicht mehr nutzbar. Lediglich im Bereich des Oberen Hofgutes können möglicher-

weise Teilflächen mit Nutzungseinschränkungen weiterhin bewirtschaftet werden. 

Zusätzlich zu den Wirkungen bei der Grundvariante wird durch die Herstellung der 

Schlutenverbindungen zusätzliche landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch ge-

nommen. 

 

6.3.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

6.3.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Der Kompensationsbedarf entspricht weitgehend dem für die Variante „DRV-klein“. 
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Das Grünland auf dem vom Abtrag ausgesparten RHWD XXXI wird im Vergleich zur 

Variante „DRV-klein“ nicht anlagebedingt in Anspruch genommen. Der auf diesem 

Abschnitt liegende, naturschutzfachlich wertvolle Grünlandlebensraum mit einer 

Fläche von insgesamt etwa 3,7 ha kann durch das Belassen des Dammabschnitts 

erhalten bleiben. Die regelmäßigen Flutungen können zwar zu einer potenziell bes-

seren Wasserversorgung der Standorte führen und so eine Änderung der Artenzu-

sammensetzung führen. Aufgrund der Lage am Damm ist jedoch nicht von einer so 

starken Änderung der Artengemeinschaften auszugehen, dass der typische Charak-

ter mittlerer Wiesen verloren geht. Ein Ausgleich entfällt für diese Fläche. 

Hinsichtlich der neu angelegten Schluten ergibt sich durch die zusätzliche anlage-

bedingte Flächeninanspruchnahme ein höherer Kompensationsbedarf für Wälder 

und Gehölze von etwa 4 ha als bei der Grundvariante. 

Der Unterschied im Kompensationsbedarf für Gewässer zur Grundvariante liegt bei 

unter 1 ha. Es ergibt sich in der Summe ein Kompensationsbedarf von etwa 86,7 ha. 

Die Unterschiede für den Ausgleichsbedarf von FFH-LRT zwischen der Grundvari-

ante und der Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag und optimierten Schluten“ lie-

gen unter 1 ha.  

 

6.3.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Auswirkungen der regelmäßigen ungesteuerten Flutungen entspre-

chen weitgehend denen der Variante „DRV-klein“. Die Neuanlage eines Schluten-

systems führt im Unterschied dazu zur Herstellung eines auenähnlichen Reliefs. 

 

6.3.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag und durchgängigen Schluten“ wurde in 

den Variantenberechnungen der LUBW nicht gesondert untersucht.  

Aus fachlicher Sicht wird davon ausgegangen, dass die Hochwasserschutzwirkung 

dieser Untervariante vergleichbar ist mit der Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag“ 

(vgl. Kapitel 6.1.2.3).  
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6.3.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Übertragbar aus den Berechnungen zur Grundvariante  „DRV-klein“ sind bei dieser 

Untervariante in der Wohnbebauung Rußheim, bei den Aussiedlerhöfen und bei den 

Einrichtungen am Brechtsee nach derzeitigem Stand keine technischen Schutz-

maßnahmen vor zusätzlich schadbringenden Grundwasseranstiegen erforderlich. 

 

6.3.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Die Vergleichsvariante „DRV klein, optimierte Schluten“ lässt keine landwirtschaftli-

che Bewirtschaftung mehr zu. Sowohl in den Westgewannen als auch in den Ost-

gewannen muss die bisherige landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der Schluten, 

die die Durchströmung sowie die Entleerung sicherstellen und verbessern sollen, 

wegen häufiger Überflutung aufgegeben werden. Bereits bei niedrigen Abflussberei-

chen kommt es zu großflächigen Überschwemmungen. Zudem erschweren 

Schluten eine maschinelle Bewirtschaftung. 

Möglicherweise verbleibt im Gewann Oberes Hofgut eine eingeschränkte landwirt-

schaftliche Nutzung. 

Forstwirtschaft 

Bei der Variante „DRV-klein mit Teilabtrag RHWD XXXI und optimierten Schluten“ 

sind größere Teilflächen des Waldes länger überflutet als bei der Grundvariante. 

Dadurch entwickeln sich nur etwa 80 % zu Hartholzaue (18 % tiefe, 46 % mittlere, 

10 % hohe und 7 % oberste Hartholzaue). Auf rd. 16 % der Waldfläche entsteht 

Hartholz-/ Weichholzübergangsaue und auf 4 % wird sich Weichholzaue mit Baum-

arten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung etablieren. 

Hinsichtlich der Betroffenheit nicht angepasster Waldbestände entsprechen die Flä-

chengrößen denen der Grundvariante. 

 

6.3.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Auswirkungen wie bei Grundvariante „DRV-klein“. Der Flächenbedarf durch Anle-

gung von Schluten beträgt rd. 9,5 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten). Der 

Schlutenbereich liegt zu 100% auf kommunalem Gebiet. 
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6.3.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Die Auswirkungen auf die Anwohner und die örtliche Bevölkerung entsprechen im 

Wesentlichen denen der Variante „DRV-klein“. Unterschiede dieser Untervariante 

zur Grundvariante „DRV-klein“ (ohne Schluten) liegen in der Wirkung der (optimier-

ten) Schluten bezüglich der früheren Einströmung von Wasser, der dadurch insge-

samt verbesserten Durchströmung des Rückhalteraumes sowie in der verbesserten 

Restentleerung der Überflutungsflächen bei fallenden Wasserständen. Diese Aspek-

te können sich einerseits auf die Freizeitnutzung/Wegeverbindungen im Gebiet 

auswirken, andererseits durch die verbesserte Durchströmung und Entleerung po-

tenzielle Schnakenbrutstätten vermindern. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die vorgestellten Lösungsansätze 

insbesondere im Hinblick auf die Entleerung von Restwasserflächen als potenziellen 

Schnakenbrutstätten gefordert und begrüßt. 

 

6.3.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Untervariante Nr. 1c „DRV-klein mit 

Teilabtrag und optimierten Schluten“ aufgeführt: 

- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 2,1 km  

- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 4,4 km 

- eine Flutmulde 

- eine Flutmulde mit Flutbrücke 

- Schluten innerhalb des Rückhalteraums 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an.  
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6.4 Untervariante Nr. 4a „Polder-klein mit Ausbau Sommerdämme und Schluten“ 
(in Hydraulik: P_k_03)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 24: Übersichtsplan Untervariante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdämme 
und Schluten“ 

Die Variante ist in Abbildung 24 dargestellt. Sie ist im Wesentlichen gekennzeichnet 

durch den Ausbau und Erweiterung der vorhandenen von Süd nach Nord verlaufen-

den Sommerdämme Ost und West bei der kleinen Poldervariante mit durchgängi-

gen Schluten (wie bei Untervariante „DRV-klein mit durchgängigen Schluten“). Ziel 

dieser Untervariante ist die Konzentration der Durchströmung im Bereich der Wald-

flächen bei ökologischen Flutungen und gleichzeitig die landwirtschaftlichen Flächen 

zu schützen. 

Zur Entwässerung der beiden Sommerdammgebiete ist jeweils am Nordrand im Be-

reich des Grabens bzw. der Schlut je ein Sielbauwerk in den Sommerdämmen an-
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geordnet. Während Ökologischen Flutungen und auch während der Füll- bzw. 

Durchflussphase im Retentionsfall sind die beiden Sielbauwerke geschlossen. Zur 

Entleerung müssen die beiden Bauwerke geöffnet werden. 

 

6.4.1 Ergebnisse Umweltplanung  

6.4.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Bei der Variante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdämme und Schluten“ umfasst 

der vorhabensbedingte Wirkraum insgesamt 410 ha. Davon nehmen FFH-

Lebensraumtypen insgesamt eine Fläche von rd. 70 ha und somit 17,1 % der Wirk-

raumfläche ein. Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe wer-

den auf rd. 109 ha (26,5 % der Wirkraumfläche) beeinflusst.  

Die Wirkungen entsprechen weitgehend jenen bei der Grundvariante „Polder-klein“. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Im Unterschied zur Variante „Polder-klein“ werden die durch die Sommerdämme 

ausgedeichten Offenlandbereiche (insg. 186,1 ha) seltener, ab Abflüssen von 

> 3.340 m³/s geflutet. Lebensraumtypen, Biotopkomplexe und dort vorkommende 

Arten werden durch die in diesen Bereichen weniger häufig eintretenden Überflu-

tungsereignisse in geringerem Maße betriebsbedingt beeinflusst.  

Bei Abflüssen von 3.340 m³/s ist mit einer statistischen Überflutungshäufigkeit von 

2-5 Jahren zu rechnen. Da für die Vegetation und die Fauna vor allem Sommer-

hochwasser von Bedeutung sind, wurde von einer Überflutungshäufigkeit von etwa 

6-10 Jahren ausgegangen. Eine Anpassung der vorkommenden Arten an regelmä-

ßige Überflutungen im auenökologischen Sinne erfolgt aufgrund der Seltenheit der 

Flutungsereignisse nicht. Die Standortverhältnisse verändern sich in geringerem 

Umfang als bei der Variante „Polder-klein“, da es auf Teilflächen zwar zu einer Zu-

nahme von Druckwasseraustritten (v. a. Kümmelwiesen), nicht aber zu regelmäßi-

gen Flutungen und damit einhergehenden Zunahmen der Bodenfeuchtigkeit und 

des Nährstoffgehalts kommt. Daher ist in den „Kümmelwiesen“ nicht mit grundle-

genden Vegetationsveränderungen wie einer Ausbreitung von Flutrasen oder Ent-

stehung von Auenwiesen zu rechnen. Durch die Flutungsereignisse kann es jedoch 

zur Schädigung der nicht an Überschwemmung angepassten Pflanzendecke und 

dem Eindringen ggfs. ökologisch/wirtschaftlich problematischer Arten (z. B. Disteln, 

Greiskraut) kommen. Da eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der „Mage-
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ren Flachland-Mähwiesen“ (FFH-Lebensraumtyp 6510) nicht sicher ausgeschlossen 

werden kann, wird im Sinne einer worst-case-Annahme von einer betriebsbedingten 

Beeinträchtigung dieses FFH-Lebensraumtyps ausgegangen. 

Die Lebensraumeignung für nicht auentypische Arten in den ausgedeichten Berei-

chen wird nur in seltenen Fällen temporär eingeschränkt. Bei Überströmung der 

Sommerdämme kommt es zu Brutverlusten bodennah brütender Vogelarten (u. a. 

Blaukehlchen, Neuntöter) und Einschränkungen des Nahrungshabitats vorwiegend 

am Boden Nahrung suchender Arten (u. a. Wendehals).  

Es ist anzunehmen, dass die Bestände hochwasserempfindlicher Arten infolge von 

Retentionsflutungen nur temporär zurückgehen, sich jedoch aufgrund der Seltenheit 

der Ereignisse relativ zeitnah wieder erholen. Da erhebliche Beeinträchtigungen 

hochwasserempfindlicher Arten durch die zwar seltenen aber immer wiederkehren-

den Hochwassereignisse nicht ausgeschlossen werden können, wird im Sinne einer 

worst-case-Annahme von einer betriebsbedingten Beeinträchtigung ausgegangen.  

Obgleich sich die Durchströmung des Rückhalteraums bis einschließlich Stufe 7 auf 

die zwischen den beiden Sommerdämmen gelegenen Waldbestände konzentriert, 

werden diese ähnlich wie bei der kleinen Poldervariante insbesondere an den Wald-

rändern entlang der Sommerdämme durchströmt.  

Anlagebedingte Wirkungen 

Durch den Ausbau und die Erweiterung der vorhandenen von Süd nach Nord ver-

laufenden Sommerdämme entstehen zusätzliche anlagebedingte Beanspruchungen 

von Biotopen auf ca. 14 ha (insges. 50,9 ha). Davon sind FFH-LRT auf 2,2 ha (ins-

ges. 8,6 ha) und Biotopkomplexe auf 1,8 ha (insges. 10,9 ha) betroffen. Dies betrifft 

insbesondere „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ (insges. 5,0 ha) und „Hart-

holzauenwälder“ (insges. 1,9 ha), auf kleinerer Fläche aber auch „Magere Flach-

land-Mähwiesen“ (insges. 0,2 ha). Durch die Flächeninanspruchnahme auf dem 

Sommerdamm West gehen im Biotopkomplex „Kümmelwiesen“ Lebensräume auf 

0,5 ha anlagebedingt verloren; im „Bannwald Elisabethenwört“ entstehen Verluste 

auf 1,3 ha durch den Sommerdamm Ost. Durch die Abgrabungen im Bereich der 

Schlutenverbindungen entstehen zusätzliche anlagebedingte Beanspruchungen von 

Biotopen, welche ebenfalls FFH-LRT und Biotopkomplexe betreffen.  

Durch die Beanspruchung der Waldränder kommt es zu Verlusten bedeutender Le-

bensräume für Tiere.  
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6.4.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Umweltwirkungen entsprechen weitgehend denen bei der Variante „Polder-

klein“. Zusätzlich eintretende Wirkungen sind im Folgenden aufgeführt. 

Schutzgut Boden 

Durch den zusätzlichen Aus- und Neubau der Sommerdämme kommt es in größe-

rem Umfang als bei der Grundvariante zur Überschüttung von Bodenflächen. 

Zusätzliche nachteilige Wirkungen ergeben sich durch den Abtrag im Bereich der 

Schlutenverbindungen. Hierdurch kommt es jedoch auch zur Herstellung von Roh-

böden, die auf Auenstandorten natürlicherweise vorkommen. 

Schutzgut Wasser 

Im Unterschied zur Grundvariante „Polder-klein“ kommt es auf kleinerer Fläche zur 

Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen. 

Zusätzlich zu den in der Grundvariante auftretenden Wirkungen kommt es zur Reak-

tivierung früherer, zeitweise durchströmter Schluten im Rheinvorland mit entspre-

chender Wirkung innerhalb des Auesystems. 

Schutzgut Landschaft 

Zusätzlich zu den Wirkungen, die auch bei der Grundvariante eintreten, kommt es 

durch den Ausbau der Sommerdämme zum Verlust der Waldrand-Situation. 

Schutzgut Mensch 

Durch den Ausbau der Sommerdämme wird ein Rundweg um die Kümmelwiesen 

über den RHWD XXXI und den Sommerdamm möglich. 

Die durchgängigen Schluten führen zu einer verbesserten Entleerung des Rückhal-

teraums und damit zu einer geringeren Schnakenbelastung im Vergleich zur Grund-

variante. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wie bei der Grundvariante „Polder-klein“ bleibt die landwirtschaftliche Nutzbarkeit 

einschließlich der Sonderkultur (Rollrasen) im Bereich der Ostgewanne Unteres, 

Mittleres und Oberes Hofgut, sowie Rußheimer Altrheinwiesen erhalten. Im Unter-

schied zur Grundvariante kommt es hier jedoch zu nahezu keinen Nutzungsein-

schränkungen. 
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6.4.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

6.4.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Im Unterschied zur Grundvariante „Polder-klein“ erhöht sich durch die zusätzliche 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme im Bereich der Sommerdämme der Kom-

pensationsbedarf für Wälder und Gehölze um 4,4 ha auf insgesamt 20,6 ha. 

Die Abgrabungen zur Reaktivierung der Schluten erfolgen überwiegend in Waldflä-

chen. Daraus ergibt sich ein etwas höherer Kompensationsbedarf von etwa 1 ha für 

die anlagebedingte Beanspruchung von Wald. 

Im Regelfall wird das Grünland durch die Sommerdämme vor Überflutung innerhalb 

der Vegetationsperiode geschützt. Ein Kompensationsbedarf entfällt daher. Die Re-

generation des Grünlandes kann nach einer vergleichsweise selten innerhalb der 

Vegetationsperiode eintretenden Überflutung der Sommerdämme durch hochwas-

serspezifisch optimierte Pflegemaßnahmen sichergestellt werden. Die umfangrei-

chere anlagebedingte Flächeninanspruchnahme führt zu einem Kompensationsbe-

darf für mittleres Grünland von insgesamt 12,6 ha. 

Der Kompensationsbedarf für den Verlust von Gewässern bleibt mit 7 ha gleich groß 

wie bei der Grundvariante. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 41,2 ha. 

Der Ausgleichsbedarf für FFH-LRT ist um 0,3 ha größer als bei der Grundvariante. 

 

6.4.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Auswirkungen der regelmäßigen ungesteuerten Ökologischen Flutun-

gen entsprechen weitgehend denen der Variante „Polder-klein“, jedoch durch den 

Ausbau der Sommerdämme auf kleinerer Fläche. Die mittels der Abgrabungen her-

gestellte Durchgängigkeit der Schluten führt im Unterschied dazu zur Herstellung 

eines auenähnlichen Reliefs. 
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6.4.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Untervariante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdämme Ost und West“ wurde in 

den Variantenberechnungen der LUBW nicht gesondert untersucht, da es sich bei 

dieser Variante um einen Zwischenschritt der Untersuchung handelt.  

Der Ausbau der Sommerdämme West wurde aufgrund der gewonnenen Erkenntnis-

se (siehe unten) frühzeitig verworfen. Der Ausbau der Sommerdämme Ost wird in 

den nachfolgenden Untervarianten betrachtet. 

 

6.4.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Übertragbar aus den Berechnungen zur Grundvariante  „Polder-klein“ sind bei die-

ser Untervariante in der Wohnbebauung Rußheim, bei den Aussiedlerhöfen und bei 

den Einrichtungen am Brechtsee nach derzeitigem Stand keine technischen 

Schutzmaßnahmen vor zusätzlich schadbringenden Grundwasseranstiegen erfor-

derlich. 

 

6.4.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Bei der Untervariante „Polder – klein Sommerdämme Ost und West“ werden die 

landwirtschaftlich genutzten Flächen in den Ost- und Westgewannen aufgrund des 

Ausbaus der Sommerdämme von Überflutungen weitestgehend verschont. Erst ab 

Abflüssen > 3.340 m³/s  ist mit Überflutungen zu rechnen, die mit einer Jährlichkeit 

zwischen 2 und 5 Jahren auftreten. Allerdings wird es in den Westgewannen trotz 

des Sommerdammes infolge der Durchlässigkeit der Böden zu stark steigenden 

Grundwasserständen kommen, die keine ökonomische landwirtschaftliche Nutzung 

mehr zulassen. Eine staatlich geförderte extensive Grünlandnutzung (z.B. Land-

schaftspflege) ist vorstellbar. 

Die höher gelegenen Ostgewanne (Unteres, Mittleres und Oberes Hofgut sowie 

Rußheimer Altrheinwiesen) können bei dieser Variante weiterhin landwirtschaftlich 

bewirtschaftet werden. Infolge des Schutzes durch den Sommerdamm treten Über-

flutungen in den Ostgewannen nur sehr selten auf, so dass statistisch gesehen die 

Überflutung alle 2 bis 5 Jahre auftritt . Dies entspricht einer mittleren Überflutungs-

dauer  von < 1 Tag pro Jahr. Die bisherigen Nutzungen werden voraussichtlich bei-
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behalten werden können (Acker, Rollrasen, Gemüsebau, Obstbau). Außerhalb des 

Rückhalteraums findet bei dieser Variante wie bei der Grundvariante „Polder-klein“ 

keine relevante Beeinträchtigung von landwirtschaftlichen Flächen statt.   

Forstwirtschaft 

Im Unterschied zur Grundvariante ist bei der Variante „Polder-klein mit Ausbau 

Sommerdämme Ost und West und durchgängigen Schluten“ der Waldanteil mit 

161 ha etwa 4 ha kleiner, da durch den Ausbau der Sommerdämme Waldfläche ver-

lorengeht. Wie bei der Grundvariante entwickeln sich rd. 97 % zu Hartholzauewald, 

die Verteilung der Auenstufen im Bereich der Hartholzaue unterscheidet sich jedoch 

teilweise von der Grundvariante. 29 % entwickeln sich zu tiefer, 49 % zu mittlerer, 

9 % zu hoher und 10 % zu oberster Hartholzaue. Wie bei der Grundvariante wird 

sich auf 2% der Fläche Weichholzaue entwickeln.  

Hinsichtlich der Betroffenheit nicht angepasster Waldbestände entsprechen die Flä-

chengrößen denen der Grundvariante 

 

6.4.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Auswirkungen wie bei Grundvariante „Polder-klein“. 

Die Überflutungsflächen innerhalb der Sommerdämme werden nur später geflutet. 

Der Flächenbedarf für die Anlegung von Schluten beträgt rd. 1 ha, für die Errichtung 

der Sommerdämme Ost und West rd. 13 ha (bereits in Überflutungsfläche enthal-

ten).  

Der Schlutenbereich und die Sommerdämme liegen zu 100% auf kommunalen Flä-

chen. 

 

6.4.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Die Auswirkungen auf die Anwohner und die örtliche Bevölkerung entsprechen im 

Wesentlichen denen der Variante „Polder-klein“ und bezüglich Durchströ-

mung/Entleerung der Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag und Schluten“. 
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6.4.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Untervariante Nr. 4a „Polder-klein 

mit Ausbau Sommerdämme und Schluten“ aufgeführt: 

- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 7,6 km 

- Sommerdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 4,8 km 

- ein Einlassbauwerk 

- ein Ein- und Auslassbauwerk 

- zwei Sielbauwerke 

- Schluten innerhalb des Polders 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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6.5 Untervariante Nr. 4b „Polder-klein mit Ausbau Sommerdamm Ost und 
Schluten“ (in Hydraulik: P_k_07)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 25: Übersichtsplan Untervariante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdamm 
Ost und Schluten“ 

Die Variante ist in Abbildung 25 dargestellt. Diese Untervariante ist an die zuvor be-

schriebene Variante mit dem Ausbau der beiden Sommerdämme Ost und West an-

gelehnt. Der Ausbau der westlichen Sommerdämme entfällt. Die Variante ist im We-

sentlichen gekennzeichnet durch den Ausbau und die Erweiterung des vorhande-

nen, von Süd nach Nord verlaufenden Sommerdammes Ost. Die Schluten aus der 

Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag und Schluten“ sind hierbei ebenfalls mit in 

die Überlegungen eingeflossen.  
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Ziel dieser Untervariante ist zum Einen eine bessere Durchströmung im Bereich der 

Waldflächen bei ökologischen Flutungen und zum Anderen die östlich gelegenen 

landwirtschaftlichen Flächen vor regelmäßigen Flutungen zu schützen.  

Zur Entwässerung des Sommerdammgebietes ist am Nordrand im Bereich der 

Schlut ein Sielbauwerk im Sommerdamm angeordnet. Während Ökologischen Flu-

tungen und auch während der Füll- bzw. Durchflussphase im Retentionsfall ist das 

Sielbauwerk geschlossen. Zur Entleerung muss das Bauwerk geöffnet werden. 

Besonderheit:  

Die Untervariante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdamm Ost und Schluten“ wurde 

in zwei Varianten untersucht: 

- Untervariante Nr. 4b-1: Ausbau der Sommerdämme Ost auf bestehendem 

Niveau 

- Untervariante Nr. 4b-2: Ausbau der Sommerdämme Ost auf erhöhtem Ni-

veau (entsprechend Abflussstufe 8, d.h. mit Überflutung durch Oberflächen-

wasser ab Rheinabfluss 4.000 m³/s). 

Die Modellrechnungen der LUBW zur Hochwasserwirkung sowie der 2D-Hydraulik 

wurden für die Untervariante Nr. 4b-1 durchgeführt. Die Ausbauhöhe der Sommer-

dämme in Nr. 4b-2 wurde aus den Berechnungsergebnissen zu Nr. 4b-1 abgeleitet. 

 

6.5.1 Ergebnisse Umweltplanung  

6.5.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Bei der Variante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdamm Ost“ umfasst der vorha-

bensbedingte Wirkraum insgesamt 410 ha. Davon nehmen FFH-Lebensraumtypen 

insgesamt eine Fläche von rd. 70 ha und somit 17,1 % der Wirkraumfläche ein. Na-

turschutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe werden auf rd. 109 ha 

(26,5 % der Wirkraumfläche) beeinflusst.  

Die Wirkungen entsprechen weitgehend jenen bei der Variante „Polder-klein“ bzw. 

der Untervariante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdämme Ost und West und 

durchgängigen Schluten“.  

Betriebsbedingte Wirkungen 
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Im Unterschied zur Variante „Polder-klein“ wird das durch den ausgebauten Som-

merdamm ausgedeichte Rußheimer Feld (rd. 70 ha) erst ab Abflüssen von 

3.340 m³/s (Ausbau auf Bestandsniveau) bzw. 4000 m³/s (Ausbau auf erhöhtem Ni-

veau) geflutet. Biotopkomplexe und dort vorkommende Arten werden aufgrund der 

Seltenheit der Überflutungen kaum betriebsbedingt beeinflusst. Die Standortverhält-

nisse im Rußheimer Feld ändern sich kaum, da es nicht zu regelmäßigen Flutungen 

kommt. Aus dem Bereich des Sommerdamms und anderen Bereichen ausgetrete-

nes, sich in Senken sammelndes Druckwasser, ist im Rußheimer Feld aufgrund 

dessen erhöhter Lage in begrenztem Umfang zu erwarten. In Folge ist nicht mit 

grundlegenden Vegetationsveränderungen zu rechnen. Durch die seltenen Flu-

tungsereignisse kann es jedoch zur Schädigung der nicht an Überschwemmung an-

gepassten Pflanzendecke und dem Eindringen ggfs. ökologisch/wirtschaftlich prob-

lematischer Arten (z. B. Disteln, Greiskraut) kommen.  

Im Fall eines Ausbau auf Bestandsniveau wird die Lebensraumeignung für nicht au-

entypische Arten in den ausgedeichten Bereichen nur in seltenen Fällen temporär 

eingeschränkt. Bei Abflüssen von 3.340 m³/s ist mit einer statistischen Überflu-

tungshäufigkeit von 2-5 Jahren zu rechnen. Da für die Vegetation und die Fauna vor 

allem Sommerhochwasser von Bedeutung sind, wurde von einer Überflutungshäu-

figkeit von etwa 6-10 Jahren ausgegangen. Eine Anpassung der vorkommenden Ar-

ten an regelmäßige Überflutungen im auenökologischen Sinne erfolgt aufgrund der 

Seltenheit der Flutungsereignisse nicht. Bei Überströmung der Sommerdämme 

kommt es zu Brutverlusten bodennah brütender Vogelarten (u. a. Blaukehlchen, 

Neuntöter) und Einschränkungen des Nahrungshabitats vorwiegend am Boden Nah-

rung suchender Arten (u. a. Wendehals).  

Es ist anzunehmen, dass die Bestände hochwasserempfindlicher Arten infolge von 

Retentionsflutungen nur temporär zurückgehen, sich jedoch aufgrund der Seltenheit 

der Ereignisse relativ zeitnah wieder erholen. Da erhebliche Beeinträchtigungen 

hochwasserempfindlicher Arten durch die zwar seltenen aber immer wiederkehren-

den Hochwassereignisse nicht ausgeschlossen werden können, wird im Sinne einer 

worst-case-Annahme von einer betriebsbedingten Beeinträchtigung ausgegangen.  

Beim Ausbau des Sommerdamms auf erhöhtem Niveau wird die Lebensraumeig-

nung für nicht auetypische Arten im Rußheimer Feld nur in seltenen Fällen temporär 

eingeschränkt. Brutverluste bodennah brütender Vogelarten (u. a. Neuntöter) und 

Einschränkungen des Nahrungshabitats vorwiegend am Boden nach Nahrung su-
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chender Arten (u. a. Wendehals) treten dann erst ab Rheinabflüssen von 4.000 m³/s 

infolge der Überströmung des Sommerdamms Ost auf. 

Sollten einzelne Reviere infolge von Retentionsflutungen aufgegeben werden, er-

folgt die Wiederbesiedlung in Abhängigkeit von der Populationsdynamik in der Um-

gebung. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Durch den Ausbau und die Erweiterung des vorhandenen von Süd nach Nord ver-

laufenden Sommerdamms Ost entstehen zusätzliche anlagebedingte Beanspru-

chungen von Biotopen auf ca. 7 ha (insges. 44,2 ha). Davon sind FFH-LRT auf 

1,3 ha (insges. 7,7 ha) und Biotopkomplexe auf 1,3 ha (insges. 10,4 ha) betroffen. 

Dies betrifft „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ (1,3 ha). Durch die Flächenin-

anspruchnahme auf dem Sommerdamm Ost gehen im Biotopkomplex „Bannwald 

Elisabethenwört“ Lebensräume auf 1,3 ha anlagebedingt verloren.  

Durch die Beanspruchung der Waldränder kommt es zu Verlusten bedeutender Le-

bensräume für Tiere. Durch die Abgrabungen im Bereich der Schlutenverbindungen 

entstehen zusätzliche anlagebedingte Beanspruchungen von Biotopen, welche 

ebenfalls FFH-LRT und Biotopkomplexe betreffen.  

Beim Ausbau des Sommerdamms auf ein erhöhtes Niveau ist mit einer etwas höhe-

ren Flächeninanspruchnahme zu rechnen. 

 

6.5.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Umweltwirkungen entsprechen weitgehend denen bei der Variante „Polder-

klein“. Zusätzlich eintretende Wirkungen sind im Folgenden aufgeführt. 

Schutzgut Boden 

Durch den zusätzlichen Ausbau des östlichen Sommerdamms kommt es für beide 

Untervarianten in größerem Umfang als bei der Grundvariante zur Überschüttung 

von Bodenflächen. 

Zusätzliche nachteilige Wirkungen ergeben sich durch den Abtrag im Bereich der 

Schlutenverbindungen. Hierdurch kommt es jedoch auch zur Schaffung von Rohbö-

den, die auf Auenstandorten natürlicherweise vorkommen. 

Schutzgut Wasser 
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Im Unterschied zur Grundvariante „Polder-klein“ kommt es nur im Bereich westlich 

des Sommerdamms Ost zur Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflä-

chen. 

Zusätzlich zu den in der Grundvariante auftretenden Wirkungen kommt es zur Reak-

tivierung früherer, zeitweise durchströmter Schluten im Rheinvorland mit entspre-

chender Wirkung innerhalb des Auesystems. 

Schutzgut Landschaft 

Zusätzlich zu den Wirkungen, die auch bei der Grundvariante eintreten, kommt es 

durch den Ausbau des Sommerdamms Ost bei beiden Untervarianten zum Verlust 

der Waldrand-Situation westlich des Rußheimer Felds. 

Schutzgut Mensch 

Die durchgängigen Schluten führen zu einer verbesserten Entleerung des Rückhal-

teraums und damit zu einer geringeren Schnakenbelastung im Vergleich zur Grund-

variante. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wie bei der Grundvariante „Polder-klein“ bleibt die landwirtschaftliche Nutzbarkeit 

einschließlich der Sonderkultur (Rollrasen) im Bereich der Ostgewanne Unteres, 

Mittleres und Oberes Hofgut, sowie Rußheimer Altrheinwiesen erhalten. Im Unter-

schied zur Grundvariante kann die landwirtschaftliche Nutzung bei beiden Unterva-

rianten nahezu (Variante 4b-1) bzw. ganz (Variante 4b-2) ohne Nutzungseinschrän-

kungen erfolgen. 

 

6.5.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

6.5.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Im Unterschied zur Grundvariante „Polder-klein“ erhöht sich durch die zusätzliche 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme im Bereich des östlichen Sommerdamms 

der Kompensationsbedarf für Wälder und Gehölze um 3,5 ha auf insgesamt 

19,7 ha. 

Die Abgrabungen zur Reaktivierung der Schluten erfolgen überwiegend in Waldflä-

chen. Daraus ergibt sich ein etwas höherer Kompensationsbedarf von etwa 1 ha für 

die anlagebedingte Beanspruchung von Wald. 
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Grünland wird zusätzlich zur Grundvariante auf einer Fläche von rd. 1 ha anlagebe-

dingt beansprucht. Der Kompensationsbedarf liegt daher bei insgesamt 66,7 ha.  

Der Kompensationsbedarf für den Verlust von Gewässern und die betriebsbedingte 

Beeinflussung von Feuchtgrünland bleibt gleich groß wie bei der Grundvariante. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 98 ha. 

Der Ausgleichsbedarf für FFH-LRT ist um 0,3 ha größer als bei der Grundvariante. 

Beim Ausbau des Sommerdamms Ost auf ein erhöhtes Niveau kommt es im Ver-

gleich zum Ausbau des Sommerdamms auf Bestandsniveau durch die größere 

Dammaufstandsfläche zu einer etwas erhöhten Flächeninanspruchnahme. 

 

6.5.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Auswirkungen der regelmäßigen ungesteuerten Ökologischen Flutun-

gen entsprechen bei beiden Untervarianten weitgehend denen der Variante „Polder-

klein“, jedoch durch den Ausbau des Sommerdamms Ost auf kleinerer Fläche. Die 

mittels der Abgrabungen hergestellte Durchgängigkeit der Schluten führt im Unter-

schied zur Grundvariante zur Herstellung eines auenähnlichen Reliefs. 

 

6.5.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Untervariante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdamm Ost“ wurde in den Be-

rechnungen der LUBW in der Variante Nr. 4b-1 gerechnet.  

Die Variante „4b-1“ erzielt eine mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserschei-

tels auf Höhe der Neckarmündung von 32,5 m³/s (vgl. Kapitel 4.2).  

 

6.5.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Übertragbar aus den Berechnungen zur Grundvariante  „Polder-klein“ sind bei die-

ser Untervariante in der Wohnbebauung Rußheim, bei den Aussiedlerhöfen und bei 

den Einrichtungen am Brechtsee nach derzeitigem Stand keine technischen 

Schutzmaßnahmen vor zusätzlich schadbringenden Grundwasseranstiegen erfor-

derlich. 



RÜCKHALTERAUM ELISABETHENWÖRT:  
DOKUMENTATION VARIANTENUNTERSUCHUNG 
Fachliche Ergebnisse und Bewertung, hier: Untervariante Nr. 4b „Polder-klein mit Ausbau Sommerdamm Ost und Schluten“ (in 
Hydraulik: P_k_07) 

Seite 149  

 

6.5.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Bei der Untervariante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdamm Ost (4b)“ wird in den 

Westgewannen eine landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben. Weite Teile sind wie 

bei der Grundvariante „Polder-klein“ bereits bei Abflüssen > 1.500 – 1.900 m³/s (50 

– 90 Tage im Jahr) überflutet. 

Da in dieser Variante ein Ausbau des Sommerdammes Ost vorgesehen ist, können 

die Ostgewanne (Unteres, Mittleres und Oberes Hofgut sowie Rußheimer Altrhein-

wiesen) weiterhin landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Infolge des Schutzes 

durch den Sommerdamm treten Überflutungen in den Ostgewannen nur sehr selten 

auf. Bei der Untervariante „Polder-klein mit Ausbau Sommerdamm Ost auf Be-

standsniveau (4b-1)“ ist erst ab Abflüssen > 3.340 m³/s mit Überflutungen zu rech-

nen,die mit einer Jährlichkeit zwischen 2 und 5 Jahren auftreten. Dies entspricht ei-

ner mittleren Überflutungsdauer  von < 1 Tag pro Jahr. Bei der Untervariante „Pol-

der-klein mit Ausbau Sommerdamm Ost auf erhöhtem Niveau (4b-2)“ treten Überflu-

tungen in noch geringerem Umfang auf als bei der Variante 4b-1. Der erhöhte 

Sommerdamm schützt vor Überflutungen bis Rheinabfluss 4.000 m³/s mit einer 

Jährlichkeit zwischen 5 und 10 Jahren. Mit dieser Variante wird eine weitgehende 

Schonung der landwirtschaftlichen Nutzung der Ostgewanne erreicht. 

Außerhalb des Rückhalteraums findet wie bei den Varianten „Polder-klein“ und 

„DRV-klein“ keine relevante Beeinträchtigung von landwirtschaftlichen Flächen statt.   

Forstwirtschaft 

Hinsichtlich der Flächennutzung entsprechen beide Untervarianten weitgehend der 

Grundvariante. 

 

6.5.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Auswirkungen wie bei Grundvariante „Polder-klein“. 

Die östlichen landwirtschaftlichen Flächen werden nur später geflutet. 

Der Flächenbedarf für die Anlegung von Schluten beträgt rd. 1 ha (bereits in Über-

flutungsfläche enthalten). Die Flächeninanspruchnahme für den Sommerdamm Ost 
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beträgt rd. 6 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten). Sowohl Schluten als auch 

Sommerdamm liegen zu 100% auf kommunalem Gebiet. 

 

6.5.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Die Auswirkungen auf die Anwohner und die örtliche Bevölkerung entsprechen im 

Wesentlichen denen der Variante „Polder-klein“ und bezüglich Durchströ-

mung/Entleerung der Untervariante „DRV-klein mit Teilabtrag und Schluten“. 

6.5.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Untervariante Nr. 4b „Polder-klein 

mit Ausbau Sommerdamm Ost und Schluten“ aufgeführt: 

- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 7,6 km 

- Sommerdämme mit einer Länge von rd. 2,0 km 

- ein Einlassbauwerk 

- ein Ein- und Auslassbauwerk 

- ein Sielbauwerk 

- Schluten innerhalb des Polders 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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6.6 Untervariante Nr. 4c „Polder-klein mit optimierten Schluten“ (in Hydraulik: 

P_k_08)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 26: Übersichtsplan Untervariante „Polder-klein mit optimierten Schluten“ 

Die Variante ist in Abbildung 24 dargestellt. Sie ist gegenüber der Grundvariante 

„Polder-klein“ im Wesentlichen durch die Herstellung einer durchgängigen Vorflut 

mit einem weiterentwickelten Schlutensystem gekennzeichnet, das zusätzlich zur 

gleichmäßigen Flutung des Rückhalteraumes (Durchströmung der höher liegenden 

Waldflächen) die Entleerung des Überflutungsraumes maßgeblich verbessert und 

die Restentleerung sicherstellt. Zusätzlich wurde im Vergleich zu den anderen Vari-

anten der Standort für das nördliche Ein- und Auslassbauwerk in Richtung Süden 

verschoben, um die Durchströmung der Stillgewässer zu minimieren. 
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6.6.1 Ergebnisse Umweltplanung  

6.6.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Bei der Variante „Polder-klein mit optimierten Schluten“ umfasst der vorhabensbe-

dingte Wirkraum insgesamt 410 ha. Davon nehmen FFH-Lebensraumtypen insge-

samt eine Fläche von rd. 70 ha und somit 17,1 % der Wirkraumfläche ein. Natur-

schutzfachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe werden auf rd. 109 ha 

(26,5 % der Wirkraumfläche) beeinflusst.  

Betriebsbedingte Wirkungen 

Die betriebsbedingten Wirkungen entsprechen weitgehend denen bei der Grundva-

riante. Durch die optimierten Schluten findet eine Überflutung von einem Teil der 

Kümmelwiesen und somit des FFH-LRT „Magere Flachland-Mähwiesen“ bereits ab 

einem Abfluss von 1.500 m³/s statt. Eine großflächige Überflutung des westlichen 

Offenlandbereichs sowie Teilen des Waldes erfolgt ab Abflüssen von 1.900 m³/s und 

damit früher als bei der Grundvariante. Weiterhin kommt es durch die optimierten 

Schluten zu einer früher einsetzenden Durchströmung der westlichen Waldbereiche, 

sowie der Kümmelwiesen. Die Strömungsgeschwindigkeiten unterscheiden sich 

insbesondere im Retentionsfall dagegen nur geringfügig von der Grundvariante. Die 

Durchgängigkeit der Schluten wirkt sich insbesondere auf Fische günstig aus, da es 

zu einer Reduktion von „Fischfallen“ im Sinne austrocknender Gewässerabschnitte 

kommt. Die regelmäßige Durchströmung wirkt auch einer Zunahme potentieller 

Schnakenbrutstätten entgegen. 

Durch die im Vergleich zur Grundvariante veränderte Lage des Auslaufbauwerks im 

Nordwesten des Rückhalteraums kommt es zu einer geringeren Durchströmung des 

strömungsempfindlichen Schrankenwassers. Hier werden maximal Fließgeschwin-

digkeiten von 0,1 m/s erreicht. Die im Bereich des Schrankenwassers vorkommen-

den LRT „Oligo- mesotrophe, stehende Gewässer“ (auf < 0,1 ha) und „Natürliche 

nährstoffreiche Seen“ (im Bereich des Schrankenwassers auf rd. 7 ha) und lebens-

raumtypische Arten werden daher nur geringfügig beeinträchtigt. Der typische Still-

gewässercharakter bleibt erhalten. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Durch die Anlage der optimierten Schluten ergibt sich im Vergleich zur Grundvarian-

te eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme, die auch FFH-LRT und Biotopkom-

plexe, insbesondere die „Kümmelwiesen“ und den „Bannwald Elisabethenwört“ be-

trifft.  
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6.6.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Wirkungen entsprechen weitgehend denen der Variante „Polder-klein“. Zusätz-

lich eintretende Wirkungen sind im Folgenden aufgeführt. 

Schutzgut Boden 

Zusätzliche nachteilige Wirkungen ergeben sich durch den Abtrag im Bereich der 

neu angelegten Schluten. Hierdurch kommt es jedoch auch zur Schaffung von Roh-

böden, die auf Auenstandorten natürlicherweise vorkommen. 

Schutzgut Wasser 

Zusätzlich zu den in der Grundvariante auftretenden Wirkungen kommt es zur Reak-

tivierung und Neuanlage, zeitweise durchströmter Schluten mit entsprechender Wir-

kung innerhalb des Auesystems. 

Schutzgut Landschaft 

Zusätzlich zu den in der Grundvariante „Polder-klein“ auftretenden Wirkungen 

kommt es durch die optimierten Schluten zur Wiederherstellung des natürlichen, 

durch die Flussdynamik entstandenen Reliefs und zu einer Änderung des Land-

schaftsbildes. 

Schutzgut Mensch 

Die durchgängigen Schluten führen zu einer verbesserten Entleerung des Rückhal-

teraums und damit zu einer geringeren Anzahl potentieller Schnakenbrutstätten im 

Vergleich zur Grundvariante. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Unterschied zur Grundvariante werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen im 

Rußheimer Feld (Gewanne Oberes, Mittleres und Unteres Hofgut, sowie Rußheimer 

Altrheinwiesen) deutlich länger überflutet und sind zum Großteil landwirtschaftlich 

nicht mehr nutzbar. Lediglich im Bereich des Oberen Hofgutes ist nur mit Nutzungs-

einschränkungen zu rechnen.  

Zusätzlich zu den Wirkungen bei der Grundvariante wird durch die Herstellung der 

Schlutenverbindungen zusätzliche landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch ge-

nommen. 
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6.6.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

6.6.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Der Kompensationsbedarf entspricht im Wesentlichen dem der Variante „Polder-

klein“. 

Im Unterschied zur Grundvariante erhöht sich durch die zusätzliche anlagebedingte 

Flächeninanspruchnahme im Bereich der neu angelegten Schluten der Kompensa-

tionsbedarf für Wälder und Gehölze um etwa 4 ha auf 20,2 ha. 

Der Kompensationsbedarf für mittleres Grünland (65,7 ha), Feuchtgrünland (3,6 ha) 

und Gewässer entspricht dem der Grundvariante. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 96,5 ha. 

Der Unterschied zur Grundvariante für den Ausgleichsbedarf von FFH-LRT liegt un-

ter 1 ha. 

 

6.6.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Auswirkungen der regelmäßigen Ökologischen Flutungen entspre-

chen weitgehend denen der Variante „Polder-klein“. Die neu angelegten Schluten 

führen im Unterschied zur Grundvariante zur Herstellung eines auenähnlichen Reli-

efs. 

 

6.6.2.3 Hochwasserschutzwirkung 

Die Untervariante „Polder-klein mit optimierten durchgängigen Schluten“ wurde in 

den Variantenberechnungen der LUBW nicht gesondert untersucht.  

Aus fachlicher Sicht wird davon ausgegangen, dass die Hochwasserschutzwirkung 

dieser Untervariante vergleichbar ist mit der Grundvariante „Polder-klein“ (vgl. Kapi-

tel 5.4.2.3). 

 

6.6.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Übertragbar aus den Berechnungen zur Grundvariante  „Polder-klein“ sind bei die-

ser Untervariante in der Wohnbebauung Rußheim, bei den Aussiedlerhöfen und bei 
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den Einrichtungen am Brechtsee nach derzeitigem Stand keine technischen 

Schutzmaßnahmen vor zusätzlich schadbringenden Grundwasseranstiegen erfor-

derlich. 

 

6.6.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Die Vergleichsvariante „Polder-klein mit optimierten Schluten“ lässt keine landwirt-

schaftliche Bewirtschaftung mehr zu. Die optimierte Schlutenstruktur führt nicht nur 

in den Westgewannen, sondern auch in den Ostgewannen zu häufigen und langen 

Überflutungen. Bereits bei niedrigen Abflussbereichen kommt es zu großflächigen 

Überschwemmungen. Zudem erschweren Schluten eine maschinelle Bewirtschaf-

tung. 

Möglicherweise verbleibt im Gewann Oberes Hofgut eine eingeschränkte landwirt-

schaftliche Nutzung. 

Forstwirtschaft 

Im Unterschied zur Grundvariante erfolgt bei der Variante „Polder-klein mit optimier-

ten Schluten“ eine frühere und längere Überflutung von Teilen des Waldes. Dadurch 

entwickeln sich nur rd. 80 % zu Hartholzauewald, (31 % tiefe, 29 % mittlere, 10 % 

hohe und 10 % oberste Hartholzaue). Auf 16 % der Waldfläche entsteht Hartholz-/ 

Weichholzübergangsaue und auf 4 % der Waldfläche Weichholzaue mit Baumarten 

von wirtschaftlich geringerer Bedeutung. 

Hinsichtlich der Betroffenheit nicht überflutungstoleranter Waldbestände entspre-

chen die Flächengrößen denen der Grundvariante. 

 

6.6.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Auswirkungen wie bei Grundvariante „Polder-klein“. Der Flächenbedarf für die Anle-

gung von Schluten beträgt rd. 9,5 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten). Der 

Schlutenbereich liegt zu 100% auf kommunalem Gebiet. 
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6.6.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Die Auswirkungen auf die Anwohner und die örtliche Bevölkerung entsprechen im 

Wesentlichen denen der Variante „Polder-klein“. Unterschiede dieser Untervariante 

zur Grundvariante „Polder-klein“ (ohne Schluten) liegen in der Wirkung der (opti-

mierten) Schluten bezüglich der früheren Einströmung von Wasser, der dadurch 

insgesamt verbesserten Durchströmung des Rückhalteraumes sowie in der verbes-

serten Restentleerung der Überflutungsflächen bei fallenden Wasserständen. Diese 

Aspekte können sich einerseits auf die Freizeitnutzung/Wegeverbindungen im Ge-

biet auswirken, andererseits durch die verbesserte Durchströmung und Entleerung 

potenzielle Schnakenbrutstätten vermindern. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die vorgestellten Lösungsansätze 

insbesondere im Hinblick auf die Entleerung von Restwasserflächen als potenziellen 

Schnakenbrutstätten gefordert und begrüßt. 

 

6.6.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Untervariante Nr. 4c „Polder-klein mit 

optimierten Schluten“ aufgeführt: 

- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 7,6 km 

- ein Einlassbauwerk 

- ein Ein- und Auslassbauwerk 

- Schluten innerhalb des Polders 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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7 FACHLICHE ERGEBNISSE UND BEWERTUNG DER KOMBIVARIANTEN 
DRV/POLDER 

7.1 Variante Nr. 7 Kombination „DRV/Polder-klein“ (in Hydraulik: DP_k_02)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 27: Übersichtsplan Variante „DRV/Polder-klein“  

Der Variantenvorschlag ist in Abbildung 27 dargestellt. Er ist, wie nachfolgend erläu-

tert, gekennzeichnet durch die Aufteilung der Insel Elisabethenwört als Retentions-

raum in zwei Teilgebiete. Durch die Bürgerinitiative (BI) „Rußheimer Altrhein“ wurde 

mit Datum vom 07.12.2016 der Vorschlag einer „ökologisch/technischen Variante“ 

eingereicht. Die beschriebene Variante wurde in Anlehnung an den Vorschlag der 

Bürgerinitiative entwickelt. 
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Die westlich des Waldes gelegenen landwirtschaftlichen Flächen werden als Damm-

rückverlegung mit ungesteuerter Flutung für naturnahe Entwicklung vorgeschlagen. 

Die Fläche des Philippsburger Stadtwaldes und die östlichen landwirtschaftlichen 

Flächen (Rußheimer Hoffeld) werden zu einem gesteuerten Polder umgewandelt. 

Dazu wird wird ein neuer Trenndamm wie in Abbildung 27 dargestellt errichtet. Die-

ser verläuft im Süden zuerst durch eine Waldfläche und im weiteren Verlauf auf 

landwirtschaftlichen Flächen, bevor er wieder auf der Trasse des bestehenden HWD 

XXXI fortgeführt wird. Der Hochwasserschutzdamm XXXI wird auf Teilstrecken ab-

getragen. Ökologisch sensible Dammabschnitte werden erhalten. Ferner wird ein 

neuer Absperrdamm für die Polderfläche entlang des Rußheimer Altrheines ange-

legt (analog zu den kleinen Varianten) erstellt. Der Rußheimer Altrhein befindet sich 

somit außerhalb des Rückhalteraumes und bleibt unverändert bestehen. Die Vorflut 

des Rheinniederungskanals wird nicht verändert.  

Im Trenndamm ist im Süden ein Einlaufbauwerk und im Norden ein Ein- und Aus-

laufbauwerk - wie bei der Untervariante „Polder-klein mit optimierten Schluten“ - 

südlich des Schrankenwassers angeordnet. Ebenso ist aus der o.g. Untervariante 

das weiterentwickelte Schlutensystem mit berücksichtigt. Die vorliegende Variante 

„DRV/Polder-klein“ (in Hydraulik: DP_k_02) ist daher hydraulisch hinsichtlich des 

Schlutensystems und der Lage der nördlichen Auslassöffnung mit den weiter entwi-

ckelten Untervarianten Nr. 1c (DRV: D_k_08) und Nr. 4c (Polder: P_k_08) vergleich-

bar, die im Folgenden als Vergleichsvarianten bezeichnet werden.  

Die Flutung und Entleerung des ungesteuerten Rückhalteraumbereiches erfolgt zum 

Einen über die teilweise niedergelegten Dammabschnitte des HWD XXXI. Damit ei-

ne vollständige Entleerung der im Dammrückverlegungsbereich liegenden landwirt-

schaftlichen Flächen erfolgen kann, ist noch ein Entleerungsbauwerk im neuen 

Trenndamm erforderlich. 

 

7.1.1 Ergebnisse Umweltplanung  

7.1.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Die Variante „DRV/Polder-klein“ umfasst mit insgesamt 410 ha im Wesentlichen den 

gleichen Wirkraum wie die Varianten „DRV-klein mit Teilabtrag RHWD XXXI und op-

timierten Schluten“ und „Polder-klein mit optimierten Schluten“ (im Folgenden als 

Vergleichsvarianten bezeichnet). Davon nehmen FFH-Lebensraumtypen insgesamt 

eine Fläche von rd. 70 ha und somit 17,1 % der Wirkraumfläche ein. Naturschutz-
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fachlich besonders bedeutsame Biotopkomplexe werden auf rd. 105 ha (25,6 % der 

Wirkraumfläche) beeinflusst. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Auf einer Fläche von etwa 370 ha kommt es zu betriebsbedingten Wirkungen. Die 

betriebsbedingten Wirkungen der Variante „DRV/Polder-klein“ entsprechen im jewei-

ligen Teilraum denen der Vergleichsvarianten.  

Unterschiede sind hinsichtlich der Zeitpunkte der einsetzenden Überflutung und der 

Überflutungsdauern festzustellen. Der Polderteil wird wie bei den Vergleichsvarian-

ten durch Rückstau bereits sehr frühzeitig ab einem Abfluss von 1.500 m³/s im Be-

reich der Schluten kleinflächig überflutet. Der Trenndamm zwischen Polder- und 

DRV-Raum wirkt als Barriere und verhindert im Unterschied zu den Vergleichsvari-

anten eine Überflutung des westlichen Offenlandbereichs bis zu einem Abfluss von 

2.100 m³/s. Im Vergleich zur reinen Poldervariante weist die Variante „DRV/Polder-

klein“ nur kleinflächig Bereiche mit stagnierendem bzw. sehr gering bewegtem Was-

ser auf. Einschränkungen der Lebensraumfunktion für auetypische Arten sind daher 

nur kleinflächig zu erwarten. Bei Überflutung werden die westlichen Offenlandberei-

che besser durchströmt als beim kleinen Polder. Dies kann in Bezug auf strömungs-

empfindliche Arten, wie z. B. die Schilfbestände entlang der Gräben im Biotopkom-

plex „Kümmelwiesen“, zu größeren Beeinträchtigungen führen. Wie beim kleinen 

Polder kommt es nur zu einer geringen Durchströmung des strömungsempfindlichen 

Schrankenwassers. Hier werden maximal Fließgeschwindigkeiten von 0,1 m/s er-

reicht. Die im Bereich des Schrankenwassers vorkommenden LRT „Oligo- mesotro-

phe, stehende Gewässer“ (auf < 0,1 ha) und „Natürliche nährstoffreiche Seen“ (im 

Bereich des Schrankenwassers auf rd. 7 ha) und lebensraumtypische Arten werden 

daher nur geringfügig beeinträchtigt. Der typische Stillgewässercharakter bleibt er-

halten.  

Im Hochwasserfall wird die Variante „DRV/Polder-klein“ etwas weniger stark durch-

strömt als die DRV-Variante, was insbesondere bei den strömungsempfindlichen 

Lebensraumtypen und Arten, wie den LRT „Natürliche nährstoffreiche Seen“ im Be-

reich des Schrankenwassers und beispielsweise die Schilfbestände im Biotopkom-

plex „Kümmelwiesen“ zu geringeren Beeinträchtigungen führt. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagebedingt finden Flächeninanspruchnahmen durch Rückbau, Neu- und Ausbau 

von Dämmen auf etwa 10 % der Wirkraumfläche statt. Bei der Variante 
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„DRV/Polder-klein“ werden etwa 35,5 ha Dammfläche neugebaut und liegt damit 

hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme für den Dammneubau zwischen den Ver-

gleichsvarianten. Ein Dammrückbau findet auf etwa 5,5 ha statt.  

FFH-LRT gehen auf rd. 4 ha verloren. Davon sind insbesondere „Magere Flachland-

Mähwiesen“ (auf 1,7 ha), „Hartholzauenwälder“ (auf 0,9 ha), „Waldmeisterbuchen-

wälder“ (auf 0,7 ha) und „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ (auf 0,5 ha) be-

troffen.  

 

7.1.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Wirkungen entsprechen weitgehend denen der Vergleichsvarianten.  

Schutzgut Boden 

Durch den zusätzlichen Trenndamm zwischen dem DRV- und dem Polder-Bereich 

kommt es in größerem Umfang zur Überschüttung von Bodenflächen als bei der 

kleinen Dammrückverlegung, jedoch weniger als bei der kleinen Poldervariante.  

Wie bei beiden Vergleichsvarianten kommt es durch den Abtrag im Bereich der neu 

angelegten Schluten zu nachteiligen Wirkungen. Hierdurch kommt es jedoch auch 

zur Schaffung von Rohböden, die auf Auenstandorten natürlicherweise vorkommen. 

Im Teilraum Polder können im Fall einer Havarie die Ein- und Auslassbauwerke ge-

schlossen und der Polderbereich so vor Schadstoffeinträgen geschützt werden, 

während diese Möglichkeit im Teilraum der Dammrückverlegung nicht gegeben ist. 

Da die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Havarie im Rhein sehr gering ist, ist der As-

pekt einer Verschlussmöglichkeit im Havariefall für die Gesamtbewertung des 

Schutzguts Boden jedoch von untergeordneter Bedeutung.  

Schutzgut Wasser 

Naturnahe Überschwemmungsflächen werden wie bei den Vergleichsvarianten wie-

derhergestellt. Ebenso kommt es zur Reaktivierung und Neuanlage zeitweise 

durchströmter Schluten mit entsprechender Wirkung innerhalb des Auesystems. 

Im Teilraum Polder können im Fall einer Havarie die Ein- und Auslassbauwerke ge-

schlossen und und die Gewässer im Polderbereich so vor Schadstoffeinträgen ge-

schützt werden, während diese Möglichkeit im Teilraum der Dammrückverlegung 

nicht gegeben ist. Da die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Havarie im Rhein sehr ge-
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ring ist, ist der Aspekt einer Verschlussmöglichkeit im Havariefall für die Gesamtbe-

wertung des Schutzguts Wasser jedoch von untergeordneter Bedeutung. 

Schutzgut Landschaft 

Im Unterschied zu den Vergleichsvarianten kommt es durch den Trenndamm zwi-

schen DRV- und Polder-Bereich teilweise zu einem Verlust der Waldrandsituation 

westlich des Germersheimer Stadtwaldes, sowie zu einer Überprägung des Wald-

randes in diesem Bereich.  

Wie bei den Vergleichsvarianten kommt es durch die optimierten Schluten zur Wie-

derherstellung des natürlichen, durch die Flussdynamik entstandenen Reliefs und 

zu einer Änderung des Landschaftsbildes. 

Schutzgut Mensch 

Die optimierten Schluten führen wie bei den Vergleichsvarianten zu einer optimier-

ten Entleerung des Rückhalteraums und damit zu einer geringeren Anzahl potentiel-

ler Schnakenbrutstätten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wie bei den Vergleichsvarianten sind die im Teilraum Polder liegenden landwirt-

schaftlichen Nutzflächen im Rußheimer Feld (Gewanne Oberes, Mittleres und Unte-

res Hofgut, sowie Rußheimer Altrheinwiesen) zum Großteil landwirtschaftlich nicht 

mehr nutzbar. Lediglich im Bereich des Oberen Hofgutes können möglicherweise 

Teilflächen mit Nutzungseinschränkungen weiterhin bewirtschaftet werden. 

Durch die Herstellung der Schlutenverbindungen wird zusätzliche landwirtschaftliche 

Nutzfläche in Anspruch genommen. 

 

7.1.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

7.1.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Bei der Variante „DRV/Polder-klein“ werden anlagebedingt 15,1 ha Wälder und Ge-

hölzbestände beansprucht, die entsprechend auszugleichen sind.  

Hinsichtlich der neu angelegten Schluten ergibt sich wie bei den Vergleichsvarianten 

durch die zusätzliche anlagebedingte Flächeninanspruchnahme ein zusätzlicher 

Kompensationsbedarf für Wälder und Gehölze von etwa 4 ha. 
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Für den Verlust von wertvollem Feuchtgrünland liegt der Kompensationsbedarf bei 

3,6 ha, während er für die mittleren Wiesen (Fett- und Magerwiesen, sowie Mager-

rasen) bei rd. 62 ha liegt.  

Bei den Gewässern die sich im Wesentlichen auf den nordwestlichen Teil des Pol-

derteils konzentrieren (v.a. das Schrankenwasser), ist durch den Betrieb mit einer 

beschleunigten Alterung zu rechnen, die entsprechend der beanspruchten Fläche 

von 7 ha auszugleichen ist. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 91,7 ha. 

FFH-LRT werden auf insgesamt rd. 70 ha in Anspruch genommen. Der Ausgleich 

hat auf Flächen innerhalb eines der beiden FFH-Gebiete „Rheinniederung 

Germersheim-Speyer“ oder „Rheinniederung zwischen Karlsruhe bis Philippsburg“ 

zu erfolgen. Alternativ ist die Erweiterung des FFH-Gebiets um bisher außerhalb lie-

gende Ausgleichsflächen anzustreben. 

 

7.1.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Auswirkungen der regelmäßigen ungesteuerten Flutungen im DRV-

Raum, sowie der regelmäßigen Ökologischen Flutungen im Polderraum entspre-

chen weitgehend denen der beiden kleinen Vergleichsvarianten.  

 

7.1.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Variante „DRV/Polder-klein“ („Kombivariante klein“) erzielt eine mittlere Abfluss-

reduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung von 25,8 m³/s 

(vgl. Kapitel 4.2).  

 

7.1.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Bei der kleinen Kombivariante werden wie bei den Grundvarianten „DRV-klein“ und 

„Polder-klein“ in der Wohnbebauung Rußheim, bei den Aussiedlerhöfen und bei den 

Einrichtungen am Brechtsee keine neuen Betroffenheiten ermittelt. Daher sind nach 

derzeitigem Stand keine technischen Schutzmaßnahmen vor zusätzlich schadbrin-

genden Grundwasseranstiegen erforderlich. 
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7.1.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

In den Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung entspricht diese Variante 

der Variante „Polder-klein mit optimierten Schluten“ (P_k_08). 

Zusätzlich zu den flutungsbedingten Beeinträchtigungen gehen durch den Dam-

mausbau und –neubau 13,1 ha Ackerfläche verloren. 

Forstwirtschaft 

Die Waldfläche (ohne Wege und Sonderstrukturen) beträgt bei der Variante 

„DRV/Polder-klein“ rd. 164 ha. Hinsichtlich der forstlichen Nutzung kommt es im ge-

samten Bereich der Dammrückverlegung durch die ungesteuerten Flutungen und im 

Polderraum durch die Ökologischen Flutungen zu Nutzungseinschränkungen. 

Im Unterschied zur Variante „Polder-klein mit optimierten Schluten“ ist der Flächen-

anteil, der sich zu Hartholzaue entwickeln wird mit 77 % etwas geringer. Auf rd. 

19 % der Waldfläche entsteht Übergangsaue und auf 4 % Weichholzaue mit Baum-

arten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung. 

Der Anteil der nicht überflutungstoleranten Waldbestände liegt ähnlich wie bei den 

kleinen Vergleichsvarianten bei 7,5 ha und entspricht 4,5 % der Waldfläche ohne 

Wege und Sonderstrukturen. Unter der Annahme, dass diese Waldbestände in re-

gelmäßig überfluteten Bereichen liegen, ist von einem Totalverlust dieser Bestände 

auszugehen. 

 

7.1.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Durch den Rückhalteraum sind Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstücksei-

gentümer und Pächter festzustellen.  

Die anlagen- und betriebsbedingten sowie bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen 

erstrecken sich auf die Gemarkungen Huttenheim (Gemeinde Philippsburg), Ruß-

heim (Gemeinde Dettenheim) und Germersheim. Eigentümer der Flächen sind die 

Bunderepublik Deutschland, die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 

Kommunen/Gemeinden und Privateigentümer. 
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Der Flächenbedarf für die dauerhaften Inanspruchnahmen beträgt durch den Erwerb 

der neuen Dammaufstandsfläche zuzüglich Sicherung baumfreie Zone rd 35,5 ha, 

siehe Abbildung 28. 

 

Abbildung 28: Dauerhaft beanspruchte Flächen (Dammaufstandsflächen zzgl. baum-
freie Zone) bei Variante „DRV/Polder-klein“. 

 

Die Flächen für dauerhafte Inanspruchnahmen verteilen sich wie folgt: 

19 % Land Baden-Württemberg 

74,8 % Kommunen 

6,2 % Privateigentum 

Die in Anspruch genommenen Flächen für das Schlutensystem befinden sich zu 

100% in kommunalem Besitz 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass der Anteil an zu erwerbendem Pri-

vateigentum mit 6,2% an der Gesamtfläche sehr gering ist. Der größte Flächenbe-

darf ergibt sich auf gemeindeeigenen Flächen. 
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Abbildung 29: Betrieblich beanspruchte Flächen (Überflutungsflächen) bei Variante 
„DRV/Polder-klein“. 

Die Größe der Überflutungsfläche für Dammrückverlegung und Polder beträgt 

374,5 ha, siehe Abbildung 29, und verteilt sich wie folgt auf die Eigentümer: 

4,8 % Land Baden-Württemberg 

91,5 % Kommunen 

3,7 % Privateigentum 

Der überwiegende Anteil der Überflutungsfläche liegt auf gemeindeeigenen Grund-

stücken. Landes- und Privatgrundstücke sind bei Überflutung mit insgesamt weniger 

als 10 % der Fläche betroffen.    

Der Flächenbedarf für die Anlegung von Schluten beträgt rd. 9,5 ha (bereits in Über-

flutungsfläche enthalten). Die in Anspruch genommenen Flächen für das Schluten-

system befinden sich zu 100% in kommunalem Besitz. 

Für die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzungen wird auf Kapitel 5.2.3.5 

verwiesen. 
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7.1.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Die Auswirkungen auf die Anwohner und die örtliche Bevölkerung entsprechen weit-

gehend denen der Vergleichsvarianten „DRV-klein mit Teilabtrag und optimierten 

Schluten“ und „Polder-klein mit optimierten Schluten“ (vgl. Kap. 6.3.2.7 und 6.6.2.7). 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen 

Zur Vermeidung von Betroffenheiten in der Ortslage Rußheim wird die Hauptzuwe-

gung zu den einzelnen Baumaßnahmen, von Norden her, über die B35 erfolgen. 

Wie bei den kleinen Vergleichsvarianten der Dammrückverlegung und des Polders 

wird der Baulärm, der von der Baumaßnahme ausgeht, in der angrenzenden Wohn-

bebauung kaum wahrnehmbar sein, da sich das Baufeld in ausreichendem Abstand 

(Mindestmaß ca. 400 m) zur Ortslage befindet. 

Grundwasserstände / Entwässerung im Binnenland 

Wie in Kapitel 7.1.2.4 beschrieben, ist bei dieser Variante wie bei den kleinen Ver-

gleichsvarianten der Dammrückverlegung und des Polders nach derzeitigem Stand 

kein zusätzlicher schadbringender Grundwasseranstieg in der Wohnbebauung 

durch die Maßnahme zu erwarten. Daher sind keine Anpassungsmaßnahmen erfor-

derlich, die Auswirkungen auf die Anwohner haben könnten.  

Schnakenentwicklung 

Das Thema Schnakenentwicklung wird in der Umweltplanung beim Schutzgut 

Mensch berücksichtigt. 

Bei der Variante „DRV/Polder-klein“ sind hinsichtlich der Schnakenentwicklung keine 

Unterschiede zu den kleinen Vergleichsvarianten der Dammrückverlegung und des 

Polders zu erwarten, da diese auf gleicher Fläche mit vergleichbarer Überflutungs-

häufigkeit stattfinden.  

Zur Vermeidung einer vorhabenbedingten zusätzlichen Schnakenbelastung für die 

Bevölkerung sind Maßnahmen der KABS erforderlich, deren Kosten vom Vorhaben-

träger zu übernehmen sind (vgl. Kapitel 3.2.11). Die zusätzlichen Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Schnakenbrutstätten betreffen die Inselfläche. 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist im Schutzgut Landschaft im voranstehenden Kapitel „Weite-

re Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  
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Freizeit- / Erholungsnutzung, Wegeverbindungen 

Die Freizeit- und Erholungsnutzung wird im Schutzgut Mensch im Kapitel „Weitere 

Schutzgüter des UVPG“ oben angesprochen.  

Die Auswirkungen der Variante „DRV/Polder-klein“ in Bezug auf die Freizeit- und 

Erholungsnutzung auf der Insel Elisabethenwört (zeitweise Überflutung von Wegen 

etc.) sind vergleichbar wie bei den kleinen Vergleichsvarianten, mit dem Unter-

schied, dass der neue Trenndamm mit Wegestrukturen entsteht. 

Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Rückmeldungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung lassen darauf schlie-

ßen, dass die Akzeptanz der örtlichen Kommunen und Bevölkerung für eine kleine 

Variante des Rückhalteraumes als erforderlicher Mindestlösung (Wirksamkeits-

nachweis) grundsätzlich eher vorhanden ist, als für die klar abgelehnten mittleren 

und großen Varianten. Dabei wird eine kleine gesteuerte Lösung („Polder-klein“) von 

den Vertretern der Kommunen und den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern favori-

siert. Die Gründe dafür sind bei den Grundvarianten „DRV-klein“ und „Polder-klein“ 

in Kapitel 5.1.2.7 und 5.4.2.7 unter „Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung“ aus-

geführt. 

Die Variante „DRV/Polder-klein“ (kleine Kombivariante) wurde im Zuge der Öffent-

lichkeitsbeteiligung von der Bürgerinitiative „Rußheimer Altrhein“ entwickelt und als 

mögliche Kompromisslösung im Hinblick auf den Hochwasserschutz und Natur-

schutz vorgeschlagen. 
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7.1.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Variante Nr. 7 Kombination 

„DRV/Polder-klein“ aufgeführt: 

- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 1,75 km  

- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 6,9 km 

- ein Einlassbauwerk 

- ein Ein- und Auslassbauwerk 

- ein Durchlassbauwerk 

- Schluten innerhalb des Polders 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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7.2 Variante Nr. 8 „DRV/Polder-mittel“ (in Hydraulik: DP_m_01)  

Kurzbeschreibung 

 

Abbildung 30: Übersichtsplan Variante „DRV/Polder-mittel“  

Die Variante in Abbildung 30 steht unter dem Vorbehalt einer weitergehenden tech-

nischen und naturschutzbezogenen Prüfung. Sie ist wie die Variante „DRV/Polder-

klein“ gekennzeichnet durch die Aufteilung des Rückhalteraumes in zwei Teilberei-

che.  

Der mittlere Teil (Fläche Germersheimer Rheinwald) und westliche Teil (Kümmel-

wiesen, landwirtschaftliche Flächen) bilden eine Dammrückverlegung.  

Die östlichen landwirtschaftlichen Flächen (Rußheimer Hoffeld) und der Rußheimer 

Altrhein sollen zu einem gesteuerten Taschenpolder umgewandelt werden, welcher 

über eine Öffnung im Nordwesten geflutet und geleert würde. Wie in Abbildung 30 

dargestellt, wird am Ostrand der Waldfläche ein neuer Trenndamm errichtet. Der 
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Trenndamm kommt auf der Insel in weiten Teilen auf der Lage des östlichen Som-

merdammes zu liegen. Überwiegend außerhalb des Rußheimer Altrheines wird ein 

neuer Absperrdamm für die Polderfläche angelegt (analog zu der mittleren Grundva-

riante). Der neue Absperrdamm verläuft überwiegend auf der Trasse des bestehen-

den Hochwasserschutzdammes XXXIa. Im Süden erfolgt die Anbindung zum Trenn-

damm quer durch den Rußheimer Altrhein hindurch, noch oberstrom der Jäger-

schrittschleuse. Für den Rheinniederungskanal wird deshalb die Errichtung eines 

neuen Schöpfwerkes erforderlich. Die Trasse liegt nördlich von Rußheim, so dass 

durch den Rückhalteraum kein Einfluss auf die Grundwassersituation in der Ortsla-

ge Rußheim zu erwarten ist.   

Der Hochwasserschutzdamm XXXI wird auf Teilstrecken abgetragen. Ökologisch 

besonders sensible Dammabschnitte werden erhalten.  

Die Flutung und Entleerung des ungesteuerten Rückhalteraumbereiches erfolgt 

über eine Flutmulde im Süden mit Anschluss an den Baggersee Minthe II und über 

die teilweise niedergelegten Dammabschnitte des HWD XXXI. Die Flutung und Ent-

leerung des gesteuerten Rückhalteraumbereiches erfolgt über ein kombiniertes Ein- 

und Auslaufbauwerk im sanierten Hochwasserschutzdamm XXXI, das den An-

schluss vom Rußheimer Altrhein an den Baggersee Minthe I gewährleistet. Durch 

die Funktionsweise des Polderbereichs als Taschenpolder käme es im Polderbe-

reich bei Einstau nicht zu einer Durchströmung, sondern zu nahezu stagnierenden 

Verhältnissen. Grundlage der hier getroffenen Annahmen ist, dass zunächst keine 

weitergehende Durchströmung des Rußheimer Altrheins vorgesehen ist. 

 

7.2.1 Ergebnisse Umweltplanung  

7.2.1.1 Gebietsschutz Natura 2000 und Artenschutz 

Bei der Variante „DRV/Polder mittel“ beträgt der vorhabensbedingte Wirkraum 

559 ha. Davon nehmen FFH-Lebensraumtypen insgesamt eine Fläche von rd. 

145 ha und somit 25,9 % der Wirkraumfläche ein. Naturschutzfachlich besonders 

bedeutsame Biotopkomplexe werden auf 196 ha (35,1 % der Wirkraumfläche) be-

einflusst. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Auf einer Fläche von 496,1 ha kommt es zu betriebsbedingten Wirkungen.  
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Im Unterschied zu den mittleren Grundvarianten werden Waldmeister-Buchenwälder 

(2,6 ha) und Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (41,4 ha) auf geringerer Fläche 

beansprucht. Diese liegen überwiegend im DRV-Raum und werden somit durch re-

gelmäßige Flutungen an Hochwasserereignisse angepasst. 

Bei der „DRV/Polder-Variante mittel“ sind die betriebsbedingten Wirkungen im DRV-

Raum identisch mit denen, die dort bei der Variante „DRV-klein“ auftreten. Demnach 

kommt den naturschutzbezogenen, betriebsbedingten Wirkungen im Polderbereich 

besondere Bedeutung zu. Da hierzu auch im Hinblick auf die LRT nach Natura 2000 

und Artenschutz noch die geeignete Betriebsweise zu prüfen wäre, können wichtige 

Aspekte der betriebsbedingten Auswirkungen des Taschenpolders naturschutzbe-

zogen derzeit noch nicht abschließend bewertet werden.  

Auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes ist jedoch bereits abzusehen, dass 

die Strömungsverhältnisse im Polderbereich (Taschenpolder) bei dessen Befüllung 

im Vergleich zu den mittleren und großen Varianten wenig dynamisch ausfallen 

werden. Der Taschenpolder verfügt nur über ein einzelnes Einlassbauwerk; daher 

kommt es bei Einstau nicht zu einer Durchströmung, sondern zu nahezu stagnie-

renden Verhältnissen. Dies ist im Sinne der dort auf einer Fläche von 52,2 ha vor-

kommenden, strömungsempfindlichen LRT und Arten (Natürlicher nährstoffreicher 

Seen, insb. Rußheimer Altrhein) günstiger. Im Polderbereich kommen neben den 

strömungsempfindlichen Arten auch naturschutzfachlich wertvolle Biotope und Arten 

vor, insbesondere die FFH-LRT „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ (16,7 ha) und 

„Hartholzauenwälder“ (12,6 ha), die von einer Dynamisierung profitieren. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Bei den anlagebedingten Wirkungen ist insbesondere die Flächeninanspruchnahme 

des Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwaldes mit rd. 2,7 ha bei der „DRV/Polder-

Variante mittel“ im Vergleich zu den Grundvarianten (< 0,1 ha) hervorzuheben. Die 

umfangreichere Flächeninanspruchnahme basiert u. a. auf dem Ausbau des Som-

merdamms Ost zum Trenndamm. Beim Waldmeister-Buchenwald käme es gegen-

über den Grundvarianten (Polder und DRV) hingegen auf geringerer Fläche zu an-

lage- und betriebsbedingten Beeinflussungen des Lebensraumtyps (0,3 ha bei DRV-

/Polder mittel statt 0,8  ha bei den Grundvarianten ).  
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7.2.1.2 Weitere Schutzgüter des UVPG 

Die Umweltwirkungen im DRV-Bereich entsprechen weitgehend denen der Variante 

„DRV-klein“. Zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt. 

Schutzgut Boden 

Im Unterschied zur Variante „DRV-klein“ kommt es in größerem Umfang zur Über-

schüttung von Bodenflächen durch den Dammausbau und –neubau und in geringe-

rem Umfang zur Freilegung durch den teilweisen Rückbau des RHWD XXXI. 

Darüber hinaus können im Fall einer Havarie die Ein- und Auslassbauwerke ge-

schlossen und der Polderteil so vor Schadstoffeinträgen geschützt werden. Da die 

Eintrittswahrscheinlichkeit einer Havarie im Rhein sehr gering ist, ist der Aspekt ei-

ner Verschlussmöglichkeit im Havariefall für die Gesamtbewertung des Schutzguts 

Boden jedoch von untergeordneter Bedeutung. 

Schutzgut Wasser 

Im Unterschied zur kleinen Dammrückverlegung kommt es auf kleinerer Fläche 

(254,4 ha) zur Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen (nur im 

DRV-Raum; nicht im Polder). 

Darüber hinaus können im Fall einer Havarie die Ein- und Auslassbauwerke ge-

schlossen und die Gewässer im Polderteil so vor Schadstoffeinträgen geschützt 

werden. Da die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Havarie im Rhein sehr gering ist, ist 

der Aspekt einer Verschlussmöglichkeit im Havariefall für die Gesamtbewertung des 

Schutzguts Wasser jedoch von untergeordneter Bedeutung. 

Schutzgut Landschaft 

Durch den Bau des Trenndamms westlich des Rußheimer Felds kommt es zum Ver-

lust der Waldrand-Situation in diesem Bereich, sowie zu einer Überprägung des 

Waldrandes am Rußheimer Feld durch den neuen Damm.  

Im Bereich der Ein- und Auslassbauwerke des Polders kommt es zu einer markan-

ten Prägung der Landschaft. Der Rußheimer Altrhein wird außerdem durch ein 

Querbauwerk zerschnitten. 

Schutzgut Mensch 

Durch den Dammneubau wird eine zusätzliche Wegeverbindung über den Rußhei-

mer Altrhein hergestellt. 
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Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wie bei der Grundvariante „DRV-klein“ bleibt die landwirtschaftliche Nutzbarkeit ein-

schließlich der Sonderkultur (Rollrasen) im Bereich der Ostgewanne Unteres, Mittle-

res und Oberes Hofgut, sowie Rußheimer Altrheinwiesen erhalten. Im Unterschied 

zur Grundvariante kommt es hier jedoch zu keinerlei Nutzungseinschränkungen. 

 

7.2.2 Ergebnisse zu den Abwägungskriterien 

7.2.2.1 Natur – Erhaltung Kompensationsbedarf bezüglich der Eingriffsregelung 

Bei der Variante „DRV/Polder mittel“ werden anlagebedingt 19,2 ha Wälder und Ge-

hölzbestände beansprucht, die entsprechend auszugleichen sind.  

Für den Verlust von wertvollem Feuchtgrünland liegt der Kompensationsbedarf bei 

5,1 ha, während er für die mittleren Wiesen (Fett- und Magerwiesen, sowie Mager-

rasen) bei 73,1 ha liegt.  

Bei den Gewässern ist durch den Betrieb mit ungesteuerten Flutungen im DRV-

Raum mit einer beschleunigten Alterung zu rechnen, die entsprechend der bean-

spruchten Fläche von 1,4 ha auszugleichen ist. Für die Gewässer im Polderraum 

mit einer geringen Dynamisierung wird keine beschleunigte Alterung angenommen. 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 98,8 ha. 

FFH-LRT werden auf insgesamt rd. 145 ha in Anspruch genommen. Der Ausgleich 

hat auf Flächen innerhalb eines der beiden FFH-Gebiete „Rheinniederung 

Germersheim-Speyer“ oder „Rheinniederung zwischen Karlsruhe bis Philippsburg“ 

zu erfolgen. Alternativ ist die Erweiterung des FFH-Gebiets um bisher außerhalb lie-

gende Ausgleichsflächen anzustreben. 

 

7.2.2.2 Natur – Entwicklung Auenökologische Wirkung (Wiederherstellung Auendy-
namik) 

Die günstigen Auswirkungen der regelmäßigen ungesteuerten Flutungen im DRV-

Raum entsprechen weitgehend denen der kleinen Dammrückverlegung, finden je-

doch auf etwas kleinerer Fläche statt. Im Polderraum erfolgt durch die Anlage als 

Taschenpolder nur eine geringfügige Dynamisierung. 
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7.2.2.3 Hochwasserschutzwirkung  

Die Variante „DRV/Polder-mittel“ („Kombivariante mittel“) erzielt eine mittlere Ab-

flussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung von 39,5 

m³/s (vgl. Kapitel 4.2).  

 

7.2.2.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland 

Mit der Ausweisung eines Dammrückverlegungsbereichs und eines abgetrennten 

Polderbereichs wurden in dieser Variante die Betriebsweisen kombiniert. Der Be-

reich der DRV liegt dem Rhein zugewandt und geht zur Landseite in den Polderbe-

reich über. Unmittelbar der Ortslage von Rußheim vorgelagert, wird der Rußheimer 

Altrhein ausgespart. Diese Variante ähnelt daher den mittleren Lösungen.  

Bei Überschreitung von Grenz-Wasserständen muss ein dort neugebautes Schöpf-

werk die Binnenentwässerung sicherstellen, da der Unterlauf in Richtung Jäger-

schrittschleuse durch Absperrbauwerke abgeriegelt wird. Mit Hilfe des Schöpfwerks 

könnte auch ein gegenüber der vorliegenden Rechenvariante niedrigerer Wasser-

stand eingerechnet werden, welche vorhabenbedingte Veränderungen vollständig 

kompensieren würden. Wie bei den kleinen und mittleren Varianten sind nach der-

zeitigem Stand für diese Kombivariante keine Anpassungsmaßnahmen in der Be-

bauung von Rußheim erforderlich.  

Nach Maßgabe der 2D-Berechnungen setzen die Flutungen im Polderbereich deut-

lich später ein und erreichen auch nicht die Wasserstandshöhen der mittleren und 

großen Varianten. Dadurch werden landseits des Rückhalteraums in Höhe der Aus-

siedlerhöfe geringfügig niedrigere Grundwasserhöhen erreicht, die aber dennoch 

Anpassungsmaßnahmen erforderlich machen. Ohne dies explizit berechnet zu ha-

ben, kann daraus abgeleitet werden, dass in der Spitzenbelastung leicht geringere 

Wasserraten anfallen werden und auch die Dauer, in der die Maßnahmen greifen 

müssen, etwas kürzer ausfallen wird. 

Im Wesentlichen sind bei den Aussiedlergehöften und den Liegenschaften im Be-

reich Brechtsee technische Anpassungsmaßnahmen bzw. eine Kombination von 

Maßnahmen in der gleichen Größenordnung wie bei den mittleren und großen Vari-

anten erforderlich. 

Zusätzlich ist zur Vorflutsicherung des Rheinniederungskanals und der Pfinz im 

neuen Absperrdamm ein Pumpwerk erforderlich. Die gesamt anfallenden Wasserzu-
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flüsse aus Rheinniederungskanal, Pfinz, RÜB-Rußheim und Grundwasser aus der 

Ortslage Rußheim werden in den Polderraum gefördert. 

 

7.2.2.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung (Land- und Forstwirtschaft) 

Landwirtschaft 

Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzflächen im DRV-Raum entsprechen die 

Auswirkungen denen der kleinen Dammrückverlegung. Unter der Annahme, dass 

der Polderteil nur im Retentionsfall geflutet wird, ist eine landwirtschaftliche Nutzung 

der Flächen im Polderteil weiterhin möglich. 

Zusätzlich zu den flutungsbedingten Beeinträchtigungen gehen 13,1 ha Ackerfläche 

verloren. 

Forstwirtschaft 

Im Unterschied zu den mittleren Grundvarianten ist die Waldfläche bei der mittleren 

Kombivariante um rd. 12 ha größer (231,9 ha). Für den DRV-Bereich, der weitge-

hend mit der kleinen Dammrückverlegung übereinstimmt, wurde angenommen, 

dass sich die Waldflächen ähnlich wie bei der kleinen Dammrückverlegung entwi-

ckeln werden. Für den Polderteil wurde die Annahme getroffen, dass eine Flutung 

der Flächen erst im Retentionsfall erfolgt.  

Rund 54 % der Waldfläche liegen im DRV-Raum und entsprechen hinsichtlich ihrer 

Entwicklung weitgehend der kleinen Dammrückverlegung (Grundvariante).  

Die im Polderteil liegenden Waldflächen werden nur selten überflutet. Daher ist hier 

theoretisch (ohne Berücksichtigung der Höhenlage, Druckwassereinfluss und Arten-

zusammensetzung bereits vorhandener Waldbestände) die Entwicklung von obers-

ter Hartholzaue möglich. Unter der Annahme, dass der Polderteil nur im Retentions-

fall geflutet wird, kommt es hier durch die fehlende Anpassung der Gehölzbestände 

an die Überflutungen zu Schädigungen und Ausfällen der Bestände nach Re-

tentionseinsätzen. Daher ist für die Waldbestände im Polderteil mit größeren Schä-

den zu rechnen. 

Der Anteil der nicht überflutungstoleranten Waldbestände liegt im Unterschied zu 

den mittleren Grundvarianten etwas höher bei 12,5 ha und entspricht 5,2 % der 

Waldfläche ohne Wege und Sonderstrukturen. Unter der Annahme, dass diese 

Waldbestände in regelmäßig überfluteten Bereichen liegen, ist von einem Totalver-

lust dieser Bestände auszugehen. 
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7.2.2.6 Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter 

Durch den Rückhalteraum sind Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstücksei-

gentümer und Pächter festzustellen.  

Die anlagen- und betriebsbedingten sowie bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen 

erstrecken sich auf die Gemarkungen Huttenheim (Gemeinde Philippsburg), Ruß-

heim (Gemeinde Dettenheim) und Germersheim. Eigentümer der Flächen sind die 

Bunderepublik Deutschland, die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, 

Kommunen/Gemeinden und Privateigentümer. 

Der Flächenbedarf für die dauerhaften Inanspruchnahmen beträgt durch den Erwerb 

der neuen Dammaufstandsfläche zuzüglich Sicherung baumfreie Zone rd 54 ha, 

siehe Abbildung 31.  

 

 

Abbildung 31: Dauerhaft beanspruchte Flächen (Dammaufstandsflächen zzgl. baum-
freie Zone) bei Variante „DRV/Polder-mittel“. 
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Die Flächen für dauerhafte Inanspruchnahmen verteilen sich wie folgt: 

14,2% Land Baden-Württemberg 

69,3% Kommunen 

16,5% Privateigentum 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass der Anteil an zu erwerbendem Pri-

vateigentum mit 16,5% (9 ha) an der Gesamtfläche vergleichsweise hoch ist. 

 

Abbildung 32: Betrieblich beanspruchte Flächen (Überflutungsflächen) bei Variante 
„DRV/Polder-mittel“. 

Die Größe der Überflutungsfläche beträgt 505 ha, siehe Abbildung 32, und verteilt 

sich wie folgt auf die Eigentümer: 

24,4% Land Baden-Württemberg  

71,1% Kommunen 

3,5% Privateigentum 
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Mehr als 2/3 der Überflutungsfläche liegt auf gemeindeeigenen Grundstücken. Lan-

desgrundstücke werden bei der mittleren Dammrückverlegungs-/Poldervariante mit 

knapp 25 % Anteil überflutet, der weitaus größte Anteil daraus liegt im Rußheimer 

Altrhein. Privatgrundstücke sind bei den Überflutungsflächen nur sehr gering betrof-

fen.    

Für die Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzungen wird auf Kapitel 5.2.3.5 

verwiesen. 

 

7.2.2.7 Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung und örtliche Bevölkerung 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen 

Zur Vermeidung von Betroffenheiten in der Ortslage Rußheim wird die Hauptzuwe-

gung zu den einzelnen Baumaßnahmen, von Norden her, über die B35 erfolgen. 

Der Baulärm, der von der Baumaßnahme ausgeht, wird am nördlichen Bebauungs-

rand von Rußheim deutlich wahrnehmbar sein, da sich das Baufeld, wenn auch nur 

in wenigen Teilbereichen, in ca. 150 m zur Ortslage Rußheim befindet. Bei den Aus-

siedlerhöfen und den Einrichtungen am Brechtsee ist der Baulärm durch die räumli-

che Nähe sehr deutlich wahrnehmbar. 

Direkte Betroffenheiten bei den Aussiedlerhöfen und den Einrichtungen am Brecht-

see sind beim Bau der Grundwasserhaltungsmaßnahmen vorhanden.  

Grundwasserstände / Entwässerung im Binnenland 

Wie in Kapitel 7.2.2.4 beschrieben, ist bei dieser Variante wie bei den mittleren Vari-

anten der Dammrückverlegung und des Polders ein Grundwasseranstieg durch die 

Maßnahme bei den nördlich gelegenen Aussiedlerhöfen und den Einrichtungen 

beim Brechtsee zu erwarten. Zur Vermeidung schadbringender Grundwasseranstie-

ge werden in den o.g. Bereichen Anpassungsmaßnahmen erforderlich.  

Schnakenentwicklung 

Das Thema Schnakenentwicklung wird in der Umweltplanung beim Schutzgut 

Mensch berücksichtigt. 

Bei der kombinierten Variante „DRV/Polder-mittel“ sind hinsichtlich der Schnaken-

entwicklung ähnliche Auswirkungen zu erwarten wie bei den mittleren Grundvarian-

ten, wobei sich die Überflutungsfläche am Altrhein noch weiter nach Süden er-

streckt. 
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Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist im Schutzgut Landschaft im voranstehenden Kapitel „Weite-

re Schutzgüter des UVPG“ angesprochen.  

Freizeit- / Erholungsnutzung, Wegeverbindungen 

Die Freizeit- und Erholungsnutzung wird im Schutzgut Mensch im Kapitel „Weitere 

Schutzgüter des UVPG“ oben angesprochen.  

Die Auswirkungen der Variante „DRV/Polder-mittel“ in Bezug auf Wegenutzung etc. 

sind vergleichbar wie bei den mittleren Grundvarianten, mit dem Unterschied, dass 

der neue Trenndamm mit Wegestrukturen entsteht. 

Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Beteiligung der Kommunen sowie von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der 

frühen Öffentlichkeitsbeteiligung lassen darauf schließen, dass für eine mittlere Va-

riante vor Ort (hier: „DRV/Polder-mittel“) im Vergleich zur kleinen Lösung keine Ak-

zeptanz zu erwarten ist.  

Die Gründe dafür sind bei den Grundvarianten „DRV-mittel“ und „Polder-mittel“ in 

Kapitel 5.2.2.7 und 5.5.2.7 unter „Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung“ ausge-

führt. 

 

7.2.2.8 Kosten  

In Kapitel 3.2.12 wird dargelegt, dass eine Gesamtkostenbetrachtung bei diesem 

Planungsstand nicht für alle Varianten zuverlässig durchführbar ist. Nachfolgend 

werden die erforderlichen Baumaßnahmen der Variante Nr. 8 Kombination 

„DRV/Polder-mittel“ aufgeführt: 

- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 1,8 km  

- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 9,0 km 

- eine Flutmulde 

- ein Ein- und Auslassbauwerk 

- zwei Durchlassbauwerke 

- Pumpwerk Rußheim für die Binnenentwässerung 

- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe 
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- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee 

Für diese Baumaßnahmen fallen sowohl einmalige Baukosten als auch laufende 

Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung an. 
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8 FAZIT DER VARIANTENUNTERSUCHUNG 

Inhalt der Variantenuntersuchung 

Im Rahmen der Variantenuntersuchung wurden im Zeitraum 2015 bis 2017 in einem 

ergebnisoffenen, iterativen Prozess mit der begleitenden  frühen Öffentlichkeitsbe-

teiligung insgesamt 14 Varianten des Rückhalteraumes untersucht, die im vorlie-

genden Bericht dokumentiert sind. Ausgangspunkt waren die sechs Grundvarianten 

aus den Voruntersuchungen 1992, die unter aktuellen Bedingungen neu bearbeitet 

und geprüft sowie um weitere (Unter-)Varianten ergänzt wurden. Mit den untersuch-

ten Varianten liegt nun eine geeignete Datengrundlage für die Vorbereitung der Va-

riantenentscheidung vor.  

Zu diesem Zwecke wurden für sämtliche Varianten die einzelnen Kriterien unter ver-

gleichbaren Bedingungen beurteilt. Dies erfolgt in Anlehnung an den Kriterienkata-

log, der zu Beginn des Vorhabens in Abstimmung mit dem Projektbegleitkreis als 

zentralem Gremium der Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt wurde [5]. Auf der Ba-

sis dieser erarbeiteten umfangreichen Grundlagen ist eine qualitativ fundierte Beur-

teilung aller Varianten und ein Gesamtvergleich zur Variantenauswahl (Bildung einer 

engeren Wahl) möglich. 

Erkenntnisse aus der vorliegenden Variantenuntersuchung  

Aus der vorliegenden Variantenuntersuchung lassen sich zusammenfassend fol-

gende Erkenntnisse darstellen: 

Die Berechnungen zur Hochwasserwirkung bestätigen, dass alle untersuchten Vari-

anten die Anforderungen des Internationalen Wirksamkeitsnachweises hinsichtlich 

der Hochwasserschutzziele erfüllen (vgl. Kapitel 4). Alle Varianten erzielen eine Re-

tentionswirkung, die mindestens der benötigten „Mindestvariante DRV-klein“ ent-

spricht oder diese überschreitet. Eine kleine Variante – unabhängig ob „DRV-klein“, 

„Polder-klein“ oder „DRV/Polder-klein“ – ist für die Erreichung des Vorhabenszieles 

Hochwasserschutz ausreichend. Mit einer mittleren oder großen Variante könnte 

darüber hinaus eine größere Retentionswirkung erreicht werden (vgl. Kapitel 4). 

Im Hinblick auf die gebiets- und artenschutzrechtlich relevanten Schutzgüter hat die 

Voranalyse Natura 2000/Artenschutz (Anlage 1) ergeben, dass eine Zunahme der 

Variantengröße und somit des Wirkraums mit erheblichen zusätzlichen Eingriffen in 

FFH-Lebensraumtypen und Biotopkomplexe insbesondere im Bereich des Rußhei-

mer Altrheines verbunden ist.  
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Da das Vorhabensziel Hochwasserschutz mit allen Varianten erfüllt werden kann, 

ergibt sich aus Gründen der Eingriffsminimierung auf Grundlage der Ergebnisse der 

Voranalyse bezüglich Natura 2000 / Artenschutz (Anlage 1) eine Vorzugswürdigkeit 

der kleinen Varianten. Daher ist eine intensivere Betrachtung der drei kleinen Vari-

anten für eine weitere Beurteilung sinnvoll. 

 

Um spezifische Teilaspekte zu untersuchen und Lösungsansätze zu entwickeln, 

wurden im Rahmen der Variantenuntersuchung in einem iterativen Prozess Unterva-

rianten entwickelt, die sich von den Grundvarianten entsprechend unterscheiden. 

Die Untersuchung von Untervarianten wurde dabei auf die Varianten „DRV-klein“ 

und „Polder-klein“ konzentriert , um so generelle Erkenntnisse zu gewinnen, die sich 

auch auf andere Varianten übertragen lassen und zur Weiterentwicklung der Pla-

nungen beitragen. Die in den Untervarianten betrachteten Teilaspekte und die dar-

aus gewonnenen Erkenntnisse werden nachfolgend zusammengefasst: 

Bei der Grundvariante „DRV-klein“ (Nr. 1) wurde zunächst ein Komplettabtrag des 

bestehenden Dammes angenommen. Die untersuchten Untervarianten der „DRV-

klein“ (Nr. 1a, 1 b und 1c) gehen danach aus Gründen der Eingriffsminimierung alle 

von einem Teilabtrag des Rheinhochwasserdammes XXXI aus, da so ökologisch 

wertvolle Dammabschnitte ohne hydraulische Nachteile erhalten werden können. 

Aus den Untersuchungen zum möglichen Ausbau der Sommerdämme am Beispiel 

der Variante „Polder-klein“ (Untervarianten Nr. 4a und 4b) ergibt sich die Erkenntnis, 

dass ein Ausbau der westlichen Sommerdämme (in Nr. 4a enthalten) zum Erhalt der 

landwirtschaftlichen Flächen im Gewann Kümmelwiesen nicht zielführend ist, da die 

Flächen aufgrund des tiefen Geländeniveaus (wie bereits heute) stark durch Druck-

wasser vernässt werden. Bei einem Ausbau der östlichen Sommerdämme können 

die Ostgewanne (Unteres, Mittleres und Oberes Hofgut sowie Rußheimer Altrhein-

wiesen) weiterhin landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Infolge des Schutzes 

durch den Sommerdamm treten Überflutungen in den Ostgewannen nur sehr selten 

auf. Diese Option kann unabhängig von der ausgewählte Variante in der Entwurfs-

planung weiter geprüft werden. 

In verschiedenen Untervarianten (DRV: Nr. 1b und 1c, Polder: Nr. 4a, 4b und 4c, 

DRV/Polder: Nr. 7) wurde die Herstellung eines Schlutensystems untersucht und 

schrittweise weiter entwickelt, so dass zuletzt nur noch die hydraulisch wichtigsten 

Verbindungen betrachtet wurden (vergleichbar in Nr. 1c, 4c und 7). Die Ergebnisse 

aus den Untervarianten zeigen, dass die Herstellung eines durchgängigen 
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Schlutensystems sowohl zu einer gleichmäßigen Flutung des Rückhalteraumes (mit 

Durchströmung der höher liegenden Waldflächen) führt als auch die Entleerung des 

Überflutungsraumes maßgeblich verbessert und die Restentleerung sicherstellt. Ein 

solches Schlutensysten ist daher unabhängig von der ausgewählten Variante erfor-

derlich und in der Entwurfsplanung für die Antragsvariante weiter auszuarbeiten. 

In den weiterentwickelten Untervarianten Nr. 1c (DRV), 4c (Polder) und 7 

(DRV/Polder) ist im Vergleich zu den anderen Varianten jeweils die nördliche Aus-

lassöffnung in Richtung Süden verschoben, um das sensible Stillgewässer „Schran-

kenwasser“ vor starker Durchströmung zu schützen. Dieses Abrücken des Auslas-

ses vom Stillgewässer ist bei künftiger Weiterplanung einer der kleinen Varianten zu 

empfehlen.  

 

Weiteres Vorgehen / weiterer Untersuchungsbedarf  

Da das Vorhabensziel Hochwasserschutz mit allen Varianten erfüllt werden kann, 

ergibt sich aus Gründen der Eingriffsminimierung auf Grundlage der Voranalyse be-

züglich Natura 2000 / Artenschutz (Anlage 1) eine Vorzugswürdigkeit der kleinen Va-

rianten. Eine intensivere Betrachtung der drei kleinen Varianten ist für eine ab-

schließende Beurteilung erforderlich.  

Da sich auf Grundlage der Untersuchung der Untervarianten gezeigt hat, dass  

- durch den Teilabtrag des Rheinhochwasserdammes XXXI ökologisch wert-

volle Dammabschnitte ohne hydraulische Nachteile erhalten werden können, 

- die Herstellung eines durchgängigen Schlutensystems sowohl zu einer 

gleichmäßigen Flutung des Rückhalteraumes (mit Durchströmung der höher 

liegenden Waldflächen) führt als auch die Entleerung des Überflutungsrau-

mes maßgeblich verbessert und die Restentleerung sicherstellt,  

- die Verschiebung der nördlichen Auslassöffnung in Richtung Süden, das 

sensible Stillgewässer „Schrankenwasser“ vor starker Durchströmung 

schützt 

wurden hierzu die drei kleinen, sogenannten „Vergleichsvarianten“ „DRV“, „Polder“ 

und „DRV/Polder“  

• Variante 1c – DRV-klein 

• Variante 4c – Polder-klein 
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• Variante 7 – DRV/Polder-klein 

als Untervarianten auf vergleichbarer Basis entwickelt.  

Diese drei Varianten sollen im Weiteren einer vertiefenden Betrachtung unterzogen 

und anhand des Kriterienkatalogs miteinander verglichen werden.  
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10 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

2D auch 2D-Hydraulik oder 2D-Modell: zweidimensionale hydraulisch-

numerische Modellberechnungen der Oberflächenwasserströmung 

BI  Bürgerinitiative 

BHQ Bemessungshochwasserabfluss für den Hochwasserschutz 

BK Biotopkomplex 

DRV Dammrückverlegung (mit ungesteuerter Flutung) 

FFH  Fauna-Flora-Habitat (EU-Richtlinie) 

FFH-LRT FFH-Lebensraumtyp 

GW Grundwasser 

HWD  Hochwasserdamm 

HVZ Hochwasservorhersagezentrale der LUBW (s.u.) 

IRP Integriertes Rheinprogramm 

KABS  Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenpla-

ge e.V. 

LSG  Landschaftsschutzgebiet 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LPR  Landschaftspflegerichtlinien 

LRT Lebensraumtypen (vgl. FFH-LRT) 

LUBW  Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

Natura2000 Europäisches Schutzgebietsnetz „NATURA 2000“ 

NSG Naturschutzgebiet 

RHR Rückhalteraum 

RHWD  Rheinhochwasserdamm 

RK I Rahmenkonzept I des IRP (s.o.) 

RÜB  Regenüberlaufbecken 

UVPG  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

WHG Wasserhaushaltsgesetz (des Landes) 
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Zusammenfassung 


Im Zusammenhang mit der naturschutzfachlichen Voranalyse beim Rückhalteraum 
Elisabethenwört werden sechs Grundvarianten mit jeweils drei Flächengrößen, jeweils als 
DRV und Polder untersucht. Zusätzlich wird eine Kombivariante betrachtet, die den 
gleichen Wirkraum wie die kleinen Grundvarianten einnimmt und daher mit zur kleinen 
Variantengruppe gezählt wird. Da sowohl betriebs- und anlagebedingt mit erheblichen 
Beeinträchtigungen Natura 2000-relevanter Lebensräume und Arten im Sinn von 
§ 34 BNatSchG sowie artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu rechnen ist, erfordert das Vorhaben einen Vergleich der 
Varianten (Alternativen) zur groben Beurteilung der jeweiligen Betroffenheiten. 


Die Wirkräume nehmen von den kleinen Varianten zur mittleren und von der mittleren zur 
großen Variante um jeweils rund 100 ha zu. Grundsätzlich nimmt die flächenhafte 
Beeinflussung mit zunehmender Wirkraumgröße zu; dies betrifft sowohl anlagebedingt 
wie betriebsbedingt beanspruchte Flächen. Da der Wirkraum bei allen Varianten zu mind. 
90 % betriebsbedingt beeinflusst wird, sind die betriebsbedingten Wirkungen bzgl. der 
vergleichenden Beeinträchtigungsermittlung von übergeordneter Bedeutung. 


Die flächige Beeinflussung von FFH-Lebensraumtypen (LRT) und Biotopkomplexen (BK) 
nimmt dementsprechend ebenfalls mit zunehmendem Umfang des Retentionsraums zu. 
Die insgesamt beeinflusste LRT-/Biotopkomplexfläche steigt von der kleinen zur mittleren 
und großen Variante deutlich zur Retentionsraumzunahme an. Dies ist dem deutlich hö-
heren Flächenanteil von FFH-LRT/Biotopkomplexen in den für die mittlere und große 
Variante zusätzlich benötigten äußeren Bereichen des Retentionsraums geschuldet. Der 
hohe Flächenanteil geht insbesondere auf den Rußheimer Altrhein und somit den LRT 
Natürliche nährstoffreiche Seen (LRT 3150), sowie die ihn umgebenden Auenwälder mit 
Erle, Esche, Weide (prioritärer LRT 91E0*) und Hartholzauenwälder (LRT 91F0) zurück. 
Während bzgl. des Altrheins von einer betriebsbedingten Beeinträchtigung des 
flutungsempfindlichen Lebensraumtyps und seiner charakteristischen Arten auszugehen 
ist, sind in Hinblick auf die flutungstoleranten Auenwälder Aufwertungen durch die 
Dynamisierung zu erwarten. Die Flächen dieser Lebensraumtypen nehmen von der 
mittleren zur großen Variante nochmals deutlich zu. Ein Ausgleich des LRT Natürliche 
nährstoffreiche Seen erscheint aufgrund der Flächengröße bei der mittleren und großen 
Variante kaum möglich. 


Aufgrund der Ausgrenzung dieser äußeren Bereiche sind die kleinen Varianten 
hinsichtlich der FFH-Lebensraumtypen, Biotopkomplexe und artenschutzrechtlich 
relevanten Arten mit den geringsten Beeinträchtigungen verbunden. Sie bieten aber auch 
das kleinste Aufwertungspotential bzgl. auentypischer Lebensräume und Arten. Die große 
Variante ist gegenüber der mittleren Variante mit zusätzlichen Beeinträchtigungen 
verbunden. Zum einen wird der Rußheimer Altrhein auf deutlich größerer Fläche 
betriebsbedingt beeinflusst, zum anderen erfolgen Beeinflussungen weiterer 
Biotopkomplexe. So wäre mit vorwiegend betriebsbedingten Beeinträchtigungen des 
Kleingewässers östlich des Rußheimer Felds, der Streuobstwiese und Säume im 
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Rußheimer Feld, des Oberen Hofguts und der Streuobstwiese am Tulladamm (Gewann 
Zwischendeich) zu rechnen. Diese Biotopkomplexe werden u. a. von Kammmolch, 
Neuntöter, Wendehals, Feldsperling und Zauneidechse besiedelt. Da bei regelmäßiger 
Flutung von einer geminderten Lebensraumeignung der Biotopkomplexe für diese Arten 
auszugehen ist, käme es zu zusätzlichen Beeinträchtigungen dieser z. T. in den 
betroffenen FFH- und Vogelschutzgebieten besonders zu schützenden Arten.  


Hinsichtlich der FFH-Lebensraumtypen, Biotopkomplexe und artenschutzrechtlich 
relevanter Arten nehmen die Beeinträchtigungen mit der Größe der Varianten zu, somit 
ergibt sich eine naturschutzfachliche Vorzugswürdigkeit der kleinen Varianten. 
Im Vergleich der Variantengruppen Polder und Dammrückverlegung weisen die DRV-Va-
rianten eine etwas geringere anlagebedingte Flächeninanspruchnahme auf. Die 
Kombivariante ist auf Basis der betrachteten, groben Planungstiefe betriebsbedingt mit 
vergleichbaren Beeinträchtigungen wie die kleine DRV und der kleine Polder verbunden. 
Sie weist jedoch anlagebedingt eine etwas höhere Flächeninanspruchnahme auf als die 
kleine DRV und der kleine Polder. Da die flächenhafte Beeinflussung von FFH-
Lebensraumtypen und Biotopkomplexen jedoch zu 91,4 bis 96,1 % bzw. 91,6 bis 99,2 % 
betriebsbedingt ist, sind die betriebsbedingten Wirkungen gegenüber den 
anlagebedingten Wirkungen von übergeordneter Bedeutung. Aufgrund der stärkeren 
Durchströmung und insbesondere höheren Fließgeschwindigkeiten kommt es bei der 
Dammrückverlegung zu einer höheren Dynamik mit Erosions- und 
Sedimentationsprozessen. Die betriebsbedingten Wirkungen sind aufgrund gleichwertiger 
Überflutungshöhen und Überflutungsdauern jedoch zum überwiegenden Teil ähnlich. 


Da anzunehmen ist, dass sich Ökologische Flutungen (Polder) und ungesteuerte 
Flutungen (DRV) hinsichtlich ihrer Wirkungen auf Lebensräume und Arten nicht 
wesentlich unterscheiden, ist auf Grundlage der Voranalyse keine Vorzugswürdigkeit 
einer Polder- oder Dammrückverlegungslösung bzw. der Kombivariante ersichtlich. Eine 
intensivere Betrachtung der drei kleinen Varianten erscheint für eine abschließende 
Beurteilung sinnvoll. 
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1 Anlass 


Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant die Errichtung und den Betrieb eines gesteu-
erten oder ungesteuerten Retentionsraums auf der Insel Elisabethenwört, südwestlich von 
Philippsburg. Standortalternativen sind nicht gegeben. Zur Erfüllung der internationalen 
vertraglichen Verpflichtung zum Hochwasserschutz am Oberrhein kann auf keinen der 13 
Rückhalteräume auf baden-württembergischem Gebiet verzichtet werden. Es bestehen 
auch keine Alternativen zum Bau von Rückhalteräumen an einer anderen Stelle am Ober-
rhein.  


Bei der Planung des Retentionsraums Elisabethenwört werden sechs Grundvarianten und 
zahlreiche Untervarianten berücksichtigt. Die sechs Grundvarianten unterscheiden sich 
zum einen in der flächigen Ausdehnung und zum anderen darin, ob der Retentionsraum 
als Polder mit Ökologischen Flutungen betrieben wird oder eine Dammrückverlegung mit 
ungesteuerten Flutungen stattfindet. Hinsichtlich der Größe existieren drei Varianten: eine 
kleine Lösung (Retentionsraum innerhalb des Rußheimer Altrheins), eine mittlere Lösung 
(teilweiser Einbezug des Rußheimer Altrheins) und eine große Lösung (vollständiger Ein-
bezug des Rußheimer Altrheins). Die neben den Grundvarianten hier untersuchte 
Kombivariante entspricht in Ihrer flächigen Ausdehnung den kleinen Varianten. Sie 
besteht aus zwei unabhängig voneinander betriebenen Teilbereiche (DRV und Polder). 
Naturschutzfachlich sind in Abhängigkeit des Hochwasserschutzbedarfs alle Varianten 
grundsätzlich möglich. 


Der Bereich des geplanten Retentionsraums Elisabethenwört zeichnet sich durch eine 
hohe naturschutzfachliche Wertigkeit des bestehenden Arteninventars und der bestehen-
den Lebensraumausstattung aus, die durch die mehrfach das Gebiet überlagernden 
Schutzkategorien (SPA-Gebiet, FFH-Gebiet, NSG) sowie durch die durchgeführten 
Bestandskartierungen deutlich dokumentiert ist. Ein Teil der derzeit vorkommenden Arten 
und Lebensraumtypen im Wirkraum der unterschiedlichen Varianten sind nicht an Über-
flutungen angepasst und können daher durch die betriebsbedingten Wirkungen des 
Retentionsraums beeinträchtigt werden.  
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Abbildung 1: Gegenüber Flutungen besonders empfindliche Bereiche auf Elisabethenwört 


Da sowohl betriebs- wie auch bau- und anlagebedingt mit erheblichen Beeinträchtigungen 
Natura 2000-relevanter Lebensräume und Arten im Sinn von § 34 BNatSchG sowie arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu rechnen ist, erfor-
dert das Vorhaben einen Vergleich der Varianten (Alternativen) zur groben Beurteilung 
ihres Beeinträchtigungspotentials. Auf vorgelagerten Planungsebenen ist eine verein-
fachte Voranalyse ausreichend, um abzuschätzen ob eine der Varianten im Hinblick auf 
die gebiets- und artenschutzrechtlich relevanten Schutzgüter in der Summe eine gerin-
gere Beeinträchtigungsschwere hervorruft.  
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2 Methodik 


Die Detailschärfe der derzeitigen Vorhabensplanung zum Retentionsraum Elisabethen-
wört ermöglicht eine orientierende Untersuchung zur Beeinträchtigungsermittlung der Va-
rianten. Diese basiert auf den vorhabensbedingt betroffenen FFH-Lebensraumtypen 
sowie den naturschutzfachlich besonders bedeutsamen Biotopkomplexen im Bereich des 
Vorhabens (Tabelle A1, A2 und A3 im Anhang). Da die Vorkommen artenschutzrechtlich 
relevanter Arten im unmittelbaren Zusammenhang zu den betrachteten Lebensräumen 
stehen, werden artenschutzrechtliche Aspekte über die Biotopkomplexe mitberücksichtigt. 
Die behandelten Arten stehen aber ebenso in Verbindung mit dem Natura 2000 
Gebietsschutz. Betrachtet wurden v. a. „charakteristische Arten“ mit deutlichen Vorkom-
mensschwerpunkten in gewissen Lebensraumtypen, deren Populationserhalt unmittelbar 
an den Erhalt dieser Lebensraumtypen gebunden ist. Die Übertragbarkeit ist gegeben, da 
die meisten Biotopkomplexe durch gewisse FFH-Lebensraumtypen stark geprägt sind. Da 
einige Biotopkomplexe (BK) jedoch nicht mit LRT-Beständen korrelieren, ermöglicht eine 
BK-basierte Betrachtung die Berücksichtigung weiterer wertgebender Tier- und 
Pflanzenarten.  


Betrachtete Wirkräume 


Da eine Abgrenzung der baubedingt erforderlichen Flächen zum derzeitigen Planungs-
stand noch nicht erfolgt ist, werden im Folgenden die anlage- und betriebsbedingt beein-
flussten Flächen bilanziert. Im Vergleich zu anlage- und betriebsbedingt beanspruchten 
Flächen nehmen die Baunebenflächen nur geringe Flächen im Wirkraum ein. Da sie an-
teilig zur Trassengröße zunehmen, wirkt sich eine bei allen Trassenvarianten gleicher-
maßen erfolgende Vernachlässigung der Baunebenflächen nicht verzerrend auf den Ver-
gleich aus. Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme basiert auf den jeweiligen 
Dammtrassen inkl. der angegliederten Verteidigungsberme, der baumfreien Zone und der 
verbleibenden Fläche bis zur Ikrit-Grenze (Ikrit= kritischer hydraulischer Gradient)1. Ver-
gleichsweise kleinflächige Beanspruchungen durch Anlagen, wie Ein- und Auslassbau-
werke oder Pumpwerke, konnten aufgrund des Planungsstands noch nicht berücksichtigt 
werden. 


Die betriebsbedingt beeinflussten Flächen umfassen den Innenraum des Retentions-
raums abzüglich jener Bereiche, die bereits als anlagebedingt betroffen eingestuft wurden 
(v. a. baumfreie Zone und verbleibende Fläche bis zur Ikrit-Grenze). Zwar werden auch 
anlagebedingt beanspruchte Bereiche überflutet, da diese jedoch schon beim Bau beein-


                                                
 
1 Wo die ikrit-Linie oberhalb der Geländeoberfläche liegt, sind in Hinblick auf die hydraulische Sicherheit 
(zur Vorbeugung von Stabilitätsverlust durch Materialtransport von Feinbestandteilen im Boden) 
zusätzliche Maßnahmen erforderlich (z. B. Geländeauffüllung bis zur ikrit-Linie oder Entspannungsdrän am 
luftseitigen Dammfuß). Der Bereich wird daher anlagebedingt beansprucht.  
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trächtigt werden (z. B. Dammabtrag, Furten, Sanierung), werden die Auswirkungen als 
anlage- und nicht als betriebsbedingt eingestuft.  


Die äußeren Wirkraumgrenzen der Poldervarianten (klein, mittel und groß) sind in 
Abbildung 2, die der DRV-Varianten in Abbildung 3 dargestellt.  


 
Abbildung 2: FFH-LRT und Biotopkomplexe innerhalb der Wirkraumgrenzen der Poldervarianten 


(Legende: siehe Abbildung 5) 
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Abbildung 3: FFH-LRT und Biotopkomplexe innerhalb der Wirkraumgrenzen der DRV-Varianten 


(Legende: siehe Abbildung 5) 


Abbildung 4 zeigt die äußeren Wirkraumgrenzen bei der „DRV/Polder-Variante klein“ 
(Kombivariante). Da der Rückhalteraum aus zwei unabhängig voneinander betriebenen 
Teilbereichen besteht (vgl. Abbildung 7), wird der innerhalb des Wirkraums verlaufende 
Trenndamm im Sinne einer Teilwirkraumgrenze dargestellt. 
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Abbildung 4: FFH-LRT und Biotopkomplexe innerhalb der Wirkraumgrenzen der 
DRV/Polder-Variante klein (Legende: siehe Abbildung 5) 
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Abbildung 5: Legende zu Abbildung 2, 3 und 4 


Zur Vereinfachung der vergleichenden Betrachtung werden bzgl. des Retentionsraums 
bei den Polder- und DRV-Varianten, sowie der kleinen Kombivariante drei Teilbereiche 
unterschieden: 


• Bereich 1 (Wirkraum der kleinen und der Kombivariante =Grundfläche aller 
Varianten) 


• Bereich 2 (Ergänzungsraum mittlere/große Variante)  
• Bereich 3 (zusätzlicher Ergänzungsraum große Variante)  


Der Wirkraum der kleinen und der Kombivariante, Bereich 1, wird auch bei der mittleren 
und großen Variante beeinflusst. Statt anlagebedingten Wirkungen (Damm) treten dort in 
Teilbereichen allerdings betriebsbedingte Wirkungen auf (Flutungen, da Damm versetzt). 
Bereich 2 wird bei der mittleren und großen Variante gleichermaßen beeinflusst, während 
der Bereich 3 ausschließlich bei der großen Variante beeinflusst wird.  


In Abbildung 6 sind die Bereiche 1, 2 und 3 schematisch für den Polder dargestellt. Die 
drei Teilbereiche stimmen weitgehend mit denen der DRV-Varianten überein. Bei den 
DRV-Varianten und der Kombivariante wird im Unterschied zu den Polder-Varianten der 
RHWD XXXI nur zum Teil abgetragen. Unterschiede in der Bewertung ergeben sich 
hieraus lediglich für den ausschließlich auf dem RHWD XXXI liegenden FFH-
Lebensraumtyp „Kalkmagerrasen“ und die durch diesen LRT repräsentierten 


1 Schrankenwasser, Kurfürstenbau, Kleiner Kolk und Umgebung 14 Weichholzaue am Rußheimer Altrhein
2 Waldrand und Hecke am Schrankenwasser 15 Pfeifengraswiese in den Altrheinwiesen
3 Umgebung des Aussiedlerhofes 16 Waldweg auf Höhe des Oberen Hofguts
4 Rheinhochwasserdamm bei den Kümmelwiesen 17 Mündungsbereich der Pfinz
5 Kümmelwiesen 18 Mittelgrund
6 Bannwald Elisabethenwörth 19 Rußheimer Altrhein westlich der Brücke
7 Wildrebe 20 Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds
8 Buchen- und Eichen-Hainbuchen-Wald im Hainbuchenhorst 21 Tulladamm
9 Mittelwald Elisabethenwörth 22 Oberes Hofgut
10 Weichholzaue auf Höhe des Pfaffenhorsts 23 Streuobstwiese am Tulladamm
11 Kiesbruch 24 Streuobstwiese und  Säume im Rußheimer Feld
12 Rußheimer Altrhein 25 Streuobstwiese nördlich der Jägerschrittschleuse
13 Rheinlache und Rohrlache 26 Südöstlicher Randbereich des Baggersees nördlich des Tulladamms


Biotopkomplexe
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Biotopkomplexe „Rheinhochwasserdamm bei den Kümmelwiesen“ und „Kümmelwiesen“. 
Da der RHWD XXXI im variantenübergreifend beeinflussten Bereich 1 liegen, betreffen 
diese Unterschiede lediglich den Vergleich zwischen Polder und DRV, nicht jedoch die 
unterschiedlichen Variantengrößen.  


 


 


 


Abbildung 6: Beeinflusste Polderbereiche bei den verschiedenen Variantengrößen (kleine Vari-
ante=1; mittlere Variante = 1+2; große Variante = 1+2+3) 
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Abbildung 7: Wirkraumbereiche (Polderraum und DRV-Raum) bei der „DRV/Polder-
Variante klein“ 


Gleichsetzung der betrieblichen Wirkungen bei den Variantengruppen Polder und 
Dammrückverlegung (DRV) 


Bei den Variantengruppen Polder mit Ökologischen Flutungen und Dammrückverlegung 
(DRV) ergeben sich auf den betriebsbedingt beeinflussten Flächen aufgrund der 
vergleichbaren Wasserstandshöhen und Überflutungsdauern für den Wald und die 
Offenlandbereiche gleichwertige ökologische Standortverhältnisse. Aus diesem Grund 
sind betriebsbedingt keine wesentlichen Unterschiede in der Wirkung von Ökologischen 
Flutungen (Polder) und ungesteuerten Flutungen (Dammrückverlegung) auf die derzeit 
dort vorkommenden naturschutzfachlich besonders bedeutenden Biotopkomplexe und 
FFH-Lebensraumtypen zu erwarten. Entsprechendes gilt für den Polder- und DRV-Raum 
der kleinen Kombivariante. 
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Anders verhält es sich bei den aquatischen Lebensräumen, da die Strömungsgeschwin-
digkeiten bei der Dammrückverlegung höher als beim Polder liegen würden. Bei den 
Dammrückverlegungs-Varianten ist anzunehmen, dass die Dynamisierung die Standort-
verhältnisse im Rußheimer Altrhein erheblich verändert und damit andere Biotoptypen 
verursacht. In wieweit eine geringere Dynamisierung bei den Poldervarianten zur 
weitgehenden Erhaltung der bestehenden Biotoptypen und des bestehenden Arten-
inventars beiträgt, ist jedoch nicht prognostizierbar.  


Die Wirkungen Ökologischer Flutungen und ungesteuerter Flutungen im Rahmen des 
vorliegenden Vergleichs werden in Bezug auf die Variantengruppen Polder und 
Dammrückverlegung als gleichwertig behandelt.  


Im Hinblick auf die betriebsbedingt beeinflusste Fläche wird nur zum Teil zwischen flu-
tungsbedingtem Beeinträchtigungs- und Förderungspotential unterschieden, da die Art 
der Beeinflussung eines Biotop- bzw. Lebensraumtyps in Abhängigkeit von seiner topo-
graphischen Lage (z. B. Senke vs. Damm) sowie der sich dort einstellenden Flutungs-
dauer und -höhe variiert. Daher wird jeweils die von Flutungen betroffene und somit 
„betriebsbedingt beeinflusste“ Fläche angegeben. Bei auentypischen Lebensraumtypen 
ist mittel- bis langfristig von einer Förderung hin zu naturnäheren Verhältnissen 
auszugehen, auenuntypische FFH-LRT und Biotopkomplexe können jedoch infolge der 
Beeinträchtigung an naturschutzfachlichem Wert verlieren. Von einer betriebsbedingten 
Förderung durch regelmäßige Flutungen wird bzgl. der Auenwälder mit Erle, Esche, 
Weide (91E0*) und der Hartholzauenwälder (91F0) ausgegangen. Darüber hinaus ist mit 
einer Umwandlung der auenuntypischen Lebensräume Nährstoffarme bis mäßig 
nährstoffreiche Stillgewässer (3130) und Natürliche nährstoffreiche Seen (3150) hin zu 
den LRT Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation (3270), sowie Fließgewässer mit 
flutender Wasservegetation (3260) zu rechnen. Angaben zur landesweiten Verbreitung 
der Lebensraumtypen und deren Fläche im FFH-Gebiet „Rheinniederung zwischen 
Karlsruhe und Philippsburg“ wurden den Lebensraumsteckbriefen auf den Seiten der 
LUBW (LUBW 2017) und dem Managementplan des FFH-Gebiets entnommen (ILN 
2009). 
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3 Ergebnisse 


3.1 Beeinflussung der Gesamtfläche bei den verschiedenen Varianten 


Die Wirkräume der betrachteten Varianten (Polder u. DRV: klein, mittel, groß; sowie 
DRV/Polder klein) nehmen von der kleinen zur mittleren und von der mittleren zur großen 
Variante um jeweils rund 100 ha zu (Tabelle 1). Der anlagebedingte Flächenbedarf für 
Aus- und Neubau sowie Rückbau der Dämme umfasst je nach Variante zwischen 28,8 ha 
(kleine DRV) und 52,0 ha (großer Polder). Betriebsbedingt werden zwischen 364,3 ha 
(kleine Kombivariante) und 573,1 ha (große DRV) von Flutungen beeinflusst. Der Wirk-
raum der kleinen Variante, Bereich 1, wird auch bei der mittleren und großen Variante 
beeinflusst (s. „Betrachtete Wirkräume“ in Kap. 2). Statt anlagebedingten Wirkungen 
(Dammausbau) treten dort in Teilbereichen allerdings betriebsbedingte Wirkungen (Flu-
tungen) auf. Zum variantenübergreifend beeinflussten Wirkraum der kleinen Varianten 
von 410 ha kommen bei der mittleren Variante rd. 100 ha beeinflusste Fläche hinzu. 
Dieser Bereich 2 wird ebenfalls bei den großen Varianten des Polders und der DRV 
beeinflusst. Ausschließlich bei der großen Variante wird Bereich 3 und somit weitere 
109,0 ha beeinflusst.  


Bei allen Varianten treten betriebsbedingte Wirkungen gegenüber anlagebedingten Wir-
kungen auf wesentlich größerer Fläche (mind. rd. 90 %) auf und haben daher auf die 
meisten der FFH-Lebensraumtypen, Biotopkomplexe und Arten einen deutlich größeren 
Einfluss. Hinsichtlich der Schutzgegenstände mit Schwerpunktvorkommen auf den 
Dämmen sind jedoch die anlagebedingten Wirkungen von besonderer Bedeutung.  


Die gesamte flächenhafte Beeinflussung (anlage- u. betriebsbedingt) unterscheidet sich 
zwischen den Variantengruppen Polder und DRV um jeweils weniger als 1 % (Wirkraum 
Polder klein zu DRV klein etc.). Da die anlagebedingte Beanspruchung bei den DRV-
Varianten geringer ausfällt als bei den Poldern gleichen Umfangs, sind die betriebs-
bedingt beeinflussten Flächen bei der Rückverlegung dementsprechend größer. Betriebs-
bedingt wird der Retentionsraum aufgrund der Durchführung Ökologischer Flutungen 
sowohl bei den Polder- wie bei den DRV-Varianten regelmäßig geflutet. Wesentliche 
Unterschiede bzgl. der betriebsbedingten Wirkungen von Dammrückverlegung und Polder 
sind nicht anzunehmen. Bei der kleinen Kombivariante ist die anlagebedingte 
Beanspruchung im Vergleich zu den kleinen Grundvarianten (Polder und DRV) durch den 
zusätzlich erforderlichen Trenndamm zwischen Polder- und DRV-Raum größer. Die 
betriebsbedingt beanspruchte Fläche ist dort dementsprechend kleiner. 
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Tabelle 1: Anlage- und betriebsbedingt beeinflusste Gesamtfläche (Wirkraum) bei den 
verschiedenen Varianten 


Vorhabensbedingt beeinflusste Fläche [ha] 


 Polder 
klein 


DRV/ 
Polder 
klein 


DRV  
klein 


Polder 
mittel 


DRV  
mittel 


Polder 
groß 


DRV  
groß 


Anlagebedingt 
Dammausbau/ -
neubau 


38,9 35,5 22,0 45,0 25,0 52,0 29,0 


Anlagebedingt 
Dammrückbau* 


-- 5,5 6,8 -- 8,4 -- 11,2 


Betriebsbedingt 
Polder 


371,1 251,0  467,0  569,0  


Betriebsbedingt 
DRV 


 113,3 376,2  471,0  573,1 


Summe 410,0 410,0** 410,0** 512,0 509,0** 621,0 618,0** 


*Im Unterschied zur Gesamtdokumentation Variantenuntersuchung wurde hier für alle DRV-Varianten (klein, 


mittel, groß) angenommen, dass der Rheinhochwasserdamm XXXI nur zum Teil abgetragen wird. Dadurch 


ergeben sich im Vergleich zur Gesamtdokumentation Variantenuntersuchung bei den Flächenangaben z.T. 


unterschiedliche Werte. 


**Gesamte Wirkraumfläche mit dem Abschnitt des Rheinhochwasserdamms XXXI, der nicht zurückgebaut 


wird. Da auf diesem zum Großteil weder anlage- noch betriebsbedingte Wirkungen eintreten, ist die 


Wirkraumfläche größer als die Summe der anlage- und betriebsbedingt beeinflussten Fläche. 
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Exkurs: Erforderlichkeit der Ökologischen Flutungen im Rückhalteraum 
Elisabethenwört 
Ökologische Flutungen sind regelmäßige Überflutungsereignisse in Abhängigkeit vom 
natürlichen Abflussgeschehen im Rhein. Sie dienen der Wiederherstellung einer 
auenähnlichen Landschaft in Hochwasserrückhalteräumen und sind insbesondere für 
die Anpassung von Waldbeständen und deren Lebensgemeinschaften relevant. Durch 
Ökologische Flutungen werden hochwassertolerante Arten gefördert und 
hochwasserempfindliche Arten langfristig ersetzt. Auf diese Weise entstehen innerhalb 
der Hochwasserrückhalteräume überflutungstolerante Lebensgemeinschaften, die 
dann in den wiederkehrenden Retentionsfällen nicht mehr erheblich beeinträchtigt 
werden. Das Konzept der ökologischen Flutungen wird in den Poldern Altenheim 
bereits seit drei Jahrzehnten erfolgreich umgesetzt, die rechtliche Position wurde vom 
Bundesverwaltungsgericht bestätigt. 
Bei den vorgestellten Poldervarianten und bei der kleinen Kombivariante entsprechend 
im Polderraum sind Ökologische Flutungen aus naturschutzrechtlichen Gründen 
grundsätzlich notwendig.  
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3.2 Beeinflussung der FFH-Lebensraumtypen 


Tabelle 2 stellt für alle Varianten die flächige Beeinflussung von FFH-Lebensraumtypen 
dar. 


Tabelle 2: Flächenhafte anlage- und betriebsbedingte Beeinflussung von FFH-LRT bei den ver-
schiedenen Varianten 


Vorhabensbedingt beeinflusste LRT-Fläche [ha] 


 Polder 
klein 


DRV/ 
Polder 
klein 


DRV 
klein 


Polder 
mittel 


DRV 
mittel 


Polder 
groß 


DRV 
groß 


Anlagebedingt 6,2 4,2 3,5 8,9 6,2 10,4 7,2 


Betriebsbedingt 
Polder 


63,9 56,2 - 112,9 - 163,6 - 


Betriebsbedingt 


DRV 
- 8,4 65,4 - 114,4 - 165,2 


Summe 70,1 68,8 68,9 121,8 120,5 173,9 172,4 


Die Beeinflussung der einzelnen FFH-Lebensraumtypen ist detailliert in Tabelle A1 des 
Anhangs sowie in den im Anhang enthaltenen Abbildungen dargestellt.  


Innerhalb der Wirkräume werden zwischen rd. 70 ha (kleine Varianten) und rd. 174 ha 
(Polder groß) von FFH-LRT eingenommen (Tabelle 2). 


Aus Tabelle 2 geht deutlich die mit zunehmender Größe des Retentionsraums wachsende 
Fläche, der vor allem betriebsbedingt beeinflussten FFH-Lebensraumtypen hervor. Der 
Anteil beeinflusster FFH-LRT-Fläche am Wirkraum steigt von 16,9 % Anteil bei der 
kleinen Kombivariante und der kleinen DRV auf 27,7 % bei der großen Poldervariante. 
Dies ist der höheren Dichte an FFH-LRT-Fläche in den für die mittlere und große Variante 
zusätzlich benötigten Bereichen geschuldet. Während die FFH-LRT 52 % resp. 48 % der 
Bereiche 2 (Ergänzungsraum mittlere/große Variante) und 3 (Ergänzungsraum große 
Variante) einnehmen, machen sie im Bereich 1 (kleine Variante =Grundfläche aller 
Varianten) lediglich 17 % der Fläche aus (Abbildung 8).  
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Abbildung 8: Verteilung der FFH-LRT in den Polderbereichen 1, 2 und 3 (kleine Variante=1; mittlere 
Variante = 1+2; große Variante = 1+2+3) 


3.2.1 FFH-LRT mit überwiegendem Vorkommen in den Bereichen 2 und 3 


Die Hauptvorkommen der folgenden FFH-Lebensraumtypen konzentrieren sich auf die 
Bereiche 2 und 3: 


• Natürliche nährstoffreiche Seen (FFH-LRT 3150) 
• Pfeifengraswiesen (FFH-LRT 6410) 
• Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (FFH-LRT 91E0*) 
• Hartholzauenwälder (FFH-LRT 91F0) 
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Abbildung 9: FFH-LRT mit überwiegendem Vorkommen in den Bereichen 2 und 3 


Der hohe Flächenanteil von FFH-LRT in den Bereichen 2 und 3 geht insbesondere auf 
den Rußheimer Altrhein und somit den LRT Natürliche nährstoffreiche Seen zurück. Das 
großflächige Stillgewässer erstreckt sich in den Bereichen 2 und 3 auf rd. 47 ha (Polder), 
nicht aber im Bereich 1. Insgesamt kommt der LRT 3150 (Altrhein, Rheinlache, Rohrlache 
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und Kleingewässer) in den Bereichen 2 und 3 auf rd. 60 ha (Polder und DRV) vor. Eine 
Beeinflussung des Rußheimer Altrheins durch betriebsbedingte Flutungen ist daher nur 
bei der mittleren und großen Variante gegeben. Zwar kommt der Lebensraumtyp auch im 
variantenübergreifend beeinflussten Bereich 1 vor (Schrankenwasser u. Kleiner Kolk), ist 
dort aber auf kleiner Fläche (rd. 7 ha) ausgeprägt. Die anlage- und betriebsbedingte 
Beeinflussung des FFH-LRT steigt daher von der kleinen zur mittleren resp. von der 
kleinen zur großen Polder- bzw. DRV-Variante um mehr als das 4- resp. 7-fache an 
(Tabelle A1 im Anhang).  


In Baden-Württemberg ist der LRT Natürliche, nährstoffreiche Seen auf einer Fläche von 
5.735,0 ha und im FFH-Gebiet „Rheinniederung zwischen Karlsruhe und Philippsburg“, 
das einen Großteil des Untersuchungsgebiets einnimmt, auf einer Fläche von 642,9 ha 
gemeldet. Aufgrund der Flächengröße und der Artenausstattung kommt dem FFH-LRT im 
Rahmen des Variantenvergleichs eine besondere Bedeutung zu. Ein Großteil der LRT-
Fläche im Untersuchungsgebiet wird von den Gewässern Rußheimer Altrhein und 
Schrankenwasser eingenommen. Laut Managementplan des FFH-Gebietes „Rhein-
niederung zwischen Karlsruhe und Philippsburg“ gehören beide Gewässer zu insgesamt 
nur vier Gewässern im FFH-Gebiet in einem hervorragenden Erhaltungszustand. Beide 
Gewässer nehmen zusammen eine Fläche von rd. 51 ha und damit 72,9 % der LRT-
Fläche in hervorragendem Erhaltungszustand im FFH-Gebiet ein. 


Aufgrund ihrer Seltenheit und Gefährdung (der Biotoptyp Altwasser gilt nach der Roten 
Liste der Biotoptypen Deutschlands vom Aussterben bedroht bis stark gefährdet; Riecken 
et al. 2017) sind entlang des Oberrheins alle noch erhaltenen Altarme und Altwässer 
bereits Teil von FFH-Gebieten und FFH-Lebensraumtypen.  


Die Kompensation im Sinne der Kohärenzsicherung wäre zwar grundsätzlich z.B. durch 
die Reaktivierung eines ehemaligen nunmehr verlandeten oder die Neuanlage eines 
quasi künstlichen „Altwassers“ vorstellbar. Solche verlandeten Rheinschlingen sind 
beispielsweise östlich Rußheim, südlich von Elisabethenwört im Bereich der Torfwiesen, 
bei Linkenheim entlang des Rheinniederungskanals und östlich von Liedolsheim 
vorhanden. In der Praxis erscheint die Umsetzung von kohärenzsichernden Maßnahmen 
aber bereits aufgrund des dafür benötigten umfangreichen Flächenbedarfs bei den 
mittleren und großen Varianten (bei 1:1 ca. 38 ha bei der mittleren und 60 ha bei der 
großen Variante) kaum umsetzbar.  


Weiterhin ist im Zusammenhang mit der denkbaren Kohärenzsicherung zu beachten, 
dass bislang keine Praxisbeispiele bekannt geworden sind, die zeigen, unter welchen 
Rahmenbedingungen und in welcher Zeit die Entwicklung eines künstlich angelegten 
Gewässers zu einem Gewässer, das den Kriterien des FFH-LRT 3150 in gutem 
Erhaltungszustand und dem Rußheimer Altrhein vergleichbarer Artenausstattung 
entspricht, möglich wäre . 


Eine Dynamisierung dieses LRT durch regelmäßige Flutungen wird zum Verlust des 
Stillgewässercharakters und zur Umwandlung in den LRT Fließgewässer mit flutender 
Wasservegetation (3260) führen. In Baden-Württemberg sind Fließgewässer mit flutender 
Wasservegetation auf einer Fläche von 1.140 ha als LRT gemeldet. Davon entfallen 50 ha 
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auf das FFH-Gebiet „Rheinniederung zwischen Karlsruhe und Philippsburg“. Im 
Rückhalteraum sind aktuell nur kleinflächig Fließgewässer als LRT erfasst (nach 
Kartierung zur Retentionsraumplanung). Die Dynamisierung des Rußheimer Altrheins 
würde folglich zu einer starken Zunahme des LRT führen. Da bei der großen Variante im 
Vergleich zur mittleren Variante nicht nur eine größere Fläche dieses LRT’s entstehen 
kann, sondern durch die Herstellung der vollständigen Durchgängigkeit des Rußheimer 
Altrheins eine stärkere Dynamisierung möglich ist, ist bei der großen Variante nicht nur 
quantitativ, sondern auch qualitativ das größte Entwicklungspotenzial für Fließgewässer 
mit flutender Wasservegetation zu erwarten.  


Auch die Vorkommen der Auenwälder mit Erle, Esche, Weide sowie der Hartholzauen-
wälder (FFH-LRT 91E0* und 91F0) konzentrieren sich auf die Bereiche 2 und 3. Es erge-
ben sich somit auch hier deutliche Zunahmen der beeinflussten Lebensraumtypfläche 
(Tabelle A1 im Anhang). Im Gegensatz zu Natürlichen nährstoffreichen Seen (LRT 3150) 
sind die beiden Lebensraumtypen vergleichsweise unempfindlich gegenüber Flutungen 
bzw. werden durch diese sogar gefördert. Die beeinflusste Fläche nimmt von der kleinen 
zur großen Variante (Polder und DRV) um mehr als das 12-fache (91E0*) resp. das 4-
fache (91F0) zu. Der Anteil anlagebedingter Flächeninanspruchnahme liegt bei max. 18 % 
(DRV klein), mit zunehmender Wirkraumgröße aber weit darunter. Da die Flächen beider 
LRT aufgrund regelmäßiger Flutungen im Rückhalteraum zunehmen werden, ist ein 
Ausgleich durch anlagebedingte Flächeninanspruchnahme problemlos auf einem 
Vielfachen der Fläche innerhalb des Rückhalteraums möglich.  


In Baden-Württemberg ist eine Fläche von 8.320,2 ha als Auenwälder mit Erle, Esche, 
Weide (91E0*) gemeldet, im FFH-Gebiet „Rheinniederung zwischen Karlsruhe und 
Philippsburg“ sind 298,9 ha als LRT 91E0* ausgewiesen. Die bestehenden Auenwälder 
sind bereits in einem guten Erhaltungszustand und weisen daher ein eher geringes 
Aufwertungspotenzial auf. Mittelfristig können sich durch Sukzession und Waldumbau alle 
tief liegenden und folglich langanhaltend überfluteten Waldbereiche zu 
Weichholzauewäldern entwickeln. Unter der Annahme, dass sich der Waldanteil im 
künftig betrieben Rückhalteraum im Vergleich zum Ist-Zustand nicht ändert, liegt das 
größte Potenzial für neu entstehende Auenwälder mit Erle, Esche, Weide entlang des 
Rußheimer Altrheins und somit im Bereich der mittleren und großen Variante.  


Hartholzauenwälder sind in Baden-Württemberg auf einer Fläche von 689,5 ha gemeldet. 
Davon entfallen 65,2 ha (9,5 % der landesweit gemeldeten Fläche) auf das FFH-Gebiet 
„Rheinniederung zwischen Karlsruhe und Philippsburg“. Wie die Auenwälder mit Erle, 
Esche, Weide sind die aktuell bestehenden Flächen im Untersuchungsgebiet bereits in 
einem guten Erhaltungszustand und eine weitere Aufwertung dieser Flächen nur in 
geringem Umfang möglich. Mittelfristig ist jedoch ein erheblicher Flächenzugewinn im 
variantenübergreifend beeinflussten Bereich 1 zu erwarten, da sich voraussichtlich der 
Großteil der Waldflächen im Bereich der kleinen Variante zu Hartholzauenwäldern 
entwickeln wird.  


Die folgende Tabelle zeigt für die Variantengruppe Polder, dass unter den bei 
Wirkraumzunahme beeinflussten FFH-LRT insbesondere die drei Lebensraumtypen LRT 
3150, 91E0*, 91F0 betroffen sind. Dies gilt mit ähnlichen Prozentwerten gleichermaßen 
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für die Variantengruppe Dammrückverlegung. Zwar liegen auch die Pfeifengraswiesen 
(FFH-LRT 6410) in den Bereichen 2 und 3 und werden somit nahezu ausschließlich bei 
der mittleren und großen Variante beeinflusst, sie wirken sich aufgrund ihrer kleinflächigen 
Ausprägung (1,4 ha) aber quantitativ weniger stark auf den insgesamt zunehmenden 
Anteil beeinflusster FFH-LRT-Fläche aus. 


Tabelle 3: Zunahme beeinflusster Flächen mit zunehmender Poldergröße 


 Kleine zu 
mittlerer 
Variante 


Kleine zu 
großer 
Variante 


Mittlere zu 
großer 
Variante 


Zunahme gesamte Wirkraumfläche  25 % / 


102 ha  


52 % /  


211 ha  


21 % / 


109 ha  


Zunahme insg. beeinflusste FFH-LRT-Fläche 74 % / 
52 ha 


148 % / 
104 ha 


43 % / 
52 ha 


Zunahme beeinflusste FFH-LRT-Fläche ohne betriebsbedingt 


beeinflusste LRT 91E0 und 91F0 


56 % / 


33 ha 


102 % / 


59 ha 


29 % / 


27 ha  


Zunahme beeinflusste FFH-LRT-Fläche ohne betriebsbedingt 
beeinflusste LRT 91E0 und 91F0 sowie ohne LRT 3150 


5 % / 
2,4 ha 


13 % / 
7 ha 


8 % / 
4 ha 


 


Die Beeinflussung der Pfeifengraswiesen (LRT 6410) ist bei der großen und mittleren 
Polder- wie DRV-Variante ausschließlich betriebsbedingt und beträfe den gesamten 
Bestand des Lebensraumtyps. Pfeifengraswiesen sind Pflanzengesellschaften wech-
selfeuchter bis wechselnasser Standorte, auf denen fehlende Düngung und regelmäßigen 
Nährstoffentzug durch die Mahd zu einer ausgeprägten Nährstoffarmut geführt hat. Dies 
begünstigt eine Vielzahl von Pflanzenarten, die an diese nährstoffarmen Bedingungen 
angepasst sind und sich auf stärker eutrophierten Standorten nicht gegen die konkurrenz-
kräftigeren Arten der Wirtschaftswiesen durchsetzen können. Der Lebensraumtyp ist 
gegenüber Änderungen der Standorts- und Nutzungsbedingungen hochempfindlich. Der 
tief liegende Bestand im Rückhalteraum wird sich durch häufige und langanhaltende 
Flutungen in Richtung von Röhrichten oder Großseggenrieden entwickeln.  


Bei der kleinen Variante wäre keine Beeinträchtigung zu erwarten.  


Für den Ausgleich sind verschiedene Möglichkeiten vorstellbar. Es ist denkbar, dass auf 
den etwas höher liegenden Grünlandflächen, v. a. im Gewann Kümmelwiesen eine 
Neuanlage von Pfeifengraswiesen erfolgt. Kleinflächig existieren linksrheinisch 
Stromtalwiesen im Bereich der rezenten Aue, die Hinweise darauf geben, dass die 
Entwicklung solcher Stromtalwiesen in den hochliegenden Bereichen im Gewann 
Kümmelwiesen möglich ist. Die Frage, wie diese Flächen renaturiert werden können, ist 
derzeit Gegenstand laufender Untersuchungen.  
Ob sich die Flächen mit mittlerem Grünland auf Elisabethenwört unter regelmäßiger 
Überflutung mit Rheinwasser zu Pfeifengraswiesen entwickeln werden, ist zum 
derzeitigen Planungsstand noch unsicher.  
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Unter der Annahme, dass die künftigen Standortbedingungen eine Entwicklung von 
Pfeifengraswiesen im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets zulassen, kann der 
Ausgleich auf einem Vielfachen der Fläche im Bereich der Kümmelwiesen erfolgen. 
Alternativ ist auch die Wiederherstellung von Pfeifengraswiesen im Rheinvorland aus 
derzeit bestehenden Pappelforsten denkbar. Diese Flächen wurden nach Angabe von 
PHILIPPI (1978) bis zur ihrer Aufforstung in den 50er Jahren als Streuwiesen genutzt. 
Wird angenommen, dass ein Ausgleich innerhalb des Untersuchungsgebiets nicht 
möglich ist, kann der Ausgleich beispielsweise auf den unter den aktuellen Bedingungen 
ohnehin schon stark druckwasserbeeinflussten Offenlandflächen südlich von 
Elisabethenwört erfolgen. Aufgrund der Nähe zu den dort aktuell bestehenden 
Pfeifengraswiesen im Bereich der Torfwiesen erscheint die Wiederaufnahme der Nutzung 
von brachgefallenen Wiesen, sowie die optimierte Pflege bestehender Wiesen 
vielversprechend.  
 


Hinsichtlich der Lebensraumtypen Natürliche nährstoffreiche Seen (insbesondere Ruß-
heimer Altrhein) und der Pfeifengraswiesen (LRT 6410) wäre die kleine Variante (DRV, 
Kombivariante, Polder) mit deutlich geringeren Beeinträchtigungen verbunden als die 
mittlere oder große Variante. Da die Pfeifengraswiesen überwiegend in dem bei der 
großen wie mittleren Variante beanspruchten Bereich 2 liegen, steigt die Beeinträchtigung 
von der mittleren zur großen Variante um lediglich rund 7 % an (Polder wie DRV). Anders 
verhält es sich beim Lebensraumtyp Natürliche nährstoffreiche Seen; hier erfolgt von der 
mittleren zur großen Variante eine Flächenzunahme um rd. 22 ha und somit eine 
Zunahme um 57 % (bei Polder wie DRV). Während das Beeinträchtigungspotential der 
großen Variante dem der mittleren Variante bzgl. der Pfeifengraswiesen gleicht, ist es 
hinsichtlich des LRT Natürliche nährstoffreiche Seen bei der großen Variante deutlich 
höher. Die kleine Variante ist in Bezug auf beide Lebensraumtypen günstiger, da der 
Rußheimer Altrhein ebenso wie die Pfeifengraswiesen betriebsbedingt unbeeinflusst 
blieben.  


 Zugewinn an Retentionsraum wäre bzgl. der Lebensraumtypen Natürliche 
nährstoffreiche Seen (LRT 3150) und Pfeifengraswiesen (LRT 6410) mit deutlich 
größeren Beeinträchtigungen verbunden 


 Mittlere und große Variante sind bzgl. der Pfeifengraswiesen nahezu gleichwertig; 
beim LRT Natürliche nährstoffreiche Seen ist der Beeinträchtigungsumfang bei der 
großen Variante deutlich höher 


 Die betriebsbedingt beeinflusste Fläche der überflutungstoleranten Auenwälder mit 
Erle, Esche, Weide nimmt ebenso wie die der Hartholzauenwälder (FFH-LRT 
91E0* und 91F0) von der kleinen über die mittlere zur großen Variante stark zu, 
nicht aber die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (diese ist bei der großen 
Variante in etwa gleich oder niedriger als bei der kleinen Variante). Da die beiden 
LRT betriebsbedingt gefördert werden, spräche dies auf sie bezogen für eine der 
größeren Varianten. 
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  Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme der Hartholzauenwälder (FFH-LRT 
91F0) ist bei der mittleren DRV-Variante um 0,2 ha (17 %) höher als bei der 
entsprechenden Poldervariante; ansonsten unterscheiden sich die Varianten-
gruppen geringfügiger.  


3.2.2 FFH-LRT mit überwiegendem Vorkommen im Bereich 1 


Die folgenden FFH-Lebensraumtypen kommen ausschließlich im Bereich 1 vor: 


• Oligo- bis mesotrophe, stehende Gewässer (FFH-LRT 3130) 
• Kalk-Magerrasen (FFH-LRT 6210) 


Das Hauptvorkommen der folgenden FFH-Lebensraumtypen liegt in Bereich 1: 


• Waldmeister-Buchenwälder (FFH-LRT 9130) 
• Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (FFH-LRT 9160) 
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Abbildung 10: FFH-LRT mit überwiegendem Vorkommen im Bereich 1 
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Auf Bereich 1 beschränkte FFH-Lebensraumtypen 


Hinsichtlich der Oligo- bis mesotrophen, stehenden Gewässer (LRT 3130) und Kalk-Ma-
gerrasen (LRT 6210) ist die Variantengröße nicht von Bedeutung, da die Lebensraumty-
pen vollständig in Bereich 1 und somit in dem variantenübergreifend beeinflussten 
Bereich liegen.  


Unterschiede ergeben sich bei den Kalk-Magerrasen in Bezug auf die Variantengruppen 
Polder und DRV. Die Bestände des Lebensraumtyps liegen auf dem RHWD XXXI und 
werden bei den reinen Poldervarianten im Zuge des Dammausbaus anlagebedingt 
vollständig zerstört (6.194 m²). Da der Lebensraumtyp nahezu vollständig auf dem 
Dammabschnitt liegt, welcher bei der Dammrückverlegung und der kleinen Kombivariante 
unverändert bestehen bleibt, wären die Dammrückverlegungs-Varianten und die kleine 
Kombivariante mit geringeren Beeinträchtigungen der Kalk-Magerrasen verbunden. Die 
Beeinflussung wäre aufgrund der binnenseitigen Überflutungen des belassenen Dammes 
nahezu vollständig betriebsbedingt und beträfe etwa 3.400 m² des Lebensraumtyps. 


Die gesamte in Anspruch genommene Fläche kann auf den neu entstehenden bzw. 
ausgebauten Dämmen ausgeglichen werden.  


Der kleinflächig (465 m²) ausgeprägte LRT Oligo- bis mesotrophe, stehende Gewässer 
wird ebenfalls bei allen Polder- wie DRV-Varianten sowie der Kombivariante 
gleichermaßen beeinflusst. Regelmäßige Flutungen haben den Verlust dieses LRT zur 
Folge. Er wird sich zu dem LRT Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation (LRT 3270) 
entwickeln.  


Ein Ausgleich ist an bestehenden Altwässern und naturnah entwickelten Abbau-
gewässern möglich. Denkbar ist außerdem die Neuanlage von grundwasserbeeinflussten 
und damit nährstoffarmen Teichen. Da alle Arten der Zwergbinsengesellschaften eine 
sehr langlebige Diasporenbank besitzen, kann durch Übertragen des diasporenhaltigen 
Bodens vom Ufer des Schrankenwassers an die Ausgleichsgewässer dieser LRT an 
anderer Stelle neu etabliert werden. In den betreffenden FFH-Gebieten befindet sich eine 
Vielzahl geeigneter Stillgewässer. 


 Die Beeinflussung der Lebensraumtypen Kalkmagerrasen und Oligo- bis mesotro-
phe, stehende Gewässer verändert sich nicht mit zunehmender Größe des 
Retentionsraums 


Überwiegend in Bereich 1 vorkommende FFH-Lebensraumtypen 


Die Bestände des Waldmeister-Buchenwaldes (LRT 9130) und des Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwaldes (LRT 9160) liegen überwiegend im Germersheimer Stadtwald und 
somit im variantenübergreifend beeinflussten Bereich 1. Beide Lebensraumtypen sind 
gegenüber Flutungen empfindlich, weswegen Ökologische Flutungen zur Anpassung der 
Bestände erforderlich sind. Hinsichtlich des Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwaldes wird 
infolge der in Zukunft regelmäßigen Überflutungen eine betriebsbedingte Rückentwicklung 
in Richtung Hartholz-Auenwald angenommen. Bei allen Varianten ist die vorhabens-
bedingte Beeinflussung des auf 44,6 ha ausgeprägten Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-
waldes mit über 98 % nahezu ausschließlich betriebsbedingt. Die Beeinträchtigung nimmt 
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von der kleinen zur mittleren Variante um nur 1% (rd. 0,4 ha) zu; von der kleinen zur 
großen Variante beträgt die Zunahme 2,4 ha und somit knapp 6 %.  


Anlagebedingt ist die Flächeninanspruchnahme bei der Kombivariante mit 0,5 ha 
geringfügig höher als bei der kleinen DRV und dem kleinen Polder (< 0,1 ha). 


Floristisch ähnelt dieser LRT zwar den Hartholzauenwäldern sehr, ist jedoch nicht durch 
Überflutung geprägt und muss daher außerhalb des Untersuchungsgebietes aus-
geglichen werden. Geeignet sind alle frischen bis feuchten Standorte außerhalb der 
rezenten Aue, die grundwasserbeeinflusst sein können. Denkbar ist der Waldumbau von 
Waldbeständen. 


Der Waldmeister-Buchenwald wird bei der kleinen Variante, der Kombivariante und der 
mittleren Variante auf etwa 6,2 ha beeinflusst; 0,8 ha (rd. 13 %) davon sind 
anlagebedingt. Bei der großen Variante steigt die Beeinflussung auf 6,3 ha – die 
anlagebedingte Beanspruchung entfällt jedoch gänzlich.  


Die beeinflussten Flächen der beiden Lebensraumtypen bei den Polder- und DRV-Vari-
anten sind nahezu identisch. Da eine Zunahme des Retentionsraums mit geringfügig 
höheren oder gleichen Beeinträchtigungen (kleine u. mittlere Variante bei LRT 9130) 
einhergeht, sind alle Varianten hinsichtlich des Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwaldes 
und des Waldmeister-Buchenwaldes als nahezu gleichwertig zu betrachten.  


Da Buchen nicht überflutungstolerant sind, muss der Ausgleich außerhalb des 
Untersuchungsgebietes erfolgen. Denkbar ist der Waldumbau zu Buchenwald auf frischen 
Waldstandorten, beispielsweise östlich von Huttenheim. 


 Gleichbleibende oder nur geringfügig steigende Beeinträchtigung bei zunehmen-
der Retentionsraumgröße bzgl. des Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwaldes und 
des Waldmeister-Buchenwaldes 


 


FFH-LRT mit überwiegendem Vorkommen in den Bereichen 1 und 3 


Der Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) kommt insbesondere auf 
den Dämmen und im Offenland des Bereichs 1 vor (insg. 7,6 ha). In Bereich 2 beschränkt 
sich der Bestand auf ein 1,9 ha großes Vorkommen, während Bereich 3 mit 4,4 ha einen 
weiteren Verbreitungsschwerpunkt bildet (v. a. HWD XXXIa/Tulladamm).  
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Abbildung 11: FFH-LRT mit überwiegendem Vorkommen in den Bereichen 1 und 3 


Durch die Verteilung ergibt sich eine Zunahme der beeinflussten Lebensraumtypfläche 
um 1,9 ha von der kleinen zur mittleren Variante. Dies entspricht einem Anstieg um 25 % 
resp. 28 % (Polder bzw. DRV). Der Unterschied von der mittleren zur großen Variante ist 
mit 4,4 ha resp. 4,2 ha und somit einem Anstieg um 46 bis 49 % (Polder bzw. DRV) 
absolut wie relativ deutlich größer. Die große Variante ist hinsichtlich des Lebensraumtyps 
daher am ungünstigsten, insbesondere weil sich auch die anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von der kleinen zur großen Variante nahezu verdoppelt. Dies 
liegt v. a. am Dammausbau des HWD XXXI östlich des Baggersees Alte Minthe sowie 
eines Dammabschnitts des HWD XXXIa nördlich der Jägerschrittschleuse.  


Die anlagebedingte Zerstörung von Beständen des LRT fiele bei den DRV-Varianten und 
der Kombivariante geringer aus, da im mittleren Abschnitt des HWD XXXI auf den 
Dammausbau verzichtet werden kann. Dafür wäre infolge der binnenseitigen 
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Überflutungen des belassenen Dammes mit betriebsbedingten Beeinflussungen des 
Lebensraumtyps an den Dammböschungen zu rechnen. 


Der Ausgleich kann komplett auf den neu entstehenden und ausgebauten Dämmen 
erfolgen. Rd. 22-29 ha bei den DRV-Varianten, bzw. 38,9-52 ha Fläche bei den 
Poldervarianten steht auf den Dämmen für die LRT 6210 und 6510 zur Verfügung. 


 Kleine Variante und Kombivariante wäre bzgl. des LRT Magere Flachland-
Mähwiesen am günstigsten  


 Beeinträchtigungsumfang steigt von der mittleren zur großen Variante nochmals 
deutlich an  


 


3.3 Beeinflussung naturschutzfachlich bedeutsamer Biotopkomplexe (BK) 


Die als naturschutzfachlich besonders bedeutsam klassifizierten Biotopkomplexe wurden 
anhand des Vorkommens zahlreicher Anhang-IV-Arten und europäischen Vogelarten 
abgegrenzt. Dazu gehören u. a. 13 nachgewiesene Fledermausarten, 80 Brutvogelarten, 
14 nachgewiesene Amphibien- und Reptilienarten und eine Vielzahl weiterer Wirbelloser 
(v. a. Insekten und Käfer). Die Biotopkomplexe überlagern sich häufig mit FFH-
Lebensraumtypen und weisen somit eine ähnliche Verteilung wie die FFH-LRT auf 
(Abbildung 2, Abbildung 3). Die Ergebnisse spiegeln daher vergleichbare Befunde wie bei 
den FFH-LRT wieder. 


Tabelle 4 stellt für alle Varianten die flächige Beeinflussung von Biotopkomplexen dar. 


Tabelle 4: Flächenhafte anlage- und betriebsbedingte Beeinflussung von naturschutzfachlich 
besonders bedeutsamen Biotopkomplexen 


Vorhabensbedingt beeinflusste Biotopkomplex-Fläche  
(naturschutzfachlich besonders bedeutsam) [ha] 


 Polder 
klein 


DRV/Polder  DRV 
klein 


Polder 
mittel 


DRV 
mittel 


Polder 
groß 


DRV groß 


Anlagebedingt 9,2 5,5 2,1 9,5 2,5 9,1 2,0 


Betriebsbedingt 


Polder 
99,9 44,2 


 
156,5 


 
218,9  


Betriebsbedingt 
DRV  54,7 103,8  159,6  222,2 


Summe 109,1 105,8 105,8 166,0 162,0 228,0 224,1 


Die Beeinflussung der einzelnen Biotopkomplexe ist detailliert in Tabelle A3 des Anhangs 
sowie in den im Anhang enthaltenen Abbildungen A4 und A5 dargestellt.  


Aus Tabelle 4 geht deutlich die mit zunehmender Größe des Retentionsraums wachsende 
Fläche, der vor allem betriebsbedingt, beeinflussten Biotopkomplexe hervor. Anlagebe-
dingt werden lediglich 0,9 bis 8,4 % der Biotopkomplex-Fläche beansprucht. Da betriebs-
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bedingte Wirkungen auf 91,6 bis 99,1 % der beeinflussten Biotopkomplex-Fläche zu 
erwarten sind, haben diese aufgrund ihres großflächigen Charakters einen deutlich größe-
ren Einfluss als bau- und anlagebedingte Wirkungen. 


Die insgesamt beeinflusste Biotopkomplex-Fläche (BK) der reinen Polder- und Damm-
rückverlegungsvarianten unterscheidet sich bei gleicher Dammtrassengröße (klein, mittel, 
groß) jeweils nur geringfügig. Während die anlagebedingte Beanspruchung bei den DRV-
Varianten um ca. 70 bis 78 % geringer ausfällt als bei den Poldern gleicher Trassenlänge, 
sind die betriebsbedingt beeinflussten Flächen bei der Rückverlegung in der Summe 
etwas größer (siehe Tabelle 4). Die Kombivariante nimmt wie bei den FFH-
Lebensraumtypen hinsichtlich der anlagebedingten Flächeninanspruchnahme eine 
Zwischenstellung zwischen der kleinen Polder- und der kleinen DRV-Variante ein. 


Die anlagebedingten Unterschiede beruhen v. a. auf der abweichenden Flächeninan-
spruchnahme der Biotopkomplexe 4 und 5 (Rheinhochwasserdamm bei den Kümmelwie-
sen und Kümmelwiesen). Diese liegen im südlichen Bereich des HWD XXXI und den 
angrenzenden Kümmelwiesen (Abbildung 12). Da bei der Dammrückverlegung und der 
Kombivariante ein rd. 1,2 km Abschnitt des HWD XXXI vom Ausbau ausgespart bleibt, 
verringert sich die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme der dort befindlichen 
Biotopkomplexe erheblich. Anstelle der anlagebedingten Beeinträchtigungen sind jedoch 
betriebsbedingte Veränderungen infolge der Flutungen zu erwarten (auf ganzer Fläche 
des BK 5 sowie auf Teilen der binnenseitigen Dammböschung des BK 4). 


 


3.3.1 Verteilung der Biotopkomplexe in den Bereichen 1, 2 und 3 


Abbildung 12 gibt einen Überblick über die von der Variantengröße abhängige Beeinflus-
sung der Biotopkomplexe (BK). Die Wirkraumbereiche 1, 2 und 3 sind beispielhaft für den 
Polder dargestellt, unterscheiden sich in Bezug auf die DRV-Varianten jedoch nur ge-
ringfügig (Unterschied betrifft v. a. südlichen Bereich des HWD XXXI).  
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Abbildung 12: Verteilung der naturschutzfachlich besonders bedeutsamen Biotopkomplexe in den 
Polderbereichen 1, 2 und 3 (kleine Variante=1; mittlere Variante = 1+2; große Variante 
= 1+2+3) 


Die Biotopkomplexe verteilen sich in den Bereichen 1, 2 und 3 wie folgt: 
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(Nahezu) ausschließlich in Bereich 1 gelegene Biotopkomplexe:  


• 1: Schrankenwasser, Kurfürstenbau, Kleiner Kolk und Umgebung 
• 2: Waldrand und Hecke am Schrankenwasser 
• 3: Umgebung des Aussiedlerhofs 
• 4: Rheinhochwasserdamm bei den Kümmelwiesen 
• 5: Kümmelwiesen 
• 6: Bannwald Elisabethenwört 
• 7: Wildrebe 
• 8: Buchen- und Eichen-Hainbuchen-Wald im Heinbuchenhorst 
• 9: Mittelwald Elisabethenwört 


(Nahezu) ausschließlich in Bereich 2 gelegene Biotopkomplexe:  


• 13: Rheinlache und Rohrlache  
• 15: Pfeifengraswiesen in den Altrheinwiesen 


In Bereich 2 und 3 gelegene Biotopkomplexe: 


• 12: Rußheimer Altrhein (größerer Flächenanteil in Bereich 2) 


• 14: Weichholzaue am Rußheimer Altrhein (Flächenanteil in Bereich 2 etwa 3-mal so 
groß wie in 3; kleine Fläche in Bereich 1) 


• 16: Waldweg auf Höhe des Oberen Hofguts (Fläche in Bereich 3 nahezu doppelt so 
groß)  


(Nahezu) ausschließlich in Bereich 3 gelegene Biotopkomplexe:  


• 17: Mündungsbereich der Pfinz  
• 18: Mittelgrund  
• 19: Rußheimer Altrhein westlich der Brücke  
• 20: Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds  
• 21: Tulladamm (ragt geringfügig in Bereich 2) 
• 23: Streuobstwiese am Tulladamm (Gewann Zwischendeich)   


In Bereich 1 und 3 gelegene Biotopkomplexe: 


• 22: Oberes Hofgut (größerer Flächenanteil in Bereich 3)  
• 24: Streuobstwiese und Säume im Rußheimer Feld (Fläche in Bereich 3 ist doppelt 


so groß)  
 


Tabelle 5 stellt die Lage der Biotopkomplexe in Bezug auf die Bereiche 1, 2 und 3 zusam-
menfassend dar.  
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Tabelle 5: Vorkommen naturschutzfachlich bedeutender Biotopkomplexe in den Bereichen 1, 2 
und 3 (vom Polder abweichende Werte bei der DRV bzw. der Kombivariante sind in 
Klammer angegeben; Bereiche mit größeren Vorkommen der Biotopkomplexe sind 
farblich hervorgehoben) 


Flächiges Vorkommen der Biotopkomplexe in den Bereichen 1, 2 und 3 [ha] 


Naturschutzfachlich besonders 
bedeutsame Biotopkomplexe 


Bereich 1 
(klein/mittel/groß) 


Bereich 2 
(mittel/groß) 


Bereich 3  


(groß) 
1 Schrankenwasser, Kurfürstenbau, 
Kleiner Kolk und Umgebung 11,1 


  
2 Waldrand und Hecke am 
Schrankenwasser 1,2 


  
3 Umgebung des Aussiedlerhofs 0,9 


  
4 Rheinhochwasserdamm bei den 
Kümmelwiesen 3,4 (0,5) 


  
5 Kümmelwiesen 58,8 


  
6 Bannwald Elisabethenwört 18,5 


  
7 Wildrebe < 0,1 


  
8 Buchen- und Eichen-Hainbuchen-
Wald im Heinbuchenhorst 11 


 
< 0,1 (0,1) 


9 Mittelwald Elisabethenwört 1,2 
  


10 Weichholzaue auf Höhe des 
Pfaffenhorsts 0,1 (< 0,1) 


  
11 Kiesbruch 0,5 (0) 


  
12 Rußheimer Altrhein 


 
35,8 23,8 


13 Rheinlache und Rohrlache 
 


4,2 
 


14 Weichholzaue am Rußheimer 
Altrhein 0,5 14,3 4,4 


15 Pfeifengraswiese in den 
Altrheinwiesen  


2 
 


16 Waldweg auf Höhe des Oberen 
Hofguts  


1 3 


17 Mündungsbereich der Pfinz 
  


12,6 
18 Mittelgrund 


  
7,4 


19 Rußheimer Altrhein westlich der 
Brücke   


2,2 


20 Kleingewässer östlich des 
Rußheimer Felds   0,9 


21 Tulladamm  
(Gewann Zwischendeich) 


 < 0,1 2,2 


22 Oberes Hofgut 0,4  0,6 (0,5) 
23 Streuobstwiese am Tulladamm   2,5 
24 Streuobstwiese und Säume im 
Rußheimer Feld 1,5  4,5 


25 Streuobstwiese nördlich der 
Jägerschrittschleuse   0,4 


26 Südöstlicher Randbereich des 
Baggersees nördlich des Tulladamms Außerhalb des Retentionsraums 
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3.3.2 Beeinflussung der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Arten bei 
den Polder- und DRV-Varianten 


Kleine, mittlere und große Variante 


Für die Wahl der Variantengröße sind die (nahezu) ausschließlich in Bereich 1 gelegenen 
Biotopkomplexe Schrankenwasser, Kurfürstenbau, Kleiner Kolk und Umgebung, Wald-
rand und Hecke am Schrankenwasser, Umgebung des Aussiedlerhofs, Bannwald Elisa-
bethenwört, Rheinhochwasserdamm bei den Kümmelwiesen, Kümmelwiesen, Buchen- 
und Eichen-Hainbuchen-Wald im Heinbuchenhorst, Wildrebe und Mittelwald Elisabethen-
wört (BK 1, 2, 3, 6, 4, 5, 8, 7 und 9) von untergeordneter Bedeutung. Bis auf den Rhein-
hochwasserdamm bei den Kümmelwiesen (BK 4) würden diese bei allen Varianten auf 
ganzer oder nahezu ganzer Fläche betriebsbedingt beeinflusst.  


Die Streuobstwiese und Säume im Rußheimer Feld liegen ebenso wie das Obere Hofgut 
zum Teil im variantenübergreifend beeinflussten Bereich 1, zum überwiegenden Teil 
jedoch in Bereich 3. Daher werden diese Biotopkomplexe (BK 24 und 22) bei der kleinen 
und mittleren Variante quantitativ deutlich weniger beeinflusst als bei der großen Variante. 
Während das Obere Hofgut bei der großen Variante ausschließlich betriebsbedingt beein-
flusst würde, käme es bei den kleineren Varianten zur anlagebedingten Flächeninan-
spruchnahme auf rd. 0,4 ha. 


Mittlere und große Variante 


Bei der mittleren und großen Variante werden gegenüber der kleinen zahlreiche weitere 
Biotopkomplexe beeinflusst (s. o. Biotopkomplexe in Bereich 2 und 3). Dies betrifft bei 
beiden Varianten insbesondere den Rußheimer Altrhein, die Rheinlache und Rohrlache, 
die Pfeifengraswiese in den Altrheinwiesen und die Weichholzaue am Rußheimer 
Altrhein, welche den FFH-LRT 3150, 6410 und 91E0* zugeordnet werden können. Des 
Weiteren ist der Waldweg auf Höhe des Oberen Hofguts betroffen. Während die 
überflutungstolerante Weichholzaue durch regelmäßige Flutungen aufgewertet werden 
kann, ist hinsichtlich der anderen Biotopkomplexe mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Die 
größten Veränderungen wären in der Biozonöse des Altrheines zu erwarten. Viele der 
dort wachsenden Arten, vor allem diejenigen im südlichen Abschnitt, sind an stehendes 
bis langsam fließendes, z.T. auch an nährstoffärmeres Wasser angepasst. Unter anderem 
könnte die bestandsbedrohte Wassernuss (Trapa natans) und der vom Aussterben 
bedrohte Schwimmfarn (Salvinia natans) infolge der Flutungen (Strömung, Trübung des 
Wassers) zurückgehen oder verschwinden. Für beide Arten besitzt der Rußheimer 
Altrhein landesweite Bedeutung, da sie hier ihr landesweit zweitgrößtes Vorkommen 
(Trapa natans) bzw. eins ihrer landesweit wenigen Vorkommen (Salvinia natans) 
besitzen. Auch die Röhrichte am Altrhein und der Rohrlache sowie den weiteren 
Altwassern sind an die jetzigen Bedingungen von Stillgewässern angepasst. Durch die 
Strömung könnte es zum teilweisen Ausfall der Röhrichte und deren Ersatz durch andere 
Pflanzengesellschaften kommen. Insbesondere Schilf ist gegen schnelle Wasserstands-
schwankungen und starke Strömungen empfindlich. In welchem Ausmaß Schilfbestände 
verschwinden würden und wo sich neue Bestände etablieren könnten, ist nicht 
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prognostizierbar. Es muss aber zumindest von einem teilweisen Funktionsverlust der 
Schilf-Lebensräume für Arten wie den Teichrohrsänger und andere röhrichtbrütende 
Vögel ausgegangen werden. Bestandsrückgänge entsprechender Arten im Retentions-
raum sind daher nicht auszuschließen. Zu den potentiell beeinträchtigten Arten gehören 
auch das Teichhuhn und der Zwergtaucher, die wie alle Vogelarten nach Art. 1 der 
Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, deren Brutstätten ebenfalls häufig im Schilf liegen. 
Während das Teichhuhn kein typischer Bewohner der Überflutungsauen ist und an 
wiederholte Überflutungen nicht angepasst ist, brütet der Zwergtaucher auch in der 
rezenten Aue und kann hochwasserbedingte Verluste durch Nachgelege kompensieren. 
Infolge wiederholter Überflutung und Zerstörung von Nestern zur Brut- und Aufzuchtzeit 
kann es bei beiden Arten zur Aufgabe von Revieren kommen. Die Bestandszahlen des 
Teichhuhns gingen in der Kühkopf-Knoblauchsaue (Hessen) nach Wiederherstellung des 
natürlichen Überflutungsregimes deutlich zurück (KREUZINGER 2002). Der Zwergtaucher 
konnte dort trotz wiederkehrender Überflutungen als regelmäßiger Brutvogel ausgewiesen 
werden, da die Art vermutlich nicht nur flutungsbedingt beeinträchtigt wird, sondern auch 
von günstigen Auswirkungen profitiert. Analog zu den besiedelten Biotopkomplexen 
liegen die Reviere des Zwergtauchers und des Teichhuhns nahezu ausschließlich im 
Ergänzungsbereich der mittleren und großen Variante (Abbildung 13 und Abbildung 14). 
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Abbildung 13: Revierzentren des Zwergtauchers (Polder klein/mittel/groß) 
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Abbildung 14: Revierzentren des Teichhuhns (Polder klein/mittel/groß) 


Ausschließlich große Variante 


Bei der großen Variante würde der Rußheimer Altrhein auf deutlich größerer Fläche 
beeinflusst, außerdem käme es zu einer zusätzlichen Beeinflussung weiterer natur-
schutzfachlich wertvoller Biotopkomplexe (s.  Biotopkomplexe in Bereich 3). Davon lassen 
sich das Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds, der Rußheimer Altrhein westlich der 
Brücke, der Mittelgrund und der Mündungsbereich der Pfinz ebenso wie der Tulladamm 
auf dem Großteil ihrer Fläche FFH-Lebensraumtypen zuordnen. Dem Vorkommen der 
Lebensraumtypen entsprechend, lassen sich die Befunde aus Kap. 3.2 bzgl. der 
flutungsbedingten Wirkungen auf die Komplexe übertragen.  
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Durch FFH-LRT geprägte Biotopkomplexe im Bereich der großen Variante 


Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds und Rußheimer Altrhein westlich der Brücke 
(LRT 3150) 


Der Biotopkomplex Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds ist neben Tümpeln 
insbesondere durch Rohrkolben-Röhricht und Großseggenriede geprägt. Da diese eine 
höhere Toleranz als Schilfröhrichte im Hinblick auf Wasserspiegelschwankungen und 
Strömung aufweisen, ist das Auftreten flutungsbedingter Beeinträchtigungen weniger 
wahrscheinlich. Die Tümpel dienen u. a. den bestandsbedrohten Amphibienarten 
Kammmolch (geschützt nach Anhang II FFH-Richtlinie), sowie die nach Anhang IV der 
FFH-Richtlinie geschützten Arten Knoblauchkröte, Laubfrosch und Springfrosch als 
Laichgewässer. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebensweisen ist anzunehmen, dass 
sich die Bestände dieser Arten in Reaktion auf die Flutungen ihrer Lebensräume 
unterschiedlich entwickeln werden. Bei Hochwasser und im anschließenden Zeitraum 
können innerhalb des Retentionsraums lokal dichte Netze an Laichgewässern entstehen. 
Die meisten charakteristischen Amphibienarten der Flussauen können solche kurzfristig 
entstehenden Angebote an Fortpflanzungsgewässern schnell nutzen. Zu diesen Arten 
zählen insbesondere Springfrosch, Teichfrosch, Teichmolch, Laubfrosch und Moorfrosch. 
Es ist zu erwarten, dass diese Arten durch das verbesserte Laichplatzangebot ihre 
Bestände im Retentionsraum dauerhaft gegenüber dem Ist-Zustand erhöhen. Für die 
dauerhaften Populationsgrößen der Arten sind Retentionsflutungen wegen ihrer 
Seltenheit irrelevant; die günstige Wirkung resultiert ausschließlich aus den regelmäßigen 
(Ökologischen) Flutungen. Derzeit genutzte Fortpflanzungsgewässer, wie jenes im 
Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds, können infolge flutungsbedingten Fisch-
eintrags dennoch in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Obgleich auch der Kammmolch 
als Art der größeren, von Dynamik geprägten, Flussauen gilt (GÜNTHER 2005), fehlt er in 
den meisten Gewässern der rezenten Rheinaue. Die Art ist besonders empfindlich 
gegenüber Fischen in den Fortpflanzungsgewässern sowie gegenüber strömungsbe-
dingter Verdriftung ihrer Larven. Es ist daher davon auszugehen, dass die derzeit besie-
delten Fortpflanzungsstätten durch Flutungen beeinträchtigt werden. Anders als andere 
Amphibienarten profitiert der Kammmolch als Bewohner dauerhaft wasserführender, grö-
ßerer Stillgewässer nicht von temporären Kleingewässern oder großen flachen Über-
schwemmungsbereichen, die im Zuge der Flutungen entstehen. Ein Rückgang der Art im 
Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds sowie in weiteren Fortpflanzungsgewässern 
des Retentionsraums ist daher nicht auszuschließen.  


Mittelgrund und Mündungsbereich der Pfinz (v. a. LRT 91E0* und 91F0) 


Der Mittelgrund und der Mündungsbereich der Pfinz sind durch vielfältig strukturierte Au-
enwälder geprägt. Auf kleinerer Fläche sind Altwasser und v. a. entlang des im Süden 
verlaufenden Rheinniederungskanals auch Röhrichte ausgeprägt. Im Zuge der Flutungen 
könnte es zum teilweisen Ausfall der Ufer-Schilfröhrichte und Veränderungen der Altwas-
ser kommen (siehe „Mittlere und große Variante“). Die dominanten Lebensräume Weich- 
und Hartholzaue sind jedoch ebenso wie viele ihrer Bewohner auentypisch und somit an 
Hochwasserereignisse angepasst. Die Auwälder im Mittelgrund weisen ebenso wie jene 







Naturschutzfachliche Voranalyse Retentionsraum Elisabethenwört 


38 


im Mündungsbereich der Pfinz hohe Brutvogeldichten auf; u. a. kommen Mittelspecht, 
Grauspecht, Schwarzspecht, Schwarzmilan und Eisvogel vor. Untersuchungen im 
ökologisch gefluteten Polder Altenheim zeigten, dass die Brutbestände des Grauspechts 
ebenso wie die anderer höhlenbrütender Arten zunahmen (LfU 1999). Die anderen 
Spechtarten hielten ihre zuvor schon hohen Bestandsdichten im Gebiet. Auch hinsichtlich 
des Eisvogels wurden positive Bestandsentwicklungen festgestellt. Für den Schwarzmilan 
entstehen infolge der Flutungen ausgedehntere günstige Lebensräume und es kommt zu 
einer Verbesserung des Nahrungsangebots. Im Mündungsbereich der Pfinz bestehen 
ebenso wie in den Weichholzauen am Rußheimer Altrhein umfangreiche Vorkommen der 
Bauchigen Windelschnecke. Das Monitoring im Polder Altenheim zeigte deutliche 
Bestandszunahmen auf häufig überfluteten Probeflächen. Obgleich Beeinträchtigungen 
einzelner Arten auch in den auwaldgeprägten Biotopkomplexen nicht auszuschließen 
sind, ist langfristig von positiven Entwicklungen der Lebensräume und ihrer typischen 
Arten auszugehen.  


Tulladamm (Gewann Zwischendeich) (LRT 6510) 


Die Magerwiesen am Tulladamm sind aufgrund der erhöhten Lage weniger stark von 
Flutungen betroffen als Bestände in Senken oder entlang der Dammfüße. Es ist davon 
auszugehen, dass die Mähwiesen zumindest im oberen Bereich des Dammes unbeein-
trächtigt erhalten bleiben. Am Dammfuß sind Veränderungen der Bestände, z. B eine 
Erhöhung des Anteils an Feuchtezeigern oder eine Ruderalisierung der Wiesen nicht aus-
zuschließen. Es wird jedoch von einem Erhalt des Lebensraumtyps ausgegangen. Sollte 
es zu Veränderungen der Vegetationsstruktur der Magerwiesen kommen, beträfe dies 
auch den Lebensraum der dort vorkommenden Zauneidechse (geschützt nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie). Eine Minderung der Lebensraumqualität am Dammfuß kann nicht 
ausgeschlossen werden.  


Nicht durch FFH-LRT geprägte Biotopkomplexe im Bereich der großen Variante 


Im Gegensatz zu den bisher im Zusammenhang mit der mittleren und großen Variante 
aufgeführten Biotopkomplexen (exkl. Waldweg auf Höhe des Oberen Hofguts) sind die 
folgenden Biotopkomplexe nicht durch FFH-Lebensraumtypen geprägt. 


Diese Biotopkomplexe werden ausschließlich bei der großen Variante beeinflusst:  


• Streuobstwiese nördlich der Jägerschrittschleuse (BK 25; Vorkommen Neuntöter, 
Wendehals, Zauneidechse etc.) 


•  Streuobstwiese am Tulladamm (Gewann Zwischendeich) (BK 23; Vorkommen 
Wendehals, Feldsperling etc.) 


Ein kleinerer Teilbereich der folgenden Biotopkomplexe wird auch bei der kleinen und 
mittleren Variante beeinflusst: 


• Streuobstwiese und Säume im Rußheimer Feld (Fläche des BK 24 ist in Bereich 3 
etwa doppelt so groß wie in 1; Vorkommen Neuntöter, Wendehals, Zauneidechse 
etc.)  
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• Oberes Hofgut (BK 22 mit größerem Flächenanteil in Bereich 3 als in 1; seltene 
Wildkräuter, Schwerpunktvorkommen der Zauneidechse) 


Die gelisteten Biotopkomplexe blieben bei einer reinen Betrachtung bzgl. der Beeinflus-
sung von FFH-Lebensraumtypen demnach unberücksichtigt. Da sie wertvolle Lebens-
räume für seltene Arten darstellen, ist ihre Berücksichtigung im Variantenvergleich 
bedeutsam. Dies gilt umso mehr, da sie als empfindlich gegenüber Flutungen eingestuft 
werden. Somit liefern sie bzgl. der über den FFH-Gebietsschutz hinausgehenden, verglei-
chenden Beeinträchtigungsermittlung gegenüber den anderen Biotopkomplexen 
ergänzende Informationen. Aufgrund ihres konzentrierten Vorkommens in Bereich 3 tra-
gen sie zu einer nochmals höheren Einstufung des mit der großen Variante verbundenen 
Umfangs der Beeinträchtigungen bei.  


Während die Streuobstwiese nördlich der Jägerschrittschleuse auf rd. 0,4 ha anlagebe-
dingt beansprucht würde, wäre bzgl. der anderen Biotopkomplexe von einer ausschließ-
lich oder überwiegend betriebsbedingten Beeinflussung auszugehen. In den Streuobstbe-
ständen können die Überflutungen zu Ausfällen von Bäumen führen. Die Überflutungs-
empfindlichkeit von Obstbäumen ist unterschiedlich. Einige Arten sind generell sehr emp-
findlich (z. B. Kirschbaum), andere hingegen überflutungsresistent (z. B. Nussbaum). Die 
Ausfälle von Streuobstbäumen würden bereits bei den ersten stärkeren Flutungen wäh-
rend der Vegetationsperiode eintreten. Weitere Ausfälle und Schädigungen durch spä-
tere, vergleichbare Flutungen sind nicht zu erwarten.  


Die Beeinflussung der Streuobstbestände betrifft u. a. auch die dort vorkommenden 
artenschutzrechtlich relevanten Arten Neuntöter, Wendehals, Feldsperling und Zau-
neidechse. Der Wendehals und der Neuntöter zählen zu den im Vogelschutzgebiet 
„Rheinniederung Karlsruhe Rheinsheim“ besonders zu schützenden Arten.  


Für die vorwiegend am Boden nach Nahrung suchenden Vogelarten Neuntöter, Wende-
hals und Feldsperling hätten Flutungen eine Einschränkung der Nahrungsverfügbarkeit 
zur Folge. Bedingt durch verstärkte Wüchsigkeit der Vegetation infolge wiederkehrender 
Flutungen kann die Nahrungssuche auch bei Niedrigwasserständen erschwert und die 
Lebensraumeignung dadurch gemindert werden. Da die Arten nicht an regelmäßige 
Überflutungen angepasst sind, kann es zur Aufgabe von Revieren und folglich zur 
Abnahme der Bestände im Retentionsraum kommen. Im Polder Altenheim ging der 
Feldsperling nach der Inbetriebnahme des Polders zurück. 


Die Zauneidechse weist in der Streuobstwiese und Säumen im Rußheimer Feld (BK 24) 
ebenso wie bei den Ackerrändern am Oberen Hofgut (BK 22) hohe Bestandsdichten auf 
und kommt auch in der Streuobstwiese nördlich der Jägerschrittschleuse (BK 25) vor. Sie 
gilt als ursprüngliche Bewohnerin der dynamischen Auen, die ihr aufgrund der engen Ver-
zahnung geeigneter Strukturen günstige Lebensbedingungen bieten. Obgleich Zau-
neidechsenpopulationen auch während der Winterruhe lang anhaltende Überflutungen 
überstehen (z. B. in der rezenten Rheinaue im Naturschutzgebiet „Schafwiesen“ zwischen 
Lingenfeld und Speyer), ist bei Flutung ihrer Lebensräume vom Ertrinken von Individuen, 
der Zerstörung von Eigelegen sowie von erhöhtem Prädationsdruck an Rückzugsstätten 
auszugehen. Außerdem ist zu erwarten, dass die Lebensraumeignung der besiedelten 
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Säume und Streuobstwiesen infolge der flutungsbedingt stärkeren Wüchsigkeit der 
Vegetation für die Zauneidechse abnimmt. Bei allen Varianten ist die Art insbesondere 
vom anlagebedingten Dammabtrag stark betroffen, dennoch würde sich der 
Beeinträchtigungsumfang bei der großen Variante nochmals erweitern. 


3.4 Anlagebedingte Inanspruchnahme von Biotoptypen (Eingriff) 


Die folgende Tabelle gibt einen Überblick der Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen 
bei den verschiedenen Varianten.  


Tabelle 6: Anlagebedingt beeinflusste Biotoptypen bei den verschiedenen Varianten 


  Anlagebedingte Inanspruchnahme von Biotoptypen [ha] 


  
Biotoptypen 
(zusammengefasst) 


Polder 
klein 


DRV/Polder 
klein 


DRV 
klein 


Polder 
mittel 


DRV 
mittel 


Polder 
groß 


DRV 
groß 


B
es


on
de


re
 


B
ed


eu
tu


ng
 


Wälder  2,7 3,4 2,8 3,1 2,8 2,1 1,9 


Sonstige 
Gehölzbiotope  


0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,6 1,6 


Offenlandbiotope 12,3 9,7 6,0 15,2 8,6 19,7 13,1 


Gewässer 0,1 0,1 <0,1 0,8 0,7 0,5 0,1 


Infrastruktur-Biotope 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 


A
llg


em
ei


ne
 


B
ed


eu
tu


ng
 Wälder 12,5 11,1 9,6 9,9 6,3 8,5 4,4 


Sonstige 
Gehölzbiotope  


0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 0,9 


Offenlandbiotope 8,7 14,2 8,4 9,6 9,1 13,5 13,1 


Infrastruktur-Biotope 1,4 1,3 1,0 4,2 3,7 5,0 4,9 


  Summe 38,9 41,0 28,9 45,0 33,4 52,0 40,2 


Da es durch die anlagebedingte Beanspruchung zu einer dauerhaften Nutzungsverände-
rung und einem vollständigen Verlust der Biotope kommt, stellt die Beanspruchung in der 
Regel einen Eingriff dar. Ausgenommen sind Infrastrukturbiotope allgemeiner Bedeutung 
ohne erkennbare Funktionen für den Naturhaushalt und die Schutzgüter (z. B. versiegelte 
Wege). Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von Biotopen nimmt mit zuneh-
mender Dammlänge zu. Daher sind die kleinen Grundvarianten mit geringeren 
Biotopverlusten als die größeren Varianten verbunden. Die kleine Kombivariante weist 
durch den zusätzlichen Trenndamm zwischen Polder- und DRV-Raum eine größere 
anlagebedingte Flächeninanspruchnahme auf als die reinen Polder- und DRV-Varianten 
gleicher Größe. 


Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von Waldbeständen nimmt hingegen mit 
zunehmender Variantengröße ab und ist bei den DRV-Varianten jeweils etwas geringer 
als bei den Poldervarianten.  
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4 Zusammenfassendes Fazit hinsichtlich der Beeinflussung von FFH-LRT 
und Biotopkomplexen bei den verschiedenen Varianten 


Beeinflussung von FFH-Lebensraumtypen bei den verschiedenen Varianten 


Die, vor allem betriebsbedingte, flächenhafte Beeinflussung von FFH-LRT nimmt mit 
wachsender Größe des Retentionsraums zu. Dabei steigt die beeinflusste LRT-Fläche mit 
zunehmender Wirkraumfläche deutlich an. Dies ist durch die höhere Dichte großflächiger 
FFH-Lebensraumtypen in den für die mittlere und große Variante zusätzlich benötigten 
Bereichen im Vergleich zu dem bei allen Varianten beanspruchten Grundbereich der 
kleinen Variante bedingt. Der hohe Flächenanteil geht insbesondere auf den Rußheimer 
Altrhein und somit den LRT Natürliche nährstoffreiche Seen sowie die ihn umgebenden 
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide und Hartholzauenwälder zurück. Während bzgl. des 
flutungsempfindlichen Lebensraumtyps Natürliche nährstoffreiche Seen von einer 
betriebsbedingten Beeinträchtigung auszugehen ist, sind in Hinblick auf die 
flutungstoleranten Auenwälder Aufwertungen durch die Dynamisierung zu erwarten. Die 
Flächen dieser Lebensraumtypen nehmen von der mittleren zur großen Variante 
nochmals deutlich zu.  


Bei der kleinen Variante (DRV, Kombivariante, Polder) bleibt der überwiegende Teil 
Natürlicher nährstoffreicher Seen sowie der Auenwälder mit Erle, Esche, Weide und 
Hartholzauenwälder aufgrund ihrer Lage außerhalb des Retentionsraums unbeeinflusst. 
Gleiches gilt für die Pfeifengraswiese. Zudem entfällt bei der kleinen Variante eine Zer-
schneidung des Altrheins. Die Beeinträchtigung von Kalk-Magerrasen und Mageren 
Flachland-Mähwiesen ist bei der kleinen DRV und der kleinen Kombivariante durch den 
Weiterbestand des südlichen Dammabschnitts des RHWD XXXI deutlich geringer als bei 
der kleinen Poldervariante. Anlagebedingt ist die Flächeninanspruchnahme der DRV-
Varianten geringer als bei den anderen Varianten. Da die flächenhafte Beeinflussung von 
FFH-Lebensraumtypen jedoch zu über 90 % betriebsbedingt ist, sind die 
betriebsbedingten Wirkungen gegenüber den anlagebedingten Wirkungen von 
übergeordneter Bedeutung. Insgesamt sind die kleinen Varianten (DRV, Kombivariante, 
Polder) mit deutlich geringeren Beeinträchtigungen verbunden als die mittleren und 
großen Varianten, bergen aber auch das kleinste Förderpotential bzgl. der Auenwälder 
mit Erle, Esche, Weide. Hartholzauenwälder können mittelfristig im Bereich der kleinen 
Variante auf großer Fläche entstehen.  
Die Kombivariante ist auf Basis der betrachteten, groben Planungstiefe betriebsbedingt 
mit vergleichbaren Beeinträchtigungen wie die kleine DRV und der kleine Polder 
verbunden. Sie weist jedoch anlagebedingt etwas höhere Flächeninanspruchnahmen auf 
als die kleine DRV und der kleine Polder. Hinsichtlich der betriebsbedingt beeinflussten 
Fläche der FFH-LRT liegt die kleine Kombivariante zwischen der kleinen DRV und dem 
kleinen Polder.  
Bei der mittleren und großen Variante würde die Entwicklung ausgedeichter Auenwälder 
mit Erle, Esche, Weide und Hartholzauenwälder hin zu repräsentativen Auenwäldern 
gefördert. Andere auentypische LRT wie Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 
und Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation können durch regelmäßige Flutungen 
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neu im Rückhalteraum entstehen. Für die auentypischen LRT ist das 
Entwicklungspotenzial bei der mittleren und großen Variante daher am größten.  


Aufgrund regelmäßiger Flutungen im Bereich des Rußheimer Altrheins ist mit Be-
einträchtigungen der großflächig ausgeprägten Natürlichen nährstoffreichen Seen und der 
kleinflächigen Pfeifengraswiesen zu rechnen. Aufgrund der vollständigen Einbeziehung 
des Rußheimer Altrheins in den Retentionsraum und dessen regelmäßiger Flutung ist bei 
der großen Variante mit der größten Beeinträchtigung von FFH-Lebensraum zu rechnen. 
Aufgrund der Artenausstattung, des hervorragenden Erhaltungszustandes und seiner 
Flächengröße kommt dem Rußheimer Altrhein hier besondere Bedeutung zu. Der 
Zugewinn an auentypischen Lebensräumen auf Kosten dieses bedeutsamen Gewässers 
erscheint daher aus naturschutzfachlicher Sicht nicht sinnvoll. Ein Ausgleich des LRT ist 
zwar theoretisch denkbar, erscheint jedoch in der Praxis aufgrund der großen 
Flächengröße kaum möglich. 


Hinsichtlich der FFH-Lebensraumtypen nehmen die Beeinträchtigungen mit der Größe der 
Varianten zu, somit ergibt sich eine naturschutzfachliche Vorzugswürdigkeit der kleinen 
Varianten. 


Beeinflussung von Biotopkomplexen aus Sicht des Artenschutzes bei den 
verschiedenen Varianten 


Die 26 naturschutzfachlich besonders bedeutsamen Biotopkomplexe wurden anhand des 
Auftretens zahlreicher artenschutzrechtlich relevanter Arten abgegrenzt (vgl. Abbildung 
12). Diese stehen auch in Verbindung mit den FFH-Lebensraumtypen. Da einige 
Biotopkomplexe jedoch nicht mit FFH-Lebensraumtypen korrelieren, ermöglicht eine 
Biotopkomplex-basierte Betrachtung die Berücksichtigung weiterer wertgebender Tier- 
und Pflanzenarten. 


Da viele der als naturschutzfachlich besonders bedeutsam klassifizierten Biotopkomplexe 
durch ein dominantes Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen charakterisiert sind, spie-
geln sie vergleichbare Befunde wie diese wieder. Die, vor allem betriebsbedingte, flä-
chenhafte Beeinflussung von Biotopkomplexen nimmt ebenfalls mit wachsender Größe 
des Retentionsraums zu. 


Die kleinen Varianten sind hinsichtlich der Biotopkomplexe und Arten mit den geringsten 
Beeinträchtigungen verbunden. Zwischen kleiner DRV, Kombivariante und kleinem Polder 
bestehen nur geringfügige Unterschiede. Bei der mittleren und großen Variante werden 
gegenüber der kleinen zahlreiche weitere Biotopkomplexe beeinflusst. Dies betrifft bei 
beiden Varianten insbesondere den Rußheimer Altrhein, die Rheinlache und Rohrlache, 
die Pfeifengraswiese in den Altrheinwiesen und die Weichholzaue am Rußheimer 
Altrhein. Während die überflutungstolerante Weichholzaue durch regelmäßige Flutungen 
aufgewertet werden kann, ist hinsichtlich der anderen Biotopkomplexe mit 
Beeinträchtigungen zu rechnen. Die größten Veränderungen sind in der Biozonöse des 
Altrheins zu erwarten. Es ist mit einem Rückgang der Stillgewässerarten und einer 
Zunahme von Strömung tolerierenden/bevorzugenden Arten zu rechnen. Unter anderem 
könnten die landesweit bedeutsamen Vorkommen der seltenen Wasserpflanzenarten 
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Wassernuss und Schwimmfarn im Altrhein erlöschen, da sie nicht an Strömung angepasst 
sind. Bei einigen Arten ist auch von Beeinträchtigungen durch die zunehmende Trübung 
auszugehen. Infolge von Wasserstandschwankungen und der mit den Flutungen einher-
gehenden Strömung kann es zu einem teilweisen Funktionsverlust von Schilflebensräu-
men kommen. Daher sind Bestandsrückgänge von röhrichtbrütenden Vogelarten, wie 
dem Teichrohrsänger denkbar. Zu den potentiell beeinträchtigten Arten gehören auch das 
Teichhuhn und der Zwergtaucher, deren Gelege wiederholt durch Flutungen zerstört 
werden könnten. Die Entstehung eines gleichwertigen Aufwertungspotentials wäre infolge 
der Dynamisierung nicht zu erwarten. Die nachteilig betroffenen Bestände sind aus Sicht 
des Naturschutzes von hervorragender Bedeutung. 


Bei der großen Variante würde der Rußheimer Altrhein insgesamt auf deutlich größerer 
Fläche beeinflusst als bei der mittleren Variante. Außerdem käme es zu einer zusätzli-
chen Beeinflussung weiterer naturschutzfachlich wertvoller Biotopkomplexe. Darunter 
befindet sich u. a. das Kleingewässer östlich des Rußheimer Felds, in welchem der flu-
tungsempfindliche Kammmolch vorkommt. Anlage- und v. a. betriebsbedingt wäre zudem 
mit Beeinträchtigungen der Streuobstwiese nördlich der Jägerschrittschleuse, der Streu-
obstwiese und Säume im Rußheimer Feld, des Oberen Hofguts und der Streuobstwiese 
am Tulladamm (Gewann Zwischendeich) zu rechnen. Diese Biotopkomplexe sind nicht 
durch FFH-Lebensraumtypen geprägt und liefern daher bzgl. der über den FFH-
Gebietsschutz hinausgehenden, vergleichenden Beeinträchtigungsermittlung besonders 
wichtige Informationen. Sie sind u. a. Lebensraum der Arten Neuntöter, Wendehals, Feld-
sperling und Zauneidechse. Der Wendehals und der Neuntöter zählen zu den im Vogel-
schutzgebiet „Rheinniederung Karlsruhe Rheinsheim“ besonders zu schützenden Arten. 
Regelmäßige Flutungen ihrer Lebensräume hätten für diese überwiegend am Boden nach 
Nahrung suchenden Vogelarten eingeschränkte Nahrungsgrundlagen zur Folge. Auch für 
die Zauneidechse sind Einschränkungen der Lebensraumeignung aufgrund wiederholter 
Flutungen von Eigelegen zu erwarten. Die große Variante wäre gegenüber der kleinen 
und mittleren Variante daher mit zusätzlichen Beeinträchtigungen dieser Arten verbunden. 


Hinsichtlich der Biotopkomplexe und artenschutzrechtlich relevanter Arten nehmen die 
Beeinträchtigungen mit der Größe der Variante zu, somit ergibt sich eine 
naturschutzfachliche Vorzugswürdigkeit der kleinen Varianten. 


Dammrückverlegung vs. Polder 


Die Gesamtflächen der Wirkräume unterscheiden sich zwischen den Polder- und 
Dammrückverlegungsvarianten bei gleicher Variantengröße (klein, mittel, groß) jeweils um 
maximal rd. 1 %.  
Anlagebedingt ist die gesamte Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen bei den Damm-
rückverlegungsvarianten etwas geringer. Die anlagebedingte Beanspruchung von FFH-
Lebensraumtypen fällt bei den DRV-Varianten um 30 bis 44 % geringer aus als bei den 
Poldervarianten. Hinsichtlich der naturschutzfachlich bedeutsamen Biotopkomplexe ist die 
Flächeninanspruchnahme der DRV-Varianten im Vergleich um ca. 70 bis 78 % geringer. 
Diese Unterschiede basieren v. a. darauf, dass bei den DRV-Varianten ein rd. 1,2 km 
Abschnitt des HWD XXXI vom Ausbau ausgespart bleibt. Dadurch verringert sich die 
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anlagebedingte Flächeninanspruchnahme der dort befindlichen FFH-Lebensraumtypen 
und Biotopkomplexe (BK 4 und 5, Magere Flachland-Mähwiesen und Kalk-Magerrasen). 
Anstelle der anlagebedingten Beeinträchtigungen sind infolge der Flutungen jedoch 
teilweise betriebsbedingte Wirkungen zu erwarten.  


Die kleine Kombivariante weist eine höhere anlagebedingte Flächeninanspruchnahme als 
die kleinen Grundvarianten auf. Hinsichtlich der anlagebedingten Inanspruchnahme von 
FFH-Lebensraumtypen und Biotopkomplexen liegt sie zwischen der kleinen 
Dammrückverlegung und dem kleinen Polder. 


Da bei allen Varianten auf über 90 % der insgesamt beeinflussten Fläche betriebsbe-
dingte Wirkungen auftreten, sind diese von besonderer Bedeutung bzgl. möglicher 
vorhabensbedingter Beeinträchtigungen. Dabei treten bei der Dammrückverlegung zwar 
eine stärkere Durchströmung und höhere Fließgeschwindigkeiten als im Polder auf, die 
sich einstellenden Wasserspiegellagen und Flutungsdauern weisen jedoch nur geringe 
Unterschiede auf, so dass bei der derzeitigen groben Planungstiefe keine abweichenden 
Auswirkungen auf die betroffenen Arten und Lebensräume differenzierbar sind. Die 
flächenhafte Beeinflussung von FFH-Lebensraumtypen und Biotopkomplexen ist von 91,4 
bis 96,1 % bzw. 91,6 bis 99,2 % betriebsbedingt. Aufgrund des großflächigen Charakters 
der betriebsbedingten Wirkungen haben diese auf die meisten FFH-Lebensraumtypen 
und Biotopkomplexe einen deutlich größeren Einfluss als die anlagebedingten Wirkungen. 
Im Gegensatz zur anlagebedingten Flächeninanspruchnahme, die zumeist mit der 
Zerstörung der Biotope einhergeht, kann sich der Betrieb sowohl beeinträchtigend wie 
aufwertend auf die Biotope auswirken. Die Ermittlung der Vorzugswürdigkeit einer Polder- 
oder Dammrückverlegungslösung basiert daher vornehmlich auf der Beurteilung der 
jeweiligen betriebsbedingten Wirkungen. 


Es lässt sich nicht sicher abschätzen, inwiefern sich die flutungsbedingten Wirkungen der 
Dammrückverlegung gegenüber jenen des Polders mit Ökologischen Flutungen qualitativ 
unterscheiden könnten. Ähnliche Wasserstandshöhen und Überflutungsdauern lassen in 
Bezug auf den Wald und die Offenlandbereiche vergleichbare ökologische Standortver-
hältnisse erwarten. Im Polder sind längere Phasen mit stehendem Wasser aufgrund der 
hydrologischen und topographischen Situation jedoch nicht auszuschließen. Dies könnte 
infolge Sauerstoffmangels zu stärkeren Schäden an der Vegetation und der bodengebun-
denen Biozönosen führen. Auch die Förderung auentypischer Waldbestände wäre bei 
einer geringeren Dynamik mit z. T. stagnierenden Verhältnissen im Polder möglicherweise 
eingeschränkt. 


Hinsichtlich der aquatischen Lebensräume könnte hingegen der Polder mit geringeren 
Beeinträchtigungen verbunden sein, da es bei der DRV grundsätzlich zu höheren Strö-
mungsgeschwindigkeiten kommt. Bei der mittleren und großen Dammrückverlegungs-
Variante ist anzunehmen, dass die Standortverhältnisse im Rußheimer Altrhein sich 
infolge der Dynamisierung erheblich verändern und damit andere Biotoptypen 
verursachen würden. In wieweit eine geringere Dynamisierung bei der mittleren und 
großen Poldervariante zur weitgehenden Erhaltung der bestehenden Biotoptypen und des 
bestehenden Arteninventars beitragen könnte, ist auf Grundlage des derzeitigen 
Planungsstands jedoch nicht prognostizierbar.  
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Da anzunehmen ist, dass sich Ökologische Flutungen (Polder) und ungesteuerte 
Flutungen (DRV) hinsichtlich ihrer Wirkungen auf Lebensräume und Arten nicht 
wesentlich unterscheiden, ist auf Grundlage der Voranalyse keine naturschutzfachliche 
Vorzugswürdigkeit einer Polder- oder Dammrückverlegungslösung bzw. der 
Kombivariante ersichtlich. Eine intensivere Betrachtung der drei kleinen Varianten 
erscheint für eine abschließende Beurteilung sinnvoll. 
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Anhang 1 
Tabelle A1: Beeinflusste Fläche der FFH-Lebensraumtypen bei den Varianten im Vergleich* 


LRT 
Anlagebedingte Inanspruchnahme von LRT-Fläche [m²] Betriebsbedingte Beeinflussung von LRT-Fläche [m²] Anlage- u. betriebsbedingte Beeinflussung von LRT-


Fläche [m²] 


Polder (DRV) 
klein 


DRV/Polder 
klein 


Polder (DRV) 
mittel 


Polder (DRV) 
groß 


Polder (DRV) 
klein 


DRV/Polder 
klein  


Polder (DRV) 
mittel 


Polder (DRV) 
groß 


Polder (DRV) 
klein 


DRV/Polder 
klein 


Polder (DRV) 
mittel 


Polder (DRV) 
groß DRV-Raum Polderraum 


Oligo- bis mesotrophe, stehende Ge-
wässer (3130) 


- - - - 464,8 464,8 - 464,8 464,8 464,8 464,8 464,8 464,8 
(-)   (-) (-) (464,8)     (464,8) (464,8) (464,8)   (464,8) (464,8) 


Natürliche nährstoffreiche Seen (3150) 1.441,7 886,6 7.435,3 1.057,3 69.369,2 68.864,5 504,7 372.661,2 598.156,7 70.810,9 70.255,8 380.096,5 599.214,0 
(932,1)   (6.764,2) (245,6) (69.334,8)     (372.753,7) (598.339,0) (70.266,9)   (379.517,8) (598.584,6) 


Kalk-Magerrasen (6210) 6.193,7 118,4 6.193,7 6.193,7 - - 3.392,9 0,0 0,0 6.193,7 3.511,4 6.193,7 6.193,7 
(118,4)   (118,4) (118,4) (3.392,9)     (3.392,9) (3.392,9) (3.511,4)   (3.511,4) (3.511,4) 


Pfeifengraswiesen (6410) 133,2 133,2 - - - - - 12.801,0 13.521,6 133,2 133,2 12.801,0 13.521,6 
(158,0)   (-) (-) (-)     (12.801,0) (13.521,6) (158,0)   (12.801,0) (13.521,6) 


Magere Flachland-Mähwiesen (6510) 35.055,8 17.110,7 51.406,1 79.912,4 41.420,8 9.920,1 40.138,7 43.345,8 59.441,4 76.476,5 67.169,5 94.751,9 139.353,8 
(14.908,6)   (31.298,3) (57.323,0) (52.274,9)     (54.162,4) (70.588,0) (67.183,5)   (85.460,7) (127.911,0) 


Waldmeister-Buchenwälder (9130) 7.495,8 7.495,8 7.495,8 - 54.688,2 54.688,2 - 54.688,2 63.217,0 62.184,1 62.184,1 62.184,1 63.217,0 
(7.676,2)   (7.676,2) (-) (54.571,8)     (54.571,8) (63.217,0) (62.248,0)   (62.248,0) (63.217,0) 


Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 
(9160) 


247,8 5.227,0 723,6 3.732,4 416.999,1 406.952,6 5.067,3 420.890,7 441.827,3 417.246,9 417.246,9 421.614,3 445.559,7 
(164,3)   (640,0) (3.720,2) (417.082,6)     (420.974,3) (441.839,5) (417.246,9)   (421.614,3) (445.559,7) 


Auenwälder mit Erle, Esche, Weide** 
(91E0*) 


2.160,0 2.059,3 1.248,1 1.861,9 17.659,3 17.659,3 - 127.562,4 256.930,9 19.819,3 19.718,6 128.846,6 258.792,8 
(2.106,9)   (983,2) 439,349201 (17.643,1)     (127.752,5) (258.159,2) (19.750,0)   (128.735,7) (258.598,5) 


Hartholzauenwälder** (91F0) 9.283,6 9.283,6 14.051,6 10.881,7 38.772,1 3.937,7 34.834,4 96,937,5 202.150,3 48.055,7 48.055,7 110.989,1 213.032,1 
(9.397,8)   (14.115,7) (10.400,9) (38.804,4)     (96.976,2) (202.631,2) (48.202,1)   (111.091,9) (213.032,1) 


Alle FFH-LRT (Summe) 62.011,7 42.314,8 88.590,2 103.639,5 639.373,5 562.487,2 83.938,0 1.129.351,7 1.635.710,0 701.385,2 688.740,0 1.217.941,9 1.739.349,5 
(35.462,2)   (61.596,0) (72.247,5) (653.569,4)     (1.143.849,6) (1.652.153,2) (689.031,6)   (1.205.445,6) (1.724.400,7) 


Alle FFH-LRT (Summe) [ha] 6,2 4,2 8,9 10,4 63,9 56,2 8,4 112,9 163,6 70,1 68,9 121,8 173,9 
(3,5)   (6,2) (7,2) (65,4)     (114,4) (165,2) (68,9)   (120,5) (172,4) 


*  Die Werte sind mittels GIS rechnerisch ermittelt und nicht gerundet. 
** Flutungen gegenüber unempfindlich; Förderung des FFH-LRT durch wiederkehrende Flutungen 
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Abbildung A1:  Beeinflusste Fläche der FFH-Lebensraumtypen bei den Varianten  
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Abbildung A2:  Anlage- u. betriebsbedingte Beeinflussung von LRT-Fläche bei den Poldervarianten (Grundvarianten: klein, mittel, groß) 
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Abbildung A3:  Anlage- u. betriebsbedingte Beeinflussung von LRT-Fläche bei den DRV-Varianten (Grundvarianten: klein, mittel, groß) 
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Abbildung A4:  Anlage- u. betriebsbedingte Beeinflussung von LRT-Fläche bei der DRV/Polder-Variante klein (Kombivariante) 







6 


Tabelle A2:  Beschreibung der naturschutzfachlich besonders bedeutsamen Biotopkomplexe mit Nennung dort vorkommender Arten 


Nr. Bezeichnung des 
Biotopkomplexes 


Beschreibung FFH-Anhang IV Arten FFH-Anhang II Arten* EU-VRL Bestandsbedrohte 
Vogelarten* 


Weitere bestandsbedrohte 
Seltene Arten 


1 Schrankenwasser,  


Kurfürstenbau, Kleiner 
Kolk und Umgebung 


Stillgewässer mit bedeutender Wasservegetation und Röhricht; 
Schrankenwasser mit bedeutenden Libellenvorkommen; Mager-
grünland mit 12 bestandsbedrohten Bienenarten (u.a. Andrena 
marginata) 


Kammmolch, Zierliche Tellerschnecke, 
Zauneidechse, Laubfrosch, Moorfrosch, 
Springfrosch, Grasfrosch, Zierliche Moos-
jungfer, Nahrungs- und Quartierraum von 
Fledermäusen, Wildkatze 


Kammmolch, Bitterling, 
Steinbeißer, Bauchige 
Windelschnecke, Zierli-
che Tellerschnecke 


Eisvogel, Mittelspecht, Stock-
ente, Zwergtaucher Bläss-
huhn, Wendehals; Trauer-
schnäpper, Grauschnäpper, 
Pirol, Star 


Andrena marginata 


2 Waldrand und Hecke am 
Schrankenwasser 


Mosaik aus Feldgehölzen, Schlehen-Liguster-Gebüschen mittlerer 
Standorte und Ufer-Schilfröhrichten. 


Moorfrosch, Leitstruktur und Nahrungs-
raum von Fledermäusen 


- Neuntöter, Feldsperling, Grau-
schnäpper, Goldammer 


Hohes Veilchen, Schwarz-
Pappel 


3 Umgebung des  


Aussiedlerhofes 


Komplex aus Ufer-Schilfröhrichten, Ohr- und Grauweidengebü-
schen entlang von Gräben, sowie anschließender Fettwiese 


Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 
Leitstruktur und Nahrungsraum von Fle-
dermäusen 


Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 


Wendehals, Feldsperling Gold-
ammer 


Sumpf-Wolfsmilch 


 


4 Rheinhochwasserdamm 
bei den Kümmelwiesen 


Artenreiche Magerwiesen und Magerrasen mit sehr umfangreichen 
Beständen des Echten Haarstrangs und Vorkommen einiger weite-
rer seltener Pflanzenarten (u.a. Knolliges Mädesüß); Lebensraum 
von 12 bestandsbedrohten Bienenarten 


Großer Feuerfalter, Zauneidechse, Leit-
struktur und Nahrungsraum von Fleder-
mäusen 


Großer Feuerfalter Feldsperling Echter Haarstrang, Knolli-
ges Mädesüß 


5 Kümmelwiesen Mosaik aus Fett-, Mager- und Nasswiesen, sowie Flutrasen mit 
eingestreuten Schilfröhrichten und Gehölzen entlang der Gräben. 
Die Wiesen sind stellenweise sehr mager mit Wiesen-Salbei, Wie-
sen-Margerite und teils hohen Seggenanteilen. An den magersten 
Stellen wachsen Orchideen wie die Bienen-Ragwurz und die 
Hundswurz. In den Nasswiesen treten Knotenbinse und Kuckucks-
Lichnelke auf. An einer Stelle wurde die gefährdete Farnart Nat-
ternzunge nachgewiesen. 


Großer Feuerfalter, Dunkler Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling, (Große Moos-
jungfer, Grüne Flussjungfer ), Zierliche 
Tellerschnecke, Zauneidechse, Laub-
frosch, Kreuzkröte, Knoblauchkröte, Nah-
rungsraum von Fledermäusen 


Großer Feuerfalter, 
Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling, (Gro-
ße Moosjungfer, Grüne 
Flussjungfer), Bauchige 
Windelschnecke, 
Schmale Windelschne-
cke, Zierliche Teller-
schnecke 


Neuntöter, Blaukehlchen, 
Feldlerche Feldsperling Gold-
ammer, Rohrammer, Sumpf-
rohrsänger, Dorngrasmücke 


Südliche Mosaikjungfer, 
Sumpf-Platterbse, Hunds-
wurz, Bienen-Ragwurz, 
Natternzunge, Südlicher 
Wasserschlauch, Knoten-
binse 


Schilfröhricht und Gehölze an den Gräben als Brutplatz zahlreicher 
Vögel, u.a. ungewöhnlich hohe Brutdichte des Neuntöters und in 
manchen Jahren Vorkommen des Blaukehlchens; Fortpflanzungs-
gewässer u.a. der Knoblauchkröte und des Laubfroschs; einzelne 
seltene Wasserpflanzen- und Libellenarten; in den Wiesen stellen-
weise bestandsbedrohte Pflanzenarten. 


6 Bannwald  


Elisabethenwörth 


Alter, strukturreicher Waldbestand; ehemaliger Mittelwald der Hart-
holzaue im Übergang zum Eichen-Hainbuchen-Wald; hohe Baum-
höhlendichte u.a. mit Fledermausquartieren (Große Bartfleder-
maus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus); Brutvorkommen u.a. 
von Mittel- und Kleinspecht. 


Bedeutsamer Nahrungs- und Quartier-
raum von Fledermäusen, Wildkatze 


Hirschkäfer, (Schmale 
Windelschnecke) 


Mittelspecht, Grauschnäpper, 
Kleinspecht, Star 


- 


7 Wildrebe Standort der vom Aussterben bedrohten Wildrebe in einem struk-
turreichen Eichen-HainbuchenWald 


Nahrungs- und Quartierraum von Fle-
dermäusen, Wildkatze 


- - Wildrebe 


 


8 Buchen- und Eichen-
Hainbuchen-Wald im 
Hainbuchenhorst 


Strukturreicher, teils alter Waldbestand mit hoher Baumhöhlendich-
te und Quartierpotential für Fledermäuse 


(Zauneidechse), Nahrungs- und Quartier-
raum von Fledermäusen, Wildkatze 


Hirschkäfer, Grünes 
Besenmoos 


Mittelspecht, Schwarzspecht, 
Grauschnäpper, Trauerschnäp-
per, Star, Hohltaube 


- 


9 Mittelwald  


Elisabethenwörth 


Historische Waldnutzungsform im Rahmen des LIFE-Projekts Nahrungs- und Quartierraum von Fle-
dermäusen, Wildkatze 


Hirschkäfer Trauerschnäpper - 


10 Weichholzaue auf Höhe 
des Pfaffenhorsts 


Repräsentatives Mosaik aus Silberweiden-Auwald und Röhricht Nahrungs- und Quartierraum von Fle-
dermäusen, Wildkatze 


- Star - 
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Nr. Bezeichnung des 
Biotopkomplexes 


Beschreibung FFH-Anhang IV Arten FFH-Anhang II Arten* EU-VRL Bestandsbedrohte 
Vogelarten* 


Weitere bestandsbedrohte 
Seltene Arten 


11 Kiesbruch Mosaik aus naturnahen Auengewässern, Röhrichtbeständen und 
Silberweiden-Auwald 


Laubfrosch, Grasfrosch, Nahrungs- und 
Quartierraum von Fledermäusen, Wild-
katze 


Steinbeißer Zwergtaucher, Wendehals, Mit-
telspecht,  Neuntöter,  Feldsper-
ling, Star, Gelbspötter, Kuckuck, 
Pirol, Sumpfrohrsänger, Gold-
ammer, Rohrammer 


- 


12 Rußheimer Altrhein Artenreiche Wasservegetation, bedeutendes Rast- und Überwinte-
rungsgewässer für Zugvögel 


Zierliche Tellerschnecke, Springfrosch, 
Zierliche Moosjungfer, Nahrungs- und 
Quartierraum von Fledermäusen, Wild-
katze 


Bitterling, Rapfen, Bau-
chige Windelschnecke, 
Zierliche Tellerschnecke 


Blässhuhn, Eisvogel, Zwergtau-
cher, Schwarzmilan, Teichhuhn, 
Turteltaube, Tauchralle, Rohr-
ammer, Kuckuck, Star 


Wassernuss, Schwimmfarn, 
Zierliche Moosjungfer, Zwei-
fleck 


13 Rheinlache und  


Rohrlache 


Ufer-Schilfröhricht mit hohem Potential für seltene Röhrichtbrüter 
(u.a. Brutzeitbeobachtungen des Purpurreihers) 


Kammmolch, Moorfrosch, Springfrosch, 
Laubfrosch, Nahrungs- und Quartierraum 
von Fledermäusen, Wildkatze 


Kammmolch, Schlamm-
peitzger 


Zwergtaucher, Blässhuhn, Eis-
vogel, Weidenmeise, Kuckuck 


Gefleckte Smaragdlibelle 


14 Weichholzaue am  


Rußheimer Altrhein 


Silberweiden-Auwald mit Vorkommen von Schilf und Großseggen 
in der Krautschicht. 


Kammmolch, Zierliche Tellerschnecke, 
Laubfrosch, Moorfrosch, , Springfrosch, 
Nahrungs- und Quartierraum von Fle-
dermäusen, Wildkatze 


Kammmolch, Bitterling, 
Schlammpeitzger, 
Hirschkäfer, Bauchige 
Windelschnecke, Zier-
liche Tellerschnecke 


Baumfalke, Zwergtaucher, Mit-
telspecht, Schwarzmilan; Trau-
erschnäpper, Grauschnäpper, 
Pirol, Kleinspecht, Star 


  


- 


15 Pfeifengraswiese in den 
Altrheinwiesen 


Im Rahmen des LIFE-Projekts wieder hergestellte, kleinseggenrei-
che Pfeifengraswiese 


Kammmolch, Knoblauchkröte, Spring-
frosch, Laubfrosch, Zauneidechse; gro-
ßes Wochenstubenquartier der Mücken-
fledermaus 


Kammmolch Goldammer Sumpf-Platterbse, Kanten-
Lauch, Sibirische Schwertli-
lie, Filz-Segge 


16 Waldweg auf Höhe des 
Oberen Hofguts 


Artenreiche Waldinnensäume  Leitstruktur und Nahrungsraum von Fle-
dermäusen 


 - Star Hohes Veilchen, Sumpf-
Wolfsmilch 


17 Mündungsbereich der 
Pfinz 


Mosaik aus Röhrichten, Gewässern und Weichholz-Auwald; hohe 
Brutdichte teils seltener Vogelarten, u.a. Mittelspecht, Grauspecht, 
Schwarzspecht, Schwarzmilan und Eisvogel; Fortpflanzungsge-
wässer des Laubfroschs; umfangreiches Vorkommen der Bauchi-
gen Windelschnecke 


Nahrungs- und Quartierraum von Fle-
dermäusen, Wildkatze 


Bauchige Windel-
schnecke 


Grauspecht, Mittelspecht, 
Blässhuhn, Eisvogel, Zwegtau-
cher,  Kuckuck, Star, Pirol, 
Teichralle, Kleinspecht, 
Schwarzmilan, Grauschnäpper 


 - 


18 Mittelgrund Vielfältig strukturierter, störungsarmer Waldbereich aus Silberwei-
den-Auwaldbeständen und eichendominierten Beständen der 
Hartholzaue mit besonders hoher Brutvogeldichte 


Springfrosch, Laubfrosch, Nahrungs- und 
Quartierraum von Fledermäusen, Wild-
katze 


 - Mittelspecht, Schwarzspecht, 
Eisvogel, Grauschnäpper, Star, 
Kuckuck, Kleinspecht, Pirol 


 - 


19 Rußheimer Altrhein  


westlich der Brücke 


Strukturreicher Altarm und angrenzender Weichholz-Auwald, arten-
reiche Wasservegetation und Libellenfauna 


Springfrosch, Nahrungs- und Quartier-
raum von Fledermäusen, Wildkatze 


 - Mittelspecht, Blässhuhn Zierliche Moosjungfer 


20 Kleingewässer östlich des 
Rußheimer Felds 


Fortpflanzungsgewässer des Kammmolchs, der Knoblauchkröte 
und des Laubfroschs mit einem das Gewässer umgebende Mosaik 
aus Großseggenrieden und Röhrichtbeständen 


Kammmolch, Knoblauchkröte, Laub-
frosch, Springfrosch, Nahrungsraum von 
Fledermäusen 


Kammmolch - - 


21 Tulladamm  


(Gewann Zwischendeich) 


Magerwiesen; lokal gehäuftes Vorkommen der Zauneidechse Zauneidechse, Leitstruktur und Nah-
rungsraum von Fledermäusen 


- Star, Goldammer Wald-Storchschnabel 


22 Oberes Hofgut Ackerränder mit seltenen Wildkräutern (u.a. Frauenspiegel, Acker-
Rittersporn); Schwerpunktvorkommen der Zauneidechse 


Zauneidechse, Nahrungsraum von Fle-
dermäusen 


- - Frauenspiegel, Acker-
Rittersporn 


23 Streuobstwiese am     


Tulladamm 


- Nahrungs- und Quartierraum von Fle-
dermäusen 


- Blässhuhn, Wendehals, Feld-
sperling, Teichralle, Goldammer 


- 


 


24 Streuobstwiese und  
Säume im Rußheimer 
Feld 


Streuobstbestände mit Resten von Magerwiesen Zauneidechse, Nahrungs- und Quartier-
raum von Fledermäusen 


- Wendehals, Neuntöter,  Feld-
sperling, Goldammer, Dorn-
grasmücke 


- 
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Nr. Bezeichnung des 
Biotopkomplexes 


Beschreibung FFH-Anhang IV Arten FFH-Anhang II Arten* EU-VRL Bestandsbedrohte 
Vogelarten* 


Weitere bestandsbedrohte 
Seltene Arten 


25 Streuobstwiese nördlich 
der Jägerschrittschleuse 


Streuobstwiesemit teilweise altem Baumbestand mit Fett- und Ma-
gerwiesen im Unterwuchs. 


Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling,  


Zauneidechse, Nahrungs- und Quartier-
raum von Fledermäusen 


Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 


Wendehals, Neuntöter, Feld-
sperling, Dorngrasmücke, Star, 
Goldammer 


- 


26 Südöstlicher Randbereich 
des Baggersees nördlich 
des Tulladamms 


Schwerpunktvorkommen der Zauneidechse Zauneidechse, Nahrungsraum von Fle-
dermäusen 


- Neuntöter, Blässhuhn, Dorn-
grasmücke 


- 


27 Weichholzaue am  


nördlichen Baggersee 


Silberweiden-Auwald und Röhrichte mit charakteristischer Artenzu-
sammensetzung 


Nahrungs- und Quartierraum von Fle-
dermäusen, Wildkatze 


- Kuckuck, Star - 


28 Rheinufer am nördlichen  


Baggersee 


- Leitstruktur und Nahrungsraum von Fle-
dermäusen 


- - Echter Haarstrang 


29 Rheinufer auf Höhe der  


Kümmelwiesen 


Artenreich bewachsene Uferböschung. Unter der Mittelwasserlinie 
breite Kiesbänke. Am Leinpfad artenreiche Saumvegetation 


Leitstruktur und Nahrungsraum von Fle-
dermäusen 


- - Echter Haarstrang, Esels-
Wolfsmilch, Wiesen-Alant, 
Kanten-Lauch 


30 Grundwald Vielfältiger Waldbestand aus Weichholz- und Hartholzauwald und 
Pappelbeständen mit Brutvorkommen u.a. von Grauspecht, Mit-
telspecht und Schwarzmilan; Fortpflanzungsgewässer des Laub-
froschs 


Laubfrosch, Springfrosch, Nahrungs- und 
Quartierraum von Fledermäusen, Wild-
katze 


Steinbeißer, Hirschkäfer Mittelspecht, Blässhuhn, Eisvo-
gel, Gelbspötter, Kuckuck, Star, 
Grauschnäpper,  Pirol, Klein-
specht, Rohrammer 


- 


31 Feldgehölz und Weiher 
südlich des Grundwalds 


Teilweise alter Baumbestand Nahrungsraum von Fledermäusen - nicht erfasst Schwimmfarn 


32 Torfwiesen Repräsentative Pfeifengraswiese Nahrungsraum von Fledermäusen - nicht erfasst Sibirische Schwertlilie 


33 Grünland östlich der  


Torfwiesen 


Magerwiesen, Nasswiesen und Reste von Pfeifengraswiesen mit 
zahlreichem Vorkommen von Sibirischer Schwertlilie, Echtem 
Haarstran und u. a. mit Pracht-Nelke und (zumindest vor einigen 
Jahren) Lungen-Enzian; an Ackerrändern artenreiche Wildkrautflo-
ra (u. a. beide Tännelkraut-Arten). Die nördlich anschließende Ma-
gerwiese wird dominiert von Aufrechter Trespe. Hier wurde die 
Bocksriemenzunge nachgewiesen 


Nahrungsraum von Fledermäusen - nicht erfasst Pracht-Nelke, Lungen-
Enzian, Sibirische Schwertli-
lie, Echter Haarstrang, 
Bocksriemenzunge, Kno-
tenbinse 


*Fettgedruckte Arten sind laut Standarddatenbogen im FFH-Gebiet „Rheinniederung von Karlsruhe bis Philippsburg“ und im Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Karlsruhe–Rheinsheim“ besonders zu schützen 
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Tabelle A3: Beeinflusste Fläche der Biotopkomplexe bei den Varianten im Vergleich* 


Biotopkomplexe Anlagebedingte Inanspruchnahme von  
Biotopkomplex-Fläche [m²] Betriebsbedingte Beeinflussung von Biotopkomplex-Fläche [m²] Anlage- u. betriebsbedingte Beeinflussung von  


Biotopkomplex-Fläche [m²] 


(naturschutzfachlich besonders bedeut-
sam) 


Polder (DRV) 
klein 


DRV/Polder 
klein 


Polder (DRV) 
mittel 


Polder (DRV) 
groß 


Polder (DRV) 
klein 


DRV/Polder klein Polder (DRV) 
mittel 


Polder (DRV) 
groß 


Polder (DRV) 
klein 


DRV/Polder 
klein 


Polder (DRV) 
mittel 


Polder (DRV) 
groß DRV-Raum Polderraum 


1 Schrankenwasser, Kurfürstenbau, 
Kleiner Kolk und Umgebung 


2.251,3 2.251,3 - - 108.450,3 
 


108.450,3 110.701,6 110.701,6 110.701,6 110.701,6 110.701,6 110.701,6 
(2.339,3)  (-) (-) (108.362,3)     (110.701,6) (110.701,6) (110.701,6)   (110.701,6) (110.701,6) 


2 Waldrand und Hecke am Schranken-
wasser 


- - - - 12.403,0 
 


12.403,0 12.403,0 12.403,0 12.403,0 12.403,0 12.403,0 12.403,0 
(-)  (-) (-) (12.403,0)     (12.403,0) (12.403,0) (12.403,0)   (12.403,0) (12.403,0) 


3 Umgebung des Aussiedlerhofs 11,0 129,8 2,6 2,6 9.376,0 9.257,2 
 


9.384,4 9.384,4 9.387,0 9.387,0 9.387,0 9.387,0 
(-)  (-) (-) (9.387,0)     (9.387,0) (9.387,0) (9.387,0)   (9.387,0) (9.387,0) 


4 Rheinhochwasserdamm bei den 
Kümmelwiesen 


33.550,4 503,0 33.550,4 33.550,4 - 0,0 
 


- - 33.550,4 5.569,7 33.550,4 33.550,4 
(0.503,0)  (0.509,9) (0.509,9) (5.066,7)     (5.066,7) (5.066,7) (5.569,7)   (5.576,6) (5.576,6) 


5 Kümmelwiesen 33.709,0 34.590,2 32.955,9 33.044,9 553.844,1 537.605,5 6.530,4 554.597,2 554.508,2 587.553,0 587.601,1 587.553,0 587.553,0 
(0.110,4)  (2.007,9) (2.007,9) (587.490,8)     (580.486,2) (580.486,2) (587.601,1)   (582.494,1) (582.494,1) 


6 Bannwald Elisabethenwört - - - - 185.435,1 
 


185.435,1 185.435,1 185.435,1 185.435,1 185.435,1 185.435,1 185.435,1 
(-)  (-) (-) (185.435,1)     (185.435,1) (185.435,1) (185.435,1)   (185.435,1) (185.435,1) 


7 Wildrebe - - - - 537,3 
 


537,3 537,3 537,3 537,3 537,3 537,3 537,3 
(-)  (-) (-) (0.537,3)     (0.537,3) (0.537,3) (0.537,3)   (0.537,3) (0.537,3) 


8 Buchen- und Eichen-Hainbuchen-
Wald im Heinbuchenhorst 


1.805,9 1.805,9 1.844,4 - 107.808,7 
 


107.808,7 107.808,7 110.549,5 109.614,6 109.614,6 109.653,1 110.549,5 
(1.849,3)  (1.849,3) (-) (107.785,9)     (107.785,9) (110.549,5) (109.635,2)   (109.635,2) (110.549,5) 


9 Mittelwald Elisabethenwört - - - - 12.461,1 
 


12.461,1 12.461,1 12.461,1 12.461,1 12.461,1 12.461,1 12.461,1 
(-)  (-) (-) (12.461,1)     (12.461,1) (12.461,1) (12.461,1)   (12.461,1) (12.461,1) 


10 Weichholzaue auf Höhe des Pfaf-
fenhorsts 


982,6 87,7 1.008,9 1.008,9 - 
  


- - 982,6 87,7 1.008,9 1.008,9 
(0.087,7)  (0.087,6) (0.087,7) (-)     (-) - (0.087,7)   (0.087,6) (0.087,7) 


11 Kiesbruch 4.815,2 - 4.805,0 4.804,8 - 
  


- - 4.815,2   4.805,0 4.804,8 
(-)  (0.003,3) (0.003,3) (-)     (-) - -   (0.003,3) (0.003,3) 


12 Rußheimer Altrhein - - 9.838,2 766,7 - 
  


348.180,6 594.753,3 -   358.018,8 595.519,9 
(-)  (8.603,9) (0.477,7) (-)     (348.437,8) (595.042,3) -   (357.041,8) (595.519,9) 


13 Rheinlache und Rohrlache - - - - - 
  


42.076,9 42.076,9 -   42.076,9 42.076,9 
(-)  (-) (-) (-)     (42.076,9) (42.076,9) -   (42.076,9) (42.076,9) 


14 Weichholzaue am Rußheimer Alt-
rhein 


5.503,0 5.503,0 - - - 
  


143.436,5 186.417,6 5.503,0 5.503,0 143.436,5 186.417,6 
(5.658,8)  (-) (-) (-)     (143.436,5) (186.417,6) (5.658,8)   (143.436,5) (186.417,6) 


15 Pfeifengraswiese in den Altrheinwie-
sen 


- - - - - 
  


19.671,2 19.671,2 -   19.671,2 19.671,2 
(-)  (-) (-) (-)     (19.671,2) (19.671,2) -   (19.671,2) (19.671,2) 


16 Waldweg auf Höhe des Oberen 
Hofguts 


- - 1.272,7 - - 
  


9.226,5 30.144,0 -   10.499,2 30.144,0 
(-)  (1.173,3) (-) (-)     (9.226,5) (30.144,0) -   (10.399,7) (30.144,0) 


17 Mündungsbereich der Pfinz - - - - - 
  


- 126.221,0 -   - 126.221,0 
(-)  (-) (-) (-)     (-) (126.221,0) -   (-) (126.221,0) 


18 Mittelgrund - - - 3.825,4 - 
  


- 70.414,1 -   - 74.239,6 
(-)  (-) (2.622,2) (-)     (-) (71.624,5) -   (-) (74.246,8) 


19 Rußheimer Altrhein westlich der 
Brücke 


- - - 607,9 - 
  


- 21.086,0 -   - 21.693,9 
(-)  (-) (0.113,7) (-)     (-) (21.580,3) -   (-) (21.693,9) 
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Biotopkomplexe Anlagebedingte Inanspruchnahme von  
Biotopkomplex-Fläche [m²] Betriebsbedingte Beeinflussung von Biotopkomplex-Fläche [m²] Anlage- u. betriebsbedingte Beeinflussung von  


Biotopkomplex-Fläche [m²] 


(naturschutzfachlich besonders bedeut-
sam) 


Polder (DRV) 
klein 


DRV/Polder 
klein 


Polder (DRV) 
mittel 


Polder (DRV) 
groß 


Polder (DRV) 
klein 


DRV/Polder klein Polder (DRV) 
mittel 


Polder (DRV) 
groß 


Polder (DRV) 
klein 


DRV/Polder 
klein 


Polder (DRV) 
mittel 


Polder (DRV) 
groß DRV-Raum Polderraum 


20 Kleingewässer östlich des Rußhei-
mer Felds 


- - - - - 
  


- 9.320,5 -   - 9.320,5 
(-)  (-) (-) (-)     (-) (9.320,5) -   (-) (9.320,5) 


21 Tulladamm - - 211,9 9.441,2 - 
  


- 12.745,2 -   211,9 22.186,4 
(-)  (0.187,2) (9.641,6) (-)     (-) (12.544,3) -   (0.187,2) (22.185,9) 


22 Oberes Hofgut 3.894,9 3.894,8 3.897,0 - - 
  


- 9.708,0 3.894,9 3.894,8 3.897,0 9.708,0 
(4.124,7)  (4.124,7) (-) (-)     (-) (9.708,0) (4.124,7)   (4.124,7) (9.708,0) 


23 Streuobstwiese am Tulladamm - - - 12,6 - 
  


- 25.091,7 -   - 25.104,3 
(-)  (-) (0.015,3) (-)     (-) (25.089,0) -   (-) (25.104,3) 


24 Streuobstwiese und Säume im Ruß-
heimer Feld 


5.913,9 5.913,9 6.008,7 - 8.669,2 
 


8.669,2 8.669,2 45.183,0 14.583,0 14.583,0 14.677,9 45.183,0 
(6.027,8)  (6.027,8) (-) (8.617,9)     (8.617,9) (45.183,0) (14.645,6)   (14.645,6) (45.183,0) 


25 Streuobstwiese nördlich der Jäger-
schrittschleuse 


- - - 4.154,4 - 
  


- - -   - 4.154,4 
(-)  (-) (4.283,6) (-)     (-) - -   (-) (4.283,6) 


Alle Biotopkomplexe (Summe) 92.437,2 54.679,6 95.395,8 91.219,9 998.984,7 546.862,7 442.295,1 1.564.589,1 2.188.812,6 1.091.421,8 1.057.779,0 1.659.984,9 2.280.032,5 
(20.700,9)  (24.574,8) (19.762,8) (1.037.546,9)     (1.595.730,6) (2.221.650,0) (1.058.247,8)   (1.620.305,4) (2.241.412,9) 


Alle Biotopkomplexe (Summe) [ha] 9,2 5,5 9,5 9,1 99,9 54,7 44,2 156,5 218,9 109,1 105,8 166,0 228,0 
(2,1)  (2,5) (2,0) (103,8)     (159,6) (222,2) (105,8)   (162,0) (224,1) 


* Die Werte sind mittels GIS rechnerisch ermittelt und nicht gerundet. 
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Abbildung A5: Beeinflusste Fläche der Biotopkomplexe 1 bis 13 bei den Varianten (DRV und Polder: klein, mittel, groß; DRV/Polder klein)  
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Abbildung A6:  Beeinflusste Fläche der Biotopkomplexe 14 bis 26 bei den Varianten (DRV und Polder: klein, mittel, groß; DRV/Polder klein)  







Anhang 2 


1 Vorgehensweise zur naturschutzfachlichen Bewertung der Biotoptypen nach 
LUBW 


Für eine naturschutzfachliche Bewertung der gesamten Fläche des Rückhalteraums 
Elisabethenwört wurden die Biotoptypen nach LUBW-Schlüssel (2009) herangezogen. Alle 
im Rückhalteraum auftretenden Biotoptypen wurden für eine vereinfachte Darstellung in 
Gruppen klassifiziert. Die Einordnung der Biotoptypen in die Kategorien Wälder, sonstige 
Gehölzbiotope, Offenlandbiotope, Gewässer und Infrastrukturbiotope ist folgender Tabelle zu 
entnehmen. 


Tabelle 1: Einordnung der auf Elisabethenwört vorgefundenen Biotoptypen (Code nach LUBW 2009) in die Kategorien 
Wälder, Gehölze, Offenland, Gewässer und Infrastrukturbiotope allgemeiner bzw. besonderer 
Bedeutung. 


Bedeutung Gruppe Biotoptypen nach LUBW 2009 


al
lg


em
ei


n 


Gehölze 


42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 
42.21 Holunder-Gebüsch 
42.23 Schlehen-Liguster-Gebüsch mittlerer Standorte 
42.50 Gebüsch hochmontaner bis subalpiner Lagen 
44.21 Hecke mit naturraum- oder standortuntypischer 
Artenzusammensetzung 
45.20 Baumgruppe 


Offenland 


33.80 Zierrasen 
35.31 Brennessel-Bestand 
35.32 Goldruten-Bestand 
35.35 Landreitgras-Bestand 
35.36 Staudenknöterich-Bestand 
35.38 Bestand des Drüsigen Springkrautes 
35.44 Sonstige Hochstaudenflur 
35.50 Schlagflur 
35.61 Annuelle Ruderalvegetation 
35.63 Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte 
35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 
37.10 Acker 
37.12 Acker mit Unkrautvegetation basenreicher Standorte 


Infrastruktur 


60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche 
60.20 Straße, Weg oder Platz 
60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz 
60.22 Gepflasterte Straße oder Platz 
60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter 
60.41 Lagerplatz 
60.60 Garten 
II.3 Dörfliche Siedlungs-, Hof- und Gebäudeflächen 
IX. Freizeitgelände 
IX.6 Campingplatz 


Wälder 


59.10 Laubbaum-Bestand (Laubbaumanteil über 90 %) 
59.11 Pappel-Bestand 
59.12 Erlen-Bestand 
59.13 Roteichen-Bestand 
59.14 Ahorn-Bestand 
59.15 Eschen-Bestand 
59.16 Edellaubholz-Bestand (Ahorn, Esche, Kirsche und andere in Mischung) 
59.17 Robinien-Wald 
59.21 Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil 







Bedeutung Gruppe Biotoptypen nach LUBW 2009 
59.22 Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil 
59.42 Waldkiefern-Bestand 
59.44 Fichten-Bestand 
59.45 Douglasien-Bestand 


be
so


nd
er


s 


Gehölze 


41.10 Feldgehölz 
41.22 Feldhecke mittlerer Standorte 
42.31 Grauweiden- oder Ohrweiden-Feuchtgebüsch 
45.12 Baumreihe 
45.40 Streuobstbestand 


Gewässer 


12.50 Kanal 
12.53 Hochwasserentlastungskanal 
12.61 Entwässerungsgraben 
12.00 Fließgewässer 
13.20 Tümpel oder Hüle 
13.32 Altwasser 
13.80 Naturnaher Bereich eines Sees, Weihers oder Teichs 


Offenland 


33.10 Pfeifengras-Streuwiese 
33.20 Nasswiese 
33.21 Nasswiese basenreicher Standorte der Tieflagen 
33.30 Flutrasen 
33.40 Wirtschaftswiese mittlerer Standorte 
33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 
33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 
34.22 Vegetation einer Schlammbank oder eines Teichbodens 
34.51 Ufer-Schilfröhricht 
34.52 Land-Schilfröhricht 
34.53 Rohrkolben-Röhricht 
34.55 Röhricht des Großen Wasserschwadens 
34.56 Rohrglanzgras-Röhricht 
34.59 Sonstiges Röhricht 
34.61 Steifseggen-Ried 
34.62 Sumpfseggen-Ried 
34.63 Schlankseggen-Ried 
34.69 Sonstiges Großseggen-Ried 
36.50 Magerrasen basenreicher Standorte 


Infrastruktur 60.25 Grasweg 


Wälder 


52.11 Schwarzerlen-Bruchwald 
52.20 Sumpfwald (Feuchtwald) 
52.40 Silberweiden-Auwald (Weichholz-Auwald) 
52.50 Stieleichen-Ulmen-Auwald (Hartholz-Auwald) 
55.22 Waldmeister-Buchen-Wald 
56.10 Hainbuchen-Eichen-Wald mittlerer Standorte 
56.12 Hainbuchen-Stieleichen-Wald 
58.11 Sukzessionswald aus langlebigen Bäumen 
58.13 Sukzessionswald aus kurzlebigen Bäumen 


 


Für eine erste orientierende Einschätzung der naturschutzfachlichen Bedeutung der 
Biotoptypen wurden die Biotoptypen nach folgenden Kriterien in die Kategorien besondere 
bzw. allgemeine Bedeutung eingeordnet.  


Als Biotoptypen besonderer Bedeutung wurden alle Biotoptypen eingeordnet, die mindestens 
eins der folgenden Kriterien erfüllen: 


• bundesweite Gefährdung der Biotoptypen nach der Roten Liste von RIECKEN et al. (2006) 


• landesweite Gefährdung der Biotoptypen nach der Roten Liste von BREUNIG (2002) 







• nach § 33 NatSchG geschützte bzw. dessen fachlichen Anforderungen entsprechende 
Biotope 


• Biotoptypen gemeinschaftlicher Bedeutung in der Europäischen Union (Lebensraumtypen 
des Anhangs I der FFH-Richtlinie) 


• Sehr hohe oder hohe naturschutzfachliche Bedeutung nach dem Leitfaden "Bewertung der 
Biotoptypen zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung" der 
LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (2005) 


Als Biotoptypen allgemeiner Bedeutung wurden alle sonstigen Biotoptypen eingeordnet, d.h. 
alle ungefährdeten, nicht geschützten Biotoptypen, sowie versiegelte und überbaute 
Flächen. 


 


2 Literaturverzeichnis 


BREUNIG, TH. (2002): Rote Liste der Biotoptypen Baden-Württembergs, Stand 2001. [Hrsg.] 
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. 2002. 48 S., 
www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de. 


LFU - LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (2005): Bewertung der 
Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der 
Eingriffsregelung. Karlsruhe.  


LUBW, LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG 
(2009): Arten, Biotope, Landschaften - Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten. 
Karlsruhe.  


RIECKEN, U., et al. (2006): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands, zweite 
fortgeschriebene Fassung. [Hrsg.] Bundesamt für Naturschutz. 2006. Naturschutz 
und Biologische Vielfalt, Heft 34. 


 





		Voranalyse Varianten bzgl. Natura 2000/Artenschutz

		Inhaltsverzeichnis

		Zusammenfassung

		1 Anlass

		2 Methodik

		3 Ergebnisse

		3.1 Beeinflussung der Gesamtfläche bei den verschiedenen Varianten

		3.2  Beeinflussung der FFH-Lebensraumtypen

		3.2.1 FFH-LRT mit überwiegendem Vorkommen in den Bereichen 2 und 3

		3.2.2 FFH-LRT mit überwiegendem Vorkommen im Bereich 1



		3.3 Beeinflussung naturschutzfachlich bedeutsamer Biotopkomplexe (BK)

		3.3.1 Verteilung der Biotopkomplexe in den Bereichen 1, 2 und 3

		3.3.2 Beeinflussung der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Arten bei den Polder- und DRV-Varianten



		3.4 Anlagebedingte Inanspruchnahme von Biotoptypen (Eingriff)



		4 Zusammenfassendes Fazit von FFH-LRT und Biotopkomplexen bei den verschiedenen Varianten

		5 Literaturverzeichnis



		Anhang 1

		Anhang 2

		Vorgehensweise zur naturschutzfachlichen Bewertung der Biotoptypen nach LUBW

		Literaturverzeichnis








RÜCKHALTERAUM ELISABETHENWÖRT


DOKUMENTATION VARIANTENUNTERSUCHUNG
Übersichtstabelle zur Variantendokumentation 


Stand: Februar 2018


Anlage 2


Seite 1 / 14


Variante Nr. 1


Kurzbezeichnung DRV-klein


Kapitel x.x 5.1


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Hochwasserschutzziel erfüllt


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 70 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd.109 ha 


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Schutzgut Boden: positive Effekte durch Dammrückbau; Überschüttung von Boden durch Dammneubau 


Schutzgut Wasser: Wiederherstellung naturnaher Überflutungsflächen; verringerte Grundwasserprägung von Stillgewässern;


Schutzgut Landschaft: Entwicklung auenähnlicher Lebensräume, Zerschneidung des Walds im Nordteil,  Überprägung des Waldrands am 


Rußheimer Feld


Schutzgut Mensch: eingeschränkte oder entfallende Nutzbarkeit der Wege bei Hochwasser;zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten durch 


Wasserflächen mit zeitweilig stagnierendem Wasser


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Verlust landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Kümmelwiesen


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 86 ha  


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Entwicklung von auenähnlichen, hochwassertoleranten Lebensräumen und Lebensgemeinschaften durch ungesteuerte Flutungen (388 ha)


optimale Durchströmung durch breite Dammöffnungen führt zur standortbezogenen, maximalen Ausschöpfung der Prozessdynamik


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 19,1 m³/s  


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


nach derzeitigem Planungsstand keine Schutzmaßnahmen erforderlich                                             


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich         


LW Ostgewanne: mit geringen Einschränkungen weiterhin landwirtschaftlich nutzbar                                                                                                                                       


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen       


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung:3 %


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 8 ha 


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 22 ha                                 


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 388 ha                   


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Bauzeitliche Beeinträchtigungen: Baulärm in der angrenzenden Wohnbebauung kaum wahrnehmbar


GW-Stände / Entwässerung im Binnenland: nach derzeitigem Stand keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich


Schnakenentwicklung: zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten, zusätzliche KABS-Maßnahmen zur Schnakenbekämpfung erforderlich


Landschaftsbild: im Schutzgut Landschaft berücksichtigt,


Freizeit-/Erholungsnutzung, Wegeverbindungen: Einschränkungen bei Hochwasser


Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Akzeptanz für kleine Varianten als erforderlicher Mindestlösung (Wirksamkeitsnachweis) mit den 


geringsten zu erwartenden Auswirkungen grundsätzlich eher vorhanden (Ablehnung der mittleren und großen Varianten). Hierbei wird die 


kleine gesteuerte Lösung von Kommunen/Bürgerschaft favorisiert (u.a. ist bei DRV Befürchtung der "Vermüllung" der Rückhaltefläche durch 


angeschwemmtes Treibgut aufgrund der Größe der Dammöffnungen größer). 


Kapitel x.x.2.8


Kosten


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 3,2 km


- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 4,4 km


- eine Flutmulde mit Flutbrücke
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


2


DRV-mittel


5.2


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 122 ha


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd.165 ha 


Wie DRV-klein; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Überschüttung auf größerer Fläche 


Schutzgut Wasser: Wiederherstellung naturnaher Überflutungsflächen auf größerer Fläche 


Schutzgut Landschaft: Zerschneidung des Rußheimer Altrheins 


Schutzgut Mensch: neue Wegeverbindung; Gelände Paddelfreunde muss angepasst oder verlegt werden; zusätzliche potentielle 


Scnakenbrutstätten auf größeren Flächen


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter:  eingeschränkte Nutzbarkeit binnenseitige Ackerflächen 


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 122 ha  


günstige Wirkungen ungesteuerter Flutungen wie bei „DRV-klein“, jedoch auf größerer Fläche (484 ha) 


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 22,5 m³/s  


Schutzmaßnahmen bei den Aussiedlerhöfen und am Brechtsee


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich           


LW Ostgewanne: mit Einschränkungen weiterhin landwirtschaftlich nutzbar                                                                                                                                       


LW außerhalb RHR: erhöhte GW-Stände    


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 17%


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 10 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone:  25 ha                    


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 484  ha    


Bauzeitliche Beeinträchtigungen: Baulärm in der Ortslage Rußheim kaum wahrnehmbar, bei Aussiedlerhöfen und Brechtsee ist der Baulärm 


sehr deutlich wahrnehmbar


GW-Stände / Entwässerung im Binnenland: Anpassungsmaßnahmen bei Aussiedlerhöfen und am Brechtsee erforderlich 


Schnakenentwicklung: zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten auf größerer Fläche, zusätzliche KABS-Maßnahmen zur 


Schnakenbekämpfung erforderlich


Landschaftsbild: beim Schutzgut Landschaft berücksichtigt,


Freizeit-/Erholungsnutzung, Wegeverbindungen: Einschränkungen bei Hochwasser, zusätzlich Kanuweg und Bootshaus betroffen


Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: im Vergleich zu kleinen Varianten keine Akzeptanz zu erwarten. Gründe hierfür u.a.:


Befürchtungen von zusätzlichen GW-Anstiegen bzw. Vernässungen im Binnenland, erforderliche Anpassungsmaßnahmen vor allem im 


Bereich der Aussiedlerhöfe, Befürchtung von mehr Schnakenbrutstätten auf der größeren Überflutungsfläche, Befürchtung der "Vermüllung" 


der Rückhaltefläche durch angeschwemmtes Treibgut zusätzlich auch am Altrhein sowie generelle Ablehnung des Eingriffs in den Altrhein als 


wertvollen Natur- und Erholungsraum.


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 3,8 km


- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 5,2 km


- zwei Flutmulden mit Flutbrücken


- ein Durchlassbauwerk


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


3


DRV-groß


5.3


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 174 ha


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 227 ha 


Wie DRV-mittel; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Überschüttung auf großer Fläche 


Schutzgut Wasser: Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen auf großer Fläche; Wiederherstellung des Altrheins als 


Fließgewässer 


Schutzgut Landschaft: Altrhein bleibt unzerschnitten; verstärkte Prägung der Landschaft


Schutzgut Mensch: neue Wegeverbindung; Gelände der Rheinbrüder Karlsruhe und Pfinz-Hütte müssen angepasst oder verlegt werden; 


zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten auf größeren Flächen


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: eingeschränkte Nutzbarkeit von  binnenseitigen Ackerflächen auf größerer Fläche 


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 151 ha 


günstige Wirkungen ungesteuerter Flutungen wie bei „DRV-mittel“, jedoch auf größerer Fläche (589 ha) und umfassender durch 


Durchgängigkeit des Rußheimer Altrheins 


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 25,3 m³/s  


Schutzmaßnahmen in der Ortslage Rußheim, bei den Aussiedlerhöfen und am Brechtsee


Pumpwerk Rußheim                                                                         


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich           


LW Ostgewanne: mit stärkeren Einschränkungen weiterhin landwirtschaftlich nutzbar                                                                                                                                       


LW außerhalb RHR: erhöhte GW-Stände            


Forstwirtschaft:


Anteil  Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 28%


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 16 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone:  29 ha                    


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 589  ha       


Bauzeitliche Beeinträchtigungen: Baulärm in der Ortslage Rußheim, sowie bei Aussiedlerhöfen und Brechtsee deutlich wahrnehmbar


GW-Stände / Entwässerung im Binnenland: Anpassungsmaßnahmen in Rußheim, bei Aussiedlerhöfen und am Brechtsee erforderlich 


Schnakenentwicklung:  zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten auf größerer Fläche, zusätzliche KABS-Maßnahmen zur 


Schnakenbekämpfung erforderlich


Landschaftsbild: beim Schutzgut Landschaft berücksichtigt,


Freizeit-/Erholungsnutzung, Wegeverbindungen: Einschränkungen bei Hochwasser, auch Kanuweg und Bootshaus betroffen


Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: im Vergleich zu kleinen Varianten keine Akzeptanz zu erwarten. Gründe hierfür u.a.:


Befürchtungen von zusätzlichen GW-Anstiegen bzw. Vernässungen im Binnenland, erforderliche Anpassungsmaßnahmen vor allem im 


Bereich Rußheim und Aussiedlerhöfe, Befürchtung von mehr Schnakenbrutstätten auf der größeren Überflutungsfläche am gesamten Altrhein, 


Befürchtung der "Vermüllung" der Rückhaltefläche durch angeschwemmtes Treibgut zusätzlich auch am gesamten Altrhein sowie generelle 


Ablehnung des Eingriffs in den Altrhein als wertvollen Natur- und Erholungsraum.


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 4,4 km


- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 5,4 km


- eine Flutmulde


- zwei Flutmulden mit Flutbrücken


- zwei Flutbrücken


- ein Durchlassbauwerk


- Pumpwerk Rußheim für die Binnenentwässerung


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Ortslage Rußheim


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


4


Polder-klein


5.4


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 70 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 109 ha 


Schutzgut Boden: Überschüttung auf größerer Fläche als kleine DRV, Verschlussmöglichkeit Einlassbauwerke (z.B. Havariefall)


Schutzgut Wasser: Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen; verringerte Grundwasserprägung von Stillgewässern; 


Verschlussmöglichkeit Einlassbauwerke (z.B. Havariefall) 


Schutzgut Landschaft: Entwicklung auenähnlicher Lebensräume, Zerschneidung des Walds im Nordteil,  Überprägung des Waldrands am 


Rußheimer Feld; markante Prägung der Landschaft durch Ausbau RHWD XXXI und im Bereich Ein-/Auslassbauwerke


Schutzgut Mensch: eingeschränkte oder entfallende Nutzbarkeit der Wege bei Hochwasser; positive Effekte durch Nutzbarkeit RHWD XXXI; 


zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten durch Wasserflächen mit zeitweilig stagnierendem Wasser 


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Verlust landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Kümmelwiesen 


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 93 ha  


Entwicklung von auenähnlichen, hochwassertoleranten Lebensräumen und Lebensgemeinschaften durch Ökologische Flutungen (371 ha)


Geringere Durchströmung als bei "DRV-klein" durch Ein-/ Auslassbauwerke  führt zu reduzierter Prozessdynamik


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 32,0 m³/s  


nach derzeitigem Planungsstand keine Schutzmaßnahmen erforderlich                                              


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich         


LW Ostgewanne: mit geringen Einschränkungen weiterhin landwirtschaftlich nutzbar, z.T. Nutzungsartenwechsel                                                                                                                                     


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen      


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 2 %


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 8 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 39 ha                       


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 371 ha       


Bauzeitliche Beeinträchtigungen: Baulärm in der angrenzenden Wohnbebauung kaum wahrnehmbar


GW-Stände / Entwässerung im Binnenland: nach derzeitigem Stand keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich


Schnakenentwicklung: zusätzliche  potentielle Schnakenbrutstätten, zusätzliche KABS-Maßnahmen zur Schnakenbekämpfung erforderlich 


(vergleichbar "DRV-klein")


Landschaftsbild: im Schutzgut Landschaft berücksichtigt,


Freizeit-/Erholungsnutzung, Wegeverbindungen:  Einschränkungen bei Hochwasser (durch Ökologische Flutungen vergleichbar "DRV-klein"); 


im Unterschied zu DRV: Erhalt des RHWD XXXI als Trenndamm mit Wegen


Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Akzeptanz für kleine Varianten als erforderlicher Mindestlösung (Wirksamkeitsnachweis) mit den 


geringsten zu erwartenden Auswirkungen grundsätzlich eher vorhanden  (Ablehnung der mittleren und großen Varianten). Hierbei wird kleine 


gesteuerte Lösung (Polder-klein) von Kommunen/Bürgerschaft favorisiert. Gründe hierfür u.a.: Verschlussöglichkeit/Kontrollierbarkeit der 


Flutung wird mit höherem Sicherheitsgefühl verbunden (z.B. im Havariefall); größere Hochwasserwirkung; Befürchtung der "Vermüllung" der 


Rückhaltefläche durch angeschwemmtes Treibgut wie bei "DRV-klein", allerdings wird als Vorteil angesehen, dass sich Ansammlung von 


Treibgut eher auf die Einlassbauwerke konzentriert.


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 7,6 km


- ein Einlassbauwerk


- ein Ein- und Auslassbauwerk
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


5


Polder-mittel


5.5


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 122 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 166 ha 


Wie Polder-klein; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Überschüttung auf größerer Fläche


Schutzgut Wasser: Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen auf größerer Fläche


Schutzgut Landschaft: Zerschneidung des Rußheimer Altrheins 


Schutzgut Mensch: neue Wegeverbindung; Gelände Paddelfreunde muss angepasst oder verlegt werden; zusätzliche potentielle 


Schnakenbrutstätten auf größeren Flächen


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: eingeschränkte Nutzbarkeit binnenseitige Ackerflächen


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 126 ha  


günstige Wirkungen Ökologischer Flutungen wie bei „Polder-klein“, jedoch auf größerer Fläche (467 ha) 


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 36,6 m³/s  


Schutzmaßnahmen bei den Aussiedlerhöfen und am Brechtsee         


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich           


LW Ostgewanne: mit Einschränkungen weiterhin landwirtschaftlich nutzbar                                                                                                                                       


LW außerhalb RHR: erhöhte GW-Stände         


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung:17 %


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 10 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 45 ha                       


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 467  ha    


Bauzeitliche Beeinträchtigungen: Baulärm in der Ortslage Rußheim kaum wahrnehmbar, bei Aussiedlerhöfen und Brechtsee ist der Baulärm 


sehr deutlich wahrnehmbar


GW-Stände / Entwässerung im Binnenland: Anpassungsmaßnahmen bei Aussiedlerhöfen und am Brechtsee erforderlich 


Schnakenentwicklung: zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten auf größerer Fläche, zusätzliche KABS-Maßnahmen zur 


Schnakenbekämpfung erforderlich


Landschaftsbild: beim Schutzgut Landschaft berücksichtigt,


Freizeit-/Erholungsnutzung, Wegeverbindungen: Einschränkungen bei Hochwasser wie bei "DRV-mittel", im Unterschied zu DRV: Erhalt des 


RHWD XXXI als Trenndamm mit Wegen


Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: im Vergleich zu kleinen Varianten keine Akzeptanz zu erwarten. Gründe hierfür u.a.:


Befürchtungen von zusätzlichen GW-Anstiegen bzw. Vernässungen im Binnenland, erforderliche Anpassungsmaßnahmen vor allem im 


Bereich der Aussiedlerhöfe, Befürchtung von mehr Schnakenbrutstätten auf der größeren Überflutungsfläche, Befürchtung der "Vermüllung" 


der Rückhaltefläche durch angeschwemmtes Treibgut zusätzlich auch am Altrhein sowie generelle Ablehnung des Eingriffs in den Altrhein als 


wertvollen Natur- und Erholungsraum.Als Vorteile bei Polder im Vergleich zu DRV-mittel werden gesehen: Verschlussöglichkeit/ 


Kontrollierbarkeit der Flutung (höheres Sicherheitsgefühl, vgl. Polder-klein); Ansammlung von Treibgut eher auf die Einlassbauwerke 


konzentriert.


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 8,7 km


- ein Einlassbauwerk


- zwei Ein- und Auslassbauwerke


- ein Durchlassbauwerk


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


6


Polder-groß


5.6


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 174 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 228 ha 


Wie Polder-mittel; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Überschüttung auf großer Fläche


Schutzgut Wasser: Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen auf größerer Fläche


Schutzgut Landschaft: Altrhein bleibt unzerschnitten; verstärkte Prägung der Landschaft


Schutzgut Mensch: neue Wegeverbindung; Gelände der Rheinbrüder Karlsruhe und Pfinz-Hütte müssen angepasst oder verlegt werden; 


zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten auf größeren Flächen


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: eingeschränkte Nutzbarkeit von  binnenseitigen Ackerflächen auf größerer Fläche


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 156 ha  


günstige Wirkungen Ökologischer Flutungen wie bei „Polder-mittel“, jedoch auf größerer Fläche (569 ha)  und umfassender durch 


Durchgängigkeit des Rußheimer Altrheins 


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 48,8 m³/s  


Schutzmaßnahmen in der Ortslage Rußheim, bei den Aussiedlerhöfen und am Brechtsee


Pumpwerk Rußheim                                                                         


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich           


LW Ostgewanne: mit stärkeren Einschränkungen weiterhin landwirtschaftlich nutzbar                                                                                                                                       


LW außerhalb RHR: erhöhte GW-Stände            


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 30 %


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 16 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 52 ha                       


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 569  ha       


Bauzeitliche Beeinträchtigungen: Baulärm in der Ortslage Rußheim, sowie bei Aussiedlerhöfen und Brechtsee deutlich wahrnehmbar


GW-Stände / Entwässerung im Binnenland: Anpassungsmaßnahmen in Rußheim, bei Aussiedlerhöfen und am Brechtsee erforderlich 


Schnakenentwicklung: zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten auf größerer Fläche, zusätzliche KABS-Maßnahmen zur 


Schnakenbekämpfung erforderlich


Landschaftsbild: beim Schutzgut Landschaft berücksichtigt,


Freizeit-/Erholungsnutzung, Wegeverbindungen: Einschränkungen bei Hochwasser wie bei "DRV-groß",  im Unterschied zu DRV: Erhalt des 


RHWD XXXI als Trenndamm mit Wegen


Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: im Vergleich zu kleinen Varianten keine Akzeptanz zu erwarten. Gründe hierfür u.a.:


Befürchtungen von zusätzlichen GW-Anstiegen bzw. Vernässungen im Binnenland, erforderliche Anpassungsmaßnahmen vor allem im 


Bereich Rußheim und Aussiedlerhöfe, Befürchtung von mehr Schnakenbrutstätten auf der größeren Überflutungsfläche am gesamten Altrhein, 


Befürchtung der "Vermüllung" der Rückhaltefläche durch angeschwemmtes Treibgut zusätzlich auch am gesamten Altrhein sowie generelle 


Ablehnung des Eingriffs in den Altrhein als wertvollen Natur- und Erholungsraum. Als Vorteile bei Polder im Vergleich zu DRV-groß werden 


gesehen: Verschlussöglichkeit/ Kontrollierbarkeit der Flutung (höheres Sicherheitsgefühl, vgl. Polder-klein); Ansammlung von Treibgut eher auf 


die Einlassbauwerke konzentriert.


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 9,8 km


- ein Einlassbauwerk


- zwei Ein- und Auslassbauwerke


- zwei Flutbrücken


- ein Durchlassbauwerk


- Pumpwerk Rußheim für die Binnenentwässerung


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Ortslage Rußheim


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


1a


DRV-klein mit Teilabtrag


6.1


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd.70 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 105 ha 


Wie DRV-klein; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Freilegung auf kleinerer Fläche 


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 83 ha  


günstige Wirkungen ungesteuerter Flutungen wie bei „DRV-klein“


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 20,5 m³/s  


nach derzeitigem Planungsstand keine Schutzmaßnahmen erforderlich                                             


Landwirtschaft: 


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich           


LW Ostgewanne: weiterhin landwirtschaftlich nutzbar                       


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen      


Forstwirtschaft: 


wie "DRV-klein"


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 22 ha                                 


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 388 ha                   


Auswirkungen entsprechen der Variante "DRV-klein"


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 2,1 km


- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 4,4 km


- eine Flutmulde 


- eine Flutmulde mit Flutbrücke
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


1b


DRV-klein mit Teilabtrag und durchgängigen Schluten


6.2


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 70 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 105 ha


Wie DRV-klein; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Freilegung auf kleinerer Fläche; Abtrag im Bereich der Schlutenverbindungen; Herstellung von Rohböden


Schutzgut Wasser: Reaktivierung früherer, zeitweise durchströmter Schluten


Schutzgut Landschaft: Wiederherstellung natürliches Relief 


Schutzgut Mensch: geringere Anzahl potentieller Schnakenbrutstätten


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: weitgehender Verlust der Nutzbarkeit landwirtschaftlicher Flächen 


Etwas höherer Kompensationsbedarf durch Herstellung Durchgängigkeit der Schluten von 84 ha


günstige Wirkungen ungesteuerter Flutungen wie bei „DRV-klein“  mit Reaktivierung früherer Schluten


(nicht berechnet, HW-Wirkung vergleichbar mit "DRV-klein mit Teilabtrag" (Nr. 1a), Schluten ohne Auswirkung auf HW-Scheitel)


nach derzeitigem Planungsstand keine Schutzmaßnahmen erforderlich                                             


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich          


LW Ostgewanne:  massive Beeinträchtigung 


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen         


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 2 %


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 8 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 22 ha                                 


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 388 ha                


Flächenbedarf Schluten: 3,5 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten)                                      


Auswirkungen entsprechen im Wesentlichen der Variante "DRV-klein"


Unterschiede durch Wirkung der Schluten: frühere Einströmung von Wasser, verbesserte Durchströmung des RHR sowie verbesserte 


(Rest)Entleerung bei fallenden Wasserständen. Diese Aspekte können sich auf die Freizeitnutzung/Wegeverbindungen im Gebiet auswirken 


sowie  potentielle Schnakenbrutstätten vermindern.


Die Lösungsansätze wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung insbesondere im Hinblick auf die Entleerung von Restwasserflächen als 


potentiellen Schnakenbrutstätten gefordert und begrüßt.


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 2,1 km


- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 4,4 km


- eine Flutmulde


- eine Flutmulde mit Flutbrücke


- Schluten innerhalb des Polders
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


1c


DRV-klein mit Teilabtrag und optimierten Schluten


6.3


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 70 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 105 ha 


Wie DRV-klein; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Freilegung auf kleinerer Fläche; Abtrag im Bereich der optimierten Schluten, Herstellung von Rohböden 


Schutzgut Wasser:  Reaktivierung früherer, zeitweise durchströmter Schluten


Schutzgut Landschaft: Wiederherstellung natürliches Relief 


Schutzgut Mensch: geringere Anzahl potentieller Schnakenbrutstätten


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: weitgehender Verlust der Nutzbarkeit landwirtschaftlicher Flächen 


Etwas höherer Kompensationsbedarf durch Anlage optimierter Schluten von 87 ha


günstige Wirkungen ungesteuerter Flutungen wie bei „DRV-klein“  mit Herstellung eines auentypischen Reliefs durch die Schluten 


(nicht berechnet, HW-Wirkung vergleichbar mit "DRV-klein mit Teilabtrag" (Nr. 1a), Schluten ohne Auswirkung auf HW-Scheitel)


nach derzeitigem Planungsstand keine Schutzmaßnahmen erforderlich                                             


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich          


LW Ostgewanne:  massive Beeinträchtigung


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 4 %


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 8 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 22 ha                                 


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 388 ha                


Flächenbedarf Schluten: 9,5 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten)                                         


Auswirkungen entsprechen im Wesentlichen der Variante "DRV-klein"


Unterschiede durch Wirkung der (optimierten) Schluten: frühere Einströmung von Wasser, verbesserte Durchströmung des RHR sowie 


verbesserte (Rest)Entleerung bei fallenden Wasserständen. Diese Aspekte können sich auf die Freizeitnutzung/Wegeverbindungen im Gebiet 


auswirken sowie  potentielle Schnakenbrutstätten vermindern.


Die Lösungsansätze wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung insbesondere im Hinblick auf die Entleerung von Restwasserflächen als 


potentiellen Schnakenbrutstätten gefordert und begrüßt.


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 2,1 km


- ein Hochwasserdamm mit einer Länge von rd. 4,4 km


- eine Flutmulde


- eine Flutmulde mit Flutbrücke


- Schluten innerhalb des Polders
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


4a


Polder-klein mit Ausbau Sommerdämme und Schluten


6.4


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 70ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 109 ha 


Wie Polder-klein; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Überschüttung in größerem Umfang, Abtrag im Bereich der Schlutenverbindungen, Herstellung von Rohböden


Schutzgut Wasser: Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen auf kleinerer Fläche; Reaktivierung früherer, zeitweise 


durchströmter Schluten


Schutzgut Landschaft: Verlust Waldrand-Situation


Schutzgut Mensch: positive Effekte durch Rundweg auf Dämmen;; geringere Anzahl potentieller Schnakenbrutstätten


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: nahezu keine Nutzungseinschränkungen der Ackerflächen in den Ostgewannen


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 41 ha  


günstige Wirkungen Ökologischer Flutungen wie bei „Polder-klein“, jedoch auf kleinerer Fläche (181 ha)  mit Reaktivierung früherer Schluten 


(nicht berechnet, da Zwischenschritt der Untersuchung, vgl. auch berechnete Variante Nr. 4b-1  "Polder-klein mit Sommerdamm-Ost")


nach derzeitigem Planungsstand keine Schutzmaßnahmen erforderlich                                             


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich           


LW Ostgewanne:  weiterhin landwirtschaftlich nutzbar


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen         


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 2 %


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 8 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 39 ha                       


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 371  ha       


Flächenbedarf Sommerdämme: 13 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten)                 


Flächenbedarf Schluten: 1,0 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten)                             


Auswirkungen entsprechen im Wesentlichen der Variante "Polder-klein" und bezüglich Durchströmung/Entleerung der Untervariante "DRV-klein 


mit Teilabtrag und Schluten"


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 7,6 km


- Sommerdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 4,8 km


- ein Einlassbauwerk


- ein Ein- und Auslassbauwerk


- zwei Sielbauwerke


- Schluten innerhalb des Polders
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


4b-1 4b-2


Polder-klein mit Ausbau Sommerdamm Ost und Schluten


1-auf Bestandshöhe 


2-auf erhöhtem Niveau 


6.5


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 70 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 109 ha 


Wie Polder-klein; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Überschüttung in größerem Umfang; Abtrag im Bereich der Schlutenverbindungen, Herstellung von Rohböden


Schutzgut Wasser: Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen auf kleinerer Fläche,  Reaktivierung früherer, zeitweise 


durchströmter Schluten


Schutzgut Landschaft: Verlust Waldrand-Situation 


Schutzgut Mensch: geringere Anzahl potentieller Schnakenbrutstätten


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter:


für Variante 4b-1: Nutzbarkeit der Ostgewanne bleibt nahezu uneingeschränkt erhalten  


für Variante 4b-2: keine Nutzungseinschränkungen der Ackerflächen in den Ostgewannen 


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 98 ha  


günstige Wirkungen Ökologischer Flutungen wie bei „Polder-klein“, jedoch auf kleinerer Fläche (301 ha) mit Reaktivierung früherer Schluten


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 32,5 m³/s  (4b-1)


nach derzeitigem Planungsstand keine Schutzmaßnahmen erforderlich                                             


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


4b-1: 


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich          


LW Ostgewanne: weiterhin landwirtschaftlich nutzbar                                                                                                                                       


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen                 


4b-2: 


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich                 


LW Ostgewanne: weiterhin landwirtschaftlich nutzbar, weitgehende Schonung der landwirtschaftlich Nutzung der Ostgewanne                                                                                                                                       


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen         


Forstwirtschaft: 


wie  "Polder-klein"


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 39 ha                       


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 371 ha       


Flächenbedarf Sommerdämme: 6 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten)                


Flächenbedarf Schluten: 1,0 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten)                              


Auswirkungen entsprechen im Wesentlichen der Variante "Polder-klein" und bezüglich Durchströmung/Entleerung der Untervariante "DRV-klein 


mit Teilabtrag und Schluten"


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 7,6 km


- Sommerdämme mit einer Länge von rd. 2,0 km


- ein Einlassbauwerk


- ein Ein- und Auslassbauwerk


- ein Sielbauwerk


- Schluten innerhalb des Polders







RÜCKHALTERAUM ELISABETHENWÖRT


DOKUMENTATION VARIANTENUNTERSUCHUNG
Übersichtstabelle zur Variantendokumentation 


Stand: Februar 2018


Anlage 2


Seite 12 / 14


Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


4c


Polder-klein mit optimierten Schluten


6.6


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 70 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 109 ha 


Wie Polder-klein; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Abtrag im Bereich der optimierten Schluten, Herstellung von Rohböden


Schutzgut Wasser:  Reaktivierung früherer, zeitweise durchströmter Schluten


Schutzgut Landschaft: Wiederherstellung des natürlichen Reliefs 


Schutzgut Mensch: geringere Anzahl potentieller Schnakenbrutstätten


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: weitgehender Verlust Nutzbarkeit landwirtschaftlicher Flächen   


Etwas höherer Kompensationsbedarf als kleiner Polder durch Anlage optimierter Schluten von 97 ha


günstige Wirkungen Ökologischer Flutungen wie bei „Polder-klein“ mit Herstellung eines auentypischen Reliefs durch die Schluten 


(nicht berechnet, HW-Wirkung vergleichbar wie "Polder-klein" (Nr. 4a ), Schluten ohne Auswirkung auf HW-Scheitel)


nach derzeitigem Planungsstand keine Schutzmaßnahmen erforderlich                                             


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich           


LW Ostgewanne: massive Beeinträchtigung


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen             


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 4 %


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 8 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 39 ha                         


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 371 ha


Flächenbedarf Schluten: 9,5 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten)


Auswirkungen entsprechen im Wesentlichen der Variante "Polder-klein"


Unterschiede durch Wirkung der (optimierten) Schluten: frühere Einströmung von Wasser, verbesserte Durchströmung des RHR sowie 


verbesserte (Rest)Entleerung bei fallenden Wasserständen. Diese Aspekte können sich auf die Freizeitnutzung/Wegeverbindungen im Gebiet 


auswirken sowie  potentielle Schnakenbrutstätten vermindern.


Die Lösungsansätze wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung insbesondere im Hinblick auf die Entleerung von Restwasserflächen als 


potentiellen Schnakenbrutstätten gefordert und begrüßt.


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 7,6 km


- ein Einlassbauwerk


- ein Ein- und Auslassbauwerk


- Schluten innerhalb des Polders
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


7


DRV/Polder-klein


7.1


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 70 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 105 ha 


Wirkungen ähnlich wie bei Vergleichsvarianten "DRV-klein mit opt. Schluten" (1c) und "Polder-klein mit opt. Schluten" (4c):


Schutzgut Boden: Überschüttung auf größerer Fläche als bei "DRV-klein mit opt.Schluten" jedoch auf kleinerer Fläche als bei "Polder-klein mit 


opt. Schluten"; wie bei Vergleichsvarianten Abtrag im Bereich der optimierten Schluten; Herstellung von Rohböden; Verschlussmöglichkeit 


Einlassbauwerke (z.B. Havariefall) im Teilraum Polder


Schutzgut Wasser: Wie bei Vergleichsvarianten Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen und Reaktivierung früherer, 


zeitweise durchströmter Schluten; Verschlussmöglichkeit Einlassbauwerke (z.B. Havariefall) im Teilraum Polder 


Schutzgut Landschaft: verstärkte Prägung der Landschaft durch Trenndamm zwischen DRV- und Polderteil; Verlust Waldrandsituation; wie bei 


Vergleichsvarianten Wiederherstellung des natürlichen Reliefs 


Schutzgut Mensch: Wie bei Vergleichsvarianten geringere Anzahl potentieller Schnakenbrutstätten


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Wie bei Vergleichsvarianten weitgehender Verlust Nutzbarkeit landwirtschaftlicher Flächen   


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 92 ha


günstige Wirkungen ungesteuerter Flutungen im DRV-Raum und Ökologischer Flutungen im Polderraum wie bei den Vergleichsvarianten  


"DRV-klein mit opt. Schluten" (1c) und "Polder-klein mit opt. Schluten" (4c)


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 25,8 m³/s  


nach derzeitigem Planungsstand keine Schutzmaßnahmen erforderlich                                             


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich           


LW Ostgewanne: massive Beeinträchtigung                                      


LW außerhalb RHR: keine relevanten Auswirkungen             


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 4 %


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 8 ha


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 35,5 ha                    


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 374,5 ha 


Flächenbedarf Schluten: 9,5 ha (bereits in Überflutungsfläche enthalten)                              


Bauzeitliche Beeinträchtigungen: Baulärm in der Wohnbebauung kaum wahrnehmbar (wie bei DRV-klein und Polder-klein) 


GW-Stände / Entwässerung im Binnenland: wie bei DRV-klein und Polder-klein nach derzeitigem Stand keine Anpassungsmaßnahmen 


erforderlich


Schnakenentwicklung: zusätzliche  potentielle Schnakenbrutstätten, zusätzliche KABS-Maßnahmen zur Schnakenbekämpfung erforderlich (wie 


bei Vergleichsvarianten "DRV-klein mit opt. Schluten" (1c) und "Polder-klein mit opt. Schluten" (4c)) 


Landschaftsbild: im Schutzgut Landschaft berücksichtigt,


Freizeit-/Erholungsnutzung, Wegeverbindungen: Einschränkungen bei Hochwasser wie bei kleinen Vergleichsvarianten, mit Unterschied: neuer 


Trenndamm mit Wegestrukturen 


Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung: Akzeptanz für kleine Varianten als erforderlicher Mindestlösung (Wirksamkeitsnachweis) mit den 


geringsten zu erwartenden Auswirkungen grundsätzlich eher vorhanden (Ablehnung der mittleren und großen Varianten), vgl. weitere 


Ausführungen bei DRV-klein und Polder-klein. 


Die kleine Kombivariante DRV/Polder-klein wurde im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung von der BI "Rußheimer Altrhein" entwickelt und als 


mögliche Kompromisslösung im Hinblick auf den Hochwasserschutz und Naturschutz vorgeschlagen.


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 1,75 km


- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 6,9 km


- ein Einlassbauwerk


- ein Ein- und Auslassbauwerk


- ein Durchlassbauwerk


- Schluten innerhalb des Polders
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Variante Nr.


Kurzbezeichnung


Kapitel x.x


Kapitel 4.1


Hochwasser-


Wirksamkeitsnachweis


Kapitel x.x.1.1


Gebietsschutz Natura 2000 und 


Artenschutz


Kapitel x.x.1.2


Weitere Schutzgüter des UVPG


Kapitel x.x.2.1


Natur - Erhaltung 


Kompensationsbedarf bzgl. der 


Eingriffsregelung


Kapitel x.x.2.2


Natur - Entwicklung


Auenökologische Wirkung 


(Wiederherstellung 


Auendynamik)


Kapitel 4.2 und x.x.2.3


Hochwasserschutzwirkung


Kapitel x.x.2.4


Umfang der erforderlichen 


Schutzmaßnahmen im  


Binnenland


Kapitel x.x.2.5


Auswirkungen auf die 


Flächennutzung (Land- u. 


Forstwirtschaft)


Kapitel x.x.2.6


Auswirkungen auf direkt 


betroffene 


Grundstückseigentümer und 


Pächter


Kapitel x.x.2.7


Auswirkungen auf die 


angrenzende Wohnbebauung 


und örtliche Bevölkerung


Kapitel x.x.2.8


Kosten


8


DRV/Polder-mittel


7.2


Hochwasserschutzziel erfüllt


Inanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen auf rd. 145 ha 


Inanspruchnahme von Biotopkomplexen auf rd. 196 ha 


Wie DRV-klein; zusätzlich eintretende Umweltwirkungen sind im Folgenden dargestellt:


Schutzgut Boden: Überschüttung in größerem Umfang; Verschlussmöglichkeit Einlassbauwerke im Teilraum Polder 


Schutzgut Wasser: Wiederherstellung naturnaher Überschwemmungsflächen auf kleinerer Fläche, Verschlussmöglichkeit Einlassbauwerke im 


Teilraum Polder 


Schutzgut Landschaft: Verlust der Waldrandsituation westlich Rußheimer Feld; Zerschneidung des Altrheins 


Schutzgut Mensch: neue Wegeverbindung  


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Landwirtschaftliche Nutzbarkeit in den Ostgewannen bleibt erhalten 


Kompensationsbedarf für Wälder, Grünland und Gewässer von insges. 99 ha  


günstige Wirkungen ungesteuerter Flutungen wie bei DRV-klein, jedoch auf etwas kleinerer Fläche (254 ha)


Die mittlere Abflussreduzierung des Hochwasserscheitels auf Höhe der Neckarmündung beträgt 39,5 m³/s (vorbehaltlich einer weiteren 


technischen und naturschutzbezogenen Prüfung)


Schutzmaßnahmen bei den Aussiedlerhöfen und am Brechtsee


Pumpwerk Rußheim                                                                         


Landwirtschaft:


Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Überflutungen und teilweise eingeschränkte Nutzbarkeit


LW Westgewanne: keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich           


LW Ostgewanne: weiterhin landwirtschaftlich nutzbar


LW außerhalb RHR: erhöhte GW-Stände          


Forstwirtschaft:


Anteil Weichholzaue mit Baumarten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung: 3 % im DRV-Raum


Verlust nicht überflutungstoleranter Waldbestände nach ersten Flutungen auf rd. 13 ha


Zusätzlich Schädigungen der Waldbestände im Polderteil durch fehlende Anpassung


dauerhafter Flächenbedarf für Dammaufstandsfläche und baumfreie Zone: 54 ha                                


Flächenbedarf Überflutungsfläche: 505 ha               


Bauzeitliche Beeinträchtigungen: Baulärm in der Ortslage Rußheim, sowie bei Aussiedlerhöfen und Brechtsee deutlich wahrnehmbar 


GW-Stände / Entwässerung im Binnenland: wie bei Varianten  DRV-mittel  und Polder-mittel Anpassungsmaßnahmen im Bereich 


Aussiedlerhöfe und Brechtsee erforderlich


Schnakenentwicklung: zusätzliche potentielle Schnakenbrutstätten auf größerer Fläche, zusätzliche KABS-Maßnahmen zur 


Schnakenbekämpfung erforderlich 


Landschaftsbild: im Schutzgut Landschaft berücksichtigt,


Freizeit-/Erholungsnutzung, Wegeverbindungen: Einschränkungen bei Hochwasser wie bei Varianten DRV-mittel und Polder-mittel, mit 


Unterschied: neuer Trenndamm mit Wegestrukturen 


Aspekte aus der Öffentlichkeitsbeteiligung:  im Vergleich zu kleinen Varianten keine Akzeptanz zu erwarten, vgl. Ausführungen zu DRV-mittel 


und Polder-mittel


zu Gesamtkostenbetrachtung siehe Kap. 3.2.12


erforderliche Baumaßnahmen:  


- Rückbau Hochwasserdamm XXXI auf einer Länge von rd. 1,8 km


- Hochwasserdämme mit einer Gesamtlänge von rd. 9,0 km


- eine Flutmulde


- ein Ein- und Auslassbauwerk


- zwei Durchlassbauwerke


- Pumpwerk Rußheim für die Binnenentwässerung


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Aussiedlerhöfe


- Grundwasserhaltungsmaßnahmen für die Einrichtungen am Brechtsee





